
Die gehobene Bedeutung der freien Träger im
Jugendwohlfahrtsgesetz von 1989 und in den

A usf ü h ru n gsgesetzen ausgewäh lter B u ndeslä nder
- Rechtsvergleich und praktische Handhabung -

Forschungsbericht

Erstellt im Auftrag des
Bundesminsteriums für

Umweh, Jugend und Familie

I nstitut f ü r Erziehungswissenschatten
Abt. Sozialpädagogik

l(arl-F r anzen s- U n ivers ität G raz

Projeklleiten
Ao.Univ.-Prof Dr. Josef Scheipl

Projehmitaöe iterinnen:
Mag. phil. Regina Enzenhofer

cänd.phil. Bettina Haider
Mag. Dr. jur. Heide Streicher

Graz, Oktober 1993



lnhattwezebhn's

INHALTSVERZEICHNIS

t. EtNLEtTUNG.......... I

ll. GESETZLICHE GRUNDLAGEN (Heide STREICHER).............. ...3

1. GRUNDZÜGE DES JUGENDWOHLFAHRTSGESETZES 1 onq
1.1 Aufgaben der Jugendwohlfahi, deren Träger urd personelle Zudändigkeit ..
1.2 Leistungen der Jugendwohlfahrt
1.3
1.4
1.5 Unmittelbar aruuwendendes Bundesrecht

2. BEGRTFFLTCHE GHUNDLAGEN DES öSTENNEICHISCHEN RECHTSSYSTEMS ....................9

..3

..3

..4

..7

..8

..8

l

i:

ar

I.

t.

:

aa

i

f

i

2.1 Juristische Begriffe...
2.2 Kompetenanerteilung

...........9

.........12
2.3 Hoheitliche und nichthoheitliche Aufgaben der Venualtung .......... ......13
2.4 Verlaul und Abschluß eines Venualtungsvedahrers ........14

3. DIE JUGENDWOHLFAHRTSGESETZE DER BUNDESIÄNDER UNTER BESONDERER
BERÜCKSICHTIGUNG DER AUFGABENBEREICHE DER FREIEN TRAGER

3.1.1 Rechtsgrundlage ........
3.1.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der öffentlichen Träger........ ..........17
3.1.3 Freie Träger / Einrichtungen der Jugendwohlfahrt........... .........18
3.1.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilligung und Sanktionen............ .....18
3.1.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrt - mogliche Aufgabenerfüllung durch

Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt.......... ....................20
3.1.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inkl. Förderungsmöglichkeiten) ...............................20

,-4,
3.2.1 Rechtsgrundlage ,.................8
3.2.2 Sachliche und öilliche Zuständigkeiten der öffentlichen T89er........ ..........8
3.2.3 Freie Träger/Einrichtungen der Jugendwohlfahil......... .............24
3.2.3.1 Eignungsfestslellung, Bewilligung und Sanktionen.... .........24
3.2.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrt - mogliche Aufgabenerfüllung durch

Einrichtungen der f reien Jugendwohlfahrt ..........
3.2.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inkl. Förderungsmöglichkeiten) 26

3.3.1 Rechtsgrundlage ................29
3.3.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der ötfentlichen Träger.......... 29
3.3.3 Freie Träger/Einrichtungen der Jugendwohlfahil......... .............30
3.3.3.1 Eignungsleststellung, Bewilligung und Sanklionen............ .....30
3.3.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohtfahrl - mögliche Aufgabenerfüllung durch

Einrichtungen der f reien Jugendwohtfahil ...... e
3.3.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inkl. Förderungsmöglichkeiten) ...............................33
3.3.5 Jugendwohlfahrlsbeirat g

3.4 TTROL .....35
3.4.1 Rechtsgrundlage ........ ......35
3.4.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der öffentlichen Träger........ ..........35
3.4.3 Freie Täger I Einrichtungen der Jugendwohlfahrt.... ................36
3.4.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilligung und Sanktionen............ .....36
3.4.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohtfahrl - mögliche Aufgabenerfüllung durch

Einrichlungen der f reien Jugendwohlfahrt ............... 38
3.4.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inkl. Förderungsmöglichkeiten) ... ...............38
3.4.5 Jugendwohlfahrtsbeirat .... 39



lt lnhaltwezeichnis

3.5 VORARLBERG......
3.5.1 Rechtsgrundlage 41

3.5.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der öffentlichen Träger...... ....41
....423.5.3 Freie Träger / Einrichtungen der Jugendwohlfahrt.

42
Aufgabenerf üllung durch

Einrichlungen der f reien Jugendwohlfahrt ....... ,4
3.5.4 Fachaufsicht und Kostenlra gung (inkl. FörderungsmÖgl ichkeiten) ....4

4. VERGLEICH DER JWG DER BUNDESLANDER NTEDERöSTERREICH, OBERöSTERREICH,
STE|ERMARK, TIROL UND VORARLBERG... .......-.............47

4.1 Begriffserklärungen ....47

4.2 Zuständigkeiten.... ....ß
4.2.1 Sachliche Zuständigkeit der ötfentlichen Täger
4.2.1.1 Allgemeines

48

4.2.1 .2 Hoheitliche Aufgaben
....48
....ß

4.2.1.9 Nichthoheitliche Aufgaben im Bereich der Jugendwohtiahd - Zuständigkeit der
öffentlichen Trägem .....

4.2.1.4 Nichthoheitliche Aufgaben im Bereich der Jugendwohlfahil' mögliche
Aufgabenerfüllung durch Täger und Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

..50

4.2.2 Ötlliche Zuständigkeit und personeller Anwendungsbereich

4.3 Freie Träger und Einrichtungen der Jugendwohlfahil 53
534.3.1 Rechtsformen

4.3.2 Voraussetzungen für die Anerkennung/Eignung oder Bewilligung von Einrichtungen
freier Jugendwohtfahrl.. ..........-.-....-

4.3.3 Verfahren zur Anerkennung bzw. Eignung von freien TEgem bzw. und Einrichlungen
53

bzw. der Bewilligung von Einrichtungen........... 55
56
57

4.3.4 Henruiehung......
4.3.5 Fachaufsicht, Gebarungskontrolle und Kostentragung'...'...

4.4 Jugendwohtfahrtsbeirat

lll. BESGHEIDANALYSE (Heide STREICHER)..............

1. ALLGEMEINES.......

2. NTEDERöSrenercH ...........
2.1 Grundlagen ....................
2.2 Spruch der Bescheide....
2.3 Begründung der Bescheide
2.4 Kritik

3.5.3. 1 Eignungsf eststellung, Bewilligung und Sanktionen ..............
3.5.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohtfahrt - mogliche

3. OBERöSTEREICH.
3.1 Grund|agen...............
3.2 Spruch der Bescheide
3.3 Begründung der Bescheide
3.4 Kritik

4.1 Grundlagen ...............,
4.2 Spruch der Bescheide
4.3 Begründung der Bescheide

.........51

.........52

58

61

61

e
e.
62
63
et

.64a
et
65
66

66
66
66
67
67

il

i

il
i
l.

il

il
li

il
il

il

I

4.4 Kritik



47

47

50

....51

....52

....41

....41

....41

....42

....42
)h
....4
....4

}H,

....48

....48

....48

....48

,...el
...64
...u
...65
...66

....53

....53

....53

'n....55
....56
,...57

58

,...61

,...61

,...e
...62
...62
...63
...u

...66

...66

...66

...67

...67

lnhaltwezeichnis

5. TIROL
5.1 Grundlagen """""
5.2
5.3
5.4

6. VORARLBERG
6.1

68
68
68
69
69

70
70
70
70
70

6.2
6.3
6.4

Iv.DIE HERANZEHUNG FRETER TRAGER DER JUGENDWOHLFAHRTZUR ERFüLLUNG'' - -uuritroHEtrLtcH ER AUFGABEN DER örrerrucHEN J UcENDwoHLFAHRT lN DER
pRAxts EtNZELNER BUNDESLANDER (Regina ENZENHOFER, Bettina HAIDER)................7it

1. VORBEMERKUNGEN

2. ERHEBUNGSMETHODE .......".

3. NTEDERöSrERnetcH .............
3.1 Datengrundlage.............
3.2 Eignungsfeststellung und Bewilligung.........

g.ä.t ole Eignungsieststellung nach $ 11 NÖ JWG 1991
3.2.2 Die Enichtüngs- und Beiriebsbewilligung nach $ 35 NÖ JWG 1991 ...
3.2.3 Das EigungsfeSstellungs- und Bewilligungsverfiahren...'.......-.'..
3.2.4 Voraussetzungen

T7
TI
77
TT
78
78
79

80
81eeuuuu
85

E7
87
87
87
88
88
€K)

90

91
92
92
g2,

94
95
95
95
96

3.3 Heranziehung von Einrichtungen der freien Ju_gendwohtfahrt zur Erfüllung von
Aufgaben der Jugendwohlfahrl ($ 10 Abs 1 NO JWG 1991).........

privatrechtlichen

3.4 Fachaufsicht ......
3.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontrolle....

3.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln
3.5.2 Finanzkontrolle

3.6 Einbeziehung freier Träger in Belangen der Jugendwohtfahrt
3.7 Planungen im Bereich der Jugendwohlfahrt..
3.8 Zusammenaöeit zwischen freien Tägem und Öffentlichem Träger
3.9 Allgemeines zum llaealz

4.1 Datengrundlage
4.2 Eignungsfeststellung und Bewilligung............

4.2.1 Die Eignungs{eststellung nach $ 5 Abs 3 urd 4 O.ö.JWG 1991
4.2.2 Die Errichtungs- und Betriebsbewilligung nach $ 30 O.ö.JWG 1991
4.2.3 Die Betriebsbewilligung nach $ 32 O.ö.JWG 1991 .......
4.2.4 Das Eig ungsfeststel lungs- u nd Bewilligungsverfahren..
4.2.5 Vonussetzungen

4.3 Belrauung anerkannter freier Träger mit der Wahmehmung bestimmter nichthoheitlicher
Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahil (S 5 Abs 2 und SO.ö.JWG 1991

4.4 Fachaufsicht..
4.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finarzkontrolle.

4.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln...
4.5.2 Finanzkontrolle...

4.6 Einbeziehung freier Träger in Belangen der Juge,ndwohlfahrt
4.7 Planungen im Bereich der Jugendwohlfahrt........
4.8 Zusammenarbeit zwischen freien Tägern und ötfentlichem Träger
4.9 Allgemeines zum Gesetz



lnhaltwezeichnis

5. STEIERMARK.......
5.1 Datengrundlage..... ........975.2 Eignungsfeststellung (Anerkennung) und Bewilligung

.........975.2.1 Die Eignungsfeststellung (Anerkennung) nach S 10 Abs 3 STJWG

5.2.2 Die Anerkennung nach S I SIJWG.
5.2.3 Die Errichtungs' und Betriebsbewilligung nach $ 29 STJWG ....

....985.2.4 Das Anerkennungs- und Bewilligungsverfahren ....
5.2.5 Voraussetzungen ....

5.3 Heranziehung freier Träger der Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von nichthoheitlichen Auf giaben

der ötfentlichen Jugendwohlfahrt ($ 10 Abs 1 und 2 stwc) ....102

5.4 (Fach-)Aufsicht .........18
5.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finarukontrolle.."""

5.5.1 Zuerkennung von Ge1dmitte|n....................
5.5.2 Finanzkontrolle

5.6 Einbeziehung
5.7 Planungen im

7 .2.4 Y oraussetzungen .....

freier Träger in Belangen der
Bereich der Jugendwohlfahtt

.........101

...107

...............1 095.8 Zusammenarbeit zwischen freien Trägem und öffentlichem Träger
5.9 Allgemeines zum Gesetz.

6. TIROL
6.1 Datengrundlage.....
6.2 AnerkännungT Eignungsfeststellung und Bewilligung

6.2.1 Die Anerkennung / Eignungsfesilstellung nach
6.2.2 Die Enichtungs- und Betriebsbewilligung nach

S 29 Abs 1 TJWG...
s 26 TWG

6.2.3 Das Anerkennungs- urd Bewilligungsverfahren
6.2.4 VorausseEungen

6.3 Übertragung der Besorgung von nichltPheitlbhen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahil
an Einrichtungen der treien Jugendwohlfahrt (s 28 rJwG)..

6.4 Aufsicht / Überprrlfung ............ ...............1 t7
6.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finarzkontrolle ......

6.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln
6.5.2 Finanzkontrolle

...............1 18
118

.........120
........1n

12.

...123
124
124

..............124

6.6 Einbezlehung freier Träger in Belangen der Jugendwohlfahil .......
6.7 Planungen im Bereich der Jugendwohlfahrt.
6.8 Zusammenarbeit zwischen freien Trägem und öffentlichem Träger
6.9 Allgemeines zum Geset2.........

7. VORARLBERG
7.1 Datengrundlage......... ...............123

.................1237.2 Eignun gsf eststellung und Bewilligung'.. -.:.....
z.ä.t die Eignungsieststetlung nach $ 25 Abs 1 L-JWG
7.2.2 Die Eriichtungs- und Beiriebsbewilligung nach $ 21 L-.,WG.......
7.2.3 Das EigungsfäSstellungs' und Bewitligungsverfahren" " " " " " " "

7 .3 Heraruiehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von

nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt (S2sAbs 1 LJWG) 125

7.4 Aufsicht.
7.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finarukontrolle """"'

7.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln.......
7 .5.2 Fnarukohtrolle.......

7.6 Einbeziehung freier Träger in Belangen der Jugendwohllahil .........

7.7 Planungen im Bereich der Jugendwohlfahrt

...........128

....130
......131

.1317.8 Zusammenarbeit zwischen freien Trägem urd ötfentlichem Träger ......

:

7.9 Allgemeines zum Gesetz ..........134



lnhaltsvezebhnis

rr zr TsaMMENFASSUNG UND WEITERFÜHRENDE ÜgEnLeCUNGEN
'' ia"d; er..rzEr.ruorER, Bettina HAIDER, Josef SCHEIPL, Heide STREIcHER)....--................133

1. E,NLEITUNG.......... .......1331

v

.97

.....97

.....98

.....98

pben

1

,....111
,.... 1 1 1

,....1 1 1

,.... 1 1 1

2. METHODEN UND BEGRIFFE
2.1 Methodisches Vorgehen
2.2 Grundlegende Begriffe

3. RECHTSVERGLEICH DER LANDESAUSFüHRUNGSGESETZE

Zuständigkeiten.....' -......
3. 1 .1 Zuständigkeiten bei hoheitlichen Aufgaben ..........'...
3.1 .2 Zusländig keiten bei nichthoheitlichen Auf gÜen...'...

135

135
135
136
136
138
138
139

für die Bewilligung
Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von
Jugendwohlfahrt ..........

................ 1 39

................139

..141

..143

..14|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.1

3.2 Voraussetzungen
3.3 Anerkennung und Heranziehung
3.4 Fachaufsicht, Finanzierung und Gebarungskontrolle .........
3.5 Jugendwohlfahrtsbeirat .......-.....

4. DIE HANDHABUNG DER LANDESAUSFÜHRUNGSGESETZE IN DER PRAXIS....................139
4.1 Einleitung
4.2 VorausseEungen für die Anerkennung und
4.3 Heranziehung von Einrichtungen derfreien

nichthoheitlichen Aufgaben der Öffentlichen
4.4 Fachaufsicht...112

...112
rlfahrt
,....1 1

...117
....1 1

....118

....120

....120

....121

....121
1

,....18

4.5 Finanzierung von Leistungen der Jugendwohlfahd und Finanzkontrolle.......

5. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERLEGUNGEN UND VORSCHLAGE... ...1/t5

vt. L|TERATURVERZEICHNIS....... ......147

Vll. ANHANG - lnterviewleitfaden.... -..1/t9

....1

....1

...r 1

....1

a

125
127
128

....124

....131

....131

....131

....13P,



AB KÜRZU NGSVERZEICH NIS

ABGB
Abs
Art
AußSlrG
AVG
BGBI
BVB
B.VG
EGVG
etc.
t, tI
hh
idF
JN
JW
JWG 1989
Kap.
leg.cit.
LGBI
L.JWG
LReg
nh
NÖJWG 1991
o.ö.JWG 1991
STJWG
TJWG
trsw
vgl
WSlg
VwSlg
wv

Allgemeines bürgerliches GeseEbuch
Absatz
Artikel
Außerstreitgesetz
Allgemeines Venrualt un gsverfahrensgesetz
BundesgeseEblatt
Bezirksvenralt ungsbehörde
Bundesver{assungsgeseE in der Fassung von 1929
Einf ührungsgesetz zum Verwaltungsverfahrensgesetz
etcetera
folgende, fort folgende
hoheitlich
in der Fassung
Jurisdiktionsnorm
Jugendwohtfahrl
Jugendwohlfahrtsgesetz 1 989 @und)
Kapitel
legis citatae (verweist auf das voherzitierte Gesetz)
Landesgesetzblatt (nö, oö, stmk, tir, vlg)
LandesjugeMwohlfahrtsgeseE (Ausf ührungsgeseE von Vorarlberg)
Landesregierung
nichthoheitlich
Niederosleneichisches Jugendwohtfahilsgesetz 1 991
Oberosteneichisches JugendwohffahrtsgeseE 1 99 1
Stei risches J ugendwohlfahilsgesetz
Tiroler Jugendwohlfahilsgesetz
und so weiter
vergleiche
Sammlung der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
Samml ung der Entscheidungen des Venfl altungsgerichtshof es
wiederverlautban (Gesetz)



1

I. EINLEITUNG

Die Mutterschafis-, Säuglings- und Jugendfürsorge oblie$ in der GrundsaEgeseEgebung dem Bund
und in der AusführungsgeseEgebung und Vollziehung den Ländem. Am 15.3.1989 beschloß der Na-
tionalrat das seil 1.7.1989 güttige neue Jugendwohlfahrtsgesetz urd setzte das'alte" Jugendwohl'
lahrtsgesetz expressis verbis außer Krafi. Die Länder wurden verpflichtet, innerhalb eines Jahres ab
lnkatttreten des Bundesgesetzes AusführungsgeseEe zu erlassen. Diese Landesgesetze wurden,
teilweise verspätet, vom jeweiligen Landtag bis Mitte 1992 beschlossen.

Es war das politische Bestreben, mit dem JWG 1989 das Jugendwohllahrtsrecht an die veränderten
gesellschafttichen Verhältnisse und an die in den letzten Jahren vollzogenen tiefgreifenden Neuerun'
gen im Familienrecht anzupassen. Einer der Schwerpunlde des JWG ist die verstärkte Einbeziehung
fieier Träger in die Jugendwohlfahrtsarbeit. Nach dem 'alten' JWG war die Mitarbeit von Einrichtun-
gen der freien Wohtfahrtspflege in der Jugendwohlfahrt, sofem diese dazu bereit waren, vMar bereits
äögtich, die im JWG 1989 gelroffene Regelung macht aus dieser Moglichkeit aber ein Grundanli+
gen.

Das JWG 1989 normiert die Einbeziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung
von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt in $ 8 leg.cit. Demnach düden srll'
che Einrichtungen herangezogen werden, wenn sie nach ihren Aelen und ihrer Ausstattung dazu ge-
eignet sind. Gewährleistet ein freier Jugendwohlfahrts{räger das Wohl eines Minderiährigen iedoch
besser und wirtschaftlicher als der öffentliche Träger, so so//er herangezogen werden.

Gegenstand der vorliegenden Studie, welche vom Bundesminislerium für Umwelt, Jugend und Fami-
lie in Auttrag gegeben wurde, ist die Frage, inwieweit die Länder diesem Grundanliegen des JWG in
ihrer gesetzlichen Regelung und in der praldischen Handhabung Rechnung tragen. Demenlsprecherd
wird die Heranziehung der freien Träger durch den öffentlichen Träger in den Mitlelpunkl genrckt.

Untersucht werden in dieser Arbeit die Bundesländer Niederösteneich, Oberösteneich, Steiermark,
Tirol und Vorartberg. Auswahlkiterien waren die regionale Streuung (osl-zentral-west) sowie der Zeit-
punkt des ! nkaftt retens der Landesausf ührungsges€tze.

Nach einer allgemeinen Einleitung wird in Abschnitt ll neben der Erklärung grundlegender iuristischer
Begriffe ein Rechtsvergleich des Bundesgrundsatzgesetzes und der jeweiligen Landesausführungs-
gesetze im Hinblick auf die verstärkte Heranziehung der Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt
vorgenommen. Eine Analyse von Bescheiden (Eignungsfeststellung / Anerkennung und Bewilligung)
im Abschnitt lll rundet den juristisch-theoretischen Teil der Arbeit ab.

Atf dieser Grundlage wurden mittels umfangreicher Interviews mit Vertretem von Öffentlichen und
freien Trägem die Praxis der Handhabung der Eignungsfe$stellung, der Bewilligung von stationären
Einrichtungen und der Heranziehung von freien Trägem durch den öffentlichen Träger sowie Rah-
menbedingungen (Finanzierung etc.) der Arbeit der freien Träger erhoben. Diese sind in Abschnitt lV
dargestellt.

ln Abschnitt V sind die wesentlichen Ergebnisse der Studie zusammengefaßt. Kritische Überlegungen
zur (künftigen) Heranziehungspnaxis und Vorschläge der Projektgruppe zur einfacheren urd klareren
Gestaltung der Heranziehung freier Träger durch den ötfentlichen Träger runden diesen Forschungs'
bericht ab. Diese Zusammenfassung ist auch Teildes Jugendberichts 1993, welcher vom Bundesmi'
nisterium für Umweft, Jugend und Familie im Herbsl 1993 dem Nationalrat vorgestellt wird.

Noch zwei Anmerkungen: Zum Efiebungszeitpunld waren die Landesausführungsgeselze der in die
Untersuchung einbezogenen Bundesländer seit mindestens eineinhalb Jahren in Kraft. lm taufe der
Inleruiews stellte sich heraus, daß für einige Thenrenberebhe in der Praxis noch kaum (rnanchmal
sogar keine) Erfahrungswerle vorhanden waren. Dies gilt insbesondere für die Fachaufsicht des
ötfäntlichen Trägers über Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt. Es zeigte sich aber auch für die
Anerkennung / Bewilligung und Heranziehung von Einrichtungen bzw. Trägem der freien Jugend'
wohlfahrt, diä in Oen m-eisten Bundesländern bereits mehrfactr durchgeführt worden ist, daB die dies'
bezügliche Handhabung sich mehr oder weniger stark verär',;+m wird. Weitere Untersuchungen zur



Heranziehungspraxis freier Träger und von Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, aber auch
öffentlichen T6ger werden nicht nur von seiten des Forschung$eams, sondem auch von
vieler Täger als wichlig erachtet.

jener

Diesem Forschungsproiekt wurde von Anfang an großes lnteresse von Vertretem freier und
cher Träger entgegengebracht. Wr danken allen Damen und Henen, die uns für lnterviews zur
fügung gestanden sind und uns schriftliche Unterlagen überlassen haben, für ihre Unterstützung.
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II. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

1. GRUNDZÜGE DES JUGENDWOHLFAHRTSGESETZES 1989
1.1 Aulgaben der Jugendwohlfahrt, deren Träger und personelle Zuständigkeit

Die Aufgabe nach dem Grundsatzgesetz des Bundes, Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, im folgenden
JWG 1989,1 der öffentlichen Jugendwohlfahrt ist die Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge
und umfaßt die Betreuung der Mütter, Eltern, werdenden Mutter und Etlern und ihrer Leibesfrucht
sowie die Entwicklung der Minderjährigen durch Anbot von Hilfen zur Pflege und Erziehung.2

Allgemein kommt der öffentlichen Jugendwohlfahrt die Aufgabe zu, die Familie bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben in der Pflege und Erziehung Minderjähriger zu beraten und zu unlerstutzen. Die aklive
ötfentliche Jugendwohtfahrl ist nur subsidiär zu gewähren, wenn die Eziehungsberechtigen das
Wohldes Minderjährigen nicht gewährleisten.3 Sie darf nur soweil in familiäre Bereiche eingreifert als
dies zum Wohle des Minderjährigen notwendig ist.s

Ziel der Gesetzgebung von 1989 war €s, das Jugendwohlfahrtsrecht an die veränderten
gesellschafllichen Verhällnisse und an die in den letzten Jahren vollzogenen tiefgreifenden
Veränderungen im Familienrecht anzupassen. Weiters sollten eine Verstärkung des
Dienstleistungscharakters der Jugendwohlfahrt, die vermehrte Heranziehung von Trägern der freien
Jugendwohlfahrt für Aufgaben der Jugendwohlfahrtspllege und die Berücksichtigung allgemein
anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie geänderter Anschauungen über eine
zielgerichtete Sozialaöeit zum Ausdruck kommen. Grundanliegen des JWG 1989 ist die Stärkung der
Familie als lnstitution und die _PJiy?E4lng der ötfentlichen Jugendwohtfahrt.

Aus den Regierungsvorlagen und Erläuterungen zum JWG 1989 und den Landesausführungs-
gesetzen ist ersichtlich, daß in Zukunft nicht Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege ganz
allgemein, sondern nur noch Träger der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung der nichthoheitlichen
Aufgaben der Jugendwohlfahrt herangezogen werden solleng'rt,t"'- b:3 " 5
Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrt ist das jeweilige Land, wobei sich die weitere örtliche
Zuständigkeit des Jugendwohlfahrtsträgers nach dem (gewöhnlichen) Aufenthalt des Betroffenen
richtet.6 Das Jugendwohlfahrtsgesetz knüpft am Territorialitätsprinzip dieser Personen bzw. bei
Ösleneichischen und staalenlosen Personen am Personalilätsprinzip in Verbindung mit dem
gewöhnlichen Aufenthalt im lnland an.7 Der Begriff der 'Personen' umfaßt im Rahmen der
Jugendwohlfahrl grundsätzlich die Minderjährigen sowie im Einzelfall auch die Eftem,
Erziehungsberechtigten, Vormünder und Sachwalter der betroffenen Minderjährigen.8

Vgl. zu den juristischen Grundbegriflen Kap. 2 des Abschnittes ll dieser Arbeit.

Vgl. $ 1 JWG 1989. Diese Bestimmung, die den'Beteuungaufüag der öffenüichen Jugend'vohltahrt'normiert, nurde
beinahe $eichlautend in alle in cJieser Aüeit behandelten Landesjugsndrohllahrlsges€tre übernommen.

Bei det Gewährung der öflenüichen Jugencirohlfahrt ist daher von der objektiven Nichtgewährleistung d€s Wohl€s (br
Minderjährigen auszugehen und nicht die Frage der 'Schuld' zu stellen.

Bei Gefahr irfi./Vezug können SchuEmaßnahm€n g€mäß S 215 Abs 1 ABGB sotort vom ötfenüich€n
Jugendurohlfahrlsträger gef oflen werd€n.

VSI.SS I und 2 JWG 1989. Dadurch wird festgehalten, daß die öflentliche Jugendrohlfahrt'lamilienbezogen'gehandhabt
werden soll, d.h., daß ein Erziehungsziel lrir den Minderjährigen nicht von vornherein von den lamiliären
Leb€nsverhäftissen d€s Minderjährigen abgegrenzt werden dart.

VSl.SS4Abs1und5AbslJWG1989.B€i GelahrinVerzugistS€mäßS5Abs2JWG1989jerJer
Jugendrohllahdsfäg€r zuständig, in dessen Wirkungsbereich die erlorderliche Maßnahme zu setr€n ist

Aus dieser Bes[mmung geht h€rvor, daß österr€ichischen und sraotenlosen Minderjährigen auch dann die ötfenüiche
Jugendwohllahrt zu g€währ€n ist, wenn sie sich zum Zeisunkt cbs Einbittes zwar im Ausland auhalten, ihren
g€wöhnlichen Aufenthalt aber im lnland haben.
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Vgl. zu diesen Begritlen Kap. 2 des Abschnittes lt dieser Arb€it.



4 JWG-Gru

to

vgl. S 3 JWG 1989 sowie die Reglungen in den Landesjugndrrrohlfahrtsg€seEen' wobei in Oberösterreich, der

Steiermark und Vorarlberg der Wortlaut der Bestimmung des BundesgrundsaE gesetres beinahe übernommen wurde. ln

Niederösterreich wird nicht aut die österreichische, sondern aul die niederösteneichische Landesbürgerschaft

Staatenlosen keine Einschränkung) abgestellt. ln Tirol wurde in d€n erläutemden Bemerkungen noch einmal verd€udicht'

daß di€ Leistungen der Jugndrohlfahrt nicht nur Minderjährigen, sondern auch deren Eltern etc. zu g€währ€n sind'

t3 Vgl. S tl Abs 1 JWG 1989'

Die öfteniliche Jugendwohttahrt ist ailen personen zu gewähren (personeiler. Anwendungsbereich),

die ihren Aufenthan im rnrand haben; österreichischen 
-staatsbürgern bzw. staatenrosen jedenfalls,

wenn sie den Aufenthatt im lnland haben's

S 4 Abs 2 JWG 1989 hätt mit der Formulierung, daß die Landesgesetzgebung die

Organisationseinhe iten zur Besorgung der Aufgaben der Jugendwohlfahrt selbst regett, gettendes

Vedassungsrecht fest , da der Bund in die Verwattungs organisation der Länder seil der Novelle zum

B undesverf assungs gesetz im Jahre 1974 kein Recht des Eingritfes hat'

Neben den Trägern der öffentlichen Jugendwohtfahrt können lreie Jugendwohlfahrtsträger

Erfüllung von Autgaben der nichthoheitlichen Venuattung herangezogen werden, wenn diese

.geeig net sind und über diese Eignung in einem Bescheid abgesProchen wurde.rt Für die örtliche

Zuständigkeit gelten für die lreie Jugendwohtfahrt die oben genannten Prinzipien analog. Die freien

Träger dürfen nur ieweils in dem Bundesland tätig werden, in dem sie vom zuständigen Organ einen

Eignungsbescheid erhalten haben.

1.2 Leistungen der Jugendwohlfahrt

Gemäß SS 11 fi JWG 1989 sind die Leislungen der Juge.ndwohlfahrt in der Einrichtung und Vorsorge

sozialer Dienste, im pfr;;ekinoo*.."n, iri-nanmen-der Heime und sonstigen Einrichtungen für

Minderjährige,1z in der Veimitttung der lnnanme an Kindes Statt sowie in den Hilfen zur Eziehung

gelegen.

Soziale Dienste sind Hilfen zur Deckung gleicharlig auftretender Bedürfnisse werdender Eltern,

Minderjähriger und deren ErziehungsberecitiäT. Diisoziaren Dienste dienen der Entwicklung des

Minderiährigen und Oet iOrO"rung äe, f"tifiä.i'Aulgrund des Schwerpunkles des JWG 1989 sind

die sozialen Dienste von der freiwilligen nnnanme derängebotenen Leisiungen bestimmt' 14

!oVgl.hiezu&VGNoveile1974,BGB|444t1g74,inderderTeildesArt12FVG'OrganisationderVerwaltunginden
Ländern. gestich€n *uto". oärg"mäB ist auch der Begritl des 'Jugendrohllahrtsuäg€rs' im JWG 1989 imrn€r nur

attgemein iu verstehen, und verwelt nicht aul eine bestimmte Organisationseinheit

rr Frei€ Jugendrohlfahrtsfäg€r können nattlrliche und juristische Personen sein'

12 unter den Begrifl des Minderjährign sind Kinder und Jug€ndlich€ bis zum vollendeten 19' Lebensjahr zu zählen' GemäfJ

g 173 ABGB kann die ItlitÄiiar,tigk"it vom Gericht uon ätt"*"g"n oder aul Antag des Vaters oder der Muttsr noch vor

Ein6itt der Voltjährigkeit bis ium ät. UeOens;arrr veilngrtwet&n, yenn.fr Minderjätrrige inloln" merkbar v€rzögertsr

Entwicklung seine Angelegnheiten nicht ofrne Oätanr eines Nachteils filr sich s€lbst zu besorgen v€rmag'

Anhörungrechte uestenä ii oiesem Fa1 rur oen toiel jeweiligen Elternteil(e), der (die) den Anbag nicht selbst gestellt hat

(haben) sowie ftir das Kind. Eine verküzung Ä'r'lrrindtanrigkeit ist .semäß s 174 ABGB ab vollendJng d€s

l8.L€b€nsjahre. 'ogli.t,-*ou"i 
hi"rru "r.n-o.r rinJ oän n--ntt"g uei-Gerichl st€llen kann (keine amtswegig

Wahrnehmung). Heiratet €in minderjähriges XinO, so wirl es gemäß 5-tls naCA mit der Eheschließung' fiähest€ns aber

mit Voltendung des 18. L€b€nslatuei, vottlrurlg und bleibt es auch im Falle einer Aufiösung det Ehe'

la Vgl. hierzu im Geg€nsatr clie Hillen zur Erziehung, die als Maßnahm€n zu delinieren sind' unterschiede ergeben sich hier

s":wonf in der Einteitung als auch in der Kostentragung bzw dem Kostenrückersatr'

(bzw. bei
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Hierunter fallen insbesonderei 5

. allgemeine und besondere Beratungsdiensle, wie elwa Familienberatung, {herapie,
Kinderschrl zzenlr en (f ür die oben genannlen Adressaten),

' vorbeugende und therapeutische Hilfen (für dieselben Adressaten),
' Hitfen für die Betreuung unmündiger Kinde/6 (Iagesmutter, Kinderkrippen und Mutter-Kind-

Wohnungen),. Hilfen für die Ellern, Erziehungsberechti$en und Minderjährigen, besonders durch Einrichtungen
der Früherkennung und Behandlung abweichenden Verhattens Minderjähriger sowie. Pflegeplätze in Familien, Heimen und sonstigen Einrichtungen, besonders Kinderdörfem und
sozialpadagogischen Wohngemeinschaflen. r7

Unler den Begriff der Pflegekinderrs fallen jene Minderjährigen, die von anderen Personen als bis
zum dritlen Grad Vemandten oder Verschwägerten, von Wahleltem oder vom Vormund gepflegrt und
ezogen werden. re

Nach dem JWG 1989 kommen den Jugendwohlfahrtsträgem die Aufgabenbereiche
' der Auswahl, Bewilligung und Aufsicht der Pflegestellen,
' der Widerruf von Pflegebewilligungen nach g 18 JWG 1989,
' der Beurleilung der Eignung von Pflegepersonen,
' der Vorbereitung und Vermitllung von Pflegeverhältnissen,
' der Schulung, Unterstutzung und Übenrachung von Pflegeeltern sowie: ein sofoiliges Eingreifen beiGefährdung des Pflegekindes 2u.20

Von diesen aufgezähllen Aufgaben sind hoheitliche Aufgaben (und somit den Trägern der öffenilichen
Jugendwohlfahd vorbehaltene) die Pflegebewilligungfl gemäß S 16 JWG 1989 sowie deren Widenuf
nach $ 18 JWG 1989 und die Pflegeaufsicht.22

15 Diese Leistungen der Jugendwohllalrrl wurden beinahe synonym bzw. mit einigen zusätslichen Aussta6ungen in de
Landesjugendwohlfahrtsgesetse übernommen. ln Niederösterreich werden durch eine demonsfative Äufzahlung
Prio'ritliten teslg€legt ($$ tSund te ruÖ ;we 1991), ebenfalls wird in Ob€rösterreich cter Leistungskatralog demonstaüJ
aulgszählt (SS 12 ff O.ö.JWG 1991), ebenso in der Steiermark (gS 16 tl SUWG) und Vorarlberg (SS s f--.lWO). ln Tirot
werden die Zelgruppen b€stimmt, denen die sozialen Dienste zugute kommen sollen (SS f O ff ruWOi.-

tc Unmündige Kinder (Minderjährige) sind jene, die rbs 14. L€bensjahr noch nicht vollendet haben. Ab diesem Zeipunkt, bis
zum vollendeten 19. Lebensjahr, werden diese mündige Minderjährige genannt.

" Vgl.S 12.rWG 1989.

t! Untgr diesen Begriff lallen alle minderjährigen Pflegekinder. Für bestimmte Autgab€n der Jugsndwohlfahrt wurde einezusätsliche Altersgrenze, nämlich 'unter sechzehn Jahren', eingpführ! um hier einen besonderen Schutz zugewätuleisten. Vgl. hierzu $$ 15 und 16 (Pfegsbewilligung), 19 (Pllegeaufsicht) unct 2o (Hilfen zur Festigung <bs pfrege
vehähisses) JWG 1989.

re Die tandesgesetrgeber wurden clurch $ 21 JWG 19Eg verpnichtet, Regslungen zu erhssen, nach denen pflegeeltem zur
Eileichterung der mit der Pflege verbundenen Lasten P|legegel<l auszuiahlei ist 8ei der Höhe des pflegegelttes sind de
örüichen Verhätnisse und Unterhaltskosten zu berücksichtigen.

20 Die Aufgabenbereiche der Genehmigung und des Widerufes von Pfiegsverhätsrissen kainn€n von <bn öflenüichen
Juge^nd,vohllahrtsträg€rn durchgeführt werden, hingegen sind di€ ö'rüich züsüincfign Bezhksgerichte ltir die Entriehung
der Obsorge, die Bewilligung det Annahm€ an Kindes Statl etc. zuständig. Durch die Formulieirng der Bestimmungen <br
SS 14 tl JWG 1989 whd die lntention des Gesetsgbers deuüich, de Aufubenbereiche des .tuge-ndwohtfahnstagärs unA
der Gerichte klar voneinander abzugrsnz€n.

tt 
?"t: Pllegebewilligung darl von der B€hörde nur bei Vorliegen a//er Vorauss€trungen (Kindeswohl, Beabsichtigung einer
dem leiblichen Eltern'Kin4VerhätEris nahekomm€nd€n Bez'nhung; tir ein bestimmtes Pllegsverhätsris erteilt werden.

2 h.Ralrls: er Pflegeaufsicht hat der Jugendnohllatrrlsbägsr mindestens einmal jährlich zu prüt€n, ob pfregskindem
unt€r 16 Janren die Pflege und Erziehung im Sinne des S 146 ABGB gewärrrt werden. Gemäß deser Beitimmung
umtaßt die Pll€gp eines Minderjährigen besonders die Watrrung des körperlichen Wohls und der Gesuncheit sowie cjie
unmitt€lbare Aufsichl, di€ Erzi€hung, besonders die Entfathrng der körperlichen, gsistig€n, seelischen und sitüichen
Kräfte' di€ Förderung der Anlangsn, Fähigkeiten, Neigungsn und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen
Ausbildung und Beruf. Die Pflegeaulsichl ist deshalb ein hoheillicher Akt, da eine zwangsweise Durchsetrung der
Ansicht des JugendrohllahrtsEägsrs (vd. Sfab€stimmungpn) mtiglich ist.
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Gemäß $ 15 Abs 1 JWG 1989 isl die Vermittlung von Pflegeplätzen zwar ausdrücklich dem
öffentlichen Jugendwohtfahrtsträger vorbehalten. Der Landesgesetzgeber isl aber laut S 15 Abs 3
leg.cit. berechti$, dafür Träger der freien Jugendwohtfahrt zuzulassen, wenn sie einerseils eine
ordnungsge mäße Besorgung dieser Aufgabe gewährleisten und andererseils Ausbildungs- sowie
Fortbildungsangebote für Pflegeeltern(-personen) sowie Beratungshilfe für diese, die Pflegekinder
und die Herkunftsfamilie anbieten können.23

Öffentliche Jugendwohtfahrtsträger haben die Bewilligung und Attfsicht (hoheitliche Aufgaben) von
Heimen und sonstigen Einrichtungen für Minderjährige bei Erfüllung der im Gesetz vorgesehenen
Voraussetzungen vorzunehmen.2a Gemäß $ 22 JWG 1 989 fallen unler die Begritfe der Heime
sonstigen Einrichtungen iene ortsfesten Anlagen, die zur Übernahme von Minderjährigen in Pflege
und Eziehung bestimmt sind und ganziährig betrieben werden. 25 Diese Heime etc. können sowohl
zur Erfüllung der sozialen Dienste als auch der Hilfen zur Eziehung dienen

Die Vermittlung der Annahme an Kindes Statf6 kann ie nach Landesgesetzgebung sowohl
ausschließlich vom öffentlichen Jugendwohlfahrtsträger als auch von anerkannten freien
Jugendwohlfahrtst räger erf olgen. 27

Die Hilfen zur Eziehung sind in den $$ 26 ff JWG 1989 geregelt, und es werden Maßnahmen der
Jugendwohlfahrl in iene zur Unterstutzung der Eziehung2s oder vollen ErziehungSs unterschieden.
Diese Hilfen können nochmals in die freiwillige Erziehungshilfes oder die Erziehungshilfe
Willen der unterteilt werden. Die Durchführung der Hilfen der

J u gendwohlf ahrtsträgern, wobei es den Landesausführungsgesetzeo-l€!9!9h!, diese im
32
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Vgl. $ 15 iVm $ 20 JWG 1989. Keine Pfl€g€bewilligung im obigsn Sinn ist dann erforderlich, wenn ein Kind regelmäßig
und gawerbsmäßig ftjr einen Teil des Tages von einer anderen Person in PflegB und Eziehung übernommen werden
soll. Diese(m) Tagesmutte(vate0 ist eine Bewilligung von der Behörde ftir eine bestimmte Anzahl narnenüich nicht
g€nannter Kinder zu erteilen. Vgl. hierzu z.B. S 30 Ni€derösterr€ichisches JwG (NÖ JwG 19s1), S 22 Abs 6
Oberösteneichisches JWG (O.ö.JWG 1991), S 23 Abs 2 Steiermärkisches JWG (SUWG), $ 24 Titoler JWG (TJWG)
und g 17 Abs 5 Vorarlberget JWG (L-JWG)

Vgl. zu den anzeigepflichtigen Stätten S 23 JWG 1989.

2s Die LandesgeseEgebung kann von der Bewilligung (nicht von der Aufsicht) aul bestimmte Zeit absehen, wenn die
Erlüllung dcs Geselzeszweckes noch nicht b€urteilt werden kann. Der Verweis in $ 22 Abs t JWG 1989 aul $ 28 JWG
1989 (volle Erziehung) b€stimmt den St€llenwert dieser Bestimmung. Es hand€lt sich daher bei den Heimen €lc. um
unterstütrende Einrichtungen zur Bewältigung von Aufgaben der Jugendrohlfahrt.

2n Weitere Regelungen finden sich zu diesem Gebiet in den Beslimmungen der SS 179 tf ABGB, SS 113 a Juilsdiklionsnorm
(JN), BGB| 1895/1fi idF BGBI 199217# (grichüiche Zuslltndigkeit) und SS 257 tl AulJersreitges€tr (AußSfG)
(gBrichüiches Verlahren).

27 Vgl. g 24 JWG 1969. Gemäß S 25 JWG 1989 sind b€sond€r€ Bestimmungen ftir die Vermitüung der Annahme an Kindes
Statt ins Ausland von den Landesg€seEgebern vorzusehen.

n DiesE Unterstutzung $/ird bei Belassung des Minderjährigen in seiner bish€rig€n Umg€bung durchgshihrt.

I Hlerzu zählt gemäß g 28 JWG 1989 die Pflege und Erziehung des Minderjährigen in eirrr Pfregsfamilie, in einem Heim
od€r in €in€r sonstig€n Einrichtung, wobei die Unterbringung in einer Pflegelamilie grundsätrlich Vorrang hat.

!o Die lreiwilligen Erziehungshilfen bedürlen nach dem Einverständnis der Erziehungsbetechtigten einer schrifüichen
Vereinbarung zwischen diesen und dem Jugendrohllahrtsfäg€r. lm Geg€nsatr zu den Mfulichkeilen der sozial€n Dienste
werd€n die Erziehungshilten clurch die Behörde eingeleitet und sind als Maljnahmen einzuordnen.

!r Slimmen die Erziehungsberechtigten einer Erziehungshille nicht zu, so hat der Jugendivohllahrtsüä$r von sich aus zum
Wohl€ d€s Minderjährigen tätig zu $r6rd€n. Der Jugendvohllahrbfägpr kann nur bei Gelahr in Verzug selbst eingeifen,
ansonst€n sind voterst gprichüich€ Schritte zur Einleitung notwendig.

&r vgl. Ent - Ftischengrub€( JWR - Jugendrrohllahrlsrecht, Wien (1992) 49.
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lm Bundesgrundsalzgesetz wurde keine Normierung für die Durchführung einer Gebarungskontrolle
für Träger der freien Jugendwohlfahrt getroffen, sodaß diese Einführung im Ermessen der
Landesgesetzgeber bleibt.

Hinsichtlich der Kostentragung von in Anspruch genommenen Leistungen der Jugendwohlfahd leg
der Bundesgesetzgeber für die erfüllten Aufgaben im Rahmen der sozialen Dienste fest, daß der
Landesgesetzgeber zu bestimmen hat, ob und welche Entgelte zu entrichten sind. Als Richtlinie
wurde normierl, daß die Art und der Umfang der sozialen Dienste sowie die persönlichen und wirt-
schattlichen Verhältnisse derienigen angemessen zu berücksichtigen sind, die diese Dienste in
Anspruch nehmen.s Hinsichllich genauerer Normierungen über das Pflegegeld, welches den
Pflegepersonen auf Antrag zur Erleichterung der mit der Ptlege verbundenen Lasten zu gewähren ist,
wird ebenso auf nähere Regelungen der Landesgeselzgebung verwiesen, wobei bei einem Beschluß
die örtlichen Verhältnisse und die Unterhaltskoslen mitzuberücksichtigen sind.s

Für die Koslen der vom Jugendwohtfahilsträger (zumindest) einleitenden Erziehungshilfen sind diese
unbeschadet der Pflicht zum Tragen und Ersetzen der Kosten von Maßnahmen vorläufig vom
Jugendwohlfahrtsträger zu übernehmen. Der Landesgesetzgebung ist es freigestellt, ändere
nechtsträger zur vorläufigen Kostentragung zu bestimmen, wobei aber jederzeit gewährleistet sein

33 Hierbei werden Sozialarbeiter, psychologpn, pädagog€n und andere Fachteut€ tittig.

s ln diesem Zusammenhang sind spezielle p€rsönlichk€itsb€zogsn€ Maßnahmen im EinzElfall zu verstehen.

15 v$. BGB| 1920/43 wv BcBt 1930/1 idF BGB| 1992868.

3n Näheres reg€lt dac Rechnungshotgesetz aus 1948. ln organisalorischer Sicht ist d€r R€chnungshol eine Einrichtung des
lnd.t' der lunktionell ats Hittsorgan der geseEgebenden Gewalt tätig wird. Der Rechnungsnöt nat aber kein€ Normen-
kontrollbefugnis, sondern hat siin PrulÄrgbnis nur der gepruften Stelle bzw. dem geprüften Unternehmen zur
Stellunginahme mitruteilen und dem zusündigen Bundesminist€r den Bericht bekannüugeben. Weiters sind ein
Jahrestätigkeitsbericht oder bei Beantragung Sonderberichte an den Nationalrat zu veröffenüichen. Die Hauptaulgabe des
necnnungsholes liegt in der Rechnungs- und Gebarungskonfolle.

tt Diese werden in d€r Steiermark und Salzburg Land€sr€chnungshof g€nannt.
* vd. s 13 JWG 1989.

s vgil. S 2t Jwc 1989
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1.4 Strafbestimmungen und Übergangsbestimmungen
ndsätze

durch den

1.5 Unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht

lm Gesetzgebungsverfahren
unmitlelbar anzuwendendes B

eines Grundsatzgesetzes durch den Bund ist dieser berechti$'

(Auskuntt von Fr. Dr. Dobida, Amt
Bundesverlassungsdienst).

Die vor den gettenden Bestimmungen im Jugendwohtfahrtsrecht in Krafl gestandenen Gesetze

wurden mit lnkrafttreten der 'neuenn Jugendwoilfahrtsgesetze. außer Kraft gesetzt. Für bestehende

Bewilligungen, wie t.ö. Oi" für den getrieU;in;i H"ini"., bleiben unberührl' unterliegen iedoch im

Rahmen der Aufsicht über die ordnungsgemäße Ausübung nunmehr den "neuen' Jugendwohlahrts-

ge setzen.a3

(

I
I

AufgrunddesWortlautesderBestimmungdes$35JWG1989bleibtesdem
unOänott"n, weitere Straf bestimmungen einzuf ühren'

Nach dem JWG lggg ist die Erfüilung von nichrhoheiilichen Aufgaben durch rreie, nicht anerkannte

Träger der Jugendwohtfahrt nicht zu bettt"i"n. Oi"se lreien Träger können aber vom Öffentlichen

iläö;t iur Rutlauenerfüllung nicht herangezogen werden'

undesrecht zu erlassen. lm Falle des JWG 1989 handelt es sich bei

den Normen der $$ 36 ff JWG 1989 um behördenbezogene Normen, d.h., daß diese Normen nur

die öffentlichen, nicht aber für die f reien Jugendwohlfahrtsträger gellen'

Hierunter sind z'8. die Amtshilfe der Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden('verbände)

sowie der Träger der Sozialversiche.rung im Rahmen deren gesetz mäßigen Wirkungsbereiches

den Jugendwohlfahrtsträger gemäß $ 36 JWG 1989 zu verstehen. Die Behörden (besonders

sie für Einrichtungen zur Betreuung und zum Unterricht von Minderjährigen zuständig sind) sowie

& Diese KostenersaEpflicht kann 3 Jahre rückwirkend gelt€nd g8macht werden

al

12 Diesem V€rbot st€ht die ReFlung einer Ersatrlreiheitsstefe nicht entg€gsn' cb sie keine primäre Fr€ih€itssbafe

d€r Stei€rmäikischen Landesregierung vom 3.2.1993, unter B€rufung aul

.:} Vgl.hierzugenauel 5ooruÖJwG1991,s52tto.ö.JwG1991, s51 sUwG,s36TJWGund$39L.JWG
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Organe der öffentlichen Aufsicht (Bundespolizei und -gendamerie) sind gemäß S 37 JWG 1989 ver-
oflichtet, den Jugendwohtfahrtsträgern alle bekannlgewordenen Tatsachen mitzuteilen, die zur
Vollziehung der Jugendwohlfahrt lür die Träger erforderlich sind. Diese Mitteilungspflicht gilt daher
z.B. nicht für Erzieher eines Heimes und Lehrer einer Schule, da diese Personen nicht unter den
Behörden begritf fallen.

Gemäß S 38 leg.cit. besleht die Verpflichtung zur Abgabenbefreiung von Stempel- und
Rechtsgebühren für alle Eingaben der Jugendwohlfahrtsträger urd Vereinbarungen14 in
Angelegenheiten der Jugendwohtfahrt sowie von Venrvaltungsabgaben des Bundes für
Veihandlungsschriften, Beurkundungen und Ausfertigungen in diesem Zusammenhang.as

Hiervon ausgenommen sind Anträge für die
' auf Zulassung freier Träger der Jugendwohlfahrt,
' der Vermittlung von Pflegeplätzen,
' der Vermitllung der Annahme an Kindes Statt sowie
' allgemein zu erteilende BewilligunSi der Errichtung und des Betriebes von Heimen und sonsligen

Einrichtungen f ür Minderiährige.

Von dieser Bestimmung werden landesrechtliche Regelungen nicht berührt.s

2. BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN DES öSTERREICHISCHEN RECHTSSYSTEMS
2.1 Juristische Begriffe

ln diesem Teil sollen jene juristischen Begriffe, die zum Verständnis der folgenden Teile unbedin$
notwendig sind, kurz erläutert werden.aT

Behörden sind iene Organe der Vollziehung, in deren Zuständigkeit die Verfügung von hoheitlichen
Maßnahmen fällt, Die Venrualtungsbehörden sin$lfw dip Erlassung von Bescheiden zuständig.

F i- .f..: .

Der Ausdruck nkann" hat zwei Bedeulungen. Einersehs kann es sich im Rahmen der Vollziehungen
eines Gesetzes für die jeweils zuständige Behörde um ein echtes, andererseils um ein unechles
Ermessen handeln. Es besteht kein Rechtsanspruch auf ein bestimmles Verhalten der Behörde.
Auch der Begritf "soll" ist nicht mit einem Rechtsanspruch des einzelnen aut ein bestimmtes
Verhalten der Behörde zu verbinden. Am nächsten kommt für diesen Begriff die Formulierung des
"pflichigemäßen Ermessens". Verwendel der Gesetzgeber hingegen im Rahmen der von ihm
erlassenen Normen die Begriffe "hat und/oder isl", so ist die zuständige Behörde verpflichtet, die
betreffende Norm gemäß ihrer lntention zu vollziehen.€

Der Grundsatz der Subsidiarität besagt, daß die als subsidiär normierte Handlungsweise erst im
Falle des Fehlens der als primär normieilen Handlung eöracht werden.gJaff .f{/1
Der Fachterminus enumerativ (taxativ) bedeutet die abschließende Zuweisung von Aufgaben bzw.
Handlungen. Das Gegenteil dazu ist der Ausdruck der demonstrativen (beispielsweisen)

4 Hierzu gehören auch gemäß SS 39 f JWG 1989 Vereinbarungen zur Übernahnre der Kosten der vollen Erziehung, die
(toE der Wrkung eines gerichtlichen Vergleiches) von Stempel- und Flechtsgebühren befreit ist. Kommt eine derartig
Einigung nicht zustande, so €ntsch€idet darüber auf Anüag d€s Jugsndrohlfahrbfäg€rs (unabhängig vom Alter des
Kindes) das Pflegschafts- bzw. Vormundschafisg€richt. Vgl. $ 40 JWG 1989 iVm dem Auß€rsf€i$psetr.

i'5 Vg. zu den Stempel- und Fechtsgebühren das GebührengeseE 19t, BGBI 195/ ldF BGBI 1990281, und zu den
Venraltungsabgaben des Bundes die Bundesrerwaltungabgabenverordnung, BGBI 1983124 idF BGBI 1990t40.

'a Vgl. Genaueres in den Ländergesetren und dem Vergleich Kap. 3 und 4 des Abschnittes ll deser Arbeit.

tt Vg. hierzu insbesondere A&movich - Funk, Östeneichisches Verlassungsrecht, Wien (1985); Adamovich - FunK
Allgemeines Verwaltungsrecht, Wen (1985); Koerbl - Welser: Bütgerliches Recht, Wien (1985), Werter - Mayer, Grunüiß
d€s öst€neichischen Verwaltungsverlahrens, Wien (l 90l ).

" Eine genauere Formulierung c$eser Begrilfe kann nur im Einzelfall untersucht werden.

9
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Zuweisung.€ lm letzteren Fall kÖnnen z.B. auch nicht exra aulgezählte Aufgaben bzw' Handl

vom Adreäsaten übernommen werden.s

unter den Begriffen der Delegation und Devolution versteht man die Verschiebung von

gu"tanOigieit-en). Delegatiän wird dann angenommen, wenn die Verschiebung

Rechtsakt verfü$ wird, Äit dem ein zuständiges Organ auf ein anderes Organ seine

d;;;4, Devötution ist hingegen iene kompetenzverschiebung, bei ,der von

vorgesetzten Organs oder -ai's Folge von Säumnis des zuständigen

KoÄpetenzverschiebung eintritt. sl

durch

seiten ei
Organs

Bei der Erlassung von Bescheiden sind in verschiedenen Gesetzen

Nebenbestimmungen, nämlich Bedingungen, Beschränkungen, Auflagen, Befristungen,

des Widerrufs etc., vorgesehen. Diese Beslimmungen dürfen nur dann in den

aufgenommen werden, wenn sie im Gesetz vorgesehen sind oder msl dem Sinn der zu

Hauptentscheidung in untrennbarer Weise verbunden sind bzw. dem Antrag der

entsprechen.s2 Die echte Bedingung ist eine Beschränkung, durch die der Eintritl oder

Aufhebung einer Rechtswirkung von einem ungewissen Umstand abhängig gemacht wird

Rechtsbedingung ist vom Willen der Parteien unabhängig. Bei dieser Arl knüpfl die Rechtsord

selbst den Eintritt von Rechtsfolgen an gewisse Voraussetzungen. Die Befristung [[erminierung)
eine zeitliche Beschränkung des Rechtsverhältnisses, sodaß ein Rechl mit einem besl

Zeitpunkt beginnt oder endet. s3 Mit der Auflage kann der HauPt inhalt eines

Verwattungsaktes mit einer Reihe von Geboten und Verboten verbunden werden. Hierdurch wird

Begünsti$e zu einem beslimmten Tun und Unterlassen gezwungen.

Wird eine Bedingung oder Autlage erteilt, die unzulässig ist, so ist eine Bestrafung aufgrund
in Rechlskraft erwachsen ist.s

Nichteinhaltung dieser Bestimmung

Die Organisation der Verwaltung und zu

Da die Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge in die

Vollziehung der Länder fällt, soll nur die für diese Arbeil notwendige Landesverwaltung näher

werden

ln der Landesverwattung ist die vom Landtag zu wählende Landesregierung oberstes Organ'

besteht gemäß Art 101 Abs 3 B-VG aus dem Landeshauptmann, seinen edorderlichen
und weiteren Mitgliedern Das Hilfsorgan der Landesregierung bei der Besorgung ihrer Aufgaben

das Amt der Landesregierung' 55 Die Bezirksverwaltun gsbehörden sind

BezirkshauPtmannschaften und die vom ieweiligen Stadtstalut dazu berufenen Organe der Städte

eigenem Stalut (Magistrat)' die sowohl Aufgaben der Landesverwaltung als auch der

.e Die beispielhafte Aufzählung ist meist im GeseEestext durch das Wort 'insb€sondsre' gekennzeichnet.

!o Die beiden Begriffe sind insbesondere bei der Frage der Kompetenzverteilung zwischen Bund und den l-ändem

Bedeutung. Demnach ist die KomPetenz des Bundes nur gegeb€n, wenn ihm die Angelegenheit ausdrücklich

wurde und diese Zurrveisung taxativ ist. Alle aul diese Weise nicht in Bundeskompetenz zugewiesenen

unzulässig, auch wenn diese
, ..li: 1;-.'d-it;ff i i''! r t'

. 4,.
ist in die Bundes-, Landes-

in clen selbständigen Wirkungsbereich det Länder

st Adamovich - Funk Verwaltungrecht 320 l'

e vgl. Vwslg 5156 A/1959.

63 Vgl. hierzu besond€ts $ 30 Abs 3 O'ö'JWG 1991'

v Ygl. A&novich'Funk, Verwaltungsrecht2T3; WSlg 10'088 A/198O

55 Nach $ 2 des BVG Über die Grundsätre lür die Einrichtung und Geschättsftihrung der Amter der tandesregierung

Wien, BGBI 19251289, gliedern sich diese Amter in Abteilungn, die bei Eedarl in Gruppen zusammengelaßt

könn€n. Diese Abteilungen b€sorg€n sowohl Geschätte der Landesvenivattung als auch solche der

Bundesverwaltung. Die Aufteilung der Geschäfte aul die einzelnen Abteilungen erlolgt durch die Geschättseinteilung.

sachlicher Hinsicht untersteh€n die Abteilungen bei Besorgung von Angelegenheiten der Landesverwalung

Landesregierung oder einem seiner Mitglieder, bei

,1.,

l-andeshauPbnann.
Besorgung von Aulgaben der mittelbaren Bundesverwaltung
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ßundesverwaltung besorgen.s6 Die Sprengel der Bezirksverwatlungsbehörden sind die politschen
-gezrXe, die lür Statutarstädte mit Landesgesetz, für Bezirkshauplmannschaflen mit Verordn_ung der
i-andesregierung unter Zustimmung der Bundesregierung festgeleg werden.57 Die
Joanisationsrechtliche Zuständigkeit für die Bezirksverwattungsbehörden liegrt grundsätzlich bei den-lÄna"rn, die {aehlicttez.Zuordnung (Weisungsrechte, lnstanzenzug) hangt jeweils von der zu
besorgenden Aufgabe ab' . i'--; ,[t , .-,f, ,:-,-.*'{..r,
Unter sachlicher Zuständigkeit versteht man ganz allgemein den Aufgabenbereich einer Behörde,
d.h., den Kreis der Angelegenheiten, den eine Behörde zu besorgen hat. Die örtliche Zuständigkeit
regelt hingegen die Frage der Beziehung einer Rechtssache zu einem bestimmlen (räumlichen)
Gebiet's

Gemäß dem Territorialtitätsprinzip sind Personen dann den Rechtsbestimmungen eines Staates
udenrorfen, wenn sie sich im Hoheitsgebiet dieses Staates aufhatten. Das Personalitätsprinzip
gehl nicht vom (räumlichen) Gebiet aus, sondem von einer möglichen Anknüpfung an der Person
selbst (Staalsbürgerschaft ).

Die Begrlffe hinsichtlich des (gewöhnlichen) Aufenthaltes einer Person (auf die ein bestimmtes
Gesetz oder eine Norm anzuwenden ist) werden aus $ 66 Abs 2 Jurisdiktionsnorm, im folgenden JN,
abgeleitel. Der Aufenthalt einer Person bestimmt sich demnach ausschließlich nach den
tatsächlichen Umständen und hängt weder von der Erlaubtheit noch von der Freiwilligkeit ab.

Volljährige sind Personen, die das 19 haben und geistig
unter 19. Jahren sind Minderjährige.

oder
wird.
tsord
erung)

n wird

)ung

fgaben
nd
Städte

Ländern

üen

und
st Leidet eine Person an einer ist sie geistig behinderl und

einzelne ihrer Angelegenheilen nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst besorgen, so ist für
diese Person dann ein Sachwalter (Kuralor) zu beslellen, wenn für den Behinderten keine Vorsorge
im Rahmen der Familie bzw. einer Einrichtung zugunsten Behinderler getroffen werden kann. Ein
Sachwatter ist weder ein Elternteil noch ein Vormund.-'- +&tt
Nach deml ABGB- ist die Vormundschafl die Ob-sorge fr.r-Persopen und Vermögen eines 4nigstenseinemehelichenElternteildiebeschränktegesetz-l|chey
Veflretung zusteht. Der Vormund hat im allgemeinen die Aufgabe, die Pflege und Erziehung des !
Minderjährigen zu überwachen. m

Während die Feststellung der Eignung bzw. Anerkennung freier Träger der Jugendwohlfahrt ein

venraltungsrechtlichen Vertrag handeh,6l die Praxis von einem rein privatrechtlichen
Vertrag aus, auf dessen Abschluß der freie Träger keinen Rechtsanspruch hat.

*l q, bYtl,vrit {nfu,

lierung auß€r
ataßt

reinteilung. ln
rwaltung d€t
waltung dem

tc Zu Statutarstädten können Gemeinden mit mindestens 2O.OOO Eiftyohn€rn aul Antag €rhob€n werden. Deneit sind in
Österreich Eisenstadt, Rust, Klagenfurt, Mllach, Wener Neusladt, St. PöltEn, Krems an der Donau, Waidhofen an der
Ybbs, Steyr, Wels, Salzburg, Graz, lnnsbruck und Wen Statutarstädte.

t V$. $ 8 V€rtassungsrjberleitungsgeseE 1920.

s' Eine tenitoriale Anknüpfung ltir eine bestimmte R€chtssache ist z.B. der Wohnsitr €iner b€stimmten Person.

!e Vgl. zur V.g1$ggerung und Verkilzung der Minderjährigkeit Kap. 1.2 des Abschnittes ll dieser Arbeit.

". I'c' vd. SS 1q0 tt ABGB. !r ''' t""' ,)-t i t

't Unter einem verwalfungsrechüichen Vertrag im weiteren Sinn (typologisch zwischen Bescheid und privaüechüichem
Vertag) v€rsteht man all6 Vereinbarungen (die keine Bescheide sein können) an denen ein Träger der VeMaltung ats
V€rüagspartn€r beteiligßi.st, Vgl. genauei Adamovich - Ftm& Verwaltungsrecht 293.

i,,t'..".'

,!
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Der öslerreichische Föderalismus ist durch slark ausgeprä$en Zentralismus gekennzeichnet, der
sich besonders in der allgemei nen Zuständigkeilsverteilung zwischen Bund und Ländern zeigt.

Bund hat auf Grundlage der oben angelührten Kompetenzartikel den Großteil der wichligsten
Gesetzgebungs auf gaben sowie die Gerichtsbarkeit enumerativ zugewiesen bekommen. Arl 17 B-VG

normiert die Zuständi gkeitsverteil ung für die nichthoheitliche Verualtung.

Allgemein sind die Länder nicht zur Erlassung von Ausführungsgesetzen verpflichtet,6T es sei
daß der Bund von der Mögl ich keil einer Fristsetzung gemäß Art 15 Abs 6 B-VG Gebrauch
hal.6s Wird innerhalb der vom Bundesgeselzgeber bestimmten Frist von einem Land ein
Ausführungsgesetz nicht erlassen, so gehl die Zuständigkeit auf Erlassung des Gesetzes für dieses
Land auf den Bund über (Devolution)'s Das betrotfene Land kann aber nach dieser Devolution noch

immer ein eigenes Landesgesetz erlassen , wodurch das Bundesausführungsgesetz gemäß Art 15

Abs 6 B-VG außer Kraft tritt.

62 Die Gliedstraaten des Bund€sstaates ÖsterrEich sind die selbständig€n Länder Bwgenland, Kämten, Niederösterreich,

Obetösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien'

63 problematisch ist die Abgrenzung zwischen 'Grundsatr' und 'Ausftihrung'. Ein Grundsatrgesetr liegt laut VIGH (Vtslg

s921) nur dann vor, wen'n einersäir die darin enhaltenen Regelungen nicht so b€stimmt sind, daß das BG unmittelbar

vollziehbar ist, und and€rers€its die betretf€nd€n Regplung€n g€nilg€nd b€stimmt sind, claß sie &n
Kompetenzbestimmungen zugeordnet werden können'

s Vgl. Art 12 Abs 4 &vG.

cs Vgl. Vlslg 3649/1959.

rG Demgemäß ist ein GrundsatrgpseE nie dir€kt vollziehbar. Vgrl' hierzu nächst€n Absatr'

G1 Vgl. VtSlg 3516/1959.

tü Vgl. Vlslg 5921/1969.

ae Diesen Übergang bezeichnet man als Devolution.

n

Die Aufteilung der staailichen Aufgaben zwischen dem Bund und den Ländernü bildet das

Kernstück des in Art 2 B-VG programmatisch festgele$en bundesstaatlichen Prinzips. Die Länder

haben die Qualität von nich;tsoüveränen staaten mit eigener Kompetenz zur Gesetzgebung,
einschließlich der Verfassungsgesetzgebung, und eigener Vollziehung, die sich ?q 9"n Bereich der
Venrattung beschränkt. Die üeöenilicfien Normen der Kompetenarerteilung sind Aft 10 bis 15 B-vG'
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nas JWG 1989 trat gemäß S 42 JWG 1989 am 1.7.1989 in Kraft, setzte das JWG 1954 in der
I"'i"nOen Fassung mil 30.6.1989 außer Kraft und bestimmte für die Erlassung von
A*tUnrrng.gesetzen für die Bundesländer eine Frist von einem Jahr ab dem lnkratttreten des JWG
1989.

Die Bundesländer Österreichs kamen inzwischen, teilweise mit großer Verspätung, dem
äesetzesauftrag nach, sodaß nunmehr in jedem österreichischen Bundesland ein neues
Landesjugendwohlfahflsgeselz mit den Akzenten des JWG 1989 beschlossen und in Kraft gesetzt
wurde.70

lm regelungsfreien Raum des JWG 1989, nämlich hinsichtlich der Organisationsregelungen der
Länder,7t konnten die Länder gemäß Art 15 B-VG Bestimmungen der Landesgeset4gebung erlassen.
lm Bereich der Privatwirtschaftsvenrvallung stutzen sich die Länder auf Art 17 B-VG, der keine
Kompetenzzuweisungen enthält.

2.3 Hoheitliche und nichthoheitliche Aulgaben der Velwaltung

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten der Verualtung wird im B-VG mehrmals
angesprochen.T2 Die Möglichkeit des hoheitlichen und nichthoheitlichen Handelns bestehl nur tür die
Verwaltung, die anderen Staatsfunklionen (Gesetzgebung.und Gerichtsbarkeit) bewegen sich
ausschließlich im Hoheitsbereich.

Nach herrschender Rechtsautfassung wird ein Handeln der Verwaltung einer dieser beiden Arten je
nach der gewählten Form der Miftel zugeleilt. Das heißt, daß die Venrualtung dann hoheitlich
handelt, wenn ihr zur Handlung die Formen des staatlichen lmperiums (Verordnung, Bescheid,
Weisung elc.) zur Verfügung stehen.

Nichthoheitliche Verwaltung liegt vor, wenn sich die Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
privatrechtlicher Gestaltungsmittel bedient, der Slaat nicht unmittelbar als Träger seiner hoheitlichen
Befugnisse aufiritl, sondern sich für sein Handeln einer Rechtstorm bedienl, die auch einem
Rechtsunlenrorfenen zur Verfügung steht.73 Die Unterteilung in hoheilliche und nichlhoheitliche
Aufgaben unterliegil daher nicht in der Aufgabenbesorgung, sondern in der Art der Ertüilung der
Aufgaben.

lm Sinne des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 sind folgende (für diese Arbeil relevante) Aufgaben
hoheitlicher Art, nämlich' die Feslstellung der Eignung bzw. Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrl zur

Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt sowie die Fachaufsichl
über diese,' die Fachaufsicht über die öffentliche Jugendwohlfahrt im Bereich der Bezirksyer-
waltungsbehörden,

t0 vd. ltir das Burgenland, bgldLcBl 1gg2lg2 (in Kratt seit 1.5.1992), Kärnt€n, khLGBl 1991/139 (in Kraft seit 1.1.1992),
Niederösterreich, nöLGBI 1991/40 (in Kraft seil 1.3.1991), Oberösteneich, oöLGBI 1991/111 (in Kraft s€it 1.10.1991),
Salzburg, slzbLGBl 1992/83 (in Kratt seit 1.1.1993), Steiermark, sünkLGBl 1990193 (in ltaft s€it 1.1.1991), Tirol, tirLGBl
1991/18 (in Kraft seit 1.1.1991), Vorarlberg, vlbgLGBl 1991/46 (in Kraft seit 12.9.1991), und Wen, wrLGl 1990/36 (in Kraft
s€it 1.7.1990).

7l Damit sind die Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Länder, nämlich cf,e Landesregierung und
Bezhksverwaltungsbehörde, g€m€int.

72 Vgl.z.B. Art 17,23 und 116 Abs 2 &VG, die die von den Kompentenzbestimmungsn unberührte
Privatwirtschattsverwaltung des Bundes und der Uinder (der Gemeinden) und clie Amts- und Organhattung, die nur dann .
€infltt w€nn die Personen in Vollziehung der G€setze g€handelt habn, regeln.

t:] Die Problematik der Privatwirtschaftsverwaltung liegt im RechtsschuE, da .roc Rechlsschutrsystem d€s &'VG am
hoheitlichen Venrvaltungshandeln anknüpft. ln der Privatwirtschaftsv€rwaltung ist daher im wesenüichen nur der
R€chtsschutr der Zvilgericht€ möglich. Ein PrivatEr kann demnech den Slaat nichl zum Abschluß eines Verüagns
zwingen bzw. Ungl€ichb€handlung€n bzw. die Schatfung von Vor- und Nachteil€n bei der Vergabe von Subventionen,
Darlehen etc. geltend machen.

!



. die Bewilligung bzw. Entgegennahme der Anzeige zur Errichtung und dem Betrieb von Kinder-

Jugendhei-men sowie öoistigen Einrichtungen (inklusive Tagesbetreuungseinrichtungen
Feiienlagern etc.) und die Fachaufsicht über diese,

' die Pfleglbewilligung und -aufsicht.7l

Die nichthoheitlichen Aufgaben in der Jugendwohlfahrt sind vor allem
' in der Vorsorge zur Erbringung sozialer Dienste,. der planung ändesweiter MaBnahmen zur Erreichung der Ziele der Jugendwohlfahrt,
' der Förderung und Durchführung von Forschung,
' der Bereitstellung von Beratungä- unO Unterstdlungsangebolen für Pflegeefiern,7s

' der Abhattung von Ausbildungslehrveranstaltungen und schulungen,. der Pflegeplatz- und AdoptionsvemittlungT6 ins ln- und Ausland sowie
' (teilweise) Durchführung der Hilfen zur Ezi,ehung gelegen"'

t.a;a._,.::...:.- - 
: .. ,.,.;,r, ,;.1-.

2.4 Verlaul und Abschluss eines Venraltungsverfahrens

verwaltungsverfahren werden allgemein durch die VenrualtungsverfahrensgeselzeTs geregett.Te Die

meisten Normen der Verwaltungs-verfahrensgesetze gelten subsidiär, da den Gesetzgebern die
Möglichkeit der eigenständigen Regelung überlassen bleiben soll.

14 JWG-G

Auslösendes Moment für den Beginn eines Verwaltungsvedahrens kann entweder ein Antrag eines

Beteili$en oder eine amttiche Wahrnehmung eines Verwahu ngsorgans sein. Die amtliche
Wahrnehmung muß für einen Sachverhalt vorliegen, der die BehÖrde zum amlswegigen Vor
berechti$ oder sogar verpflichtet.e Genauere Regelungen über das lngangsetzen
Verwaltungs verf ahrens ist in den iewei ligen Materiengesetzen wie z.B dem JWG 1989 und

Landesausf ührungsgesetzen geregelt Sieht der Gesetzgeber in einem derartigen
einen Antrag als Bedingung für die Einleitung eines Ver waltungsverf ahrens
nur tätig werden, wenn ein Antrag eingebracht wurde.81

7' Weiters tällt z.B. noch die Bewilligung trir die Tagesmtltter darunter'

7s Gemäß g 15 Abs 1 JWG 1989 ist die Vermitüung von PfregepläEen d€m ötl€nüichen JugnÖrohllatrrtsfägsr vorb€halten'

wobei aber g€mäß Abs 3 leg.cil. die LandesgeseEgebung cJe EinseEung freier Jugendrrrohlfahttsfägsr vorsehen kann.

wenn diese eine ordnungqÄmäfle B€sorgung oiesär nuigle gewährleisten. Die Pffegebewilligung $mäfi S 16 JWG

1989 ist aber ein hoheitsrechüicher Akt und kann daher nur vom ötlenüichen Jugendwohlfahrßrägpr wahrgenommen

werden.

76 Die Vermitüung kann sowohl vom ötfentlichen als auch vom lreien Jupnclvrohllahrtstäger aus$tibt werd€n' Das

Bund€sgrundsatzgesetr hat hierzu den einzeln€n Länder bei den Ausfrlhrungsg€s€tr€n einen Spielraum gelassen' Ein

vermiülungsmonopol trir die öfienüichen Trägr der Jugndrvohllahrt haben demnach Niederösterreich, straiermatk, Tirol

und Vorarlberg normiert. Vgl. genauer weiter unten'

:
:

:

3

t

n Die Hilfen zur Erziehung gehören eher in den Bereich der nichthoheiüichen Verwalh.rng, da die Durchttihrung ohne

hoheiüiohen Akt erfotg. Giundlagg tir die Einleitung der Hilfen zur Erziehung ist ein€ privaüechüiche Vereinbarung

zwischen den Erziehungsoerecitigilen des betrofiänen Minderjährign und dem öflenüichen Trägsr. Willigil der

ErziehungsberechtiEe nüht in diäse Maßnahme ein, so kann der ötlenüiche Trä9r beim t)'rüich zustllndgen

Bezirksgericht einen Rntrag "rt Üb.ru"grng der Obsorg stellen. Da es den LandesgeseEgebern aber nach dem &JWG

1989 tr;ig€stellt wurd€, d]ese Maßnarrmo entwed€r ln der Hoheits' odü €niffiiBachattsverwdUng zu tegsln' ist

iedenlalls festruhalt€n, daß lreie Trägr der Jugsndflohltahrt im Rahmen d€r (praktisch€n) Durchruhrung d€r

Erziehungshillen herang€zog€n werden könn€n'

n Hierunter fäilt das Algsm€ine Verwattrngverfahrensgeseu (AVG). BcBl-lgdiirtzz 1*u1,of BGBI 1sg21866 und das Art ll

Abs I EGVG (Einfühiung der Verwaltung,*erlahrensg€s€Ee, BGBI 1991/50 (wv) idF BGBI 1992/178)'

7o Die Regelungen der Venvaltungverlahrensgesetr€ b€zi€h€n sich nur aut die Besorgung behöidlicher Aufgaben (wird im

Bereictider Jorigkeitsrechttichen, hoheittichen vewaftung urgcwend€l).

.o Gemäß g 39 Abs 2 Allgsnsines Verwaltungverlahrensgesetr (AVG) isl dann jedenlalls von amtsweg€n vonug€hen'

w€nn di€ in Betracht xommende Verwaltungvorschritt kein€ ausdrücklichen Re9€lung€n desb€zLlglich normiert.

!r Der Anfagsteller hat dann ein Recht aul Erledigung ssines Anüaggs und kann sich gemäß S 73 AVG zur Wehr sotzen'

wenn seiJAnbag nicht b€hand€lt wird. Vgl. Genaueres w€iler unten'

vor, so darf die Behörde
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Nach den Bestimmungen des JWG 1989 hat über das Vorliegen der Eignungsroraussetzungen
eines lreien Trägers zur Übernahme nichthoheitlicher Vlruaftungsaufgaben der öffenl[he
Jugendwohlfahrtsträger auf Antrag des freien Trägers mit Bescheid zu entscheiden.e lm Rahmen
des Ermittlungsvedahrens hat der öffentliche JugeMwohlahrtsträger gemäß dem
Jugendwohlfahrtsgesetz zu überprufen, ob der den Antrag slellende freie Träger nach Ziel und
Ausstattung dazu geeignet ist, Leistungen zu erbringen, die das Wohlvon Minderjährigen fördern.

Das Ermittlungsverfahren ist gemäß SS 37 ff AVG durchzuführen, wobei Zwer;k des Verfahrens ist,
den für die Erledigung der Vemaltungssache maßgebenden Sachverhatt festzustellen und den
Parteien Gelegenheit zur Geftendmachung ihrer Rechte und fflichten zu geben. Für die
Durchführung des Verwaltungsverfahrens sind die Verwaltungsvorschriften maßgeblich,
insbesondere kann die zuständige Behörde eine mündliche Vertrandlung (auch an Ort und Stelle -
Augenschein gemäß S 54 AVG) durchführen.B Der Verhandlungsleiter kann Sachverständige
beiziehen, wenn die Aufnahme eines Beweises durch einen Sachversländigen notwendig erscheint.s

Kann aufgrund des Ziels und der Ausstattung des freien Trägers der Jugendwohlfahrt die
Eignungsfeststellung mil Bescheids erfolgen, darf der freie Jugendwohlahrtsträget zut Erfüllung von
nichthoheitlichen Aufgaben der Jugendwohüahrt herangezogen werden. Stellt der freie Jugendwohl-
fahrlsträger eine bessere und wirtschafllichere Sicherung der zu erfüllenden Aufgaben in Aussicht, so
soller dazu primär herangezogen werden.

1

J

Nach dem Gesetzesworllaut besteht auf die Erlassung des oben angeführten Feststellungs-
bescheides der (vorliegenden) Eignung bei Erfüllung der im Gesetz vorgegebenen Voraussetzungen
ein Rechtsnspruch,-nicht jedoch auf die Übertragung von bestimmten nichthoheitlichen Aufgaben
der Jugendwohlfahrt.s

Die Begriffe der Eignungsüberprüfung für freie Jugendwohlfahrtsträger'nach Ziel und Ausslattung"
im Rahmen der "besser und wirtschafllicher als der öffentliche Träger"

wird die lntention des Gesetzgebers deutlich, daß die

des
des Organs grundsätzlich frei sind. Es wird aber auf eine gelockerte Bindung

diesem Falle
hingewiesen. $ dI

rurE

ül +.
Gemäß S 73 AVG ist die , über Anträge von bzw. über
'ohne unnötigen Aufschub, spälestens aber sechs Monate nach deren Einlangen" zu entscheiden
und einen Bescheid auszuferligen.8T Wird innerhalb dieser Frist der Bescheid nicht an die partei'lr*fr.r ''
zugestellt, so geht auf deren schriftlichen Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung an
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde über.s

tiz Das Verfahren ist nach den Bestimmungen d€s AVG durchzutrlhr€n.

ts Es besteht hir den Verhandlungleiter keine Verpflichhrng zur Durchfiihrung einer mündlichen Verhandlung. Der
Verhandlungsleiter muß nach dem AVG dEn maßgsblichen Sachv€rhalt leststellen und den Part€ien Gelegenheit zur
Stellungnahme geben.

r' V$. $$ 52 f AVG, wobei primär Amtssachverständigs dem Vertahren beizuziehen sind.

t5 Die Erledlgung €ines V€nvaltungsverlahrens erfolgt im allgemeinen durch die Erlassung eines Bescheides (hoheiüich).
Ein Bescheid kann entweder lestslellend (bei bestehenden Verhältnissen) oder g€slaltend (b€i rpch nicht bestehenden
Rechtsverhäftissen) sein. Er soll b€i Vorliegen bestimmter Sachv€rhalt€ bestimmte Rechtslolgen aul Grund dss
9gtgEgt anordnen. Zur rechtsgilltigen Erlassung eines Bescheides in schrifllicher Form muß desär zugestellt werden.
Ein Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen. Bei einem Bescheid erwlichst nur der Spruch, nicht aber de
Begründung, in Rechtskraft.

rc V,g[. hierzu g€nau€r zum venrallungsrechtlichen Verbag und den privatsechüich€n Schad€n€rsaEanspr{lchen lGp. g.1
des Abschnifies ll dieser Arb€it

17 lm Fall von abweichenden Materiengesetzen g€lten diese Regelungen.

c 
lemäß $ 73 Abs 2 AVG ist dieses Verlangen direkt bei d€r sachlich in Betracht kommenden Obebehörde (ien€ B€hti,rd€,
der in der betretfenden Angelegsnheil ein Weisungs- und Aufsichtsrecht zusleht) zu stellen. lm Falle der Jugendwohlfahrl
wä€ dies bei Zustälrdigkeit der Bezirksvenrvaltungsbehörde die jeweils örtlich zustiindige landesregt'erung.

rhr seEen,
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Gegen einen Bescheid kann innerhalb der Rechtsmittelfrist von zwei Wochen Berufung von
Parteien an die nächsthöhere lnstanz erhoben werden. ln der Landesvenryaftung geht
lnslanzenzug von der örtlich zuständigen Bezirksvenrualtungsbehörde zur Landesregierung
jeweils zuständigen Milglied der Landesregierung)'

lst der öffentliche Jugendwohlfahrtsträger, der laut Landesgesetz zur Entscheidung über die E
bzw. Anerkennung der Träger der freien Jugendwohlfahrt oder Bewilligung der Einrichtung der
Träger der Jugendwohlfahrt berufen ist, in ersler lnstanz die ieweilige Landesregierung, kann
deren Bescheid kein ordentliches Rechtsmittel (Berufung) erhoben werden. Begründet ist
dadurch, daß die Landesregierung im Rahmen der Landesverwaltung die organisatorisch
Behörde ist und zur Rechtsmittebrhebung keine höhere LandesbehÖrde eingerichtet ist. ln
Fall steht den Parteien binnen sechs Wochen ab Zustellung Beschwerde an den Venraltungs-
Verfassungsgerichtshof gemäß Art 131 und 144 B-VG zu, die in der Regel keine
Wirkung hat.s

Bescheide sind an alle Personen, denen gegenüber sie ihre rechtliche Wirkung entfatten sollen,
Adressaten der Bescheide zu erlassen, und im Rahmen eines schriftlichen Bescheides gilt dieser
ab erfolgter Zustellung als erlassen.s

Weiters kann in den jeweiligen Materiengesetzen eine (bloße) Mitteilungspflicht von Bescheiden
bestimmte Stellen (über den Kreis der Adressaten hinaus) vorgesehen werden.er

!e GemäB diesen Bestimmung€n kann gegen ein€n techlswidrig€n (od€r verlassungswidrigen) Bescheid
Verwaltungsbehörde dann durch denienipn (nattirliche oder juristische P€rson) B€schwerd€ ethoben w€rd€n, der
den Bescheid in seinen Bechten verleEt zu sein behauptet. D€r lnstanzenzug muß hierb€i erschtipft sein, wie des
Falle der Landesvenraltung bei der Entscheidung d€r Landesregierung in erster lnstanz gagpb3n ist.

B€scheid€ werden allgemein durch Orgnne der Post an di€ Abgabestelle (der Orl, an dem clie Sendung dem EmPlängerm

zugsst€llt werden darl - Wohnung oder sonstige Unterkuntt, Bebiebssuttte, Sitr' GescMftsraum, Kanzl€i bzw. Abeitsplatr
des Empfängers) zug€stellt (sie k{rnnten auch durch Organe d€r B€hröd€ oder der Gemeinden zugestellt werden). V$.
ggnaueren Regelungen das Zustellgasetr, BGBI 1982/200 idF BGBI 19901357

ol Hierunter lallen im allgiem€in€n B€htid€n, die im Flahmen der Aufgabercrhillung der Mat€ri€ng9s€tr€ arbeiten.
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. ^IE JUGENDWOHLFAHRTSGESETZE DER BUNDESLANDER UNTER BESONDERER3' 
äänüCxscHTtcuNG DER AUFGABENBEREIcHE DER FRETEN TRAcER

3.1 NIEDEBöstERRElcx*

3.1.1 Rechtsgrundlage

rn Niederösterreich wurde das NiederÖsterreichische Jugendwohlfahdsgesetz 1991, im lolgenden NÖ

jg:;ffi;;ls Ausführunssgesetz zum JWG 1e8e am 20.12.1ee0 beschlossen und lrat mit

3.1.2 Sachtiche und öilliche Zuständigkeiten der öffentlichen Träger

Gemäß S 3 NO JWG 1991 ist für die öffentliche Jugendwohlfahrt sachlich das Land zuständig. Die
orivalrechtlichen (nichthoheitlichen) Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrl besorgen das Land
LnA Oi" Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt beinahe gleichrangig.

Die Landesregierung hat gemäß der taxativen Aufzählung im $ 53 NÖ JWG 1991 im Rahmen der
Jugendwohlfahrt folgende hoheitliche Aufgaben zu vollziehen:es
' die Festslellung (auf Antrag) der Eignung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur

Erfüllung von Aufgaben der ötfentlichen Jugendwohlfahrt, die Fachaufsicht über diese und der
Widerruf,s

' die Fachaufsicht über die Bezirksvenrraltungsbehörden im Bereich der ötfentlichen
Jugendwohlf ahft e7 sowie

' das (Bewilligungs-)Verfahren zur Errichtung und zum Betrieb von Kinder- und Jugendheimen sowie
sonstigen Einrichtungen und deren Aufsichl.s

Die Bezirksvenraltungsbehörden vollziehen gemäß $ 54 NO JWG 1991 durch ihre eigenen
Abteilungen die hoheitlichen Aufgaben der' delegierten Fachaufsicht über ausschließlich regional tätige Einrichtungen der freien Träger der

Jugendwohlfahrt,s
' Pflegebewilligung, -aufsicht und des -widerrufs,r@
' Bewilligung (und des Widerrufs) der Tagesbetreuung durch Personen und Einrichtungen und deren

Aufsichtlot sowie' Entgegennahme (und Überprufung) der anzeigepflichtigen Jugenderholung*reime und Ferienlager
sowie deren Aufsicht.l02

a Vgl. zu den Leistung€n der Jugendrohltahrt und zur personellen Zuständigkeit Kap. 1 des Abschnittes ll dieser Arbeit

ts nöLGBI 927G0.

s Gleichzeitig bat das Niederösteneichische JugendrrohlfahrtsgeseE 1978, nöLGBI t97819270 auß€r Kratl.

05 h Vergleich zum 'alt€n' NÖ JWG sind von der Landesregi€rung zusätrliche Aulgraben g€mäß SS 11, 13, 50 und 5i Nö
JWG 1991 und von den Bezirksverwaltungsb€hörden jene gemä13 $S 13 Abs 1 (d€l€gi€rte Fachaufsicht), 27 (Hilfen), 21
(Pflegebeitag), 41 (Aufsicht) und 48 (Kosten€rsaE) wahrzunehmen.

80 Vd. $g 11 und 13 NÖ JWG 1991.

e7 Hierunter lallen sowohl die hoheiüichen Autgab€n S€mäß $ 54 NÖ.JWG 1991 als auch cfe nichfroheiüichen.

ta vgl. 55 36 und 38 Nö JwG 1991.

3e vgl. g i3 Abs 1 Nö JwG tggi.

tt Vgf . Sg 21 bis 24 undß NÖ JWG 1991; Zu€rk€nnung d€s PnegBb€ibagss (S 28 l€g.cit).

'o' vgr. gS 30 bis sz Nö uwc t99t.

tt Vgt. SS 40 und 41 Nö Jwc 1991.
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Für folgende Aufgaben ist trotz deren Zuordnung zu den nichthoheitlichen Aufgaben (und
der möglichen Aufgabenerfüllu ng durch Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt) iedenfalls
öffentliche Träger der Jugendwohllahrt zuständig

Vermittlung der Annahme an Kindes Statt ins Ausland gernaß S 34 NÖ JWG 1

(Landesreg ierung),rß
Vermittlung der Annahme an
(Bezirksverwall un gsbehÖrde), Is

Kindes Statt im lnland gemäß $ 33 Abs 3 NÖ

S 20 Abs

JWG 1

2 leg.cit.' Vermittlung von Minde{ährigen auf Pflegeplätze gemäß
(BezirksvenrualtungsbehÖrde),

' Durchführung der Hilfen zur Erziehung gemäß S 47 NO JWG 1991 (BezirksverwaltungsbehÖrde)
und

' Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Forschung gemäß SS 50 f leg.cit. (Landesregierung).

ln einer gesonderten Bestimmung wurde die örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwatt
für die Frivatwiftschaftsverwattung allgemein normied. Diese richtet sich nach dem
Wohnsilz des Minderjährigen' bzw. subsidiär nach dessen Aufenthalt. Bei Gelahr in Verzug
Maßnahmen der Jugendwohtfahrt von iener Bezirksverwaftungsbehörde zu setzen, in
Wirkungsbereich die Maßnahme erforderlich wird.rG lm Rahmen der hoheitlichen Aulgaben ist
örtliche Zuständigkeit in den enlsprechenden Bestimmungen festgele$

3.1.3 Freie Träger/Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

3.1 .3.1 Eignungsfeststellu ng, Bewillig ung und Sanktionen

Zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt dürf en gemäß $$
ff Nö JWö 1991 Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt herangezogen werden.
Einrichtungen müssen hierfür je_ nach Aufgabenbereich entweder eine Berwilligung
Landesregierung gemäß SS 35 tf tlO .tWO 1991 ärhalten (bzw. Anzeigepflicht gemäß S 40 NÖ
1991) oder sich einem Eignungsfeststellungwerfahren gemäß SS 9 tf leg.cit. unteziehen.

Aus dem Wortlaut des S 9 Abs 3 NÖ JWG 1991 fol$, daß der Bewilligung bzw. Anzeigepllicht
Jugend(erholungs)heimen grundsätzlich Vorrang vor der Eignungsfeststellung eingeräumt wird. 1€ |

jenen Bereichen, die ohnehin schon bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, soll es
Doppelgleisigkeit geben und damil auch keine Eignungsfeststellung erforderlich sein. Es
keine Wahlmöglichkeil für den Antragsteller.

Beider Enichtung und dem Betrieb von Kinder- und Jugendheimen und sonstigen Einrichtungen,
zur übernahme von Minderjährigen in volle Erziehung bestimmt sind, isl eine Bewilligung

t6 Diese Zuständigkeit b€stand schon nach dem 'alten' NÖ JWG. Grundgedanke lür die Zuweisung an die Behörde ist
LeEtverantwortlichkeit durch den abschließenden
Unabhängigkeit besser gewährleistet werd€n.

hoheiüichen Akt. Weiters kann durch clie Behörde die Neutalitilt

tt Vgt.vorigs Fußnote.

t* Vgl. zur Abgrenzung der Aufgaben der hoheitlichen und nichthoheillichen Verwaltung Kap.2.3 des Abschnittes ll
Atb€it

t* Vgl. S 55 NÖ JWG 1991. Personalitätsprinzip iVm d€m g€wöhnlich€n Auf€nthalt.

t07 Vgt. SS 21 Abs 2 (Pflegpbewilligung), 28 Abs 1 (Pfleg€beibag), 30 Abs 4 bzw. 32 (Bewilligung, Aufsicht, Anderung
Widenuf von Tagesbetreuungen), 40 und 41 (Anz€igspfiichl ftir Jugenderholungsheime und Ferienlageo NÖ JwG 1991

i6 Die Anzeig€piichl gemäß S 40 Abs 2 l€g.cit. betritft den Belreiber des Jugenderholungsheirnes und somit in der
nicht d€n treien Träg€r, der die Erholungsaktionen organisiert. Unter Umständen kann aber der Fall einüeten, dafJ

Organisation (freier Träger) ltlr seine Arbeit eine Eignungst€stst€llung benötigt und zusätrlich ltir sein
Jugenderholungsheim eine schriftliche Anzeige vor Betriebsbeginn legpn muß. Wenn Erholungsaktionon nicht im
Jugenderholungsheim durchgefrihrt werden, üitft den treien Träger di€ Pflicht, ein€n B€scheid gemäß 5 11 NÖ JWG
zul Eignungsleststellung zu erwirken. lm Zweifel haben die Spezialnormen (ss21,30,31, 35 und ao UÖ.lWC tset;

t07

der Generalnorm des $ 1 1 l€g.cit. Vorrang. Vgl. Ant der NÖ l-andesregierung, Abi VIIIE - Jugeniltohllah4 lnto 21 t
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r andesregierung erforderlich.r@ Auf diese Bewilligung zum Belrieb bestehl ein Rechtsanspruch, wenn
[, Ri,rntfni"n (maleriellen Voraussetzungen) erfüllt werden, die mil der Verordnung vom 9.7.19921r0

"1".".n 
wurden. Es hat demnach neben den baulichen Voraussetzungen (Unfallverhutung,

ärandschutz, Gesundheitsvorsorge, Hygiene, Gruppengröße, Raum- und Ausstatlungsbedarf etc.)
ein nacfr wissenschattlichen Erkenntnissen erstelltes sozialpadagogisches Konzept vozuliegen. Für
die Leitung der Einrichtung und die Pflege und Erziehung der Minderjährigen muß eine ausreichende
Anzahlvon Fachkäften zur Verfügung slehen. Weiters müssen die wirtschaftlichen Voraussetzungen
für eine den Aufgaben der Jugendwohtfahrt entsprechende Betreuung sichergestellt sein.

Voraussetzung für die Heranziehung zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben auf Einrichtungen
der freien Jugendwohlfahrt ist die Feststellung der Eignung der Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrt. Die Niederösteneichische Landesregierung slellt gemäß S 11 NO JWG 1991 auf
nntrag eines freien Trägers der Jugendwohlfahrt mit Bescheid fest, ob dessen Einrichtung zur
Erfüllung privatrechtlicher Aufgaben der ötfentlichen Jugendwohlfahrt geeignet ist. Der Antragsteller
muß insbesondere über ausreichendes und qualifiziertes Fachpersonal, die für die geplante(n)
Aufgabe(n) nolwendige finanzielle und räumliche Ausstattung sowie über eine entsprechende
Verwaltungsorganisation verf ügen.

Gemäß S 11 Abs 4 leg.cit. sind die Bezirksverualtungsbehörden (Jugendämter und
Jugendabteilungen), in deren örtlichem Wirkungsbereich die Einrichtung tätig werden soll, anzuhören.

Über den Eignungsfeststellungsbescheid ist gemäß $ 12 Abs 2 leg.cit. neu zu entscheiden, wenn sich
die Eignungsvoraussetzungen der Einrichtung wesentlich geändert haben; der Träger einer
Einrichtung, deren Eignung-festgestellt wurde, ist verpflichtel, der Landesregierung schriftlich binnen
eines Monats wesentliche Anderungen anzuzeigen.

Das Land sollzur Erfüllung von privatrechtlichen Aufgaben der Jugendwohtfahrt Einrichtungen der
freien Jugendwohlfahrl heranziehen, wenn deren Eignung mit Bescheid festgestelh ist urd diese die
Aufgaben im Sinne der Grundsätze und Zielsetzungen des NÖ JWG 1991 besser und auf Dauer
wirtschattlicher als der öffentliche Träger durchführen kann.trl

Die in Aussicht genommenen Aufgaben der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt sind im Antrag
zum Eignungsbescheid und im Spruch des Bescheides ausdrücklich anzuführen. Die Heranziehung
dieser Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt erfolg konkludent durch Zusage von Förderungen.

Unter die Pflichten der anerkannten und zur Edüllung von Aufgaben herangezogenen
Einrichtungen der freien Jugendwohlfahd fällt die nach S 14 NÖ JWG 1991 normierte
Verschwiegenheitspflicht, die die Milarlceiter zur.Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus
dieser Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet. Diese Verpflichlung besteht auch nach
Beendigung der jeweiligen Tätigkeit. Gemäß $ 14 Abs 2leg.cit. besteht die Verschwiegenheitspflicht
nicht gegenüber Personen der öffentlichen Jugendwohlfahrt, Mitarbeitem der Bewährungshilfe (wenn
es erforderlich erscheint), der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft,rr2 der Aufsichtsperson der
Ejnrichtung sowie Schulen, Kindergärten und ähnlichen Einrichtungen, wenn es dem Wohl des
Minderjährigen dient.

9.*ß S 57 NÖ JWG 1991 unterliegen alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausferligungen in den
Anlegenheiten dieses Geselzes einlr Abgabenbefreiung und zwar von den landelge-bührlichen
Abgaben (2.8. Stempel marken, Kommisionsgebühren).

tt Vd. 5 se nÖ JWG 1991. vgl. für die Bewilligung ltir Tagesm0tter etc. l(ap. 2.?. &s Abschnittes ll dEser Arbeit.

t" vd. nö LGBI 927G0.

t,, vd.s to Abs 1 Nö JWG 1991.

ttt Vgt.auch S 6 Abs 7 Nö JwG.
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Strafbestimmungen sind im NÖ JWG 1991 im $ 56leg.cit. besonders delaillierl ausgeführt. Über die
Bestimmungen des Bundesgrundsatzgesetzes hinaus begeht jernand eine Vennaltungsüberlretung,
wenn er
' als Träger einer Einrichtung privatrechtliche Aufgaben der öffentlichen Jugendwohtfahrt erfüllt, ohne

die erforderliche Eignungsfeststellung in Händen zu haben, bzw. wesentliche Anderungen nicht
binnen eines Monals beider zuständigen Behörde anzeig,

' den Aufsichtorganen den Zdritl verweigert oder sie bei ihrer Aöeit behindert sowie' die Verschwiegenheitspflicht gemäß S 14 NÖ JWG 1991 verletzt.li3

Es wurden im Rahmen dieser Bestimmung die im Gesetzestext angeführlen Aufgaben der
Jugendwohllahrt bei Überschreilung der im Geselzestext vorgesehenen Möglichkeiten mil Sanktionen
bele$, wobeidie Hochststrafe S 100.000.-- beträ9.

3.1.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahil - mögliche Aufgabenerlüllungen
durch Einrichtun gen drir f reien Ju gendwohllahrt

GemäB S 9 Abs 2 NÖ JWG 1991 können insbesondere folgende nichthoheitliche Aufgaben von
Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt in nachstehenden Bereichen wahrgenommen
werden: rra* soziale Dienste (SS 15 und 16leg.cit.),rts
' Beralung für Pflege- und Adoptiveltern und Hilfen zur Festigung der Pflege,rt6' Förderung der Tagesbetreuung, insbesondere auch der Vermittlung von Minderjährigen sowie

Beratung und Hilfen für Tagesmütter,
' Pflege und Eziehung von Minderjährigen in Kinder- und Jugendheimen und sonstigen

Einrichtungen,
' Erholungsaklionen in Jugendertrolungsheimen und Ferienlagem sowie' Hilfen zur Erziehung (S 47 Abs 1 iVm g 9 Abs 2 Z 6 NÖ JWc 1991).

3.1.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inklusive Förderungsmöglichkeiten)

Wurde die Errichtung und der Betrieb von Kinder- und Jugendheimen und sonstigen Einrichtungen
zur Übernahme von Minderjährigen von der Landesregierung bewillig, unterliegen diese gemäß $ 33
NÖ JWG 1991 der Aufsicht der Bewilligungsbehörde, die in geeigneten Zeitabständen die
bewilligungsgemäße Handhabung zu prüfen hat.

Hierzu ist den Organen der Bewilligungsbehörde jedezeit Zutritt zu den Räumlichkeiten zu
gestatten.rlT

ri3 Srafen ftir die
' unbefugte Vermitüung an einen PfregpplaE bzw. Übernatrme in Pflegs und Eziehung eines

Minderjährigen unter 16. Jahren,' Enichtung bzw. der B€fieb von Kinder- und Jugsnünirn€n e!c. ohne erforderliche Bewilligung
bzw. ohne Anzeige sowie

' die unbetugile Vermitüung der Annahme an Kindes Statt sind schon in $ 35 JWG 1989 vorysseh€n.

I' Diese demonsüative Auhählung ergibt sich aus der Verbindung mit S 1o Abs t NÖ JWG 1991

rr5 ln diesen beid€n B€stimmungen sind die sozialen Dienste, die das Land Niederösteneich im Rahmen der Jugendnohlfatrrt
anbietet, autgsnomm€n. Hi€rzu zähl€n Eeratungs-, Unterstitrungs- und BildungsangBbot€ lilr werdende Eltem und
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern sowie dieselben Angebote filr Eltem bzw. Familien mit Minderiähtigen, Ein.
richtungen zur Früherkennung und -behandlung von Verhailensauffäligkeiten bei Minderjährigen sowie vorbeugsnde
herapeutische Hilfen, Hillen fiI de Beüeuung von Minderjährigen iagsrJber, Erholungsaktionen und Unbr-
bringungmöglichkeilen tär Minderjährige außerhalb ihrer Familie. Weiters lall€n unter die sozialen Dienste @
Mütterb€ratung,sstellen, hir deren Enichfung die Landesregi€rung vorzusorgn hat

tr6 Frei€ Träger können in diesem Bereich im Vorleld ftir die Vermitüung werben, Kontrakte zu den Behörden herslellen und
de Aus- und Fortbildung mitgsstalten bzw. übernehmen. V$. hierzu auch S 27 NÖ JWG 1991.

tr7 Ein€ analogp Aulsichtspnichl ciJrch cS€ örüich zuständige Eezirksverwaltungsb€hörd€ b€st€ht ltlr anz€igepnichtig€
Jugenderholungsh€im€ und Ferienlager gemäß S 41 NÖ JWG 1991 sowie ltlr Tagesbeteuungseinrichtungen lür
Minderlährigs gemäß $ 32 l€g.cit
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f reien J ugendwohtf ahrl unterliegen nach dq Feststellung der Eignung zur Erfüllung
Aufgaben der Jugendwohlfahrl gemäß s 13 NÖ JWG 1991 der Facha ufsicht der

Erstreckt sich die Tälig keit einer Einrichlung ausschließlich auf den örtlichen
einer Bezirksveruraftungsbehörde, ist die Landesregierung ermächtig, die

an diese Behörde zu delegieren. Werden Mißstände vorgefunden, hat die Landes-
freien Träger deren Behebung innerhalb angemessener Frist vozuschreiben. Werden

nicht beseitigt, hat die jeweils zuständige Behörde mit Bescheid festzustellen, daß
des freien Trägers nbht mehr vorlie$.

lür Maßnahmen dq öffentlichen Jugendwohlfahrt sind vorläufig vom Land zu tragen. Die
haben dem l-and einen Kostenbeitrag zu leisten, wenn die Kosten für Maßnahmen der

nicht in folgender Weise eingebracht werden können:118Die Kosten sind gernaß $
JWG 1991 vom Minderiährigen und seinen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen zu

soweit sie nach ihren Lebensverhältnissen imstande sind. Diese Kostenersat4flicht ist
auf drei Jahre begrenä und entfällt, wenn sie eine soziale Härle bedeulen oder den

einer Maßnahme gefährden würde.fie

Leistungen von sozialen Diensten dürfen gemäß $ 18leg.cit. vom Land bzw. von Trägern der
Jugendwohlfahrt Entgette verlan$ werden. Dabei sind Art und Umfang der Dienste sowie die

und wirtschaftlichen Verhältnisse derjenigen zu berücksichtigen, die diese Dienste in
nehmen.

unzulässig sind Entgelte für die Vermittlung von Minderjährigen unter 16 Jahren in

$ 10 Abs 2 und 3 NÖ JWG 1991 kann das Land als Träger von Privalrechten Einrichtungen
lreien Jugendwohlfahil besonders fördern, die es für privatrechlliche Aufgaben der ötfentlichen

heranzieht. Hierbei kann vom Land festgeleg werden, ob bzw. welche Entgelte von
Einrichtung für einzelne ihrer Leistungen verlangt oder wegen Gefährung des Erfolges ermäßig

oder entfallen müssen

ttr Vd.gg 58 iVm 48 Nö JwG.

tte Hinsichüich der Deckung der Kosten gehen Forderungen des Minderjährigen auf wierielkehrende Lsisfungen lilr cte
Deckung sein€s Unt€rhaltsb€dartes gsgenüber Dritt€n mit L€gajzession aut das Lsrd ob3r 155 es NÖ JWG t99t und
1395 t ABGB). Die Grof3eltem dürfen nicht zum Koston€rsaE herangszogen werden.

tt Vgl. $ 29 Abs 5 NÖ JWG 1991. lm Rahmen der Vermitüungen auf PfregepläEe uruC der Vermitüung d€r Annahm€ an
Kindes Statt drirlen ex lege keine Einrichtungen der h€ien Jug€nd,vohltairl tätig werden.
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3.2 OBERöSTERREICHI2l

3.2.1 Rechtsgrundlage

ln Oberösterreich wurde das Oberöslerreichische Jugendwohlfahrlsgesetz, im lolgenden O.ö.JWG
1991,1u als Ausführungsgesetz zum JWG 1989 am 3,7.1991 beschlossen und tral mit 1.10.1991 in
Kraft.123

3.2.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der ötfentlichen Träger

Sachlich ist für die ötfentliche Jugendwohlfahrt das Land zuständig. Die Aufgaben der öffentlichen
Jugendwohtfahrt sind von der Landesregierung und den Bezirksverwattungsbehörden zu besorgen,
wobei diese Behörden freie Jugendwohlahrtsträger mit der Besorgung nichthoheitlicher Aufgaben
betrauen können. t?a

Die Landesregierung ist als Träger der öfientlichen Jugendwohlfahrt im Rahmen der hoheitlichen
Aufgaben. auf Antrag des freien Trägers für die Feststellung der Eignung von Einrichtungen der freien

Jugendwohtfahrt zur Erfüllung nichthoheitlicher Aufgaben der Jugendwohlfahrt und für dessen
Aufsicht (und Widerruf) zuständig, wenn sich die Tätigkeit dieser Einrichtungen auf 'zwei oder
mehrere politische Bezirke erstreckt,lzs

' für die Fachaufsicht über die Bezirksverwaltungsbehörden bei deren Erfüllung von Aufgaben der
öffentlichen Jugendwohlfahrt,r26. für die Erteilung von Errichtungs- und Betriebsbewilligungen für Heime, Wohngemeinschaflen und
sonstige Einrichtungen für Minderjährige sowie die Aufsicht über diese Einrichtungen (und
Widerruf).r27

Die restlichen Aufgaben obliegen den jeweils örllich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden, wie
z.B. die fflegebewilligung, -aufsicht und der -widerruf,128 die Bewilligung von
Kinderbetreuungseinrichtungen gemäß $ 32 leg.cit. und die Eignungsleststellung (inklusive Aufsicht
und Widerruf) von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, deren Tätigkeitsbereich sich auf den
Sprengel der jeweiligen Bezirksveruattungsbehörde bezieht.l2e

lm Rahmen der nichthoheitlichen Aufgaben obliegen dem öffentlichen Träger die
' Vermitllung der Annahme an Kindes Statt in das Ausland (Landesregierung),ls
' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt im lnland (S 28 Abs 3 leg.cit.'

Bezirksverwaltungsbehörde),' Durchführung der vollen Erziehung in Form der Unlerbringung in einem Heim, einer
Wohngemeinschaft oder einer sonstigen Einrichtung im oben genannten Sinn, wenn es sich um

t.t Vgl.zu den Leistungen der Jug€ndrohltahrt und zur personellen Zustänclgkeit K.ap. 2 des Abschnitles ll di€s€r Arb€it

'z oöLGBI 1991/1 11.

ra Gleichzeitig trat das Oberösteneichischo Jugend/vohllahrlsges€tr 1955, ottLGBl 1955182 idF oriLGBl 1979/69 außer Kratt.

12. Öflenüiche Jugendtohlfahrtsüägpr sind auch Sozialhilfererbände, Städte mit eigenem Statut und das Land, soweit diese
im Rahmen der sozialen Dienste stiationäre und ambulante Einrichtungen der Jugendrohlfahrt enichten und bebeiben.

'' vd. g5 Abs4z r o.ö.JwG 1991.

tt vgl. s6 Abs 3 iVm $4 Abs 1 und2o.ö.JWG 1991.

't vgt. SS 30 t o.ö.JWG r99r.

'o vgt.S 2a o.ö.Jwc igst.

't vd. g 5 Abs 4 z2o.ö.Jwc 199i.

t* vgt.g 29 Abs 2 o.ö.JWG 1991.
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einen Minderjährigen handelt, der aufgrund des SoziaMerhaltens einer besonders intensiven
sozialpadagogischen Betreuung bedar{ und vozugsweise das elfte Lebensjahr vollendet hat
(Landesregierung),t3r

' Durchführung der Erziehungshitfen im Rahmen der vollen Eziehung (Bezirksverwaltungsbehörden,
wenn keine Zuständigkeit der Landesregierung gegeben ist),ru' Vermittlung von Pflegeplätzen (Bezirksvenraltungsbehörde - teilweise),rs' Planung und Öffentlichkeilsaöeil auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt in ihrem sachlichen und ört-
lichen Zuständigkeitsbereich (Landesregierung und Bezirksvenrattungsbehörde),ts' allgemein die Anregung und -leitung, Förderung oder Selbstdurchführung der Forschung auf dem
Gebiet der Jugendwohlfahrt inklusive dem Abschluß von Vereinbarungen über gemeinsame
Forschungsprojekte mil dem Bund oder anderen Bundesländern gemäß Art 15 a B-VG
(Landesregierung - S I Abs 2 leg,cit) sowie' die Einrichtung und der Betrieb von richtungsgebenden Einzelprojekten im Rahmen der sozialen
Dienste (Eltem-, Säuglings- und Familiendienste, Dienste für Kinder und Jugendliche, für Pflege-
und Adoptiveltern sowie für Tagesmütter und -väter).rs

Mit den Statularslädten gemeinsam wird die regelmäßige Fortbildung und Supervision des betrauten
Fachpersonals der öff entlichen Träger durchgef ührt. rs

Die öilliche Zuständigkeit für das Einschreiten der ötfentlichen Jugendwohlfahrl richtet sich nach
dem gewöhnlichen Aufenthatt des Minderjährigen zum Zeitpunkt des Einschreitens. lst Gefahr in
Verzug, so tst zum Einschreiten mittels öiner unabweislichen Maßnahme der öffentlichen
Jugendwohlfahrt jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel das Bedürfnis nach
der Maßnahme hervortritt. r37

3.2.3 Freie Träger/Ei nrichtu n gen der f reien Jugendwohllahrt

3.2.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilligung und Sanktionen

Zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind gemäß SS 5, 30
und 32 O.ö.JWG 1991 Einrichtungen der freien Jugendwohtahrt geeignet, wenn die Träger der
Einrichtungen sich gemäß ihrer Tätigkeil einem Eignungsfeststellungsverfahren gemäß g 5
O.ö.JWG 1991 unterziehen. Keinem Verfahren auf Eignungsfeststellung müssen sich Einrichtungen
unteziehen, die nur einer Bewilligung gemäß S30 O.ö.JWG 1991 und g 32 leg.cit. bedürfen. Zu-
sländige Behörde ist für beide Verfahren entweder die Landesregierung (Eignungs-
feststellungsverfahren, bei denen sich die Tätigkeil der Einrichtung des freien Jugend-
wohlfahrtsträgers auf zwei oder mehrere Bezirke erstreckt; Bewilligungsverfahren nach $ 30 leg.cit.)
oder die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde (Eignungdeststellungsverfahren, bei denen
sich die Tätigkeit der Einrichlung nur auf den jeweiligen politischen Sprengel bezleht; Bewilligungs-
verfahren nach $ 32 leg.cit.).rs

ttt Vd. S 40 Abs 2 O.ö.JWG 1991. Unter dem Begrilf der 'Durchfilhrung' ist die Einleitung und alle w€senüich€n Rechbakte
im Rahmen der Hilfen zur Eziehung zu verstehen. Z.rt Abgrenzung von hoheiüichen und nichthoheiüichen Aulgaben der
Venralü,lng vgl. Kap.2.3 des Abschnittes ll cüeser tubeit.

t* Vgl.S /tO O.ö.JWG 1991 und zum.B€grifl der'Durchfilhrung' obige Fußnote.

t* Vgl. $ 21 leg.cit. Einrichtungen der lreien Jugendrrohlfahrt könn€n ltir diese Aufgabe vom öflenüichen Trägr
herangezogen werden.

'* Vgl.$ S leg.cit

t$ Vgl.S12 Abs 3letster Sats O.ö.JWG 1991

t* vgl. $$ 7 und 8 o.ö.JwG 1991

6r Vgl. S 11 O.ö.JWG 1991 , dar die vorläufigs Kostenfagung für eine derartige Maßnatrme dem Sozialhilfeverband bzw. der
Statutratstadl zuweist, dessen (deren) Wirkungsbereich sich im Sprengel mit der zum Einschreiten zusuindig€n
Bezirksverwaltungsbehörde deckt. Der an sich zuständig€ Verband bzw. die Stadt hat die Kosten im nachhinein zu
€rs€Een.

r$ Bei anzeigepflichtigen Jugsnd€rholungsheimen bzw. F€rienlagern lr€gt d6 Zuständigkeit bei der Bezirks-
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Enichtung und dem Betrieb von stationären Einrichtungen, die zur Übemahme von
en in die volle Erziehung oder sonst auf Dauer in Pflege und Eziehung bestimmt sind

betrieben werden, ist für die Einrichtung eine Bewilligung der Landesregierung

Bewilligung kann unter Bedingungen oder Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie darf nur

der
etne

der Einrichtung sichem, und
zielführendes sozialpädagogisches Konzept vorlie$. r€

Bewilligung der örtlich zuständigen Bezirksvenraltungsbehörde ist gemäß S 32 O.ö.JWG 1991
wenn eine Kinderbetreuungseinrichtung betrieben werden soll.r't Die Voraussetzungen

die Bewilligung von Heimen und Wohngemeinschaften gemäß S 30 O.ö. JWG 1991 sind im Zu-
mit der Ausstattung (räumlich und hygienisch), der medizinischen Betreuung und der
der sachgemäßen und verantworlungsvollen Betreuung analog anzuwenden.

Jugendwohtfahrtsträger sind natürliche und juristische Personen, die geeignete Einrichtungen
freien Jugendwohlfahrt einrichten und belreiben. Die Feststellung der Eignung einer Einrichtung
über Antrag ihres Trägers auszusprechen, wenn die Einrichtung über eine dem Ziel der

enlsprechende Ausstattung, über entsprechend ausgebildetes und persönlich
Personal und über die erforderlichen Räumlichkeiten verfü$. Zuständig zur Feststellung

sowie

ge-
der

ist die Landesregierung, wenn sich die Tätigkeit der antragstellenden Einr'ahtung auf zwei
mehrere politische Bezirke bezieht, bzw. die örtlich zuständige Bezirksvenraltungsbehörde, auf

Sprengel sich die Tätigkeit der oben genannten Einrichtung beschränkt. Zusätzliche
Bedingungbn und Auflagen können von der Behörde vorgeschrieben werden. 112

Die Betrauung zur Wahrnehmung von nichlhoheitlichen Aufgaben erfol$ gemäß $ 5 Abs 5 O.ö.JWG
,1991 durch Vertrag. Auf diese Betrauung besteht kein Rechlsnspruch. Das Gesetz sieht vor, daß

Vorliegen einer besseren und wirlschaftlicheren Leistung für das Wohl der Minderjährigen den

rto Gemäß S 30 Abs 2 O.ö.JWG 1991 w€rd€n zu efüllende Kriterien demonstativ angegsben.

t" Diese drirlen nicht unter das O.ö. Kindergarten- und Hortgesetr lallen und keine Schül€theim€ bzw. Kincbrguppen sein,
die in Eigenverantwortung der Eltem stehen od€r Kinder- und Jugendgruppen sind, de der aufletschulischen Eziehung
dienen.

t* vgl.S 5 Abs 3l€trter Halbsatr O.ö.JWG 1991.

r€ Bemerkt wird hierbei, daß die Verschwiegenheitsnorm subsicliär zu anderen Spezialbstimmungsn steht und nicht für
Personen gilt, die ohnedies der Amtsverschwieg€nh€il gemäß Art 20 SVG unterliegen.
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Gemäß S 7 Abs 6 O.ö.JWG haben die Einrichtungen für die Fortbildung des Personals vorzusorgen.
Das Land kann hierfür nach dem jeweiligen Voranschlag diese finanziell unterstützen und eigenes
Fachpersonal zur Verfügung stellen.

Gemäß S 50 O.ö.JWG ist eine Abgabenbefreiung von Landes- und Gemeindeabgaben lür alle
Eingaben, Verhandlungsschriften und amtlichen Ausfertigungen in Angelegenheilen des O.ö.JWG
sowie für Zeugnisse, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich sind, vorgesehen. rs

Gemäß S 49 O.ö.JWG 1991 sind die im JWG 1989 vorgesehenen Tatbestärde sanktioniert
Außerdem sind unterschiedliche Hochstsätze für die Veruatlungsübertretungen vorgesehen. Werden
z.B. Heime, Kindeöetreuungseinrichtungen und Jugenderholungsheime ohne Bewilligung bzw.
Anzeige betrieben, so sind Geldstrafen bis zu S 30.000.-- bei der unbefugen Vermittlung der
Annahme an Kindes Statt ins Ausland S 50.000.-- vorgesehen.

3.2.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrt - mögliche Aufgabenerfüllungen
durch Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

Folgende nichthoheitliche Aufgaben können von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt
wahrgenommen werden:' soziale Dienste,tas' Pflegekinderwesen (Vermittlung von Pflegeverhältnissen,lG Unterstulzung und Förderung durch

Beratungsstellen, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Pflegeelternrunden und begleitende
Beralungshitfen)' Vermitllung der Annahme an Kindes Statl im lnland,raT' Durchführung von Hilfen zur Erziehung (Einleitung und alle wesentlichen Rechtsakte obliegen dem
öffentlichen Träger),r€

' Pflege und Eziehung von Minderjährigen in Kinder- und Jugendheimen und sonstigen
Einrichtungen sowie' Erholungsaktionen in Jugenderholungsheimen und Ferienlagem

3.2.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inklusive Förderungsmöglichkeiten)

Wurde die Errichtung und der Betrieb der slalionären Einrichtung für Minderjährige etc. von der
Landesregierung bzw. der Bezirksverwahungsbehörde bewillig, unterlieg diese der Aufsicht der
Bewilligungsbehörde, die in geeigneten Zeitabständen die bewilligungsgemäße Handhabung zu
prüfen hat.l'e

Die Einrichtung der freien Jugendwohlfahrl, deren Eignung gemäß S 5 Abs 1 O.ö.JWG 1991
feslgestellt wurde, unterlie$ gemäß $ 5 Abs_6 leg.cit. der Aufsicht der bescheiderlassenden Behörde.
Die Aufsicht ist edorderlichenfalls durch Uberprüfung der Räumlichkeiten und Nachprüfung der
Tätigkeit vorzunehmen. Hierbei ist die im O.ö.JWG 1991 festgelege Verschwiegenheitspflicht zu

rs Hieruntsr lallen nach dem Worüaut der Bestimmung keine Kommissionsgebilhren, clie im Ratrmen der Verhandung
notwendig wetden. Diese können nach dem Landeskommissionsgebührengesets im Beschekl vorgeschrieben werden.

tc Hierunter fallen auch Di€nste lrir Pllegre- und Adoptiveltern soivie frir Tagssmütte(-väter) sowie stationäre Einrichtungen.
Vgl. genauer S 12 Abs 2 O.ö.JWG. und zur mciglichen Heranziehung von freien Jugnndrohlfahrtstägern $ 12 Abs 5
leg.cit.

tt Die Vermitüung von Pneg€pläE€n obli€gt gemäß S 21 Abs 2 O.ö.JWG 1991 der Bezirkwerwaltungsbehörde, in deren
Spreng€l der Minde{ährige seinen gewöhnlichen (subsidiär sein€n tetsächlichen) Aufenhalt hat Freie Träger können
dann mit der Erttlllung der AuQabe bebaut werden, wenn sie clie ordnungsgemäfie Besorgung der Aufgabe ürrch ausgs-
bildete Fachkräfte gewährleisten.

t" Vd. $$ 12 Abs 5,21 Abs 2und28 Abs 3 O.ö.JWG 1991

t1c Vd. l<ap. 3.2.2 und zur Abgrenzung von hoheillichen und nichthoheiüich€n Autgab€n der Verwalü.rng lGp.2.3 beide
Abschnin ll dieser Arbeil.

I

'o Vd.SS 31 und 32 Abs 3l€trt€r Satr O.ö.JWG i99t
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beachten.ts Bei Mißständen, deren Behebung möglich isl, sind diese mit Bescheid (Fristsetzung)
adutragen. Als Sanktion bei nicht lrislgerechter Behebung oder bei nicht behebbaren Mißständen
wurde der Widerruf der Eignungsfesbtellung normierl.

Jene Sozialhitfeverbände bzw. Statutarstädte r;aben vorlär.rfig die Kosten im Rahmen der Hilfen zur
Eziehung (Unterstützung und volle Erziehung mit Einverständnis der Eziehungsberechtigen) zu
tragen, in deren Wirkungsbereich der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt
des Einschreitens der Bezirksverwahungs behörde hatle.

Bei Gefahr in Vezug kann die Zuständigkeit für eine unabweisliche Maßnahme auf die Bezirksver-
waltungsbehörde übergehen, in deren Sprengel die Maßnahme erforderlich ist und deren
Sozialhilleverbände bzw. Slatutarstädte vorläufig die Kosten übernehmen müssen. r51

lm Rahmen der lnanspruchnahme von sozialen Diensten kann ein Entgell für diese gemäB $ 13 Abs
1 O.ö.JWG 1991 verlan$ werden, das von der Zumutbarkeit für den Empfänger der Diensle bzw.
dessen Unterhattsverpflichteten abhapgig gemacht werden muß. Werden die Kosten durch das
(obige) Entgeh nicht gedeckl, hat eine Zuordnung der Kostenträgerschatt zu den Sozialhilfeträgemr52
zu erfolgen. Die restlichen Kosten slnd bei Zuständigkeit der Landesregierung vom Land, bei
Zuständigkeit der Bezirksveruahungsbehörde (und Deckung der Wirkungsbereiche bzw. Sprengel)
von den Sozialhitfeverbänden und Städten mil eigenem Statuf$ einzuheben.

Beratungen sind kostenlos; für Vermittlungen (zur Annahme an Kindes Statt und auf einen
Pflegeplatz) darf kein Entgett eingehoben werden.rs Die Kosten von Mutterbaatungsstel/en sind
grundsätzlich vom Land Oberösterreich zu tragen, die lnanspruchnahme ist jedenfalls unentgettlich.rs

Die Kosten für Maßnahmen zur Unterstutzung der Erziehung und vollen Erziehungsind vorläufig vom
Sozialhilfeverband bzw. der Stadt mit eigenem Statul bzw. bei voller Erziehung gegen den Willen der
Eziehungsberechti$en vom Land (bei Obsorgeüberlragung auf die Landesregierung) zu tragen. Die
Ermittlung der endgültigen Kostentragung durch die Sozialhilfeverbände und Statutarstädte wird im
Oberösterreichischen Sozialhitf egesetz normiert. 1$

t* Vd.weit€r unlen.

rrt Vd. S 11 O.ö.JWG 1991 und weiter oben.

te Hierunter lallen das Land, die Sozialhilfererbände und Stafutarstädts.

rs Bei desen muß eine Deckung der Wirkungsbereiche der Körperschaften mit dem Sprengel der anbietenden
Bezirksverwa.ltungbehörde vorliegen.

tt Vgl. hierzu $ 13 Abs 1 l€Eter Sats O.ö.JWG 1991 iVm $ 12 ABs 4 Z 2 l€g.cit. D€mnach hat die landesregierung
kostenlose zentale Vermittlungs- und Beratungsstellen frJr Pllege. und Adoptivelt€rn bzw. -kinder einzurichten.

ts Hat eine Bezirksverwalfungsbehörde einer Statutarstadl (Magisfal) diese eingericht€t, so tsägt das Land nur den Autwand
in der Höhe eines lestgel€gten personellen und räumlichen Mindeststandards. Werden Mutterb€rafungsstellen ersl nach
lnkraftfEten des O.ö.JWG 1991 von oben genannter Behörde enichlel, so wird der Autwand nur gofag€n, wenn de
landesregierung vorher den Bodarl bescheidmäßig festg€stsllt hat. Vg[. SS 13 Abs 2 ivm 15 Abs 2 und 12 Abs 3l€g.ciL

t$ El€i Maßnahmen der vollen Erziehung sind die Kosten, cJie zwischen der Einleitung und der schrittlichen Vereinbarung
zwischen der Behörde und den Eniehungberechtigten entstehen, vorläufig von den oben genannten Organen zu üagpn.ll*h Abschluß einer Vereinbarung veöleibt die vorläufige Kostentragung bei den Sozialhilfevertränden bzw. der Stadt rnit
eigenem Statut. Wird kclnc Vereinbarung abg€schlossen und hat eine Bezhkwerwaltungrbehörde €inen Antrag euf
Überüagung der Obsorge gsslellt od€r beabsichtigrt das Gsricht eine derartige ObsorgerJbertagung von amtswegsn,
haben die oben genannten Behörden die Kosten vorläulig zu üagen bzw. zu ers€E€n. Wird die Obsorge dem land
überbagen, so hat das land diese Kosten zu bagen.
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Kostenersatzpflichten für Maßnahmen der vollen Eziehung bestehen weiters für den Minderjährigen
oder seine unterhaltsverpflichtelen Ettern nach bürgerlichem Flecht, rt wobei diese maximal bis zu
drei Jahren ruckwirkend (auch während aufrechter Maßnahme) zu ersetzen sind. t$

Förderungen nach Maßgabe der dem Land Oberösteneich für diesen Posten zur Verfügung
stehenden Mitleln sind im Rahmen der Forlbildung für das Personal von den Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrt möglich. Das Land kann die Förderung finanziell oder durch Zurverfügungstellung
des eigenen Personals vomehmen.r$

Werden soziale Dienste inklusive der stationären und ambulanten Einrichtungen für Minderjährige
gemäß $ 19 leg.cit. von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt angeboten, können diese vom
Land, von den Sozialhilfeverbänden und Statutarstädten nach Maßgbe der im Kostenvoranschlag
der Eindchtung angeführten Posten gefördert werden.lo

r57 G€mä3 S 48 O.ö.JWG '1991 wurde das R€chtsinstitut der l-egalzession normiert. Bei Maflnahmen der vollen Eziehung
geht €in (eventueller) R€chtsanspruch des Minderjährigsn aul Geldleistungen unmitelbar (krafi Gesetzes) bis zr.r Höhe
der Ersatrlorderung aul den jeweiligen Kosten8äger über. Geldleistungen können Leistungen eines Dritten zur Deckung
des Unterhaltes oder ein Pensionsanspruch sein. Es sind die Normen tbr Anzeigsptlicht filr den Ddtten gemäß SS 1395
rnd 1396 ABGB anzuwenden.

t$ Für den Minderjährigsn b€sl€ht diese Kostenersatspllicht ab dem Zeipunkt des Ezielens eiganer Einkänfte. Die
Kostenbagung dad aber keine soziale Härte bedeuten oder die sozialfiidagogischen Zble gefährden. Vgl. $l|7 Abs 2
o.ö.JwG 1991.

tl9 Vd.S 7 Abs 6 O.ö.JWG.

tt Vd. SS 13 Abs 4 und t9 Abs 2O.ö.JWG
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3.3 STEIERMARK16I

3.3.1 Bechtsgrundlage

ln der Steiermark wurde das Steiermärkische Jugendwohlfahrlsgesetz, im folgenden SIJWG,le als
Ausführungsgesetz zum JWG 1989 am 16.10.1990 beschlossen und lrat mit 1.1.1991 in Kraft.la

3.3.2 Sachliche und öftliche Zuständigkeit der öffentlichen Träger

Wie schon im JWG 1989 normiert, ist sachlich für die Durchführung der öffentlichen Jugendwohtfahrt
das Land zuständig

Die Landesregierung hal gemäß der taxativen Aufzählung in SSAbs 2 STJWG im Rahmen ihrer
behördlichen Aufgabenedüllung folgende hoheitliche Aufgaben wahzunehmen:
' Feslstellung der Eignung von TräQern der freien Jugendwohlfahrt sowie deren Aufsicht und

Widerruf,rs
' Erleilung der Bewilligung (und Entgegennahme von Anzeigen) gemäß S 29 (S 32) leg.cit. zur

Errichtung und zum Betrieb von Heimen und sonstigen ganzjährig betriebenen Einrichtungen (und
Jugenderholungsheimen) sowie deren Aufsicht (und Widerruf) sowie

' die fachliche Kontrolle der gesamlen Tätigkeit der mit den Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten
Ref erale der Bezirksvematt ungsbehörden.r6s

Die nicht aufgezählten hoheitlichen Aufgaben der Jugendwohlfahrt sind gemäß der Generalklausel
des $ 5 Abs 4 SIJWG von den örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden wahzunehmen,
wie z.B. die Bewilligung, Aufsicht und der Widenuf von Pflegeverhältnissen gemäß SS 23 ff STJWG
und die Bewilligung, Aufsicht und der Widerruf von Krabbelsluben, Kinderkrippen und sonstigen
Kinderbetreuungseinrichtungen (S 31 leg.cit.) und die Entgegennahme von Anzeigen für
Ferienlager. rs

lm Rahmen der nichthoheitlichen Aufgaben obliegen der Landesregierungr6T ausdrücklich die
' Vermiltlung der Annahme an Kindes Statt in das und vom Ausland,rs
' Forschung und Oflentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt sowie die Förderung

dieser Tätigkeiten,
' Planung landesweiler Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Jugendwohlahrt,
' Fortbildung des Personals,' Vorsorge für die Erbringung sozialer Dienste,
' das Schaffen der Voraussetzung für die Voöereitung und für Ausbildungslehryänge etc. für

Pflegeeltern und deren Beratung und Unterslutzung sowie
' jugendanwaltschattliche Aufgaben im Sinne des $ 13 SIJWG, unbeschadet der Zuständigkeit der

Bezirksverwatt ungsbehörden.

ttt Vgl. zu den Leistungen d€r Jugendr,vohlfahrt und zur personellen Zusländigkeit Kap. 1 d€s Abschnitles ll cteser Arbeit.

t* vgt. stnkLGBl tgso/g3.

'€ Das Steiermärkische Jugend'vohlfahrtsg€seE, sünkLGBl 195E135, kJgF tat mit Ablauf des 31.12.1990 zuß€r Kratt.

'' Vgl.S 10 SUWG.

tcs Di€ F€stsetzung der Höhe des Pneg€geld€s gemäß S 28 SUWG und der TagäEe ftir Heime und sonstige Einrichtungsn
gemäß $ 29 Abs 1 leg.cit. (laut S 30 SUWG) obliegt ebenfalls der Landesregietung.

ta Hierunter sind Zelüager zu versteh€n. lm Rahmen d€r anz€ig€pfiichtigen Jugenderholungsheinr (Beherberunpbetriebe)
ist die Landesregierung zuständig.

tc7 Wenn k€in€ sp€zielle Gesetzesbestimmung angefrihrt wurde, sind diese Aulgaben d€m S 5 Abs 2 SUWG enfiommon.

''6 Vgl.$ 94 suwc.
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Die nicht aulgezähtten nichthoheitlichen Aufgaben der Jugendwohtfahrt obiiegen gemäß der schon
oben angeführten Generalklausel den örtlich zusländigen Bezirkwerwaltungsbehörden,
insbesondere sind dies die' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt im lniand,ts' Vermitllung von Pf legeverhältnissen (teilweise)r7o und' Gewährung der Hilfen zur Eziehung.rTr

Beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung ist gemäß S 11 STJWG der Jugendwohlfahrtsbeirat
einzurichten. rT2

Die öftliche Zuständigkeit enthält materielle Anknüpfungspunkte und wird aus dem gewöhnlichen
Aufenthalt (bzw. subsidiär aus dem bloßen Aufenthalt) des Betrotfenen gewonnen (bei Erteilung von
Pflegebewilligungen ist für die örlliche Zuständigkeit der gewöhnliche Aufenthalt der Pflegeettem
ausschlaggebend). Bei Gefahr in Verzug ist diejenige Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren
Wirkungsbereich die edorderliche Maßnahme zu setzen ist. Die Begriffe hinsichtlich des
(gewöhnlichen) Aufenthaltes werden aus $ 66 Abs 2 JN abgeteitet.rB

3.3.3 Freie Träger/Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

3.3.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilli gun g und Sanktionen

Zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der ötfentlichen Jugendwohtfahrt können gemäß g 10
STJWG Träger der freien Jugendwohlfahft herangezogen werden. Die freien Träger müssen sich
hierfür vorerst einem Anerkennungsverfahren unlerziehen, in welchem auch die möglichen Aufgaben
angeführt werden, die dem freien Träger übertragen werden können.t7a

Bei der Errichtung und dem Betrieb von stalionären Einrichtungen, die zur Übernahme von
Minderjährigen in Pflege und Eziehung bestimmt sind und ganzjährig betrieben werden, ist neben der
Anerkennung gemäß S 10 STJWG eine Bewilligung der Landesregierung erforde4igh.tt'

(.t.r ut ''- "t ':l+:/:; 'i'. -''l+a;' ': ' "
i , )::;'. .. Die Bewilligung is$u erteilen, wenn '+'" ' "'""ti"nt''ili''''"r:'r 'L: '-- :

t 'ta:' / ' ein nach allgeinein wissenschaftlichen Erkenntnissen erslelltes soziapädagogisches Konzept:' vorliegt,
über Fachkräfte für die Leitung der Einrichtung sowie für die Pflege und Eziehung der," Minderjährigen in ausreichender Anzahl und
über Räumlichkeiten, die geeignet sind für die Erfüllung des Zweckes nach Lage, baulicher
Ausstatlung und Einrichlung, verfüg wird undi die wirlschaftlichen Voraussetzungen lür eine entsprechende Betreuung der Minderjährigen im' Sinne des Gesetzes gegeben sind.

'o Vgl.$ 33 Abs 3 SUWG.

t70 Vd. S 22 SUWG. Hier können auch Trägsr der freien Jugpndtvohllahrl zur Aulgiabenerltlllung herangezogen werden.

ttt Vgl. $ 33 Abs 3 SUWG sowie $$ 3tl Abs 1, 39 und 40 Abs I SUWG. Unter d6m Begriff der 'Gewährung' ist die Einteitung
und alle wes€nüich€n Rechtsakte im Flahmen der Hilfen zur Eziehung zu verstehen. Zur Abgrenzung von hoheiüichen
und nichthoheiüichen Aulgaben der VerwalUng vgl. lGp. 2.3 des Abschnittes ll dieser Arbeit

tz Vd. Genaueres Kap. 3.3.5 des Abschnittes ll dieser Arbeil.

t^ Vgl. Genaueres Kap. 3.1 des AbschnittEs ll d€s€r Arb€lt.

17' ln diesem Zusammenhang ergibt sich eine Unterscheirfung zu d€n ürdsrgn, in clieser fubeit behandelten
Jugendrohlfahrtsges€tr€n de die Anerkennung von freien TrAgern, neben der Mc[lichkeit der Bewilligung von Heirnen,
Wohngemeinschaften und sonstigen Einrichtungen sehen. ln dsr Steiermark ist jeder Ttäger verpflichtet, zuerst um oin€
Anerkennung anzusuchen UDC danach eine Bewilligung lür ein bestimmtes H€im etc. zu b€anbagsn..').,-. tr'{{ , ,';1.. i '. -.'.., ,t.:::, "-a..''::".,y-ir-^-JF Ausgenommen sind hiö;6;i Einrichtrngen, die vom Land Steiermafi bgieLn werd€n, bzw. Einrichtungen gemäß Art t4
und 14 a SVG..Bei cbr Enichtung und dem Betbb von Jugsnderholungsh€irn€n (bzw. Feli€nlagsrn) unterli€g€n ein€rbloflenAnzeigapfir'cht ,.. . . t: .1 

,,.,, ..-i., 1>//--,,;, -,i_,.i,.

i ,' ) :u! '-' '" /''{"' '.'



7:

JWG - Steiermark 31
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Die Bewilligung von Pitotproje&en (Heime und sonstige Einrichtungen, die nicht nach den allgemein
anerkannt;n Methoden betrieben werden sollen) erfobtfi wenn der Bewilligungswerber die oben
genannten Punkte zrvei bis vier erfülh und ein sozialpädagogisches Konzept vorlegt, dessen
Sinnlrafi igkeit wissenschafllich bele$ werden kann. 176

Krabbelstuben, Kinderkrippen und sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen, die der Betreuung von
Kindern tagsüber dienen (nicht Kindergärlen und Horte, lür die das Steiermärkische
Kindergartengesetz gilt), dürfen nur mit der Bewilligung der Örtlich zuständigen
Bezirksvenrualtungsbehörde belrieben werden, der auch die Aufsicht oblie$.17

Voraussetzung für die Heranziehung zur Erfüllung von nichthoheillichen Aufgaben im Bereich der
Jugendwohlfahrl an freie Träger der Jugendwohlfahrl ist die Feststellung der Eignung des freien
Trägers. r78 Auf den positiven Bescheid der Eignungsfesbtellung, die auf Anlrag des ieweiligen freien
Trägers erfolg, pestehl ein Rechtsangp.lqch, wenn der beantragende freie Träger nach Ziel und
Ausstattung zur trdüftün$--öei-'Äufgaben geeignet ist. Von der bescheidedassenden Behörde
(Landesregierung) sind insbesondere die fachlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen zu
überprufen.r7e ,.. r.,,.,t:, { --./-,-- // I,'-i ; '1t''
Für die Erfüllung von nichthoheillichen Aufgaben können gemäß S I STJWG Privatpersonen
herangezogen werden, die keine Landes- bzw. Gemeindebediensteten sind. Auf die Anerkennung
durch die Landesregierung besteht bei Vorlage entsprechender Zeugnisse ein Rechtsanspruch. Ein
solcher besteht jedoch nicht auf die Heranziehung zur Eifüllung von Aufgaben.lm Anerkannle
Privatpersonen sind in eine von der Rechtsableilung 9 aufgele$en Liste einzutragen. Bei dieser B+
stimmung der Anerkennung handeh es sich insbesondere um Angehörige der Berufsgruppen
Logopädie, Therapie und Frühförderung. 18' 

,1, . i,f ., ,. ,!, ,...-f.{.jty . *";":l{;4, i?j*'i,}i' ' ri;'i-'u' i: ltt'' ;' ,i

lm STJWG wurden keine verpflicildndenlAnhörungsrdähte"inormiert.rs2 Es sind die allgemeinen
Normen des Verwattungsverfahrens anzuvüönden. Der erlassene Eignungsbescheid ist zu widenufen,
wenn sich die Eignungsvoraussetzungen des freien Trägers geändert haben, wobei der Träger
verpflichtet ist, der Landesregierung unaufgefordert und unverzüglich iede Anderung der
Eignungsvoraus setzungen bekanntzugeben. rs

Es wurde keine Kundmachungspflicht hinsichtlich der anerkannten freien Träger oder
Aufgabenübertragung normiert. De lacto erfahren die anerkannlen Träger .von einanded in den
Sitzungen des Jugendwohlfahrtsbeirates, bei denen gemäß S 11 Abs 2 Z 5 STJWG ie ein Verlreler
jedes änerkannten freien Trägers einzuladen ist und ein Stimmrecht hat. r81

Um zw Erfütlung einzelner und bestimmter Aufgaben der nichthoheitlichen Verwaltung
herangezogen zu werden, muß zwischen der Landesregierung und dem jeweils anerkannlen freieri
Träger ein Vertrag abgeschlossen werden. Auf den Abschluß des Verlrages besteht kein
Rechtsanspruch, da die Heranziehung von freien Trägern zur Erfüllung nichthoheitlicher Aufgaben als

r7c Vgt. g 29 Abs 2 suwc.

t. Vgl. die hierzu erlassene Veror&rung der Steiermäkischen Landesregierung vom 't2.11.1992 über cfie VorausseEungen
zur Ertsilung einer Bewilligung ftir den Befieb von Krabbelstuben, Kinde*riPPen und sonstigen
Kinclerbeüeuungseintichtungen, stnk LGBI 60/1 992.

rn Ausgenommen sind von dieser Eignungsüberprülung cfe oben genannten Heime und Lapr, c]e gemäfl SS 29 tl SUWG
ein€r Bewilligungspflicht bzw. bloflen Anzeigepfl icht unterliegen.

r7e vgl. $ 10 suwc.

'* Vgl.$$ 7 und I SUWG.

r.r Laut Auskunft vom 2.2.1W3 Aml d€r Steiermärkisch€n Landesr€gi€rung, Rechtsabteilung g, Frau Holrat Dr. Dobida.

tu V9l. hierzu auch die Anhötungsrechle in lirol.

'0s Vgt.$ 10 Abs 5 SUWG.

$r V9l. hierzu arrch die Kundmachungbestimmung in Tirol.
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'Kann-Bestimmungu abgefaßt wurde. Für die Behörde besteht aufgrund der Venrrendung der
Werdung 'so// herangezogen werden" eine verstärkte Aufforderung zur Heranziehung, wenn ein
anerkannter freier Jugendwohtfahrtsträger unter Berücksichtigung seiner Ausstattung und sonstigen
Leislungen das Wohl eines Minderjährigen "besser und wirtschaftlicher' als der öffentliche Träger
sicherstellen würde. Dies kann nicht mit einem Rechtsanspruch gleichgesetzt werden. Die
Festlegung, wann ein freier Träger 'besser und wirtschafllicher" als die Behörde agieil, wird in der
Steiermark von Fall zu Fall entschieden - allgemein gültige Landesrichtlinien oder -verordnungen
wurden hierzu nicht erlassen.ls

Unter die Pflichten der anerkannten Träger der freien Jugendwohlfahil fällt die in g 14 STJWG
normierte Verschwiegenheitspflichl, die alle in der Jugendwohlfahrt tätigen Personen zur
Verschwiegenheit über sämtliche ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekanntgewordenen
Tatsachen verpflichtet. Wurde ein Vertrag zwischen einem freien Träger urd der Landesregierung
hinsichtlich der Übernahme von nichthoheitlicheh Aufgaben abgeschlossen, so ist der Träger Ozw. Oiö
Einrichtung verpflichtet, den Vertragsinhatt zu erfüllen und Klienten zut Betreuung etc. zu
übernehmen.

Rechte der anerkannten freien Träger der Jugendwohlfahrt liegen in der Entsendung eines
Vertreters in den Jugendwohtfahrtsbeirat gemäß g 11 Abs 2 Z 5 StJWG.r86
Gemäß S 48 STJWG wurde eine Abgabenbefreiung normiert, die alle Amtsfrandlungen, Eingaben,
Vollmachten und sonstigen Zeugnisse, die Angelegenheiten dieses Gesetzes betreffen, von den
landesrechtlichen vorgesehenen Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren befreil.rsT

ln $ 49 STJWG sind die Strafbestimmungen zum Gesetz vorgesehen, wobeidie maximale Höhe einer
Geldstrafe S 30.000.-- beträ$ und eine Staffelung mil S 10.000.-- und S 20.000.-- normiert wurde.
Die Hochststrafen können im Rahmen der (entgettlichen) Vermittlung der Annahme an Kindes Statt
ins Ausland verhängt werden. Ansonsten sind mit einer Maximalstrafe von S 10.000.-- z.B. die Be-
treibung von Heimen elc. ohne Bewilligung bzw. ohne vorgenommene Anzeige sowie die Aufnahme
eines Pflegekindes ohne erforderliche Bewilligung sanktioniert. ts

3.3.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrt - mögliche Aufgabenerfüllung durch
freie Träger der Jugendwohlfahrt

Von Trägern der freien Jugendwohlfahd können folgende.nichthoheilliche Aufgaben erfültt werden:' soziale Dienste (inklusive des Betriebes einer stationären Einrichtung mit der Übernahme von
Minderjährigen in Pflege und Erziehung),

' Pflegekinderwesen (Vermittlung von Pflegeverhältnissen und der Hilfen zur Festigung der Pflege -
Voöereitung, Beratung, Unterstutzung sowie Aus- und Fortbildung), rs' (praktische) Durchführung von Hilfen zur Erziehung (inklusive Pflege und Erziehung in Kinder- und
Jugendheimen etc.)rs und' Erholungsaktionen in Jugenderholungsheimen und Ferienlagern.

t* Vgl. tir ctre praktische Handhabung gpnauer Abschnitt lV clieser fubeit.

t* Vgt.g€nau€r Kap. 3.3.5 d€s Abschnittes ll diesEr Arbeit.

[7 Hierunter fallen z.B. Kommissionsgebühren und (land€sr€chüich€) Stempelmarken.

is Können oder werd€n diese Süalen nicht bezahlt, so ist im SUWG eine Ersatrarrestsfale vorgesehen, diE vom
Vertassungsdienst d€s Bundeskanzl€ramtes als grundsatrgeseEeskonlorm angesehen wurde.

'r Vd. hierzu $$ 15 Abs 1 und 22 Ahs 4 SUWG.

ts Für die 'Gewährung der Hillen zur Erziehung' ist d€r ött€nüiche Träger zuständig. Vgl. hierzu vreiter ob€n und Kap.2.3
des Abschnittes ll dieser Arbeit.
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3.3.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inklusive Förderungsmöglichkeiten)

Wurde die Errichtung und der Betrieb von stalionären Einrichtungen für Minderjährige etc. von der
Landesregierung bzw. Bezirksvenruattungsbehörde bewillig, unlerliegen diese der Aufsicht der
Bewilligung.sbehörde, die in geeigneten Zeitabsländen die bewilligungsgemäße Handhabung zu
prufen hat.ret

Die anzeigepflichtigen Heime bzw. Ferienlager unterliegen gemäß S 32 leg.cit. der Aufsicht der
Landesregierung (Jugenderholungsheime) bzw. Bezirksvenrvaltungsbehörde (Ferienlager).

Alle anerknnten Träger der freien Jugendwohlfahrl und ihre Einrichtungen unterliegen der
Fachaufsicht der Landesregierung. lm Rahmen dieser Aulsicht sind gemäß $ 10 Abs 4 STJWG
Organe der Landesregierung berechtig, Einschau an Oil und Stelle zu nehmen, und der freie Träger
isl verpflichtet, jede nur mögliche Unterstutzung zu gewährleisten. Bei Mißständen, deren Behebung
möglich ist, sind deren Behebung mit Bescheid unter Zuhitfenahme einer Fdstsetzung aufzutragen.
Als Sanktion bei nicht fristgerechter Behebung oder bei nicht behebbaren Mißständen wurde der
Widerruf der Eignungsfeststellung festgeschrieben.

Der Gebarungskontrolle durch den Landesrechnungshof unterliegen nur jene Träger der freien
Jugendwohlfahrt, die nach der Eignungsfeststellung durch Vertrag zu bestimmten Aufgaben
herangezogen wurden. Mit Untezeichnung dieses Vertrages verpflichten sich die freien Träger, eine
Gebarungsprüfung durch den Landesrechnungshof im RahmenTdE übertrage,ne4 Aufgabenzuzurassen.tP ! {*"i{#{- {&
Die Kostentragung wird im STJWG in den SS 41 ff leg.cit. geregelt:
a) Die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten und vorbeugenden Hilten' zur Förderung der gewaltfreien Eziehung,
' zum Aufbau sozialer Beziehungsfähigkeit sowie' zur Bewälligung persönlicher und familiärer Probleme
ist bei einem Angebot vom Land, den Sozialhilfeveöänden und von Städten mit eigenem Statut
unentgeltlich.

b) Kosten, die sich aus folgenden erbrachten Leislungen ergeben, sind vom Minderjährigen und
seinen nach bürgerlichem Recht zum Unterhalt Verpflichteten zu tragen:' die lnanspruchnahme sozialer Dienste (ausgenommen der oben angeführten),' die lnanspruchnahme von Hitfen zur Erziehung und

' die Untebringung Minderjähriger bei Veruandten oder Verschwägerten bis zum 3.Grad und
Vormündern oder bei Pflegepersonen, denen gerichtlich das Eziehungsrechl überlragen wurde.

Auf Antrag werden bei den koslenersalzpflichtigen sozialen Diensten Kostenzuschüsse gewährt.
Hierbei muß einerseils das Übemehmen der vollen Koslen für den Minderiährigen und Unterhalts-
pflichtigen eine wirtschaflliche Härte bedeulen und andererseits enrartel werden können, daß durch
den Einsatz des entsprechenden Dienstes die Gefahr einer Slörung hintangehallen oder eine
eingelrelene Störung gemildert oder beseitigt wird.rs Auch bei der oben genannten Unterbringung
eines Minderiährigen bei Venrandten etc. (ausgenommen sind leibliche Eltem oder Wahlettem) kann
ein Antrag auf Kostenzuschuß gesleltt werden. Hierbei müssen die genannlen Voraussetzungen
erfüllt werden. tsDie Entscheidung über den Antrag lieg bei der jeweils örtlich zustäridige Bezirksver-
wahungsbefrörde.res

ler Vd. genauer SS 29 Abs /t SUWG.B€i Mäng€lt€stst€llung sind d€se bei sonstigsm Bewilligungswiderruf inn€rhalb
angarn€ssen€r Frist zu beheben.

tt vd: S 10 Abs i t€tzter SaE sUwG

rs Kostenzuschiisse können jedoch nur bis zu einer von der Landesregierurp testgesetrten Höchstgrenze &s Entpltes
zuerkannt werden. Die Anbagstellung hat vor lnanspructnahrne der sozialen Oiensto ru erlolgen.

t . vd. s 45 suwc.
t* Vgl. $$ 4il und 46 SUWG. F{lr dre Gewährung d€r Zuschosse hal di€ Landesregierung Richüinien im Flahmen einer

Verordnung tesEuleg€n.
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Für die Vermittlung(auf Pflegeplätze und der Annahme an Kindes Slatt) darf kein Entgelt eingehoben
werden' rs 

... .. .r' .
Die Hilfen zur Erziehung sind als Maßnahmen,le7 einem eigenen Kostenschema unteruorfen. Die
Kosten werden vorläufig von den Sozialhilfeveöänden oder Städten mit eigenem Statut getragen,
wobei von den kostenersatzpflichtigen Personen ein Rückersalz ruckwirkend für drei Jahre gefordert
werden kann,1$ soweil diese nach ihren Lebensverhähnissen dazu imstande sind. lm Rahmen der
Unterstützung zur Erziehung ist als Kostenersatz jener Beitrag zu leisten, den der Minderjährige und
der Unterhaltspflichtige zu leisten hätten, würden sie die Leistung im Rahmen der sozialen Dienste in
Anspruch nehmen.rs lm Rahmen der vollen Erziehung ist vom Minderjährigen und seinen
Unterhaltspflichtigen dann der oben genannle Beitrag zu leisten, wenn eine Vereinbarung (im Sinne
von $ 39 JWG 1989) über die Tragung oder den Ersatz der Maßnahme zwischen der Behörde und
dem Erziehungsberechtigen zustande gekommen ist. Wurde keine Vereinbarung abgeschlossen,
entscheidet über die Kostentragung bzw. den Koslenersatz auf Antrag des Jugendwohllahrtsträgers
das Gericht.2m

3.3.5 Jugendwohllahilsbeirat

ln der Sleiermark ist gemäß S 11 STJWG beim Amt der Landesregierung ein Jugendwohtfahrtsbeirat
einzurichlen.

Ji.,...'*.i: -drr,
Diesem Jugendwohlfahrlsbeirat gehören Mitglieder aus folgenden P.citienen an:' das gemäß der Geschäftsverteilung der Landesregierung zuständige Regierungsnitglied für die

Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt (als Vorsitzender)f01' der gemäß der Geschäftsordnung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung für
Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständige Ableilungsvorstand,2@' vier Vertreler des für die Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt zuständigen Referates der
Bezirksverualtungsbehörden,' der Landesinspektor für Sozialarbeit beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung sowie' je ein Vertreter eines gemäß S 10 Abs 3 STJWG anerkannten freien Jugendwohlahrtsträgers.

Der Jugendwohlfahrtsbeirat kann mil einfacher Stimmenmehrheit weitere Mitglieder bestellen und
Auskunfispersonen beiziehen. ln der Geschäftsordnung, die vom Jugendwohtfahrtbeirat zu
beschließen ist, hat dieser festzulegen, wie ofl (mindeslens) und von wem (außer dem Vorsitzenden)
diese Einberuf ung des Jugendwohlfahrtsbeirates erlolgen kann.',,)*,iir,y'/ e; d f*;Z;* oL/*- i
Der JugeldwohtfähifsbetFt h?t j F_e.lale11dp _FgDKion. Gemäß S 12 STJWG ist er
insbesondere bei Aufgaben beizuziehen, die die gesellschaftliche Situation der Kinder und
Jugendlichen, das Aufmerksammachen von gesetzgeberden und vollziehenden Körperschaften auf
Gefährdungspolentiale sowie die Prüfung eingebrachter Gesetzesentwürfe im Hinblick auf die
!nteressen der Kinder und Jugendlichen betretfen.

t, vgt.$$ 22 Abs 5 und 33 Abs 4 SUWG.

te7 Di€ Hillen zur Erziehung werden von der jeweiligen Bezhksverwaltungsbehörde eingeleitet und sind daher als MafJnalrmen
zu bezeichnen. Diese Heraussbeichung ist aufgrund det fteiwilligen ln€nspruchnahrn€ von sozialen Diensten notwencf,g.
Obwohl die lnhalte beid€r bislungen (Hilfe zur Erziehung und soziale Dienste) im wesenüich€n gleich sind, liqJt der
wesenüich€ Unterschied in der lnanspruchnahme und der Kostenfrag.

t* vg. SS 41 Abs 4, 44 und 45 SUWG. Hierbei ist wie im JWG 1989 6in€ Zessionsmöglichkeit vorgesehen. Vgl. Genamres
weiter oben.

't Vgl. g 44 Abs 2leg.cit.

- Vgl. $ 45 Abs 3 und 4 SUWG iVm $$ 39 und 40 JWG 1989.

ar lm Falle seiner Abwesenh€it üb€mimmt der gemäß der Geschättsordnung des Amtes der St€iermärkischen
Landesregierung trir Angelegenheiten der Jugendrohltatrrt zuständige Abteilungsvorstand den Votsitr.

m lm Falle dessen Abwesenh€it der l.eiler des Jugendlohlfahrtsreterates als sein Stellv€rtreler. Dieser ist alclt in jahm Fatt
berechligl an den Sitzungen des Jugendrrvohlfahrtsbeirates mit beratender SümmeEilzvnehmen.

l
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3.4 TlROL203

3.4.1 Rechtsgrundlage

ln Tirol wurde das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, im folgenden TJWG,S als Ausführungsgesetz
zum JWG 1989 am 20.11.1990 beschlossen und trat mit 1.1.1991 in Kraft.ro

3.4.2 Sachliche und öilliche Zuständigkeiten der öffentlichen Träger

Träger der ötfentlichen Jugendwohlfahrt (sachliche Zuständigkeit) ist gernaß S 3TJWG das Land.
Allgemein, unbeschadet besonderer gesetzlicher Bestimmungen, sind die dem Land Tirol nach
diesem Gesetz obliegenden behördlichen Aufgaben von der Landesregierung und den
Bezirksvenrattungsbehörden zu besor$en.

Die Landesregierung hat im Rahmen der Jugendwohlfahrt folgende hoheitliche Aufgaben zu
vollziehen:* Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrl auf Antrag ihrer Träger gemäß $ 29

leg.cil. sowie die Aufsicht über diese (und Widenuf),
' Bewilligung der Enichtung und lnbetriebnahme von stationären Einrichtungen für Minderjährige

sowie die Aufsicht über diese Einrichtungen (und Widenuf) gemäß S 26 Abs 1 und 3 TJWG.

Die hoheitliche Fachaufsicht der Landesregierung über die Bezirks im Bereich
der Jugendwohlfahrt wurde nicht ausdrücklich im TJWG aufgenommen.26 /l'<^üt

,t8 nlr*t
Die Bezirksvenvaltungsbehörden sind gemäß dem TJWG für die
' Pflegebewilligung, -aufsicht und den -widerruf gemäß S 20 TJWG,
' Bewilligung der Tätigkeit einer Tagesmutler und deren Aufsicht gemäß $ 24 leg.cit. sowie
' Enlgegennahme von Anzeigen für Jugenderholungsheime gemäß S 27 TJWG zuständig.

Kinderbetreuungseinrichtungen werden im Land Tirol in der Kinderbetreuungsverordnung geregell
und wurden daher nicht im TJWG aufgenommen.

Der Landesregierung obliegen folgende gemäß $ 31 Abs 2 TJWG aufgezähtte nichthoheitliche
Aulgaben der
' Forschung, Planung und Öflentlichkeitsaöeit,207
' Vorsorge zur Enichtung von stationären Einrichtungen,ru
' Fort- und Ausbildung sowie Supervision von Personen, die im Rahmen der öffentlichen

Jugendwohlfahrt tätig sind,2@
' Vorsorge und Bereitstellung der sozialen Dienste und der Beratungsdienste für Pflegepersonen, -

kinder und leibliche Elterrfro sowie

* Vgl. zu den Leistungen der Jugendurohllahrt und zur personellon Zusülndigkeit Kap. 1 d€s Abschnittes clieset Arb€it.

* vgt.tirLGBl 1991/18.

ru Gleichzeitig üat das Tiroler JugpndrivohlfahrtsgsseE, tirLGBl 1955128, idF tirLGBl 1967132 aufJer Kraft.

* Vgl.zur allgemeinen Aulsicht des Landes über die Bezirksverwaltungbehörden Kap. ll/i2.1 clieser Arbeit

tt Vgl.S5TJWG.

a Die Verpllichtung zur Errichfung von stiation&en Einrichtungn best6ht nur subsidiff, wenn diese nicht von einem anÖren
(treien Träger) etrichtet und betieben werden. Vgl. $ 6 TJWG.

't Vgl.$8TJWG.

2ro Vgl.S9TJWG.

nC,l t
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' Vorsorge für die Enichtung und den Betrieb der zur Erfüllung der öffentlichen Jugendwohlfahrt
erforderlichen stationären Einrbhtungen (soweit diese nicht von anderen errichlet und betrieben
werden),2tt' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das Ausland.2l2

lm Rahmen der sozialen Dienste und der Hilfen zur Eziehung hat das Land Tirol die erforderlichen
Strukturen der öffentlichen Jugendwohlfahrt in jedem polilischen Bezirk bzw. in zumutbarer
Entfemung bereitzustellen.

Beim Amt der Tiroler Landesregierung ist gemäß S 30 TJWG ein Jugendwohlfahrtsbeirat
einzurichlen.2r3

Gemäß der Generalklausel des S 31 Abs 3TJWG obliegen neben den aufgezähtten Aufgaben, die
weileren, die dem Land Tirol zukommen, ebenfalls der jeweils örtlich zuständigen
Bezirksvenvaltungsbehörde. Hiezu gehören z.B. die Vermittlung von Pflegeverhältnissen und die
Annahme an Kindes Statt im Inlandta sowie die Gewährung von Hitfen zur Eziehung.2ts

3.4.3 Freie Träger/Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

3.4.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilligung und Sanktionen

Das Land Tirol kann die Besorgung von nichthoheitlichen Aufgaben der ötfenllichen Jugendwohlfahrt
an Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt übertragen.

Die Träger dieser Einrichtungen müssen hierfür je nach Aufgabenbereich enlweder eine Bewilligung
der Landesregierung gemäß S 26 TJWG beantragenzl6 oder sich einem Anerkennungsverfahren
gemäB S 29 TJWG unterziehen.

Für die Enichtung und den Betrieb von slalionären Einrichtungen, die zur Übemahme von
Minderjährigen in Pflege und Eziehung bestimmt sind und ganzjährig betrieben werden, ist eine
Bewilligung der Landesregierung erforderlich.zlt Diese ist dann zu erteilen (Rechtsanspruch), wenn
ein nach allgemein wissenschafllichen Erkennlnissen erstelltes sozialpädagogisches Konzept vorlieg,
für die Pflege und Erziehung der Minderjährigen eine ausreichende Anzahl von Fachkäften zur Ver-
fügung steht, die für die Unterbringung der,Minderjährigen bestimmten Räume geeignet sind und die
wirlschaftlichen Voraussetzungen für eine den Aufgaben der Jugendwohlfahrt entsprechende
Betreuung der Minderjährigen gegeben sind.2ro

t" Vgl.S 6 TJWG.

t1z Vgt. $$ 25 iVm 28 Abs 1 und 31 Abs 2 Z e TJWG.

26 vd. lGp. 3.4.5 des Abschnittes ll deser Arbeit

?t' lm Rahmen beider Vermitüungs'aufgaben' können Einrichtung€n d€r freien Jugsndrvohltahrt mit der Erlilllung des
Aulgrabenbereiches beauftrag werden (vgl. hierzu $$ 18 iVm 28 TJWG; S$ 25 iVm 28 leg.cit)

2ts gn6t dem Begrifl der 'Gewährung' ist die Einleitung und alle wesenüichen Flechtsakte im Rahmen der Hillen zur
Erziehung zu verslehen. Zur Abgrenzung von hoheiüichen und nichthoheiüichen Aulgaben der Verwaltung vg[. f\ap.2.3
des Abschnittes ll dieser Arbeit.

ztc 6"1613 S 27 TJWG ist nur eine Anzeigepfiicht einzuhalten.

2rt Ausgenomm€n sind hierbei Schülerheime im Sinne des Art 14 uM 14 a &VG. Bei der Enichürng urrd dem Be[ieb von
Jugenderholungsheimen hat der Träger des Heimes g€mäß $ 27 TJWO clie Aufnahme des Befiebes der örülch
zuständigon Bezirksverwaltungsbehtxde mindestens zwei Wochen vorher schtiftich aruuzeigen (hio lst kein
Bewilligungsbescheid notwendig). D€r Träger steht dann unter Aulsicht der Eezkksverwaltungsbehtirde analog zur
Aulsicht der stationffen Einrichtungsn.

2rr Vgl. g 26 Abs 2 TJWG.
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Voraussetzung für die Übertragung von nichthoheitlichen Aufgaben an Einrichtungen der freien
Jugendwohtfahrt ist die Feststellung der Eignung auf Anlrag des freien Trägers. Gemäß g 29 Abs 1
TJWG besteht auf die Anerkennung ein Rechlsarspruch, wenn die Voraussetzung hierzu erfülh ist.
Die Einrichtung des freien Trägers wird als geeignet zur Erfüllung bestimmter nichthoheiilicher
Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt im Bereich eines politischen Bezirkes oder mehrerer
politischer Bezirke anerkannt. Der beantragende freie Träger muß aufgrund seiner Ausstattung und
des ihm zur Verfügung stehenden Personals eine ordnungsgemäße Besorgung der betreffenden
Auf gaben gewährleislen.

Gemäß $ 29 Abs 1 letzter Satz TJWG wurde normiert, daß vor der Entscheidung über einen solchen
Antrag der Jugendwohlfahrlöeirat zu hören ist.zte Daneben sind die allgemeinen Normen des
Vemaltungsverfahrens anzuwenden. Der erlassene Eignungsbescheid ist zu widerrufen, wenn die
Eignungsvoraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr gegeben sind. Der Träger ist verpflichtet,
der Landesregierung unaufgefordert und unverzüglich jede Anderung der Eignungsvoraussetzungen
bekanntzugeben.

GemäB S 28 TJWG erfolg die Übenragung eines betreffEnden Aufgabenbereiches an einen
freien Träger durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Land Tirol und der betreffenden Einrichtung.
ln Tirol werden nichl einzelne Aufgaben, sondern Bereiche von Aufgaben übertragen.zzo Der
Abschluß des Vertrages ist im "Boten von Tirol" kundzumachen.

Alle in der Jugendwohtfahrt täligen Personen sind gemäß S 7 TJWG zur Verschwiegenheit über
sämtliche ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, an
deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges lnteresse einer Person besteht. Diese
Verschwiegenheitspflicht besteht nicht gegenüber den für die Vollziehung dieses Gesetzes
zuständigen Organen.22lWurde ein Vertrag zwischen einem lreien Träger und der Landesregierung
hinsichllich der Übernahme von nichthoheitlichen Aufgaben abgeschlossän, so ist der Träger Uzw. Oiä
Einrichtung verpflichtet, den Vertragsinhalt zu erfüllen und Klienten zur Betreuung etc. zu
übernehmen.

Unter die Rechte der anerkannten Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt fällt die mögliche
M it g liedsc haft im J u gendwoh lf ahrtsbeirat. 222

Gemäß S 34 TJWG wurde eine Befreiung von den landesgesetzlich geregelten Abgaben für alle
Amtshandlungen nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz normierl.

2te p"t Jugendlohllahrtsbeirat ist gsmäß S 30 TJWG beim Amt der Tiroler Landesregierung einzurichten und €s g€hüen ihm
urter anderem dr€i Verüeter der Einrichtungen der Jugendwohlfahrt an.

- Vgl. h'rerzu im Gegensatr die rein€ Aulgab€nüb€rtagung in den anderen hier behandelten BundesHndern und Abschnitt lV
deser Arbeit.

2r Durch diese Bestimmung werden ab€r w€iterg€hend€ VErschwiegenheitspllichten aufgrund anderer geseElicher
Vorschritten nicht bertJhrt ($ 7 Abs 2 TJWG). Zur Anwendung kommt diese Norm z.B. b€i den weit€rg€h€nden Ver-
schwiegenheitspflichten hinsichüich d€r B€reitstellung von Personen hlr Supervision, de g€mäß S 8 Abs 3 TJWG
gsganüber jedermann zur Verschwiegenheit verpllichlet sind.

* Vgl. Kap. 4.4.5 des Abschnittes ll und Abschnitt lV di€s€r Arbit.
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3.4.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrtsträger - mögliche Aufgabenerfüllung
d urch Ein richtungen der lreien Jugendwoh lfahrt

Die möglichen von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zu erlüllenden nichthoheitlichen
Aufgaben liegen nach dem TJWG im Rahmen der
' Erfüllung der Aufgaben der sozialen Dienste,
' (praktischen) Durchführung von Hilfen zur Erziehung,
' Pflege von Minderjährigen in Heimen und sonstigen Einrichtungen,
' Erholungsaktionen,' Hilfen zur Festigung der Pflege und Erziehung,zg* Vermittlung von Pf legeverhältnissen2?a und
' Vermittlung von Annahme an Kindes Statt im lnland.zs

3.4.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inklusive Förderungsmöglichkeiten)

Wurden die Errichtung und der Betrieb der stationären Einrichtungen für Minderjährige von der
Landesregierung bewilligt, unterliegen diese der Aufsicht der Landesregierung, die mindestens
einmaljährlich die bewiltigungsgemäße Handhabung zu prufen hal.226

Eine gleichlautende Regelung wurde g9mäß $ 29 Abs 2 TJWG für die anekannten Einrichtungen der
freien Jugendwohlfahrl normiert. Die Überprufung der Landesregierung hat dahin zu gehen, ob die
Elgnung der Einrichtung weilerhin gegeben ist.

Gemäß g 9 Abs 4 bis 6 TJWG ist die lnanspruchnahme der sozialen Dienste der öffentlichen
Jugendwohlfahrtsträger im allgemeinen unentgeltlich. Bei besonders hohen Kosten können Koslen-
beiträge nach der Leistungskraft derjenigen, die einen solchen Dienst in Anspruch nehmen, bzw.
deren Unterhattspflichtigen verlang werden. Genauere Festlegungen sind durch Richtlinien der
Landesregierung vorzunehmen.

Für die Vermittlung(auf Pflegeplätze und der Annahme an Kindes Slatt) darf kein Enlgelt eingehoben
werden.22e
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* Vgl. hierzu genauer gg 26 und 6 TJWG. Durch die Formulierungen der $$ 13 Abs 3 iVm 9 Abs 2 und 3 TJWG ist cte
Aulgrabenübertagung an Einrichtungen der freien Jugncnrohllahrt milglich. Durch den Satr 'das Land hat ...
bereiEustgllen'. kann auch keine ausschliEßliche Zuständigkeit d€r ötlenüich€n Jugsldrohlfahtt gs-s€h€n werden.
,-;:l-nä!/t;6t,j .,i;/l ':L-a ' ki/'f ,lt?ü:i: / t' -/,-"-' .i'i< ';'''

za Dieser Aufgabenbereich kann auf Ersuchen der örüich zustlindign Bezitkwerualtunpbehörde von Einrichtungen der
lreien Jugsnd'vohlfahrt iibernommen werden.

ü vd. obige Fußnote.

* Vgl. gpnau€r $ 26 Abs 3 tis 5 TJWG. Der Träger ist verpflichtet, den Organen und sonstigen Beaufüagten der
Landesregierung den Zubitt und die Überprülung zu €rmeiglichen. 8ei Mäingellestst€llung sind diese bei sonstigem .
Bewilligungswiderruf innerhalb ang9m€ssener Flist zu b€h€b€n.

27 Großeltern sind von dieser Kostenersatrpllicht ausgeschlossen.

22" vd.S t6 TJwc.
,irl

- Vd. S$./'7Abs 5 und25 Abs 4 TJWG
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3.4.5 Jugendwohllahrtsbeirat

ln Tirol ist gemäß S 30 TJWG beim Amt der Landesregierung ein JugeMwohlahrtsbeirat
einzurichten, wobeiden Mitgliedem des Beirates eine Aufwandsentschädigung gebührt.

:lr '. I
Dem JugeMwohtfahrtsbeirat gehören Mitglieder aus folgenden PoSi@bn an:
' das nach der Geschäflsverteilung der Landesregierung zuständife Milglied für die Angelegenheiten

der Jugendwohtfahrt,
' der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung lür das

Jugendwohlfahrtswesen zuständigen Abteilung,
' der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung für die

außerschulische Jugendbetreuung zuständigen Abteilung,
' drei Vertreter der Bezirksverwaltungsbehörden,
' drei Verlreter der Wissenschaft,
' drei Verlreter der Einrichtungen derlugendwohlfahrl,
' ein Verlreter der Justiz, L '/Jj14'L-
' ein Verlreter des Tiroler Gemeindeverbandes sowie
' ein Verlreter des Berufsverbandes "Diplomierter Sozialaöeiter".

Der Jugendwohlfahrtsbeirat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Slellvertreler zu
wählen. Beschlußfähigkeit ist bei Anwesenheil von sieben Mitgliedern und dem Vorsitzenden bzw.
seinem Stellvertreler gegeben. Der Jugendwohlahrtsbeirat beschließt mit einfacher
Stimmenmehrheil der anwesenden Mitglieder.ruDie Geschättsordnung ist durch Verordnung von der
Landesregierung zu erlassen, die insbesondere die Vorschriften über die Einberufung, die fallweise
Zuziehung von Sachverständigen elc. zu umfassen hat.

Der Jugendwohlfahrtsbeirat hat eine beralende Funhion (für die Landesregierung in Angelegenheiten
der Jugendwohtfahrt).

a Stimmenthaltungen g€lten als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitr€nd€n den Ausschlag.
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Die hoheilliche Fachaufsicht der Landesregierung über die Bezirksvew_altungsbehörden im Bereich llder Jugendwohlfahrt wurdTnicht ausdrücklich im L-JWG aufgenommen.2s I
L (,i,--, r' t4--6i1€44pt;i( *{iea/.,4" t /d,u'

/

3.5 VORARLBERG23I

3.5.1 Rechtsgrundlage

ln Vorarlberg wurde das Vorarlberger Landes-Jugendwohtfahrtsgesetz, im folgenden L-JWG,2u als
Ausführungsgesetz zum JWG 1989 in der 4. Sitzung 1991 beschlossen.2s

{ i."+.": ,l{"t ,' nnt . i'y'' / 1 ;'-""4
3.5.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeiten der öffenflichen Träger

Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrt (sachliche Zuständigkei! ist gemäß g 2a L-JWG das
Land. Das Land hat die Aufgaben der öffentlichen Jugendwohtfahrt nach dem L-JWG allgemein als
Träger von Privatrechten zu besorgen.2s

lm Rahmen der hoheitlichen Aufgaben, bei deren Erfüllung das Land nicht als Träger von
Privatrechten tätig werden kann, oblieg dem öffentlichen Träger die

. Eignungsfeststellung von Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrl sowie die Aufsicht über diese
und der Widerruf (Landesregierung),23s' Bewilligun-g_und Beaufsichtigung (und der Widenuf) von Pflegeverhältnissen (Bezirkstrauptmann-
schaften),2s' Bewilligung von Wohngemeinschatten und sonsligen Einrichtungen für Minderjährige sowie deren
Aufsichl und Widerruf (Landesregierung)237 sowie' Entgegennahme von Anzeigen über den Betrieb von Jugenderholungsheimen und Ferienlagern
(Bezirkshaupt man nschaften).t3u

ot Vgl. zu den Leishrngen der Jugendrrohlfahrt und zur personellen Zustltndigkeit l(ap. 1 ctes Abschnittes ll di€ser Arb€it.

* Vgl. vlbgLGBl 19911t6.

4 Das Vorarlberget JugendfürsorgegeseE, vlbgLGBl 1959/17, idF vlbgLGBl 1976/1, tat mit lnkrattieten des L-JWG außer
Kraft.

a Ausgenommen sind hiervon ctie in $ 24 Abs 2 ztteil€r' Satr leg.cit. aulgezürlten hoheiüichen Aufgnben, cfre der
Landesregierung und den Bezirksverwalfu ngsb€hörd€n obliegan.

ot Vgi.S 25 L-JWG

o vd.SS 17, i9 iVm 24 Abs 3 L.JWG.

ot Vgl. $$ 21 iVm 24 Abs 2 2.Satr L-JWG. Hi€runtcr lallen auch Einrichtungen de nur ltir die Unterbringung von
Minderjährigen während des Tages gsdacht sind.

2x vd. s 22 L-JWG.

?* Vgl. zur allgertr€inen Aufsicht des Landes über die Bezirksvenivaltungsb€hörden Kap. 2.1 des Abschnittes ll cjies€r Arb€it.
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lm Rahmen der nich@$flgdtidfien Aufgaben obliegen den öffentlichen Trägem die Aufgaben der
' Planung von Maßnahmen zur Eneichung des Ziels der Jugendwohlahrt (Landes regierung),* Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt (Landesregierung),* Offentlichkeitsarbeil, die insbesondere das Verständnis für die Anliegen der Jugendwohlfahrt

verslärken soll (Landesregierung),240
' Gewährung von Maßnahmen der Erziehungshitfen (Bezirkstrauptrnannsclnflen),"t
' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das ln- und Ausland (Bezirksfrauptmannschaften)zaz

und
' Vermittlung von Pflegeplätzen (primäre Zuständigkeil der Bezirkshauptrnannschaften vor den

Einrichtungen der f reien Jugendrohlfahrt). 2€

Die örtliche Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften richtet sich nach dem gewöhnlichen
Aufenthalt (bzw. subsidiär aus dem bloßen Aufenthalt) des Minderiährigen (bei Erleilung von
Pflegebewilligungen ist für die örtliche Zuständigkeit der gewöhnliche Aufenthalt der Pflegeeltem
ausschlaggebend). Bei Gefahr in Verzug ist diejenige Bezirkshauptmannschaft zuständig, in deren
Bereich die erforderliche Maßnahme zu lretfen ist.z{

3.5.3 Freie Träger/Einrichtungen der freien Jugendwohllahrt

3.5.3.1 Eignungsfeststellung, Bewilligung und Sanktionen

Zur Besorgung von nichthoheitlichen Aufgaben der ötfentlichen Jugendwohlfahrt sollen
Einrichtungen der freien Jugendwohlfahlt herangezogen werden. Die Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrt müssen hierfür je nach Ziel entweder eine Bewilligung der Landesregierung gemäß
6 21 L-JWG erhaltenzas oder sich vorersl einem Anerkennunqsverfahren oemäß S 25 L-JWG unler-
ii"n"n. $'t at-.cr',,0-..d'n' -]g<;,i't^. | 'x'an*'-'&' 4+t*aJ;'/4'^'t fr'; i4,'\; -4"*n*--'-"-"';"-. w'/w-"/ 7u'+^ ''
Bei der Errichtung und dem Betrieb von Wohngemeinschaften und sonstigen Einrichtungen, die zur
Übernahme von Minderjährigen in Pflege und Eziehung bestimmt sind, ist gemäß $ 21 L-JWG eine
Bewilligung der Landesregierung erforderlich.zs Diese Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die
Einrichlung nach ihrer Ausstattung und Führung Gewähr für die Pflege und Erziehung bietet. lm
Gesetz wurden (beispielsweise) folgende Vorausselzungen angef ührt:
' ein nach allgemein anerkannten wissenschattlichen Erkenntnissen erstelltes sozialpädagogisches

Konzepl, !' fachlich geeignetef und verläßliche Personen zur Betreuung der Einrichtung,
' lachlich ausgebilüetes Personal in der erforderlichen Anzahl zur Pflege und Eziehung der

Minderjährigen,
' Eignung der Einrichtung nach Lage und Ausstatlung und
' Vorliegen wirtschattlicher Voraussetzungen die den Bestand der Einrichtung sichem.

Nähere Bestimmungen können aufgrund einer Verordnungsermächtigung gemäß $ 21 Abs 3 L-JWG
durch die Landesregierung erlassen werden.

'ao V9l.zu den dd ersten Punkten $ 27 L-JWG.

2.t Vgl. SS 13 ivm 24 Abs 2 L-JWG (Aufgab€nefüllung gemeinsam mit Einrichbngen der fteien Jugendrohlfahrt). Unter dem
Begrifl der 'Gewährung' ist die Einleitung und alle $,esenüich€n Rechtsakte im RahmEn der Hillen zur Erziehung zu

. verstehen. Zur Abgrenzung von hoheitlichen und nichüroheillichen Aufgaben der Verwaltung vgl. lGp.2.3 des Abschnities
ll dieser Arb€it

taz V9l. S 23 L-JWG. Keine Aufgabenerlüllung durch Einrichtungen der freien Jugsndrohllahrt ffiglich.

2ß Vgl. S 15 L-JWG iVm den erläuternden Bemerkungen zum L-JWG.

z11 Vd.s 30 L-JWG

2€ Hinsichüich Jugend€rholungsheimen und Ferienlagern, die filr Kinder und Jugendliche zum atrecke der Erholung
eingerichtet wurd€n, b€steht gemäf3 $ 22 leg.cit. eine Anzclgeptllcht vier Wochen vor der Autnahme des B€fi€b€s en d€
örüich zustäindige Bezirkshauptnannschaft

2a Ausgenommen sind hierb€i Schülerheime im Sinne des Art 14 und 14 a &VG. Vgl. weit€r vorn€.

Ii
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Voraussetzung für die Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt für die Erfüllung
anderer nichthoheitlicher Aufgaben ist die Feststellung der Eignung dieser Einrichtung. Die
Eignungsfeststellung hat auf Antrag der jeweiligen Einrichtung von der Landesregierung zu erfolgen,
wenn sie nach Ziel und Ausstattung dazu geeignet ist. Der Antragsleller muß insbesondere über das
erlorderliche Personal und die erforderlichen Räumlichkeiten verf ügen.

Einrichtungen, die Pflegeverhäftnisse vermitleln wollen, müssen auch Hitfen zur Vorbereitung und
Festigung der Pflegeverhältnisse anbieten können. Der EignungsbescheirJ kann erforderlichenfalls mit
Bedingungen und Auflagen erlassen werden.2t7

lm Rahmen des Verfahrens auf Eignungsleststellung sind die allgemeinen Normen des
Venrattungsverfahrens anzuwenden. Der erlassene Eignungsbescheirl ist zu wenn sich

wobei derhaben,

lnsbesondere solldie Heranziehung von Einrichtungen der freien
letzter Satz L-JWG jedenfalls dann erfolgen, wenn diese eine bessere und
Aufgabenerfüllung als die ötfentlichen Träger gewährleisten.

ln Vorarlberg wird nach der Feststellung der Eignung gemäß S 25 L-JWG eine
Rahmenvereinbarung im Interesse einer koordinierten und zielgerichteten Arbeit zwischen dem
anerkannten freien Träger und dem Land Vorarlberg abgeschlossen. Die Rahmenvereinbarung als
Verlrag zwischen der privatwirtschaftlich tätig werdenden Venruallung und dem freien Träger gilt
solange, solange die Eignungsfeststellung für den freien Jugendwohlfahrtsträger vorlieg. Wird diese
widerrufen, gilt die Vereinbarung mit der Zustellung des entsprechenden Bescheides als beendet.
Ansonsten kann für die Dauer der Rahmenvereinbarung eine Kündigungsfrist vereinbart oder befristet
abgeschlossen werden. Die Übertragung der einzelnen und bestimmtän nichthoheitlichen Aufgaben
erfol$ im Rahmen eines Vertrages zwischen den oben genannten Vertragsparteien.

Unler die Pflichten aller in der Jugendwohlfahrt tätigen Personen (und somit auch der Personen
der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt) fällt die nach S 29 L-JWG normierte Verschwiegen-
heitspflicht, die die in der öffentlichen Jugendwohlfahrt tätigen Personen zur Verschwiegenheit über
alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeil bekannlgewordenen Tatsachen verpflichtet.z€ Dieser
Bestimmung steht eine Unterstutzung und (erforderliche) Akteneinsicht des Kinder- und
Jugendanwaltes durch die Behörden und Einrichtungen, die mit Aufgaben der Jugendwohlfahrt
betraut wurden, nicht enlgegen.2e

Gemäß $ 35 sind alle Eingaben, Verhandlungsschriften, Beurkundungen und Ausfertigungen in
Angelegenheiten des Jugendwohlfahdsgesetzes sowie Zeugnisse, soweit sie zur Durchführung
dieses Gesetzes erforderlich sind, von Landes- und Gemeindeabgaben befreit.

Die in den $$ 31 und 32 L-JWG normierlen Rechte und Pflichten der Amtshilfe, Mitwirkung und
Mitteilung sind nur gegenüber Organen des Bundes, der Länder und Gemeinde(verbände) sowie
gegenüber Trägern der Sozialversicherungen anwendbar. Für Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrt besteht daher weder die Pllicht zur Hilfeleistung bei der Vollziehung des L-JWG,
noch der Mitteilung von Tatsachen, die zur Vollziehung des L-JWG erforderlich sind. Ebenso besteht
keine Hilfeleistungspflicht der Bundesgendamerie gegenüber den lreien Trägern der Jugendwohlfahrt,
um die Ausübung der Befugnisse im Rahmen des gesetzmäßigen Wirkungsbereiches zu sichem.z8r

2'7 Vgl. g 25 Abs 2 erster Satr zw€iter Halbsatr L.JWG.

ot Vgl. $ 25 Abs 3 L-JWG.

20 Durch dese Bestimmung werden aber weitergehende Verschwiegsnheitspflichten nicht b€rührt

- Vgl. g 26 Abs 7 L-JWG.

t5r V9t.S 36 L-JWG.
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3.5.3.2 Nichthoheitliche Aufgaben der Jugendwohlfahrtsträger
Aufgabenerfül lungen durch Ei nrichtun gen der freien Jugendwohlfahrt

mögliche

Die möglichen nichthoheitlichen Aufgaben, die eine Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt
gemäß dem L-JWG erfüllen könnte, liegen im Rahmen der' sozialen Dienste,' Vermitllung und Vorbereitung von Pflegeverhältnissen,' Beralung für Pflege- und Adoptivettern,' Hitfen zur Festigung der Pflege,' Errichtung und des Betriebs von Wohnheimen und sonstigen Einrichtungen für Minderiährige sowie' Erholungsaktionen für Minderjährige.2s2

Hinsichtlich der Vermittlung von Pflegeverhähnissen isl anzumerken, daß nach den erläutemden
Bemerkungen zum L-JWG der Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrl vorgezogen werden soll.

3.5.4 Fachaufsicht und Kostentragung (inklusive Förderungsmöglichkeiten)

Wurde die Errichtung und der Betrieb der Wohngemeinschaften und sonstigen Einrichtungen für
Minderjährige von_-der Landesregierung bewillig, unterliegen diese der Überprufung duich die
Landesregierung.2s Synonyme Regelungen wurden hirsichtlich der anzeigepflichtigen
Jugenderholungsheime und Ferienlager (Bezirk$rauptmannschatt) getroffen.

Soweit ein freier Jugendwohtfahrtträger zur Erfüllung von Aufgaben der ötfentlichen Jugendwohtfahrl
herangezogen wird, unterliegen seine Einrichtungen der Aufsicht durch die Landesregierung. Hierbei
hat der Träger der Behörde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.2s

Gemäß S 33 L-JWG haben Personen, die soziale Dienste in Anspruch nehmen, einen Kostenbeitrag
zu leisten. Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe der Beitragsleistung festzulegen.
Hierbei sind gemäß dem Gesetzesauftrag sowohl Art und Umfang der Dienste als auch die
persönlichen und wittschaftlichen Verhältnisse der Klienten zu berücksichtigen.

Jedenfalls unentgeltlich sind Schwangerschafts- und Säuglingsdienstea# Jugenddiensfe sowie die
erste lnanspruchnahme der Beratungsdienste. Weitere Ausnahmen von der Entgeltlichkeit @
durch eine Verordnung der Landesregierung gemäß $ 33 Abs 1 3 Satz L-JWG festgelegt werden,
wenn dies erfordedich ist, um das Zielder sozialen Dienste zu eneichen.

Für die V_ermittlung(auf Pflegeplätze und der Annahme an Kindes Statt) darf kein Entgelt eingehoben
werden.2$

* Vgf.SS 5ft, 15, 18,21IrrJ?2.1.JWG.

* Vgl. genauer $ 21 Abs 4 und 5 TJWG. Der Träger der Einrichtung hat die Überprütung zu ermt[lichen und dafrir zu
sorg€n, daß den Organen der Landesregi€rung der Zubitt und clie Einsichl in schrifdiche Unt€rlagen erm(blicht whd. Bei
Mängelleststellung sind diese bei sonstigem B€willigungswkJsrruf (totr Aufforderung) innerhalb angBrn€ss€n€r Frist zu
beheben.

2tt Vgl. $ 25 Abs 3 L-JWG. Damit cleser Teil g E JWG 1989 entspricht (und clies ist auch in den erltiuternden B€merkunFn
zum L-JWG vorgesehen), ist S 25 Abs 3 L-JWG derart zu interpretieren, daf3 de Behörde die Eignungsfeststellung zu
widenufen hat, wenn die Einrich&ng clie Voraussetsung€n der Eigungfeststellung nlcht erftillt. Dies implizi€rt eine
Aulsichtspnicht

ä Hieruntet fallen nur Dienste gemäß S 6 Abs 2 lit a und b L.JWG (Beratungen lär de Familienplanung sowie Beraürngen
wÜtrend der Schwangsrschaft und in der Zeit des Säuglings- und Kleinkindalters).

o vgr. gg 15 Abs 2 und 23 Abs 5 L-JWG.
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Die Koslen für Maßnahmen der Erziehungshrl/e sind, soweit dem Minderjährigen durch diese
Maßnahme Unterhatl gewährt wird, vom Minderiährigen und seinen Unterhaltspflichtigen nach
bürgerlichem Recht zu tragen oder der Bezirkshauplmannschaft zu ersetzen, u/enn die Kosten
vorläufig vom Land Vorarlberg getragen wurden. Diese Kostentragungs- bat. -ersatzpflicht besteht
nur insoweit, als die Minderiährigen (Unterhaltspflichtigen) nach den LebensverMltnissen dazu
imslande sind bar. zur Zel, der Durchführung der Maßnahme dazu imstande gewesen waren. Hierbei
gitt ab Beendigung der Maßnahme die allgemeine Veffihrungsfrist von dreiJahren. Kosten, die durch
die angeführten Regelungen nicht gedeckt werden können, sind gemäß $ 33 Abs 5 leg.cit. nach den
Vorschriften der öffentlichen Fürsorge zu tragen.zs7

o' Vd.S 14 Vorailberger Sozialhilfegesetr, vlbgLGBl 1971/'16 (wv) idF vlbg LGBI 19s6/18. Gemäß S 34 L-JWG ist d€
Obertagung von Rechtsanspr0chen aulgrund einer Legalzession geregelt.
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4. VERGLEICH DER JWG DER BUNDESLANDER NIEDERöSTERREIGH, oBERöSTERREICH,
STEIERMARK, TIROL UND VORARLBERG

4.1 Begritfserklärungen

Die Landesausführungsgesetzgeber haben aufgrund des Bundesgrundsatzgesetzes über die
Mutterschafis-, Säuglings- und Jugendfürsorge die vom Grundsatzgesetzgeber vorgegebenen
Spielräume unterschiedlich in Anspruch genommen.

Vorrangig von Bedeutung sind für die vorliegende Arbeit die Begritfe Anerkennung bzw. Eignung
von freien Trägern/Einrichlungen der freien Jugendwohlfahrl als Voraussetzung für eine Übertragung
von nichthoheitlichen Aufgaben (bzw. Heranziehung oder Betrauung). Auch die Bewilligung bzw.
Anzeigepflicht von Kinder- und Jugend(erholungs)heimen urd sonstigen Einrichtungen slellen einen
Schwerpunkt dar.

Allgemein ist festzuhatten, daß die sben angeführten Begriffe der 'Anerkennung' und 'Eignung'
inhaltlich gleichzusetzen sind. Gemäß S 5 O.ö.JWG 1991 können Einrichtungen der freien
Jugendwohtfahrt dann zur Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt herangezogen
werden, wenn ihre Eignung hierzu mil Bescheid festgesteltt wurde. Eine ähnliche Formulierung findet
sich auch in den anderen Landesgesetzen.2s

Synonym werden in den Landesgesetzen die Begriffe der "Bewilligung" bzw. "Anzeige"pflicht
verwendet. Bedarf eine Einrichtungttn aufgrund ihrer Ziele einer behördlichen Bewilligung, so benötig
diese Einrichtung im allgemeinen kein gesonderles Anerkennungs- bzw. Eignungsverfahren nach den
oben genannten Bestimmungen.2s

Die Begriffe der Heranziehung, Übertragung bzw. Betrauung der freien Träger bzw. Einrichtungen
der freien Jugendwohlfahrl zur Erfüllung von nichthoheillichen Aufgaben(bereichen) werden in den
Bundesländern in denselben Zusammenhängen venrvendet und sind juristisch gleich zu bewerten.6l

Der Bereich belreffend die Voraussetzungen für die Eignungs- bany. Anerkennungsvedahren
sowie die Verfahren auf Erteilung einer Bewiltigung wurden einer unlerschiedlichen Regelung
unlerworfen. Grundsätzlich bestehl auf die posilive Bescheiderlassung in diesen Verfahren ein
Rechtsanspruch, wenn die gesetzlich positivierten Voraussetzungen von den freien Trägern bzw. den
Einrichtungen der freien Jugendwohlahrt erfültt werden.

Der Bundesgrundsatzgesetzgeber le$ als Voraussetzung für die Anerkennung von Einrichlungen
der freien Jugendwohlfahrt fest, daß diese nach Ziel und Ausstatlung zttr Erfüllung von
nichthoheitlichen Aufgaben geeignet sein müssen. Die nähere Ausgestaltung dieser Regelung wurde
den Landesausf ührungs gesetzgebern überlassen.

Eine Definition zur Unterscheidung der Begritfe Träger und Einrichtung wurde im O.ö.JWG 1991
vorgenommen. Demnach sind freie Jugendwohlfahrtsträger jene natürlichen und juristischen
Personen, die geeignete Einrichlungen der freien Jugendwohlfahrt einrichlen und betreiben.2e

a vgil. s r 1 NÖ JwG lsel, s 10 suwc, s zs TJWG und $ 25 L.JWG.

a Hierunter lallen Einrichtr.rngen, de zur Übernahme von Minderjälrrigsn in die (volle) Ezbhung clenen. Dies sind $mäf, SS30 und 32 O.ö.JWG Heime, Wohngemeinschaften und sonstigs Eirrichtungen (2.B. Kinder*)rfer) sowie
Kinderbefeuungseinrichtungen (Krabbelstuben etc), gemäß SS 35 I NÖ JWG Kinder- und Jugendreime und sonstige
Einrichtungsn, gemäß 55 29 und 31 SUWG Heime und sonstigs (Kinderbebeungs-)Einrichtungen, gsmäß S 26 TJWG
stiation&€ Einrichtungen sow'e hut $ 21 L-JWG Wohngemeinschatten und sonstQe Einrichbngen.

a AnzeigepflichtlgsindJugenderholunSheimeundFerienlager(s/oNÖJwG1991,ssto.ö.JwGt991,s32suwc,s27
TJWG und $ 22 L-JWG).

ät Sie werden j€doch, wi€ sich aus den lnt€rviews ergeb, in den Ländern unterschiedich verw€nd€t. Vgl. hierzu gpnauer
Abschnitt lV.

2c2 vd.g 5 Abs r o.ö.Jwc 199t
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Der Begriff hinsichtlich -des gewöhnlichen Aufenthaltes wird aus g 66 Abs 2 JN und derRechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes abgeleitet. Der Aufenthan äiner person bestimmt sichdemnach ausschließlich nach Oen tatsacnlichen Ümständen uM trang weder von der Erlaubrheitnoch von der Freiwilligkeit ab.

4.2 Zuständigkeiten

4.2.1 Sachliche Zuständigkeit der öffenflichen Träger

4.2.1.1 Allgemeines

S 4 JWG 1989 bestimmt, daß die Länder die Träger der öffentlichen Jugendwohlahrt sind, wodurchdie sachliche Zuständigkeit in der Vollziehuig ausnahmslos in [äno;k;@"nz ist. DieLandesgesetzgebung ist ermächtig zu bestimmen] webhe Organisationseinheiten äie nufgaben deröff entlichen J ugendwohlf ah rt zu besorgen haben.

Grundsätzlich lungieren als ötfentliche Jugendw-ohlfahrtsträger die jeweiligen Abteilungen derLandesregierung sowie die Bezirksvenvaltungsbehörden. lm Rähmen der sozialen Dienste und derstationären und ambulanten Einrichlunq-e-n Jer Jugendwohlfahrl können auch sozialhilferrerbände(soweit solche Veöände installiert sind)zssowie Süde mit eitenem Statut ötfenliche Jugendwohl-fahrtsträger sein.

4.2.1.2 Hoheitliche Aufgaben

Die ieweilige Landesregierung ist in A/iederösterreich,zu Oberösterreich2* Steiermarftzr Tirofltsowie Vorarlbergfs zuständig für die' Feststellung der Eignung (und des widerrufs) der freien Träger bzw. Einrichlungen der freienJugendwohlfahrt zur Erfüllung von nichthoheiiticnen Aufgaben der Jugendrohlfahrt sowie dieAufsicht über diese (mit einer Teilausnahme Niederösterreiähs una oberöiteneicij"d,' Erteilung von Errichlungs- und Betriebsbewilligungen für Heime (Kinder- uni .lugenoheime),wohngemeinschaflen und sonslige Eirrichtungen tur-Minoerjährige so*ie di" eutsicrrt über dieseEinrichtungen und derWiderruf der BewilligungerfTo sowie' (Fach')Aufsicht über die ieweiligen (RefJratä deQ Bezirksvewaltungsbehörden der Länder beideren Erfüllung von Aufgaben der öffenllichen Jugendnohlfahn.zTr
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ä Sozialhilleverbände bestehen nur in ob€rösterreich und der steiermark,

o vgt.ss 11 und 13 Nö JWG 1991; g 54 ttö.lwe rsgr.

* vgl. $ 5 Abs 4 Z 1 und 2 o.ö.JWG 1991 ; g 6 Abs 3 iVm g 4 Abs t und 2 teg.cit.

* Vgl.S5Abs2SUWG.

o Vgl.S 2e TJWG.

o vgt. S 2s L-Jwc.

& ln Niethrösteneich kann clie Landesregierung die Zuständigkeit zur Autsicht an cjie örüich zustänclig€ Bezirks-verwaltungsbehörd€ delegieren, wenn sich die Tätigkeit der Einrichtung. nur aul den jeweiligen sprengel derB€zirksverwaltungsbehörde ersbeckt. ln oberöitenerbtr ist zur Eignungsfestrstellung (und 
"orit "*i-rrr Aulsicht) nurdann die Landesregierung zusüindig, wenn sich die Tätigkeit der anragsteilenden Einrichtung d"; ä;;lrg"ndwohlrahrtaul zwei oder mehrer€ politische Bezkke b€zieht.

* vgl. $S 36 und 3s Nö Jwc 1991, SS 30 t o.ö.JWG 1991, g 29 suwc, g 26 Abs I und 3 TJWG sowie g zl L-JWG.
ut ln den Ges€tren in Nie&rösteneich, obrösteneich und steierma* wurde die.Fachaulsicht ausckücklich normiert; hlrTirol und vorarlberg gilt nach den allgemeinen Regeln d€s verfassungsrechtes oas autsbntsrecniä'ün0", (vgl. Kap.2.1 des Abschnittes lt dieser Arbeit).

1

I



JWG - Verqleich 49

lm Rahmen der Aufsicht über die anerkannten freien Träger bzw. Einrichtungen der freien
Jugendwohtfahrl ergeben sich ländenrueise Unterschiede.27z

Die jeweils örtlich zuständige Bezirksvenrrraltungsbehörde ist in allen behandelten Bundesländern
zuständig für die. Entgegennahme, Überprufung und in weiterer Folge Aufsicht über die anzeigepflichtigen

Ju genderholungslrei me und Ferienla gef" 1 St e ie r nark teilweise) 27a,

' Bewilligung (Aufsicht über und der Widenuf) von Kinder- und Tagesbetreuungsinrichtungen2Ts
(mit einer Teilausnahm e TVols uN V o rarl b e rg sf76,

' äewilligung und Aufsicht von Pflegeverhältnissen und deren Widemrf.2z

ln Niederösteneich ist die Bezirksvenrualtungsbetrcrde weiters im Rahmen der delegierten
Fachaufsicht über ausschließl'lch regional tätige Einrichtigen der treien Jugendwohtfahil zuständig. ln
Oberösterreich besteht bei einer Beschränkung der Täligkeit der Einrichtung auf den Sprengel der
Bezirksvenualtungsbehörde für diese $ie Zuständigkeit für das EignungSfeststellungverfahren, die
Aufsicht und den Widenuf.278

Schwierigkeiten ergeben sich bei der Einteilung der Hilfen zur Erziehung in die hoheitliche oder
nichthoheilliche Venruaftung. Einerseits hat es der Bundesgrundsatzgesetzgeber den
Landesgesetzgebern freigestelll, ob sie diesen Bereich im Rahmen der hoheitlichen oder der
nichthoÄeitlichän Verwaltung normieren wollen,zTe andereseits ist die Gewährung bzw. Durchführung
der Eziehungshilfen an sich meist im nichthotreitlichen Bereich gelegen (aufgrund des Abschlusses
eines Verlrages zwischen den Erziehungsberechti$en des betroffenen Minderjährigen und dem
ötfentlichen irägeQ. Sind die Eziehungsberechti$en nicht einverstanden (und schließen keinen
Vertrag ab), so hat der ötfentliche Träger (wenn er die Maßnahme zwangsweise durchsetzen
mochtä) die Obsorgeübertragung beim örtlich zusländigen Bezirksgericht (als fflegschaftsgericht) zu
beantragen. Oie Äöeit des Gerichtes ist immer hoheitlich.ze Aus diesen Gründen erfolgtt die
Behandlung der Hilfen zur Erziehung im Rahmen der nichthoheitlichen Aufgaben.

o' Vgl. Genaueres f€p. 4.3.5 des Abschnittes ll dieser AÖeit.

t3 Vgt. gg,o und ct Hö.tWO 1991, SS 33 und 34 O.ö.JWG 1991, S 27 TJWG sowie S 22 L-JWG.

n, ln &r S-leiermark ist die Entgsgennahme der Anzeige für clen Betsieb von Ferienlapm (Zelüagpm) im sachlbhen
Zuständigkeitsbereich der Bezirksverwaltungbetxirde (im Gegpnsatr zu Jugsnderholun$heimen -
Beherberungsbeüiebe; Zuständigkeit der landesregierung) gelegen. Vgl. 5 32 SUWG.

t5 Vgt. gS 3O bis 32 und g 54 NÖ JWG 1991. S$ 22 Abs 6 und 32 O.ö.JWG 1991 und $$23 Abs 2 2.Satr und 31 SUWG
(unter Berücksichtigung des S 24 Abs 1 Z 1 leg.cit.).

?6 ln beiden Bundesländern wurden Kinderbefeuungseinrichtungn nicht ausdrücklich normiert, & in Tirol eine eigene
Kinderbeteuungsverordnung erlassEn wurde und in Vorartberg diese Eindchtungsn unt€r S 21 L'JWG tallen (cliese

Bestimmung hat Xeine zeiüiche Begrenzung lest). ln Tirolbndatl eine Tagesmutter gsmäß $ 24 TJWG einer Bewilligung,
in Vorarlbergeiner Bewilligung g€mäß S 17 Abs 5 L'JWG.

2n Vgt. gg 21 bis 24, 26 und 28 NÖ JWG 1991, S$ 22 tt O.ö.JWG, $ 5 Abs 4 SUWG (G€n€ralklauseD, S 20 TJWG sowie $$
17 urd 19 L-JWG.

n" vd. g 5 Abs 4 z2o.ö.JwG 1991.

- Vd. Ent-Frischenquber, JWG 49:

o Vd. hierzu die Einteilung in Kap. 2.1 des Abschnittes ll dieser tub€it. Di€ Ges€trgebung und Getichtsbarkeit sind immer
trotreiUcn, nur im Rahmen der Venflaltung €rgibt sich die mcigliche Unterscheidung in hoheiüiche uncl nichthoheiüiche
Verwalürng' 

.: ', '' 'r , : r ' /
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4.2.1.3 Nichthoheitliche Aufgaben im Bereich der Jugendwohlfahrt -
Zuständigkeit der öffentlichen Träger

Der jeweiligen Landesregierung oblieg in Niederösterreich, Oberösterreich Steiemark und Tirol die
Aufgabe der' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt ins (und vom) Ausland (Ausnahme Vorarlbergfs\ze

sowie* Planung und Öffentlichkeitsarbeitauf dem Gebiet der Jugendwohlfahn.2e3

ln Oberösterreich ist die Landesregierung (teilweise) weilers für die Durchführung der vollen
Erziehung zuständig. 2e

Dem Land oblieg allgemein weiters die Anregung und -leitung oder Selbstdurchführung der
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlahrt.?8s

ln allen behandelten Bundesländem sind den Bezirksverwaltungsbehördendie Aufgaben der
' Vermittlung der Annahme an Kindes Statt im lnlands sowie* Vermittlung von Pflegeverhältnissen2sTzugewiesen.

ln Vorarlberg obliegt auch die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt ins Ausland der örtlich
zuständigen Bezirksverualtungsbehörde. Während in Niederösteneich, der Steiermark und
Vorarlberg nur der öffentliche Träger die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt (lnland)
vornehmen kann, können in Oberösteneich und Tirol auch anerkannte Einrichtungen der freien
Jugendwohtfahrt mit der Erfüllung der Aufgabe betraul werden. Bei der Vermittlung von
Pflegeverhältnissen ist nur in Niederösteneiclls die ausschließliche Zuständigkeit des ötfentlichen
Trägers gegeben. ln allen anderen behandelten Bundesländern ist zur Aufgabenerfüllung die
Heranziehung von freien Trägern bzw. Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt möglich.2$

ln Oberösterreich haben die Bezirksvenrualtungsbehörden weiters die Einrichtung und den Betrieb von
richtungsgebenden Einzelprojekten im Rahmen der sozialen Dienstds zu gewährleisten sowie
Planungs- und Öffentlichkeitsarbeit in ihren sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereichen
durchzuführen. ln der Steiermarßsl und )n Tirofez haben die Landesregierungen auch Vorsorge für

t' Vgl. S 23 L-JWG - Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirk*rauptmannschatt)

t' vgl.s34 NÖJwG 1991,$29Abs2O.ö.JWG 1991,S5Abs3Z7iVm$34SUWGsowie$$25iVm28Abs 1und32
Abs2ZeTJWG.

* vgl.ss 50 tf NÖ JwG 1991, s I o.ö.JwG 1991 (hier isl auch die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde gegeben),
$5Abs3Zlund2iVm$9SUWG(inkl.FortbildungdesPersonals),S5TJWG(inkl.Forschung)sowieS2TL-JWG
(Aulgaben: Planung von Maßnahmen zur Erreichung des Zels der Jugenürohllahrt (Konzepte), Forschung Eul dem
Gebiet der Jugendrohlfahrt und der Öfl€nüichk€itsarb€it).

- Vgl.weiter unten.

* Vgl. 5 st ttÖ JWG 1991, $$ 7 und 8 O.ö.JWG 1991 (inkl. dem Abschluß von Vereinbarung nach Art 15 a &'VG und der
Etrichtung und dem Betrieb von richtungsgebenden Einzeprojekten), $ 5 Abs 3 Z 3 SUWG (auch Stratutarstädt€ könn€n
Fortbildungisnaflnahmen anbieten), S E TJWG und $ 2E Abs 3 L-JWG.

* vgl.$33Abs3NÖJWG 1991,S28Abs32. HajbsatrO.ö.JWG 1991,S5Abs4SUWG(Generalklausel),S31 Abs3
TJWG (Generalklausel) und $ 23 L-JWG (auch die Vermitüung der Annahrne an Kindes Statt ins Ausland).

.' vgr. s20 NÖ JWG 1991, S21 O.ö.JWG, $22SUWG,S 18TJWG und$ ls L-JWG

* vgt.s 20 NÖ JwG 1991

o vgl.$ 21 o.ö.JwG 1991, s 22 suwc, $$ 25 iVm 28 TJWG, s 15 L.JWG (laut erläuternd€n Bemerkungen lsl €in€ primäe
Zuständigkeit des öttenüichen Trägers gegeben).

- Vgl. g 12 Abs 3 letrter SaE O.ö.JWG 1991, ansonsten Bezirksvenilaltungbehörde $ 32 leg.cit.

ot Vgl. S 5 Abs 3 Z 6 SUWG. ln d€r Steiermark obliegen cler Landesregierung weit€rs die jug€ndanwaltschatüichen Aulgab€n
im Sinne d€s S 13 SUWG.
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die Erbringung sozialer Dienste zu tretlen und für Pflegeeltern(-personen), -kinder und
Herkunttsfamilien (leibliche Ettem) und deren Beratung und Unterstutzung sowie zur Vorsorge zur
Errichlung slationärer Einrbhtungen flirol) zu sorgen.e ln Vorarlberg mu9 der öffentliche Träger
dafür Sorge tragen, daß soziale Dienste etc. zur Verfügung slehen bzw. Maßnahmen der
Eziehungshilf e getroffen werden.

lm Rahmen der Hilfen zur Eziehung isl zwischen der vollen Eziehung und der Unterstutzung der
Erziehung sowie zwischen der freiwilligen Erziehung und der Eziehung gegen den Willen der
Erziehungsberechti$en zu unterscheiden.zs Die Normen der Landesgesetze gehen in diesem
Zusammenhang davon aus, daß die Gewährung bzw. Durchführung der Hitfen zur Eziehung den
öffentlichen Trägern zukommt, wobei alle behandelten Landesgesetzgeber hierunler die Einleitung
und alle wesentlichen Rechtsakte der Hiffen zur Eziehung verstehen. Die (praktische) Durchführung
dieser Hilfen kann über Heranziehung eines freien Trägers bzw. einer Einrichtung der freien
Jugendwohlfahrt erfolgen.

Für die Hilfen zur Erziehung ist in Oberösterreich die Landesregierung zuständig, wenn es sich um
einen Minderiährigen handell, der aufgrund seines Sozialverhaltens einer besonders intensiven
sozialpädagogischen Betreuung bedarf und vorzugsweise das etfte Lebensjahr vollendel hat (im
Rahmen der vollen Erziehung);zes alle anderen Eziehungshilfen obliegen der
Bezirksvenrualtungsbehörde. ln Niederösterreich, der Steiermark Tirol und Vonrlberg liegen diese
Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Bezirksverwatlungsbehörde.2$

Die in der oben behandelten Beslimmung des SIJWG und TJWG nicht aufgezählten Aufgaben der
Jugendwohlfahrt sind gemäß den Generalklauseln der beiden Bundesländer (S 5 Abs 4 SIJWG,
$ 31 Abs 3TJWG) von den örllich zuständigen Bezirksvenrattungsbehörden wahzunehmen.

4.2.1.4 Nichthoheitliche Aulgaben im Bereich der Jugendwohllahrt - mögliche
Aufgabenerfüllung durch Träger/Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt

ln allen untersuchten Ländern können soziale DienstezeT als privatwirtschaftliche Agenden von freien
Trägern bzw. Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt besorg werden.2s

Gesetzliche Beslimmungen, wonach die öffentlichen Träger soziale Dienste bereilzustellen haben
bzw. die Durchführung von Maßnahmen gewährleisten müssen, dürfen nicht so interprelierl werden,
daß hier eine ausschließliche Zuständigkeit der öffentlichen Träger besteht.

o Vgl. S 9 TJWG (inkl. Forl- und Ausbildung von Personen, die im Bereich der öllenüichen Jugsndr,{ohlfahrt tätig sind).

m ln Niedorai'steneich ist hierzu kein€ ausdrückliche Bestlmmung erlassen worden.

o Vgl. zu den Begriffen und der Abgrenzung zwischen hoheiüich€n und nichthoheiüichen Aufgaben der Verwalfung bzw. der
beim örüich zuständigsn Bezirksgericht zu b€anbag€nden Obsorgsüberüagung (hoh€iüich) g€nau€r lGp. t .2, 2.1, 2.3 und
4.2.1.2 dle Abschnitt ll di€ser Arbeit.

o Vgl. $ 40 Abs 2 O.ö.JWG 1991

Nie&östeneich = 'Durchfilhrung der Hilfen der Erziehung'; 9teiermaft, Tirol uN Voradberg-'Gewährung der HillEn
der Erziehung'. Unter beiden Begriffen sind die Einleifung und alle wesenüichen Rechtsalde zu verslehen.

ä7 ln den bezughabenden Bestimmungen sind die rozlalen Dlencte ang€trihrt, de di€ Länder im Rahmen der
Jugendrvohlfahrt anbieten. Hiezu zählen Beratungs-, UntersEtrungs- und Bildungsangebote lilr werdende Elt€rn und
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern (Schwangerschafts- und Säuglingsdienste) sowie clieselben Angebote ltir Eltern
bzw. Familien mit Minderjähr(?en (Familien- und Jugnnddi€nst€ bzw. allg€m€in€ Beratungsdienste und vorb€ugende und
therapeutische Hilfen), Eirrichttngsn zur Früherkennung und -behandlung von Verhaltensauflälligkeiten bei Minderjürrigen
sowie vorbeugende therap€ulische Hilfen, Hilfen frir die Bebeuung von Mind€rjährigen tagüber, Erholungsaktionen und
Unterbringungsmfulichkeiten für Minderjährige aullerhalb ihrer Familie (Pflegschaftsclienste, stationär€ und ünbuhnt€
sozial€ Einrichtungpn).

2e6

o Vgl. zu Niederösterreich die Einschränkung frir die sozialen Dienste gemäß $$ 15 und 16 NÖ JWG 1991
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ln Oberösterreich' der Steiernnrk, Tirol .und Vorartberg oblieg die Vermitflung von pflegever-
hältnissen der örtlich zuständigen Bezirksverwattungsüehordg; sie kann jedochiei Bear.rftägrngdurch den Öffentlichen Träger auch von Einrichtungeir der freien Jugendwohlfahrt wahrg"nor'r"iwerden.m ln vorarlberg hat die Einrichtung der ireien Jugendwohtahrt, die aie Verriittir;J;;;Pflegeverhältnissen durchführen will, insbesondere auch Hiffän zur Vorbeieitung und fe^stifuni vonPflegeverhältnissen anzubieten. ln allen Bundesländern sind im Rahmen des-pflegefindenvesensH.ilfen zur Festigung etc. für Pflegeeltern und andere betroffene personen vorgesehen. lmeinzelnen sind das in Niederösteneich die Aus- und Fortbildung von pflegeelterntpersonen),m inOberösteneich die Unterstutzung und Förderung. durch Beratungstetlen-, Aus- unO fortUliäunt,Durchführung von Pflegeelternrunden sowie oegtäitenoe Beratungöhiffen,d in-ieisteiermark dieVorbereitung, Beralung,. Unlerstützung, Aus- unO portUilOung vön pflegeeltem erc., in Tirol dieBeratungsdienste und.-hilfen soryie Möglichkeiten der Fort- urü nusbilduig sowie in Vorarlbergiie
Vorbereil un g und Festi gun g von pf legevärhält nissen. m

ln Oberösterreich und Tirolkann die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt lm lnland vonEinrichtungen der freien Jugendwohlfahrt übemommen werden.ß m Rahmen OeiOewittigungs- oderanzeigepflichtigen Heime, Kinderbetreuungseinrichtungen (Ferienlager) etc. fUr Ntinaörianrigebesteht nach allen hier behandelten Landesjugenawonfanrtsges"tlen die Möglichkeit därAufgabenwahrnehmung. (Bereitstellung) durch iröie Träger unO Einrichtungen der freienJugendwohtfahrl. Für die Erfüllung dieser nichthoheitlichen Aufgaben sind mit Auänahme von derSteiermark keine Eignungsüberprüfunggl,3oo sondern nur Verfähren der Bewillijung bzw. Durch-führung von Anzeigepflichten notwendig.ss

lm Rahmen der Hilfen zur Erziehung können freie Träger bzw. Einrichtungen der freienJugendwohlfahrt zur praktischen Durchfüirung herangezogen werden (inklusive O.i ünt"Ari;;;;eines Minderjährigen in einem Heim eines freien Trageis;.o-
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4.2.2 öftliche Zuständ i g keit u nd personeiler Anwendun gsbereich

Die örtliihe Zuständigkeit für das Einschreiten der öffentlichen Jugendwohlfahrt richtet sich beischlicher Zuständigkeit der Bezirksverwaftungsbehörden nach dem-gewöhnlichen Aufenthalt desMinderjährigen zum Zeitpunkt des EinschreitLns der Behörde. Bei-Gefahr in Vezug ist zumEinschreiten mittels einer unabweislichen Maßnahme der öffenilichen Jugendwohliahrl jene
Bezirksvenraltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel das Bedürfnis naötr der Maßnahme
hervortritt.sT

a ln Niethrösteneich ist d€ Vermitüung von PllegepläEen im ausschließlichen Zuständigfteitsbereich derBezirksverwaltungsb€hörd€n gsl€g8n.

* y.gl. 9...22 t\tÖ JW-G. 1991. ln NiederÖsterreich wird auch die Förderung der Tagesbeteuung, insbesondere auch dervermitüung von Minderjährigen und der Beratung und Hilfen von Tagesmütt€rn von Einrichfungen der feienJugsndeohllahrt durchgehihrt. Ebenso die Beratung etc. von Adoptivertem.

$! Normierung im Ratrmen der sozialen Dienste - S 18 O.ö.JWG 1991.

e ln Tirol hal das l-and de Beralungsdienst€ bereitruslellen, in lVrbdards teneich ist eine Aus- und Fortbildung lurPfegeeltem und -personen anzubi€tsn.

* vgr. g 28 Abs s o.ö.JwG 1991, gS 25 iVm 28 TJWG.

s ln_einigen l-andesjugendrrvohlfatrrtsgesetsen wurd€ diese unterscheidung aus&äcklich angefilhrt. vgl. $ 9 Abs g Nö JWGt991, S 5 Abs t letrter Hatbsatr O.ö.JWG t99i und S 25 Abs 4 L-JWG.

o vgl. ss 35 fi t'tÖ lwe 1991, SS 30 fi O.ö.JWG (inklusive Kinderbeteuungs€indchüinFn), $ 29 t suwc (inktusive
Krabbelstuben, Kindergnippen und Kinderbetseuungseinrichtungn), gg 26 t f.lWA urd gg 2i f [lWe .

" Vd. zu den Begrillen und der Abgrenzung zwischen hoheiüichen und nichthoh€iüichen Aulgaben cbr Verwaltung bzw. derbejm örüich zuständigen Bezhksgericht zu b€anragsnden obsorgsüb€rtragung thoheiüich) genau€r lGp t.z, 2.1,2.g,4.2.1.2und 4.2.1.3 alle Abschnitt ll dieser Arbeit.

rr Vd. S 5 JwG 1989 sowi€ dre jeweiligen Bestimmungen in den Land€sausfrlhrunggesetren. lst di€ Lend€sr€gierung
sachlich zuständig, so richlet sich db örüiche Zuständigkeit eb€nso nach den im Text genannten Zuständigkeiten.
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Bei der Erleilung von Pflegebewilligungen bzw. Bewilligung zur Ausübung der Tagesbetreuung durch
Tagesmutter sind diese bei Zuständigkeit der Bezirksvemaltungsbehörden bei jener zu beantragen,
in deren Sprengeldie Pflegeperson(en)/Tagesmutler ihren gewöhnlichen Aufenthalt tnt(lnben).

lm Rahmen der Vermittlung der Annahme an Kindes Statt bestimmt der Aufenthalt des
Minderiährigen die örtliche Zusländigkeil, für Bewilligungen und Entgegennahme von Anzeige-
pflichten für Heime, sonstige Einrichtungen und Ferienlagem wird diese durch den Standort der
Eiruichtung bestimmt.

Hirsichtlich des personellen Anwendungsbereiches kann auf das JWG 1989 verwiesen werden.s

4.3 Freie Träger und Einrichtungen der Jugendwohlfahil

4.3.1 Rechtslormen

Die freien Träger und Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrl können eine beliebige Rechtsform
(2.8. Verein, Gesellschaft mit beschränkter Hattung elc.) aufweisen. Am häufigsten wird in der Praxis
die Rechtsform des Vereines gewähtt.

Das O.ö.JWG 1991 normiert ausdrücklich, daß freie Jugendwohlfahrlsträger natürliche und
iutistische Personen sein können, die geeignete Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt betreiben.

ln der Steiermark können neben Einrichlungen der freien Jugendwohlfahrt im
Jugendwohlfahrtsbereich auch Privatpersonen tätig werden, die von der Landesregierung für
bestimmte Aufgaben anerkannt wurden. Auf diese Anerkennung besteht ein Rechtsanspnrch, wenn
der Antragsteller durch die Vorlage entsprechender Zeugnisse seine Befähigung zur Erbringung der
in Belracht kommenden Leistungen nachweist. ln der Praxis erfolg die Heranziehung von
anerkannten Privalpersonen besonders im Bereich der Berufsgruppen Logopädie; Eziehungshetfer,
Frühförderer, Psychotherapeuten etc.

Die anderen Landesgesetze nahmen davon Abstand, die möglichen Rechtsformen der lreien Träger
bzw. Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt ausdrücklich festzulegen.

4.3.2 Voraussetzungen lür die Anerkennung/Eignung oder Bewilligung von Einrichtungen der
lreien J u gendwohlfahrt

Auf die Anerkennung freier Träger und Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von
nictrlhoheitlichen Aufgaben der Jugendwohlahrt und die Bewilligung von Heimen besteht (nach
Antragstellung) ein Rechtsanspruch, d.h., daß ein Verfahren mit einem positiven Bescheid für den
freien Träger bzw. die Einrichtung der freien Jugendwohlfahrl abgeschlossen werden muß, wenn
diese(r) die im Gesetz genannlen Voraussetzungen erfüllt. Schwierigkeiten können sich in der Praxis

, ergeben, wenn der Gesetzgebg.r_ $_i9 -$erkennungs- oder Bewilligungs/oraussetzungen nicht Asgf',',''-''4dO*ffin normierl (2.8. über iE-;"#*te Geselzesbegriffe) barr. dafür nur eine demonstrative

- 
Kriterienaufzählung vornimmt unOlleine präzisierende VeÄrdnung erläßt.

Vorauszuschicken isl weilers, daß die Behörde in den Bescheiden Bedingungen und Auflagen
vorschreiben kann. Für die Eignungsfeslstellungsverfahren normieren die
Landesjugendwohlfahrtsgesetze Oberösterreichs und Vorarlbergs, für das Bewilligungsverfahren das
O.ö.JWG, ausdrücklich die mögliche Vorschreibung von Bedingungen und Auflagen durch die
Behorde. ln den anderen Bundesländern können nach den allgemeinen b$men Bedingungen und
Auflagen vorgeschrieben werden, wenn diese mit der im Bescheid zu erJddigenden Hauptsache in
untrennbaremZusammenhangstehen.m i i.,, .i, .,.... :

o vgt.tGp.2AbschnitilldieserArb€itunds3JwG 19s9, s3o.ö.JwG,gn NÖJwG,s4suwc,$4TJWGsowie
s 4L-JWG.

y'l 1..'r a..

frl, ,

s Vd. hierzu lGp. 2.1 Abschnitt ll dieser Arbeit.
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ln Niederösterreich müssen die Einrichtungen der freien Träger, die die Feststetlung der Eignung (g
11 NO JWG 1991) beantragen, in der Läge sein, die beabsichtigen Aufgaben z-u erfüllen, wobei
insbesondere ausreichendes und qualifiziertes Fachpersonal, die notwendige finanzielle und
räumliche Ausslattung sowie eine entsprechende Verwahungsorganisation gegeben sein müssen.

Für d]e Enichtung und den Belrieb von Kinder- und Jugendheimen und sonstigen Einrichtungen ist
eine Bewilligung (g 36leg.cit.) notwendig, wobei' die Richtlinien der Landesregierung, die auf der Ermächtigungsnorm des $ 37 leg.cit. beruhen,3ro

eingehatten werden müssen (hier werden Krilerien für die Räumlichkeiten, Hygiene und Gesundheit
etc. festgeleg),

' ein nach wissenschattlichen Erkenntnissen erstelltes sozialpadagogisches Konzept vorliegen und' eine ausreichende Anzahl von Fachpersonal für Leitung und Pflege und Eziehung zur Verfügung
slehen muß sowie' die wirlschafilichen Vorausselzungen für eine enlsprechende Betreuung gegeben sein müssen.

ln Oberöstenerbh müssen die Einrichtungen der freien Jugendwohllahil (SS O.ö.JWG 1991) für eine
Eignungsteststellung über eine dem Ziel der Aufgabenstellung enlsprechende Austattung,
entsprechend ausgebildetes und persönlich geeignetes Personal und erforderliche Räumlichkeiten
verfügen.

Eine Bewilligung für die Enichtung und den Betrieb von Heimen, Wohngemeinschaflen und
sonstigen Einrichtungen ($$ 30 tf leg.cit.) darf nur dann erteilt werden, wenn die Einrichtung nach
ihrer Ausstattung und Leilung Gewähr für eine veranlwortungsbewußle Pflege und Eziehung Uietet
und ein zietführendes sozialpädagogisches Konzept vorlieg. lnsbesondere muß gewährleistÄt sein,
daß für die Leilung sowie die Pflege und Erziehung der Minderjährigen eine ausreichende Anzahl von
fachlich und persönlich geeigneten Fachkräften zur Verfügung steht, die persönliche Sicherheit der
Minderjährigen gewährleistet ist, das Personal gesundheitlich geeignet und zuverlässig isl, die
wirtschattlichen Voraussetzungen gesichert sind, die Lage und Anzahlder Räumlichkeiten ünd deren
Ausgestaltung den Erfordernissen entsprechen (2.B. Sportplätze), eine ausreichende medizinische
Betreuung mÖglich ist sowie die sanitären und hygienischen Erfordernisse gewährleistet sind.

ln der Steiermark (S 10 STJWG) ist die Eignung einer Einrichtung der treien Jugendwohlfahrt nach
Zielund Ausstattung zu untersuchen, wobeiinsbesondere die fachtichen, personellen und sachlichen
Voraussetzungen vorhanden sein müssen.3rt Anerkannle freie Träger können je einen Verlreler in
den Jugendwohlfahrtsbeirat entsenden.srz

lm Rahmen der Bewilligungen für Heime und sonstige Einrichtungen für Minderiährige sind diese
nur zu erteilen, wenn der Bewilligungswerber' ein nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen erslelltes sozialpädagogisches

Konzept hat,
' über Fachkräfte für die Leitung der Einrichtung sowie für die Pflege uM Erziehung der

Minderjährigen in ausreichender Anzahl,' über Räumlichkeilen, die für die Erfüllung des Zweckes nach Lage, baulicher Ausstailung und
Einrichtung geeignet sind,3r3 und' über die wirtschafilichen Vorausselzungen verfü$, die eine entsprechende Belreuung der
Minderjährigen im Sinne des Gesetzes gewährleisten.

Bei Bewilligungen tür PilotprojeWe sind die oben angeführten Voraussetzungen mit Ausnahme des
erslen Punktes zu erfüllen. Der Bewilligungswerber hat statt dessen den Nachweis der Sinnhaftigkeil
seines vorgelegen sozialpädagogischen Konzeptes zu erbringen.

tfo Vgl. hierzu die NÖ Heimveror&rung vom 9.7.1992, nö LGBI 927ol0.

Ir ln der Steiermark können auch Privagersonen gemäß S E SUWG um Anerkennung b€i der Land€sr€gi€rung ansuch€n.
Vgl. Kap. 3.3.3.1 des AbschnitiEs ll cfreser Arbeit.

!r2 Vd. lGp. 4.4 des Abschnittss ll dreser Arbeit

tt3 Hierunter lallen zuch Hygiene und Gesundheit etc.
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ln lirol müssen (S 29 TJWG) die Einrichtungen der lreien Jugendwohlfahrl im Rahmen der
Anerkennung auf Grund ihrer Ausstattung und des ihnen zur Verfügung stehenden Personals eine
ordnungsgemäße Besorgung der betretfenden Aufgaben gewährleislen.3ta Anerkannle Einrichtungen
der freien Jugendwohlfahrt können Verlreter in den Jugendwohlfahrtsbeirat entsenden, wobei die
Zahl mil maximal dreifür das Land Tirolfestgelegt isl.3rs

Die Bewilligungen gemäß S 26 TJWG für die Enichtung und den Betrieb von stationären
Einrichtungen für Minderjährige sind dann zu eileilen, wenn
' ein nach allgemein anerkannlen wissenschafllichen Erkenntnissen erstelltes sozialpadagogisches

Konzept vorlie$,
' für die Pflege und Eziehung der Minderjährigen eine ausreichende Anzahl an Fachkäflen zur

Verfügung steht,' die für die Unterbringung der Minderjährigen bestimmten R{ume geeignelsr6und
' die wirlschattlichen Voraussetzungen für eine den Aufgaben der Jugendrohlfahfl entsprechende

Betreuung der Minderjährigen gegeben sind.

ln Vorarlberg (S 25 L-JWG) muß die Einrichtung nach Ziel und Ausstattung geeignet sein, wobei
insbesondere das Vorhandensein des erforderlichen Personals und die Räumlichkeiten überprüft
werden. Will die Einrichtung auch Pflegeverhähnisse vermitteln, so muß sie weiters Beratungen für
die Vorbereitung und Festigung von fflegeverhältnissen anbielen.

Die Bewilligungen von Wohngemeinschaften und sonstigen Einrichtungen für Minderjährige sind
gemäß S 21 L-JWG zu erteilen, wenn
' ein nach allgemein anerkannten wissenschafllichen Erkenntnissen erstelttes Konzept vorlie$,
' zur Betreuung der Einrichtung fachlich geeignete und verläßliche Personen zur Vedügung stehen,
' das zut Pflege und Eziehung der Minderjährigen fachlich ausgebildete Personal in der

erforderlichen Anzahl angeboten werden kann,
' die Einrichtung nach Lage und Ausslattung geeignet isfrT und
' die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Bestand der Einrichtung gesichert sind.

4.3.3 Verfahren zur Anerkennung bzw. Eignung von freien Trägern und Einrichtungen bzur.
der Bewilligung von Einrichtungen

Die Verfahren zur Anerkennung bar. Eignung von freien Trägem und Einrichtungen der freien
Jugendwohtfahrt zur Erfüllung nichlhoheitlicher Aufgaben und der Bewilligung von Einrichtungen zur
Unterbringung von Minderjährigen sind nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrenqesetz (AVG)
durchzuführen.

Der freie Träger bzw. die Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt hat bei der zuständigen Behörde
einen Antrag auf Anerkennung bzw. Eignung oder Bewilligung zu stellen. Die Behörde hat einen
Verhandlungstermin (bei Bewilligungen von Einrichtungen ist meisl ein Lokalaugenschein nolwendig)
auszuschreiben, zu dem neben Vertrelern der Behörde (Amts-)Sachversländige, der Antragsteller
sowie altfällige weitere Personen zu laden sind. 

,i,-,i _,ri/,,
I ' ";;"*'*

ln zweiLandesausführungsgeselzen wurden verpflichtende, Anhörungsrechte normiert:
' Gemäß $ 1l Abs 4 NÖ JWG 1991 ist die örtlich fusländige Bezirksverwattungsbehörde im

Anerkennungs- bzw. Eignungsverfahren anzuhören.
' Gemäß $ 29 Abs 1 letzter Satz TJWG ist der Jugendwohtfahrtsbeirat zu einem Antrag auf

Anerkennung zu hören.

sr 91" Erilllung bestimmter wirtschafüicher Voraussetrungen wurde im TJWG nicht ausdttlcklich normiert Sie tält abel unt€r
den Sammelbegnifi der Ausstatü/n€.

rr5 Vgl. lGp. 4.4 d€s Abschnitl,es ll deser Arbeit.

116 Hierunter lallen auch Hygiene und Gesundheit etc.

rr7 Hierunter lallen auch Hygiene und Gesundh€it etc.
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Der Verfahrensabschluß ist in der Erlassung eines Bescheides_ begrundet. Die positiveBescheiderledigung t<a11 ie nach- gesetzlicher erünciagä "üi ,nr", Bedingungen und Auftagensowie Befristungen erleilt werden. 3t8

ln allen bearbeileten Bundesländem isl der anerkannle freie Träger/die Einrichtung der freienJugendwohlfahrl verpffichtel, Anderungen.der vorau;;rrrn;;n, unter denen der Bescheid derBehÖrde getroffen wurde, der Behördä milzuteilen. ÄG säiäton für die nichtbewilligungsgemäßeHandhabung der Einrichtung barrr. bei wegall oer giönung.uör"r"r"trungen lst der w1leruf desjeweiligen Bewilligungs- bzw]Anerkennungs- oder Eignungsbescheides vorgesehen.

i

4.3.4 Heranziehung

I[ Vd. Genaueres Kap. g.t des Abschnittes ll dies€r Arb€il.

tre vd. zu den Ausnahmen $ 38 Abs 1 JWG 19Eg unct Kap. 2 c|es Abschnittes ll di€ser Arb€it.

ln allen behandelten Bundeständem wurder. zur. Ausgestaltung der unbestimmten Gesetzesbegriffe'besser und wirlschafllicher" bis jetä keine RichilinienLzw. üäiäronungen erlassen.
ln NiederÖsterreich erfol$ die Heranziehung der anerkannten Einrichtung der freien Jugendwohlfahrtkonkludent durch die Zusage von Förderungen. ln oberösterreich, der sieieriÄÄ uno rirol ertoel dieBetrauung zur wahrnehmung von nichr[on"itrur,"n aurgaüen ourcn veftrag. ln Tirol werdennichthoheitliche Aufgabenbereiche überlragen und der nbscüuß des vertrages ist im .Boten für Tirol.kundzumachen.

ln vorartbergwird nach der Feststeltung der Eignylg der Einrichtung der freien Jugendwohtfahrtgemäß S 25 L'JWG eine Rahmenvereiibarung iä lntäresse einer roolroinierten-uno zietgerhhtetenArbeit zwischen der Einrichtung und dem Land-Vi*p;ö;gäscnussen. Die Rahmenvereinbarung ,gilt, solange die Eignungsfestitellung für die. Einrichtuni uörri.O. wird Jie;e ,rlo.rn t.n, gi[ dievereinbarung mil der Zustellung des äntsprechenden göneides als beendet. Ansonsten kann fürdie Dauer der Rahmenvereinbarung 
"uäh-_"ine 

xonoiguffirist vereinbart oder diese befristetabgeschlossen werden. Die Heranzienung für einzelne 
-uni u""tirmte nichthoheiliche Aufgabenerfolgtt im Rahmen eine's veftrages a,vischän den oben g.n"*t"n vertragspafleien.

S 38 JwG 1989 bestimmt eine Abgabenbefreiung. Demnach sind die Eingaben an denJugendwohlfahrrsträger.in 
fngeregenheirän, mit Ausnah-m. u""iiää.i'Äi,äg:",'uJ)r r,"rp"r- undRechtsgebühren bzw. 

-vernanotungss^chriflen, 
Beurkundungen uno Ausfertigungen von den ver-waltungsabgaben des Bundes befr;il.3te Die LandeJ*tgnrünörgesetze normieren für ihre Bereicheunterschiedliche Regerungen lür die hndesrechilich geregefienä6gaben. ".-' -" -J
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Jn Niederösteneichfo der Steiermarfzl und TiroP22 wird die Abgabenbefreiung für landesrechiliche
Abgaben entweder ausdrucklich oder implizit ar-rf die Verwaltungsabgaben und
Kommissionsgebühren (bzw. alle landesgesetzlich geregelten Abgaben, landesgesetzlichen
Gebühren und Venlrraltungsabgaben) ausgeweilet.

ln Oberösterreichgz3 und Vorarlbergrsa sind alle Eingaben, Verhandlungsschriften, Beurkundungen
und (amtlichen) Ausfertigungen sowie Zeugnisse im Sinne der Landesjugendwohlfahrlsgesetze Jonden Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben befreil. Hierunter fallen nicht die
Kommissionsgebühren, die im Rahmen einer Verhandlung zur Bescheiderlassung anfailen können.
Diese Gebühren können gesondert nach den Landeskommissionsgebührengesetzen venechnet
werden.

Gemäß S 9 JWG 1989 sind alle in der Jugendwohlfahrt tätigen Personen (soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt wird) zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit
bekanntgewordenen Tatsachen zu verpflichten. Diese Bestimmung gilt insbesondere für die
Personen, die im Rahmen der freiön Jugendwohlfahrtslräger oder der Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrl beschätti$ sind, da die Personen der öffentlichen Jugendwohtfahrt schon aufgrund
des Art 20 B-VG der Verschwiegenheit unlerliegen. Diese Verschwiegenheitspflicht wurde in aile
Landesausf ührungsgesetze übernommen. 325

4.3.5 Fachaufsicht, Gebarungskontrolle und Kostentragung

lm Rahmen der bewilligungs- bzw. anzeigepflichtigen Heime etc. hat die jeweilige
Bewilligungsbehörde in allen hier behandetten Bundesländern die bewilligungsgemäße Handhabung
bzw. die vorliegenden Voraussetzungen für die Anzeigepflicht zu überprufen.

Gemäß S I JWG 1989 unterliegen mit Bescheid anerkannte Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt
der Fachaufsicht des Trägers der öffentlichen Jugendwohlfahrt. !n den Bundesländern wurden
hierzu teilweise unlerschiedliche Regelungen normiert. Während in Niederösterreich, Oberösterreich,
der Steiermark und Tirol eine Fachaufsicht der Landesregierung (mit einer teilweisen Ausnahme
NiederÖsterreichs und Oberosterreichs) nach der erfolgen Anerkennung (im Sinne des JWG 1989)
normiert wurde, isl in Vorarlberg die Fachaufsicht erst ab erfolgei Heranziehung der Einrichlung dei
treien Jugendwohlfahrt gegeben. Durch die Normierung des Widerrufs durch die Behörde bei
nichteignungsgemäßer Handhabung der anerkannten Eirrichtung ist aber implizit die Fachaufsicht
schon vor der Heranziehung normiert.u6 Nur in der Steiermark wurde im STJWG ausdrucklich
normiert, daß sich der freie Träger bei Heranziehung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der freien
Jugendwohlfahrt jedenf ans eineffiffic.lden Landesrechnungshof untenrerfen müß.

lm Rahmen der Kostentr"grngtirt die Voischreibung von Entgeften grundsätzlich bei den sozialen
Diensten bei einem Angebot durch Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt in a//en behandelten
Bundesländern möglich.s7 Hierbei ist bei der Höhe der Kosten Art und Umfang des in Anspruch
genommenen sozialen Dienstes sowie die persönliche und wirlschattliche Leistungsfähigkeit des

* Vgl.S s7 NÖ JwG 1991.

*' Vgl.$4S SUWG.

* vgl.$ 34 TJWG.

* vgl.S 50 O.ö.JWG 1991.

ta' vgt.g gs L-JWG.

* vgr. $ e o.ö.JwG, 5 rl lrÖ JwG, s 14 suwc, s 7 TJWG sowie $ 2e L-JWG.

126 Vd. hierzu auch die erläuternden Bemerkungen zu $ 25 Abs 3 L-JWG.

s ln NierJerösterreich und Oberöslerreich ist auch ein€ Kostenvorschreibung bei Angebot cfurch cle öflenüichen Trägr
möglich.
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belroffenen Minderjährigen und dessen Unterhaltsverpflichteten zu berucKichtigen.ug

ln Oberösterreich sind Beralungen kostenlos, die Kosten von Mutterberatungsstellen sind
grundsälzlich vom Land zu tragen. ln der Steiermark ist die lnarspructnahme von Beratungsdiersten
und vorbeugenden Hitfen bei einem Angebot vom Land bzw. den Sozialhitfeverbänden und den
Städten mit eigenem Statut unentgettlich.ln Tirolsind die sozialen Dienste, die von der öffentlichen
..fugendwohlfahrt angeboten werden grundsätzlich unentgeltlich (ausgenommen sind soziale Dienste,
die besonders hohe Kosten verursachenl. ln Vorarlberg sind Schwangerschatts-, Säuglings- und
Jugenddienste sowie die erste lnanspruchnahme von Beratungsdiensten kostenlos.ue

ln der Steiermark und Vorarlberg)<ann ein Koslenzuschuß bar. -beitrag für soziale Dienste beantrag
werden.

Für Vermittlungstätigkeiten (auf Pflegeplätzen und der Annahme an Kindes Statt) darf in atten
behandelten Bundesländern kein Entgelt verlang werden.s

Bei den Maßnahmen der vollen Erziehung sind in atten belandelten Bundesländem die Kosten
vodäufig vom Land etc. zu tragen, eine Kostenersatzpflicht besteht für den betroffenen
Minderiährigen und seine Unterhallspflichligen, soweil dies nach deren Lebensverhähnissen möglich
ist. Bei Maßnahmen zut Unterstutzung der Erziehung wurde eine Kostenrückersatzpflichl
ausdrücklich nur in der Steiermark normiert.sl

Großeltem sind als Unterhaltspflichtige in Niederösterreich urfi Tirol ausdrücklich nicht zum
Kostenersatz heranzuziehen.

Förderungen sind in Niederösterreich und Oberösteneich in den Lardesjugendwohlfahrlsgesetzen
ausdrücklich aufgenommen. ln Niederösterreich besteht für das Land als Träger von Privatrechten
eine Förderungsmöglichkeit gegenüber Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, die es für
privatrechlliche Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahfl heranzieht. ln Oberösteneich werden
unter anderem soziale Diensle (inklusive der stationären und ambulanlen Einrichtungen für
Mindeffihrige) geförded, wenn sie von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt angeboten werden
(Förderung nach Maßgabe der im Kostenvoanschlag der Einrichtung angeführten Posten).

4.4 Jugendwohltahftsbeirat

ln den Bundesländern Steiermark und Tirol sl nach den Landes-Jugendwohlahrtsgesetzen im
jeweiligen Amt der Landesregierung ein Jugendwohlfahrtsbelrat einzurichten, dem unter anderem

;J

Verlreter der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt angefrören
Jugendwohlfahrtsbeirate haben in beiden Bundesländem eine beratende Funktion.-

müssen. Die,
f,.f.l f#-i I
i. - .,tu-,?2.

ln der Steiermark gehört von jedem anerkannten freien Träger der Jugendwohlfahrl ein Verlreter als
Mitglied dem Jugendwohlfahrt$eiral an. lm Vergleich dazu ist in Tirol die Zahl der Vertreter der Ein-
richtungen der freien Jugendwohlfahil mit drei limiliert. Hinsichtlich der Zusammensetzung des
Beirales bestehen weitere Unterschiede zwischen den Bundesländem, da in Tirol vermehrt Veilreter
von'Berufsvertrel ungen und Wissenschatt " hinzugezogen werden.

* vd. s 18 NÖ JWG 1991,S 13O.ö.JWG 1991,S41 SUWG,SITJWG und$3ll L-JWG.

s Die Landesregierung kann weitere soziale Dienste von der B€üagspnichl durch Verordrung zusnehmen, wenn des zur
Eneichung des Zeles der soziabn Dienste erlorderlich ist

$ ln Niederösten€ich wurde dies nichl ausdrilcklich normi€rl. Hi€r ist nur clie Vemitüung aul Tagesbefeuungsplätre b€i
Mincbrjäfrdgen unter 16 Jahren cntg€ltsfrei, clie 'anderen' Vermitüungen dirlen nur dlirch d€n öllenüichen Träger
vorgonomm€n w€rden.

3r Vd. $ aa SUWG; di€ Höh€ des Kostenrüokersatres lst mit der Höhe begnenzt, den der Mincbriährige bzrv.
Unt€rhaltsverpllichtote gszahlt Mtte, wäre die Leistung im Rahmen det sozialen Di€nsl€ beansprucht worclen. ln
Vorarlberg b€st€hl gemäß 33 Abs 2 L-JWG €ine Flückersatrpflicht, wenn drrch cliese Maßnahrre dem Minderjährigen
Unt€fialt g€währt wird.
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Nach dem STJWG ist es aber möglich, daß mit einfacher Stimmenmehrheit weitere personen alsMitglieder bestellt und Auskunftspersonen bzw. Sachverständige herangezogen werden können.

Während der Vorsitz des Jugendwohtfahrtsbeirates in der Steiennark autotrptisch an das nach derGeschäftsverleilung der Landesregierung zuständige Regierungsmitglied (für die nngelegenheiten
der Jugendwohtfahrl) geht, wird in Tirol der VorJitzenOä Oes Beiäes üon den n,-ngliäern- irei
gewähft.

DIe Geschäftsordnung des Jugendwohlfahrtsbeirates wird in der Steiermark vom Beirat selbst
beschlossen, in Tirol wird diese von der Landesregierung mit Verordnung erlassen. ln Tirol gebührt
den Mitgliedem des Beirates eine Aufwandsentsct6digung.
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III. BESCHEIDANALYSE

1. ALLGEMEINES

Die für diese Analyse relevanten Bescheide wurden über Ersuchen der Projektgruppe von den
angeschriebenen freien Trägern und Einrichlungen übermitlell. Die Auswahl der untersuchlen
Einrichtungen erfol$e derarl, daß Bescheide von anerlonnlen freien Trägern bzw. Einrichtungen der
freien Jugendwohtfahrt, stationären Einrichtungen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen in
Oberösteneich untersucht wurden.

Die Adressen der freien Träger und Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt wurden von der jeweils
zuständigen Landesregierung zur Verfügung gesteltl bau. aus der Broschüre 'Ö$eneich Sozial
9293"332 entnommen.

Die Konlaktaufnahme mit den Behörden und den Trägern und Einrichtungen durch die Projektgruppe
erfolge im November 1 992. Stand der3escheidanalyse ist der 90. 1 1 .l gg2.

Allgemein ist festzuhatten, daß zur Überprüfung der Eignungsvoraussetzungen in den Bundesländem
keine Richtlinien von den ötfentlichen Jugendwohlfahrtsträgern erlassen wurden. lm Rahmen der
Erleilung von Bewilligungen für Heime etc. wurde in Niederösterreich im Juli 1992 die Nö
Heimverordnung und in der Steiermark im Dezember 1992 die Verordnung betretlend Krabbelstuben,
Kinderkrippen und sonsligen Kinderbetreuungseinrichtungen erlassen.

Gegliedert wurden die Kriterien für die Analyse nach den wesentlichen Elemenlen eines
Bescheides:

Spruch
Analyse hinsichtlich der aufgenommenen Elemente, da nur der Spruch eines Bescheides in
Rechtskraft enruächst. Hierunler fallen die räumlichen Geltungsbereiche, die vom freien Träger (seiner
Einrichtung) beabsichti$e Aufgabenerfüllung, von der Behörde vorgeschriebene Bedingungen,
(Ieil-)Abweisun gen von Anträgen und Verf ahrenskosten.

Begründung
Analyse hinsichtlich der aufgenommenen Voraussetzungen des Personals (Ausbildung und Anzahl),
der baulichen Einrichtung, des Ermittlungsverfahrens (Lokalaugenschein etc.), Anhörungs- und
Stellungnahmerechte sowie der festgelegüen Fachaufsicht.

Die Rechtsmittelbelehrung der Bescheide isl in allen Bescheiden je nach zuständiger Behörde L
lnstanz gleichermaßen abgefaßt. Gemäß den in Kapitel ll/2 ertäuterten lnstanzenzügen ist gegen
ieden Bescheid der Eezirksverwaltungsbehörde innerhalb von 2 Wochen ab Züstellung äes
Bescheides das ordentliche Rechtsmitlel der Berufung zulässig. Gegen Bescheide der
I-andesregierung ist kein ordenlliches Rechtsmittel mehr zulässig, da der lnstanzenzug bei der
Landesregierung endet. Es kann aber innerhalb von 6 Wochen ab Zustellung des gescne6es
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof oder den Venraltungsgerichtshof erhoben werden. Einer
solchen Beschwerde kommt in der Regel keine aufschiebende Wirkung zu.

e Bun&sministerium lilr Aheit und Soelales (Hrsg), Österreich Sozial 19e/93, wi€n (1992). Es ist nunmehr de Ausgabe
'Ösleneich Sozial 1993194' erhäUich.
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2. NIEDERÖSTERREICH

2.1 Grundlagen

2.2 Spruch der Bescheide

Für die Bescheidanalyse standen sechs Bescheide der Niederösterreichischen Landesregierung überdie Eignungsfeststellung von.Einrichtrngrn oer treien .rug"nd"änr"nn tS ri ruo'Jwe 19_91),s einBewilligungsbescheid zur Enichtuni unä-.ur Betrieb eiier Einrichrung (S 35 teg.cit. - No Landes-regierung) sowie ein.Genehmigunisbescheid (g gr-r,rölwä 1991 ln''Veruinäunö m' g 19 derverordnung der NÖ Landesresiedt;; g.z.i-ggr) d"; ü;irkrh";i#ffi;#'hi"n-ursebunsbetretfend einer Tagesbereuurigseiniicniung zur veriügung. -

ln Niederösleneich m-üssen freie Träger der Jugendwohlfahrt für ihre Einrichtungen, die bestimmtenichthoheitliche Aufgaben erfüllen tnäri.n und die nichr einei Bewilligungs- ozw. Anzeigepflichtunlerliegen, einen Anlrag auf Eignungsfeststerung tor Jie jäw;iiije einrichtung stelen.

ln den Feststellunqsbescheiden auf Eignung der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt sinddie von den ieweilig;f' Träi;;;;;.jäo?i Rufgäbenferoer unrer Zirierung der Normen des Nö JWG1991 im Spruch bezeichnei.

ln den Bescheiden wurde der räumliche Geltungsbe.reich (auf einen räumlichen Teilbereich inNiederösterreich bzw. die randesweite Gertung) im siruch g"n"ü angeführt.

Die voraussetzunger.für die Einrichtungen, die nach dem Nö JWG 1gg1 zu erfüllen sind, nämlichdie 'Ausübung der Tätigkeiten durch enisprec.hend qualifizierre Fachkräfte in 
"*iei"tender Zaht,geeignete Räumlichkeiten sowie bedarfsorienti"rtä-xo-nä", wurden in drei der sechsEignungsfeststellungsbescheide der Nq LandesregieiünJ'ir spruch vorgesehen. DieseVoraussetzungen bzw' genauere Ausgestattung"n *"roän Jri'g"uingungen,, im spruch angeführt.

P;i:EiilfiJrffJ"[iiJff.'S rrasäm *r'oän in oen iisnunsstesr;rerüngru"s"h5io"n im öprucn

Da bei der Feststellung der Eiqryng zu prufen ist, ob die Einrichtung in der Lage ist, diebeabsichti$en Aüfgabei zu erujten'-m-ossän.oiese Ä,rtg"oän.im Antrag des freien Trägers derJugendwohlfahrt genau umschrieben werden. werden dü; rucnt angeiohrr, so ist der Anrrag,spälestens nach Aufforderung durch die trcEilig; -ä1]rär0", 
entsprechend zu modifizieren(Verbesserungsauftrag durch diä Behörde).

Einer der untersuchler.Bgsc..lelde zur Eignungsfeststellung enthält eine (reil-)Abweisung einer vonihm beantra$en nichthoheitlichen Leisting, 0.h., oaß iie Einricntung des freien Trägers atrargrundsätzlich nach $ 11 1eg.cit. als geeignet-ä^.niär *rro!,ii"- eurg"benerfü1ung aber nur in einembeschränkten Ausmaß (im vergbiöh t-ut entr"gy zuerrairni wurd'e. rm nanmÄn oer Begründungwurde neben dem Gesetzestext und dem vorgebfr* *älpäi"g"gtr";;; ü;äder Einrichrungauf die mangelnde Bereilstellung von besrimmren Fachkrätren verwpsen.

s lm Land NiederÖsterreich wurden bis Dezember 1992 neun Eignungsteststellunwsrrahr€n gEmäß $ ll Nö JWG tgglposiliv abgsschlossen (Schreiben des Amtes oer ruö t-enoesrüäöffö.r.r9gg, czvnr2-Arar72).
s Das Ermitüungsverlahrcn beschränkte sich dabei bei cncr dcr beldcn kirchlichen organisationen aul den Anbag desTrägers und mündliche GesPräch€ mit dem Lsiter der Einrichtung bzw. oem racrrperdnat.-h ü;;;"" zur Erlassungd€s rvclten Bescheides für eine kirchliche organisalion wurde ein-Lokaraugenschein vorgenomm€n. rm verrarrren für dendrltlen cleser Bescheide wurd€ zusätrlictr zrir hragstellung vom Trägei eine lnlormationsragung veranstrartet an derffiffi*ft Bewilligungsbehörde und cler Jugendabteilungei, in deren-wrkungbereich tlle tatgreit stattfinct€n soilt€,
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tn den Bewitligungsbescheiden betreffend Kinder- und Jugendheime und sonslige Einrichtungen
wurde jeweils im Spruch die rnaximal zu betreuende Kinderzahl festgelegrt. s

lm Rahmen der Eignungsfeststellungsverfahren nach $ 11 Nö JWG 1991 wurde nur in einem
Verfahren ein Lokalaugenschein (kommissionelle Verlnndlung) durchgeführt.s Hier erfolgrte im
Bescheid eine Vorschreibung von Kommissionsgebühren.st Die Ermittlungsverfahren nach SS 31
und 35 leg.cit. wurden beide Male von der jeweils zustärdigen Behorde (im Falle der
Tagesbetreuungseinrichtung die Bezirksvenrvaltungsbehörde, beiden Kinder- und Jugendheimen und
sonstigen Einrichtungen die NÖ Landesregierung) in Verbindung mit einem Lokalaugenschein
durchgeführt, wobei Kosten nur im Rahmen des Bewilligungsbescheides der Lardesregierung im
Spruch vorgeschrieben wurden.

Gemäß dem NÖ JWG 1991 und den erläutemden Bemerkungen besteht ein Vorrangs der
Beantragung von Bewilligungsbescheiden bzur. der Verpflichtung zur Anzeige Yor den
Anträgen auf Eignungsfeststellung .

2.3 Begründung der Bescheide

ln den Begründungen der untersuchten Bescheide setzle sich die Behörde mit der Eignung der
Einrichtungen, insbesondere im Hinblick auf das Personal, die finanzielle und räumliche Ausstattung,
sowie dei vorliegenden Verwaltungsorganisation hinsichtlich der beantragten nichthoheitlichen
Aufgaben auseinander.

Zur Feststellung dieser Tatsachen wurden in den Verualtungsverfahren teilweise
Lokalaugenscheine und Bestandsaufnahmen bzrv. mündliche Gespräche mil den Antragstellem
bzw. deren Fachpersonal durchgeführt.

Den gesetzlichen Anhörungs- bav. Stellungnahmerechten der betroffenen Jugendämler bzw.
-abteiiungen wurde in allen Ermittlungsverfahren entsprochen.s
Die Feststellung, daß die Genehmigungs-(Bewilligungs_-)voraussetzungen noch vorliegen, ist im
Rahmen der Faähaufsicht der Landesregierung (S 13 NO JWG 1991) bzw. der Aufsicht der Bezirks-
verwaltungsbehörde (S 26 Abs 1 und 2 NÖ JWG 1991) und $ 38 (Bewilligung von Kinder- und
Jugendheimen, sonslige Einrichlungen) normierl und wurde jeweils in der Begrürdung des
Bescheides festgehatten.

s lm Rahmen der Bewilligung gemäß 5 SS ruÖ JWG 1991 in Verbindr.rng mit der Verordnung der HÖ tanOesregierung Yom

9.7.199i erlolgta dies über den Verweis aul $$ 15 tl l€.cit. ln diesen Beslimmungen werden clie maximalen Höchstsahl€n
von Gruppen mit Minderiährigen je nach Alterstule l€stg€legß bzrv. b€i Überschreitung der Höchstrahlen clre Einstellung
weiteret 8eüeuungpersonen vofg€schrieben.

s Die anderen Ermitüungsv€rfahren wurden unter Zuhillenatrme der einglangten Antä$ der Antagleller und mändicher
Gespräche bzw. einer lnlormationstagung durchgelührl.

$7 Rechtsgrundlage für die Kommissionsgabühr€n waren $$ 76 und 77 AVG sowie $ 1 der NÖ lsld€s'
tommisiionsgebührenverordnung, nö LGBI 3850/l-2. Hierbei ist darauf zu verweisen, daf3 gemäß S t NÖ JWG t991
eine Gebühren- und Abgab€nb€lreiung für alle Amtshandungen und schritüichen Ausfertigungn in Angelegenheiten des
Nö JWG l99t normi€rt ist und somil di6 Vorschreibung dieser Kommissionsgebtihren keine Deckung im Gesetr findet, da
das Nö JWG 19gl gemäß der allgemeinen Landeskommissionsgsbührenvetordtung vorgeht.

!0" vgt. 5 e ruÖ lwc rset.

s Hiezu erlolgüen kurze V€rm€rke der bescheiclerlass€nd€n Behörde im Rahmen der jeweilig€n B€gründung zu den
Bescheicbn.
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2.4 Kritik

ln den unlersuchten Bescheiden ist eine unlerschiedliche Behandlung bei der Aufnahme von
Bedingungen und Kosten im Spruch festzustellen. Aus den Bescheidän selbst kann für diese
Unterschiede keine sachliche.Rechtferligung herausgelesen werden. Der Grund, warum in einigen
Fällen ein Lokalaugenschein im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Behörde durchgeführt
wurde und in anderen nicht, ist ebenso nichl klar ersichilich.

Bemerkenswert ist, daß in Niederösteneich tnufig freie Träger für ihre Einrichtungen um
Eignungsfestslellung gemäß S 11 NÖ JWG 1991 angesucht haben, obwoht in vielen Fä[en die
Beantragung einer Bewilligung (g 35 teg.cit.) genüg hattä.

3. OBERöSTERREICH

3.1 Grundlagen

Für Oberösterreichso standen insgesamt 17 Bescheide zw Verfügung, nämlich zwei
Eignungsfeststellungen der Oberösterreichischen Landesregierung (S SO:ö.JWG 1991), m6
Bewilligungen der nämlichen Behörde ($ 30 O.ö.JWG 1991) lür Xeime, Wohngemeinschafien undsonstige Einrichtungen, neun Bewilligungen der jeweils örilich zuständigen
Bezirksverwattungsbehörd9*t (9 32 leg.cit.) für Kinderbetreuungeinrichtungensz sowie vier (a-lte)
Anerkennungsbescheide (S 29 O.ö. JWG 1955). Die Einrichtungen, die schon nach dem O.O. jWd
1955 anerkannt sind, bedüden gemäß der Übergangsbestimmung für Bewilligungen (g SS leg.cit.)
keiner neuerlichen Bewilligung.

Ein Bewilligungsbescheid für die Errichtung einer Kindeöetreuungseinrichtung wurde einer
kirchlichen Organisalion gegenüber erlassen.

3.2 Spruch der Bescheide

ln den Feststellungsbescheiden für Einrichtungen der freien Jugendwohlahn (S 5 O.ö.JWG 1991)
sind sowohl die Eignung für die beabsichtigen nichthoheitlichen Aufgaben ats auch die im Geseti
vorgesehenen zu erfüllenden Bedingungen angeführt. Diese Bedingungen ergeben sich je nach
Aufgabenbereich der freien Träget.

So wird z.B. bei einem Verein, der die Vermittlung von Tageskindern an Tagesmntter/-väter zum
lnhalt hat, geforderl, daß' die Auswahl und -bildung der Tagesmutter/väter nach fachlichen Gesichtspunkten vor der

Vermittlung der Tageskinder zu erfolgen hat,' die Gesamtkindezahl einschließlich der leiblichen Kinder des Belreuenden auf den Einzelfall und
nach fachlichen Krilerien abzuslellen isl,' eine begleitende Belreuung und Fortbildung der herangezogenen Tagesmutter/-väter durch fachlich
entsprechend ausgebildeles und persönlich geeignetes personal*sowie

' die Aufsichtsführung über die Tagesbetreuungsplälze durch die für die pftegebewilligung
zuständige Bezirksvenvaltungsbehörde sichezuslellen ist.

s0 Laut Auskunfi der oberösteneichischen Landesregierung (Schreiben vom 2.12.1992, GZ JW.4Bt24-l992.Mag.Wie/tSch)
wurden bis Dezember 1992 zwei Tag€smütterv€reine gemäß S5 O.ö.JWG 1992, tr.lnt Bewilligungsbescheicle gemäß g Sö
leg.cit (nach dem O.ö.JWG 1955) sowie 14 Bewilligungsbescheide laut S 30 l€g.cit ert€ilt

st Diese Bezirksverwaltungsb€hö?dsn waren vier verschiedene B€zirkshauptnannschaften und zwei Magisfate. lm Ratrnren
der Bewilligungsbescheide gemäß $ 32 O.ö.JWG '1991 wurde von einer Behörde im Spruch eine falsche Züerung der
Norm (närnlich S$ 30 ivm 31 O.ö.JWG 1991 stratt $$ 32 iVm 3O und 31 O.ö.JWG 1991) vorgenommen.

u Bei einer dieser Einrichtungen, de um Bewilligung ansuchten, üat als freier Träger ein nach S 5 O.ö.JWG l99l sls
geeignet anerkannter lreier Träger aul.

s Eine Stellenausschr€ibung ttir d€tartig8s Fachpersonal zur Befeuung und Ausbildung sowie Auswahl von Tagesmütt€rry-
vät€rn ist d€r Eewilligungsbehörcle aul Verlangen vorzulegsn.
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lm Rahmen des a,veiten zur Verfügung stehenden Bescheides, betreffend einen Verein zur
Vermillung von Tageskindem an Tagesmutler/-väter, wird in den Auflagen im Spruch ausdrücklich
festgehatten, daß der Verein dafür Sorge zu tragen hat, daß lür iede Tagesbetreuungsperson eine
Pflegebewilligung der zuständigen Bezirksvenrattungsbehörde als Ötfentlicher
Jugendwohlfahrtsträger vorlie$.

ln einem Bescheid der Oberösterreichischen Landesregierung für die Enichtung und den Betrieb von
Heimen, Wohngemeinschaften und sonstigen Einrichtungen (S 30 O.ö.JWG 1991) wird ein
Projekt eines freien Trägers unler Bedingungen und Auflagen bnrr. Befristungen (für Pilotproiekte)
bewillig, wobei hierzu neben den allgemeinen Bedingungen des O.Ö.JWG 1991 (Fachpersonal,
raumfiöhe und personelle Ausslattung etc.) die Vorhge eines Entwicklungs- und Edahrungsberichtes
nach Durchführung gefordert wird.

lm Rahmen der Bescheide lür Kinderbetreuungssinrichtungen (S 32 O.ö.JWG 1991) in
Verbindung mit anderen Normens werden Bedingungen und Arilagen im Zusamlenhang mit den
Räumlichlieiten und Freiflächen, hygienischen und brandlechnischen (Sichefieits-)Voraussetzungen
sowie den wirtschaftlichen Grundlagen vorgeschrieben.ss Weiters wird die Anzahl des Betreuungs-
personals und der zu betreuenden Kinder nach (beantra$en) Altersstufen getrennt sowie bei
i,lotwendigkeit eine nachträgliche Vorlage des gesetzlich vorgesehenen sozialpädagogischen
Konzeptes normiert.

Von einigen Bezirksverwaltungsbehörden wurden in den Bewilligungsbescheiden für Einrichtungen
gemäß 5 gZ O.tt.UWG 1991 im Spruch Kosten gemäß SS 76 und T7 AVG und der Oberöster-
reichischen Landes kommissionEebührenverordnung vorgeschrieben'

lm lolgenden werden die von den Behörden ausgesprochenen Vorschreibungen zur Tragung von
Verfahrenskoslen zusammengefaßt:
' lm Rahmen der Bescheiderlassung durch die Oberösteneichische Landesegierung werden weder

bei der Eignungsfeststetlung gemäß S SO.ö.JWG 1991 noch bei der Bewilligung von Heimen und
sonstigen Einriöhtungen für Mindefährige gemäß $ 30 leg.cit. Kosten vorgeschrieben.

' Bei zwei Bescheiden von Bezirksvenrualtungsbehördenrc zur Bewilligung von KindeÖdreuungsein-
richtungen gemäß S 32 leg.cit. wurden keine Kosten im Spruch aufgenommen.

' lm Rahmen der Bescheiderlassung gemäß $ 32 leg.cil. durch zwei Bezirksverwattungsbehörden
wurden die durch S 50 O.ö.JWG iVm der Landeskommissionsgebührenverordnung gedeckten
Kommissionsgebühren voryeschrieben.. ln den zur Värfügung stehenden Bescheiden zweier Bezirksverwattungsbehörden (Bewilligungen
gemäß S 92 ieg.tit.l werden neben den Kommissionsgebühren augh noch etwalge
Rechtsmittelgebühren bei der Ertrebung einer Berufung an die ll. Instanz (Oberösteneichische
Landesregierung) im Rahmen der Rechtsnritlel belehrung angefühil.

3.3 Begründung der Bescheide

In den Begründungen der Bescheide wird ein Venlrreis auf die dem Bescheid zugrundegele$en
Bestimmungen gegLben. Weiters wird festgehalten, daß mit den im Spruch angeführten Bedingungen
und Auflagen ein enlsprechender Betrieb gewährleistet erscheint.

Bei den behandelten Bescheiden für die Bewilligung nach 5 32 leg.cit. wird in den Begründungen
darauf venl/iesen, daß noch keine Verordnung (Richtlinie) für die Einrichtung urd Ausstattung der
Kinderbetreuungseinrichtungen erlassen wurde und daher die Bestimmungen der Kindergartenbau'
und -einrichtungsverordnung analog angewendet werden.

* Vgl.hierzu die gg 30 Abs 2 zweiter Halbsatr Z 1 bis 5 und 7, 3O Abs 3 und (teilweise) 31 O.ö'JWG 1991.

g5 Kann die Finanzierung nicht hir einen längeren Zeibaum sich€rg€stellt werden, so wird Gtie Bewilligung nur belristst ertgilt

s ln cf,esem Zusammenhang ist daraul zu venrveissn, daB seitens der Behüde im Rahmen d€r zur Verfügung stehenden
Bescheide eine unrichtige Ztierung der Normen vorg€nomrnen wurde, nach den€n cJie Kinderbeüeuungseinrichtungen
bewilligß Mtten w€rd€n soll€n.
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3.4 Kritik

Die Akzente des O.ö.JWG 1991 werden insbesondere in den Bewilligungsbescheiden der
zuständigen Behörden unterschiedlich behandett. Während in einigen Bescheiden auf die
wirtschafilichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bestandes der Einrichtung eingegangen wird,
wird in anderen die Sicherstellung der Abfallbeseiligung, die Anbringung eines Erste-Hitfe-Kastens,
die rnaximale Temperatur des Warmwassers sowie eine Maximalkinderanzahl pro Gruppe
vorgeschrieben. ..'.: ..,,,' ;
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4. STEIERMARK

4.1 Grundlagen

ln der Analyse werden 18 Bescheide untersucht. Einer beschatti$ sich mit der Anerkennung einer
Privatperson (S I STJWG), ne,un mit Eignungsfeslstellungen ($ 10 Abs 3 STJWG), vier mit
Eignungsfeststellungen (S 10 STJWG iVm einer Aügabenerfüllung gemäß S 29 STJWG), einer mit
Maßnahmeb Unterstutzung zur Erziehung (sozialpädagogische Familienbetreuung; SS 18 Abs 2 iVm
36 Abs 2 STJWG) sowie vier mit Bewilligungen ($ 29 Abs 1 und 2 leg.cit.) für Heime und sonstige
Einrichtungen. Von diesen wurden zwei Bescheide kirchlichen Organisationen gegenüber ausgestelll.

Allgemein werden Bewilligungsbescheide z.B. tür eine Enichtung bzw. den Betrieb von Heimen und
sonstigen Einrichtungen für Minderjährige (S 29 STJWG) von der Steiermärkischen Landesregierung
erst dann ausgestellt, wenn der freie Träger der Einrichtung schon gemäß S 10 STJWG anerkannt isl.
Lieg noch keine solche Anerkennung vor, so ist diese gemeinsam mit dem Verfahren zur Erlassung
eines Bewilligungsbescheides zu beantragen. Diese beiden Verfahren werden in einem abgeführt.
Die Vorgangsweise ist deshalb in dieser Form einzuhallen, da bei der Eignungsfeststellung andere
Parameter als bei einem Bewilligungsverfahren geprüfl werden, beide aber für die Ubernahme von
Minderiährigen als wesentlich erachtet werden. st

4.2 Spruch der Bescheide

ln der Steiermark wurde einer Privatperson auf Antrag ein Anerkennungsbescheid gemäß S 8 STJWG
als Eziehungshelfer zur vorübergehenden und stundenweisen Betreuung eines bestimmten
Mindeflährigen (hauptsächlich außerhalb der Familie) erlassen, nachdem im Verfahren die
Befähigung der antragstellenden Privalperson nachgewiesen werden konnte.

Die Bescheide für die Anerkennung lreier Träger der Jugendwohlfahil gemäß $ 10 Abs 3 STJWG
sind iVm den von diesen beabsichtigen Aufgabenerfüllungen erlassen worden. Die
Autgabenbereiche reichen von der Zur-Verfügung-Stellung von Mutter-Kind-Wohnmöglichkeiten
über die Ausbildung und Vermittlung von Tagesmüttem, Kinderschutzzentren bis zu Bereitstellungen
im Pflegekindenresenw und der mobilen Frühförderung.rc

Die Auflagen der Feststellungsbehördd$ sind in den Bescheiden unterschiedlich ausgestaltet. Sie
reichen von allgemein (Bekanntgabe jeder organisatorischen Veränderung sowie ein neuerliches
Genehmigungsansuchen bei Enveiterung des Tätigkeitsbereiches, die Sicherslellung der Er{üllung
der Ardgaben drrrch die vorhandene Venarallungsorganisation) bis hin zu speziell (Zusalzquali-
fikationen für Mitarbeiter auf Honorarbasis im Bereich der Psychotherapie,sl Zeugnisvorlagen der

g7 Laul Auskunft von Hohätin Dr. Dobida, Amt der Stsiermükischen Landesregierung, atn 3.2.1993. Vgil. hi€zu d€
Regelungsn d€r and€r€n Bundesländer.

s Hierunter zählt z.B. die Schulung und Fortbildung von Pllegefamilien, die Aus- und Fortbildung von sozialpädagogischen
Pflegelamilien und die psychotherapeutische Hillestellung ltir leibliche Eltern, Pflegekinder und Pllegelamilien.

se tn desem Zusammenhang ist aul clie vorläufigen Richüinien der Stebrmätkischen Landesregierung vom 7.2.1991, GZ. S
&Fu2-1991n6, zu verweisen, di€ B€standteil des jeweiliggn Konzeptes der beantagenden Einrichfung sein mlss€n.

s Diese ist die Rechtsabteilung 9 des Amtes der Steiermärkisch€n landesregierung'

:l
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$t Aulgrund der Bescheide drirten lür diese Arbeit nur Psychotherapeuton h€rang€zogen werden, cte in der
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abgeschlossenen Ausbildung für sonstige Therapeulen und Vorlagen von Jahresberichten bzw.
statislischen Daten über die Frequentierung der Einrichlung) gehallenen Auflagen.

Auffallend ist, daß in den einzelnen Bescheiden zwar meist die gleichen Auflagen angeführt sind, in
einigen jedoch zusätzlich zu den allgemeinen noch verschiedene spezielle Auflagen vorgeschrieben
werden.s Es werden auch Auflagen erleilt, die im Gesetzestexl nichl vorgesehen sind, wie z.B. die
Vorlage eines Jahresberichles sowie die Zur-Verfügung-Slellung von statistischem Datenmalerial.

Nach dem Gesetzeswortlaut müssen für die Eignungsfeststellung freier Träger der Jugendwohlfahrt
die fachlichen und personellen Voraussetzungeil vorliegen.ß ln den Bescheiden findet sich eine
slarke Einschränkung für Mitarbeiter auf Honorarbasis in diesen Einrichtungen, wobei einigen
Mitarbeitem die Absolvierung von Zusatzausbildungen vorgeschrieben wird, Bei Aufnahme neuer
Mitarbeiter als Frühförderer hat der 'aufnehmende' freie Träger unter Vorhge des
Befähigungsnachweises um Aufnahme der Person in die Liste der Frühförderer anzusuchen. lm
Rahmen der Bewilligungsbescheide gemäß 5 29 Abs 1 und 2 STJWG werden neben der
Festlegung der Anzahl bzw. Altersgruppe der Minderphrigen und des Betreuerschlüssels Aullagen
in Richtung eines neuerlichen Genehmigungsansuchens bei einer Enreiterung des Projektes, der
Bekanntgabe geplanter Anderungen des sozialpädagogischen Konzeptes sowie die Anderung bzw.
Neuaufnahme von Personal festgeleg.

Zusätzlich sind in zwei Bescheiden die Führung von Zeilaufzeichnungen für die Betreuung von
Jugendlichen, die minimalen Grundflächen der Wohnungen sowie vorliegende baubehördliche
Benützungsbewilligungen, die Abgeltungsform in Tagsätzen und die Vorlage eines jährlichen
Tätigkeitsberichtes vorgesehen.lm dritten Bescheid, der zur Verfügung stand, finden sich im Spruch
Auflagen über verpflichtende lnanspruchnahmen von Supervision, die bauliche Ausstattung (Elektrik,
Ansghlüsse müssen durch ein konzessioniertes Eleklrountemehmen installiert werden, Löschhilfen,
vorhandene Abstellflächen für Rasenmäher, Flrchtorientierungsweg, Sicherheitsglas bei
Türverglasungen etc.), die Einrichtung eines Erste-Hilfe-Systems sowie die Herstellung von
Telelonanschlüssen.

4.3 Begründung der Bescheide

ln den Begründungen der Feslstellungsbescheide wird die Unlerscheidung der sozialen Dienste
(Freiwilligkeit und zur Bewältigung von Krisensituationen) von den Maßnahmen, die im Rahmen der
Unterstützung der Erziehung und vollen Erziehung getroffen werden, vorgenommen.

Die Festlegung der Ausbildung des Personals und die räumliche Ausslattung des Trägers werden
meist gemeinsam mil der zusammenfassenden Darstellung des Projekles äußersl genau angeführl.

Aus der Anerkennung als Träger der freien Jugendwohlfahrt resultiert keine Subventionsverpllichtung
der öffentlichen Jugendwohlfahrtsträger. Verpflichtend ist die Überprrlfung im Rahmen der
Fachaufsichl der weileren Eignung der Träger zur Erfüllung der Aufgaben bzw. das Vorhandensein
einer ordnungsgemäßen Gebarung.

4.4 Kritik

lm Rahmen der untersuchlen Anerkennungsbescheide ($ 10 STJWG) ist ebenso wie bei den
Bewilligungsbescheiden (S 29 Abs 1 und 2 STJWG) festzuhalten, daß eine Ungleichgewichtung der
Auflagen zwischen den Bescheiden besteht. Uneinsichtig sind die unlerschiedlichen Auflagen bei
Bescheiden für E wie z.B. die Vorschreibung von Zeitaufzeichnungen, um
die Belreuung der nachzuvollziehen oder daß sich die

' :':,t.' 4i {'1. !.'-l-i

Psychotherapeut€nliste des Bundesministeriums ttlr Gesuncft€it, Sport urd Konsum€nt€nschutr eingsbag€n sind.

u Diese Auiagpnvorschreibung erlolg[ bei ähnlichen Einrichtungen unterschied'rch.

o Vgl. hierzu die Eintragungspfricht der Psychotherapeuten, de Vorlage von Zeugnissen tür and€re Therap€ut€n, di€
Eintagung in die Uste der Fr0hlörderer.
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Wohnungen der antragstellenden Einrichtung in Objekten befinden, für die eine baubefrördliche bzw.
Benutzungsbewilligung.vorlje$ (Bewilligungsbescheide). Diese letzte Auflage ist als eigenartig zu
qualifizieren, da die Einhaltung dieser Postulate ohnedies hinreichend durLh oie steie-rmartöhe
Bauordnung normied wird.

Die Voraussetzung, daß der'aufnehmende. freie Träger bei Aufnahme neuer Mitarbeiter für diese
unter Vorlage des Befähigungsnachweises um Aufnahme in eine entsprechende Lisle ansuchen
muß, kann nicht von vorne herein negativ beurteilt werden. Die mögliche Vorschreibung einer
derartigen Auflage im Rahmen eines Bescheides sollle aber im Sinne einer überscha].rbaren
Verwaltungsarlceit generelldurch Verordnung oder Richtlinien festgehalten werden.

Am Rande sei noch vermerkt, daß in einem zur Verfügung stehenden Bescheid der Steiermärkischen
Landesregierung im Spruch ein talscher Absatz der anzuwendenden Norm zitiert wurde.

5. TIROL

5.1 Grundlagen

Für Tirol standen fünf Bescheide, nämlich zwei Bewilligungsbescheide (g 26 TJWG) für stationäre
Einrichtungen und drei Anerkennungsbescheide (g 29 TJWG) zur Verfügung sowie ein Vertrag
gemäß S 28 TJWG zwischen dem Land Tirol und einem freien Träger üblr äie übertragung voi
bestimmten nichthoheitlichen Aufgaben nach vorausgegangener Festitellung der Eignung 

-gemaß 
S29 TJWG.39I

Erläuternd ist hierzu auszuführen, daß die Übertragung von nichthoheitlichen Aufgaben an Träger der
freien Jugendwohlfahrt in Tirolüber einen privatrechtlichen Vertrag zwischen aem LanO Tirol urid dem
anerkannten Träger erfol$. Dieser Vertrag ist gemäß $ 28 Abs 2 TJWG im 'Boten von Tirol.
kundzumachen.

5.2 Spruch der Bescheide

ln Tirol wurden im Rahmen der Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugenövohlfahrt g 29
TJWG) für die Erfüllung bestimmter nichthoheitlicher Aufgaben im Spruch sowoht der räum'äche
Gettungsbereich als auch die möglichen zu erfütlenden Aufgaben testgeleg. Auflagen wurden
hinsichtlich der im Gesetz vorgesehenen Verständigungspflicht des änerkannten lrägers bel
wesentlichen Anderungen in der Ausstattung und dem ierönat, der Sicherstellung des notwendigen
Fachpersonals sowie delen Fortbildung und Supervision erteilt. Weiters hat äie Vorlage eiäes
iährlichen, schriftlichen Berichtes über den Personatstand, die in Anspruch geno-mmenen
Forlbildungsangebote, über die Aklivitäten des Vereines und über das Klientel zu erfolgen.

Die Bewilligungen zum Belrieb von stationären Einrichtungen (Wohngemeinschaften) gemäß g 26
TJWG wurden von je einer Privatperson beantragl und diesen auch erteilt. Als Auflagen werden die
verpflichlende Supervision, die Erstellung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ab Jahresabschluß
zur Ausübung der wirtschattlichen Aufsicht sowie ein jährlicher Bericht vorgeschrieben. Während die
belden erstgenannten A_uflagen ausdrücklich durch den Gesetzestext gedeckt sind, gilt dies für den
iährlichen Bericht nicht.s$

s LaulAuskunltd€s Amtes der Tiroler Landesreglerung (Schr€lben vom 2.12.1992,2L.VblE172) war€n mit Dezember
19e vier Bewilligungbescheide gemäfJ S 26 TJWG (bei weiteren acht Anüagstellern liel das Ermitüungsverlahren) sowiefünl Eignungbeschelde gsmäß S 29TJWG (bei zwei weiteren war das Anerkennungsverlahren noch nicht
abgeschlossen) ergangen.

* Vgl. insbesondere $ 26 Abs 2 TJWG Die Auflagen wurden nur deshalb erteilt, um clie der Tiroler Lanclesregierung gemäß
$ 26 Abs 3 TJWG obliegende Autgabe der Aulsicht äber diese Einrichirngn zu ermöglich€n. Vgrt. attgs;€In zur
Vorschreibung von Bedingungen und Auflag€n Kap. 2.1 des Abschnittes ll dieser Arbeit.
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5.3 Begründung der Bescheide

Die Begründungen der zur Verfügung slehenden Bescheide umfassen eine detailliefle Darstellung
der Siluation der Antragsteller (zwei Vereine bzw. zwei Privatpersonen für die Bewilligungsansuchen
für - schon bestehende - Wohngemeinschaften).s Besonders ausführlich werden die Zielsetzungen
der jeweiligen Antragsteller, die zur Verfügung stehenden Mittel etc. vom Amt der Tiroler
Landesregierung unlersucht und dargestellt.

lm Rahmen der Bewilligungsbescheide gemäß S 26 TJWG werden inbesondere die Erfahrungen der
Antragsteller sowie weiterer Betreuungspersonen und die S6dagogischen Konzepte oder
wesentlichen Grundsätze des Betreuungskonzeptes in den Vordergrund gestellt. Weiters erfolgit die
Feststellung, daß diese Personen regelmäßig oder im BedarfsfallSupervisionen in Arspruch nehmen
müssen.

ln den Anerkennungsbescheiden gemäß S 29 TJW wird zudem festgehalten, daß die Anerkennung
der Einrichtungen keinen Rechtsanspruch auf Übertragung von Aufgaben bewirkt und die gernaß
$ 29 Abs 1 letzler Satz TJWG vorgeschriebenen Anhörungsrechte eingehalten werden.sT

5.4 Veftrag gemäß S 28 TJWG

Der Vertrag zwischen dem Land Tirol als Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrl und einer gemäß $
29 TJWG anerkannten Einrichtung der freien Jugendwohlfahrl zur Übertragung von nichthoheitlichen
Aufgaben bezieht sich in seiner Piäambelauf den Anerkennungsbescheid. Der Vertrag ählt weiters
die Aufgaben auf, für die der freie Träger gemäß dem oben genannten Bescheid als geeignet
anerkannt wurde.

Die acht Punkte des Vertrages umfassen neben den allgemeinen Klauseln betretfend die
Gültigkeitsdauer, die Anzahl der Ausfertigungen und die Fesllegung, daß Anderungen und
Ergänzungen zu dem Verlrag zu ihrer Gültigkeit der Schriftform bedürfen, folgende Vertragspunkte:
' Das Land Tirol überträg dem Vertragspartner detaillierl angeführle nichthoheitliche Aufgaben der

Jugendwohlfahrt,
' der anerkannte freie Träger nimmt die Übertragung an und verpflichtet sich, die überlragenen

Aufgaben unter Beachtung des Wohles der betroffenen Personen durchzuführen,
' der freie Träger erhält für die Durchführung der übertragenen Aufgaben kein Entgelt,s
' der freie Träger verpflichlet sich, daß er bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben die für

diese Bereiche gellenden Vorschriflen, insbesondere die Bestimmungen des TJWG über die
Grundsätze für die Besorgung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrl und die
Verschwiegenheilspf licht beachtet,s

' das Land Tirol behält sich das Rechl vor, neben diesem Vertragspartner auch andere Einrichtungen
der freien Jugendwohtfahrt mit der Besorgung.der gleichen Aufgaben zu betrauen sowie

' die Möglichkeit der einseitigen Vertragsauflösung durch das Land Tirol.

s ln den Bescheiden sind neben den allgemeinen Dalen der Vereine, cfie clesen zur Verfilgung stehenden Räume und
Ausstattung, das Personal etc. sowi€ auch cJie Bürotitlnungszeiten lestgehalten.

s7 Unler den v€rpflicht€nd normi€rbn einzuhaltenden Anhö?ungsrechten ist j€n€s des Jugendrohlfahrtsb€irabs zu
verstehen.

s Dieser Passus wurde deshalb aufgenommen, da gemäß dem TJWG eine entgelüiclr Durchfilhrung cteser
nichthoh€iüich€n Aufgabe unzulässig ist. Mit dieser Bestimmung €ntspticht das TJWG dem JWG 1989.

* Vgl.g€nau€r $$ 2 und 7 TJWG bzw. Kap. 3.4.3.1 des Abschnittes ll di€ser Arb€it.
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6. VORARLBERG

6.1 Grundlagen

Für die Bescheidanalyse stand ein Entwurf eines Bescheides gemäß S 25 L-JWG
(Eignungsfeststellung einer Einrichtung der freien ..lugendwohlfahrt) vom Amt der Vorarlberger
Landesregierung sowie eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Vorarlberg und einem Träger
der freien Jugendwohtfahrt (Entwurf) zur Verfügung. ln diesem Zusammenhang muß insbesondere
agf Abschnitl lV dieser Arbeit verwiesen werden, da die zuständige Belrorde in Vorarlberg einen
'neuen Weg' in Sachen Jugendwohlfahfl beschreiten möchte.

6.2 Spruch der Bescheide

Der Spruch wurde besonders detailliert formuliert (inklusive der Festlegung des räumlichen
Geltungsbereiches) und der ansrJchende freie Träger namentlich erwähnt.

Festgehatten wird, daß
' die Heranziehung des freien Trägers erst nach einer abzuschließenden Rahmenvereinbarung

erfolgen könne,
' das vom freien Träger herangezogene Personal zut Aufgabenerfüllung fachlich geeignet

ausgebildet sein muß, der Vorarlberger Landesregierung enlsprechende Zeugnisse und Nachweise
der Eignung vorgeleg werden müssen und der freie Träger die Verptlichtung habe, für die Aus' und
Weiteöildung seines Personals zu sorgen (das Fortbildungsprogramm ist wiederum der Belprde
vozulegen),

' eine Anderung der Satzung bzw. des Leitbildes des freien Trägers unvezüglich der zuständigen
Behörde angezei$ werden müsse und

' eine Aufsicht des freien Trägers durch die Vorarlberger Landesregierung ermöglicht werden müsse
(inklusive der Verpflichtung der Erteilung von Auskünften etc.).

6.3 Begründung der Bescheide

ln der Begründung werden die wesentlichen Bestimmungen des L-JWG zusammengefaßt ($ 25 L-
JWG), wobei besonders auf die verslärkte Heranziehung von Einrichtungen im Bereich der
Jugendwohlfahrt, auf die Möglichkeit der Erlassung des Bescheides unter Vorschreibung von
Bedingungen und Auflagen, das Personal und dessen Forlbildung sowie auf ein vorliegendes
Konzepl (Organisation, Finanzierung und Fachinhalte) hingewiesen wird.

Die Heranziehung richtet sich nach der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Vorarlberg und
dem Antragsteller.

6.4 Rahmenvereinbarung

Allgemein wird festgehalten, daß die Rahmenvereinbarung eine koordinierte urd zielgerichtete Arbeit
ermOgttnen soll, wöbei die Einr'rchtung der freien Jugendwohlfahrt die Verantwortung für eine fachlich
qualifizierte Arbeit im Rahmen des herangezogenen Aufgabenbereiches übernehmen muß. Die Arbeit
unterlieg der Aufsicht der zuständigen Behörde in Vorarlberg.s Die Rahmenvereinbarung unlerlie$
Kündigungsfristen, die von den Verlragsparteien festgele$ werden. Die Vereinbarung gilt als
aufgelöst, wenn die Eignungsfeststellung gemäß S 25 L-JWG durch die Vorarlberger
Landesregierung widerrulen wird.sr

s Diese Anmerkungpn werden im Punkt lder Rahmenvereinbalung zusarnm€rEplaßt

$r punkl Vll der Rahmenvereinbarung, wobei bei dieser Verüagsauflösung keine KtJndigungst€rmin€ bzw. -lristen zur
Anwendung kommen.

:
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lm Punkl ll wird der zu edüllende Aufgabenbereich genau umschrieben, im Punkt lll die
anzuwendende Methodik. Die Heranziehung der Einrichtung erfolgit durch eine spezielle schrtftliche
Vereinbarung arvischen der zuständigen Behörde und der Einrichtung.362 Für die venechenbaren
Stunden (Leistungen der Einrichtung) werden für jeden Einzelfall Richtwerte festgeleg.

Die Einrichtung verpflichtet sich, zu vereinbarten Zeiten, zum Abschluß eines Auttrages oder auf
ausdrucklichem Wunsch der Behörde einen Bericht an diese zu liefem.s

Die Rechnungslegung erfolgrt gernaß Punkt Vl iährlich (mit dem Amt der Vorarlberger
Lardesregierung) bzw. monallich im nachhinein (mit der Bezirkshauptmannschaft).

n Punkt lVder Rahmcnvcrcinbarung.

s Punktvder Rahmenvereinbarung.





Praxis

tV. DIE HERANZIEHUNG FREIER TNACEN DER JUGENDWOHLFAHRT ztJR ERFüLLUNG
NICHTHOHEITLICHER AUFGABEN DER ÖFFENTLICHEN JUGENDWOHLFAHRT IN DER
PRAXIS EINZELNER BUNDESLANDER

1. VORBEMERKUNGEN

Die l-andesausführungsgesetze zur Jugendwohlfahrt basieren auf den Bestimmungen des Bundes-
grundsatzgesetzes (JWG 1989). Der für die vorliegende Arbeit wesentliche Passus des Gesetzes
normiert, daß Einrichtungen der freien Jugeüwohlfahrt zur Ertüllung nichthohertficher Aufgaben
herangezogen werden dürten, wenn sie nach Zel und Ausstattung dazu geeignet sind. Wenn ein
freier Jugendwohtfahrlsträger jedoch (...) das Wohl eines Minderjährigen Desser und wirtshattlicher
als der öffentliche Träger (Landesregie{ng, Bezirksverwaltungsbehörde elc.) gewährleistet, so so//
der freie Träger henngezogen werden. Über das Vorliegen der Eignungworaussetzungen enlschei-
det auf Antrag des Eignungsweöers (d.h. eines freien Trägers) der ötfenlliche Jugendwohlfahrüstd-
ger mit Bescheid (vgl.S 8 Abs. 1 und 2 JWG).

Den folgenden Ausführungen liegt üe Anrphme zugrunde, daß dann von einer'Herarziehung'von
Einrichtungen der freien Jugendwohfiahrt im Sinne des S I JWG 1989 gesprochen wird, wenn eine
Einrichtung eine Tätigkeil (nichthoheitliche Aufgabe) im Rahmen der Jugendwohlfahrt in Zusam-
menarbeit mit der Behörde durchführt.s - Von besonderer Bedeutung ist dieser Hinweis deshalb,
weil in einigen LandesausführungsgeseEen nicht von einer Heranziehung von Einrichlungen der
freien Jugendwohlfahrt gesprochen wird, sondem von einer Aufgabenübertngung bzw. Betrauung mrt,
Aufgaben. lm rechtlichen Bereich bringt das zur6chsl keine Unterschiede. Allerdings unlerscheidet
sich die praktische Handhabung in bezug auf das Eignungsfeststellungsverfahren für Einrichtungen /
freie Träger und deren Heranziehung durch den öffentlichen Träger gerade in ienen Bundesländem,
die im Gesetzestexl von 'Übertragung' bzw. 'Betrauung'sprechen, von den Bundesländem, deten
Jugendwohtfahrtsgesetze in diesem Zusamrnenhang von'Heraruiehung'sprechen.

Bezüglich der Regelungen zur freien Jugendwohtfahrt bedarf es weiterer Begriftsklärungen. Mit leil-
weise unterschiedlicher, teilweise synonymer, aber nicht für alle Bundesländer gleicher Bedeutung
werden ver*hiedene Begriffe venrendet: Einrichlung der freien Jugendwohlfahrt, freier Jugendwohl-
fahrlsträger, freier Träger, Träger der freien Jugendwohlfahrt etc. - Um eine einheitliche und damit
versländlichere Wortwahlzu venrenden, werden in den weiteren Ausftihrungen folgende Begriffe mit
folgender Bedeutung gebrauchl:' Einrichtung der treien Jugendwohlfaärf: eine Einrichtung, die in einem Bereich der Jugen&

wohlfahrt tätig ist und die nichl von einem öffentlichen Ttäger betrieben wird.
' Anerknnte Einrichtung der treien Jugendwohlfahrt: eine Einrichtung der freien Jugendwohl-

fahrt, die vom öffentlichen Träger mittels Bescheid als geeignet anerkannt bzw. bewilli$ wurde.
' FreierTräger (der Jugendwohlfahrt): einTräger einer Einrichtung derfreien Jugendwohlfahrt.
' Anerl<annter freier Träger (der Jugendwohltahrt): ein Träger einer Einrichtung der lreien Ju-

gendwohlfahrt, die vom ötfentlichen Träger mittels Bescheid als geeignet anerlonnt bzw. bewil-
lig wurde, und Träger, die als Träger der freien Jugendwohlfahd anerkannt wurden.

' Stationäre Einrichtung: Einrichtung zur Übernahme von Mindefihrigen in volle Eziehung (2.8.
Heim, Wohngemeinschaft).' Ötfentlicher Träger:die Behörde - gem. S 4 JWG 1989 die jeweilige Abteilung des Amtes der
Landesregierung bal. die nachgeordneten Bezirksvenrvaltungsbehörden.

Synonymvenryendel werden zum einen die Begriffe'treierlräger' und 'privaterfräged und zum an-
der en " Ei g n u n g st estst e I I u n g' und'An e tke n n u ng' v on Einrichtungen.

Wrd in den folgenden Ausführungen von Aügaben, in welchem Zusammenhang auch immer, ge
sprochen, sind diese im Sinne von nichthoheitlichen (privatrechtlichen) Aufgaben zu verstehen; han-
dett es sich um hoheilliche Aufgaben, ist dies dezidiert enryähnt.

364 Diese Annahme basiert insbesondsre auf einer Aussage einer V€rbet€rin des zuständigen Familienministsriums. AbEr audt
Bchördcnvcrüotor oinoo Großtoils der in die Untorouohung oinbezogcnen Bundeeländor gohon von diesir Annahme au8,
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Um die Zuordenbarkeit von Aussagen zu Vertrelem/-innen von Einrichtungen / freien Trägem der Ju-
gendwohtfahrt zu veningem, aber auch aus Gründen der Einfachheit, werden in der vorliegenden Ar-
beit alle Personenbezeichnungen absichtlich in der männlichen Form geführt.G

2. ERHEBUNGSMETHODE

Wie in der Einleilung bereits enruähnt wurde, war es Zeldieses Forschungsprojektes, die pnktische
Handhabung der Heranziehung von freien Trägem der Jugendwohtfahrt zur Erfüllung nichthoheitlicher
Aufgaben durch den ötfentlichen Träger in den ausgewählten Bundesländern zu untersuchen. We-
sentliche Grundlage dafür waren ausführliche Gespräche mit den zuständigen Behördenvertretern
der Landesregierungen und mit Vertretern von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt.

Die zuständigen Behörden stellten dem Forschungsteam neben lnformationen zum jeweiligen Lan-
desjugendwohlfahrtsgesetz eine Adressenliste von im Bundesland anerkannlen freien Trägem bzw.
Trägem von bewilligten stationären Einrichtungen zur Verfügung.

An jede dieser Einrichtungen ergingen ein Begleitbrief, eine Kuzbeschreibung des Forschungs-
projektes und ein Fragebogen, der Grundinformationen über die Einrichtung ermittelte (2.B. ob die
Einrichtung bereits als freier Träger im Rahmen des Jugendwohlfahrtsgesetzes anerkannt wurde; ob
die Einrichtung auch vor lnkafttreten des neuen Jugendwohtfahrtsgesetztes mit Aufgaben der Ju-
gendwohlfahrt betraut war; welche Aufgaben von der Einrichtung bzw. dem Trägeruerein erfüllt wer-
den u.ä.). Die Vertreter dieser Einrichtungen wurden gebeten, den ausgefültten Fragebogen zu r+
toumieren und bereits an sie ergangene Bescheide der Landesregierung beizulegen. Weiters wurde
mitgeteilt, daß eine Mitaöeiterin des Forschungsteams telefonisch Kontakt aufnehmen wird.

Ca. 8O o/o der im Dezember 1992 angeschriebenen freien Träger sind der Bitte um Rücksendung
des beiliegenden Fragebogens nachgekommen. ln der Folge wurden pro Bundesland drei bis fünf
anerkannte bzw. bewillige Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt für das lnterview ausgewählt;
zudem sollte ein Träger, welcher in mehreren Bundesländem Einrichtungen betreibt, in die Untersu-
chung einbezogen werden.

Um Unterschiede bzw. Ahnlichkeiten beider Handhabung einzelner Paragraphen der Landesjugend-
wohlfahrtsgesetze erkennen zu können, wurde darauf geachtet, je Bundesland vergleichbare Einrich-
tungen in die Untersuchung arfiunehmen.

Beider Auswahl der in die Erhebung einbezogenen freien Träger der einzelnen Bundesländer wurde
darauf geachtet, daß

- die Einrichtungen als freie Träger anerkannt ba,tl. bewilli$ sind;
- eine Einrichtung / ein Träger nur einen sozialen Dienst anbietet;
- eine Einrichtung / ein Träger mehrere soziale Dienste anbietet;
- und eine Einrichlung im stationären Bereich tatig i$.

Neben der Zuständigkeit der Landesregierung für die Anerkennung/tsewilligung wurden exemplarisch
in einem Bundesland Einrichtungen einbezogen, deren Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft
oblieg (vgl. Kap.4 in diesem Abschnitl).

Da die Heranziehung freier Träger durch den ötfentlichen Träger in den einzelnen Bundesländem
sehr unterschiedlich gehandhabt wird und sich auch die Notwendigkeit des Ansuchens um Anerken-
nung als freier Träger unterschiedlich gestaltet, gab es in manchen Bundesländem eine geringe An-
zahlan anerkannten Einrichlungen. ln diesen Fällen konnlen die emähnten Kriteden nicht zur Gänze
berucksichti$ werden.

Generell war großes lnteregse am Forschungsprojekt zu erkennen. Alle angesprochenen öffentlichen
Träger der in die Efiebung einbezogenen Bundesländer und ein Großleil der freien Träger waren für
ein lnterview bereit.

365 Wr ersuchen alle Verüetarinn€n von Enrichürngen /lreien Trägem cbr Jugpnci,vohlfahrt, ihre Aussagen als die im tolgenddt
von männlichen Personen gemachten Aussagen zu erkennen.



Basierend auf den Ergebnissen des Rechtsvergleiches und der Bescheidanalyse wurde ein urnfang-

reicher lnterviewleitfaden entwickelt. Bei Prodeinterviews mit einem BehÖrdenvertreter und einem

Vertreter einer anerkannten Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt wurde dieser auf Vollständigkeit

und Verständlichkeit überPrütt.

Der Fragenkatalog diente als Grundlage für mehrstündige, halbstrukturierte3$ lnterviews mit

Vertretem der ötfenilichen und der freien Jugendwohtfahrt. Diese 'informatorische Befragung" war

auf die Erhebung von Fakten gerichtet, ü-ber die die Befra$en als lnformanten bzw' Eperten
Auskunfl geben konnten (vgl. schwazer 1983, s. 303f)- Die lnterviews in den einzelnen

Bundesländem wurden *cn uärn"riger Terminvereinbarung in den Monaten April und Mai 1993 von

zwei Mitarbeiterinnen vorort gef ühtt'

Themenbereiche der Erhebung waren:. Eignungsfeststellungs' und Bewilligungsverfahren 
.' Heranziehung von Einrichtungen Jer ileien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von nichthoheitli-

chen Aufgaben
' Fachaufsicht* Finanz ierunf uon Leistu ngen der Jugendwohtfahrt und. Finanzkontrolle
* Einbeziehurig tteier Träger in Belange der Jugen-dwohtfahrt
* Zusammenarbeit zwischen rreieniägem unä öffentlichen Trägem und zwischenfreien Trä'

gem und freien Trägem
' Allgemeines zum Gesetz

Es gab anreiVersionen deis Fragenkataloges:
- eine fUr Oespäche mit-Behörderivertretem der jeweiligen Landesregierungen und

- eine fur Gesiräche mit Vertretem anerkannter Einricniungen der freien Jugendwohlfahrt'

Bedingt durch Besonderheiten in den einzelnen Bundesländem und bei Trägem ergaben sich im
Lauf e äer lnterviews teilweise unterschied I iche Schwerpun kte.

Ein Großleil der lnlerviews konnte mit Zustimmung der Gegrächspartner auf.ein Tonband aufg+
nommen werden. Nach teilweiser Transkription deiAussagen der Betprdenvertreter und der Vertre-

ter von Einrichtungen der freien JugenOwohllahrt erfol$e die Beschreibung der praldischen Hand-

habung der gesetzlichen Bestimmungen in den eirzelnen Bundesländem'

Praxis - 75

Zusätzlich zu den lnterviews wurden beiden Landesregierungen miftels Efiebungsbogen lnformatio'

nen zu folgenden Punkten eingehott:

. Anzahlder anerkannlen bzw. bewilli$en Einrichtungen (stand am 9l:3i1993). Betreuung"r"p"titat im Bundesland (Vergleich der l?hre 1990 und 1992)

. Angaben uoei oie Enichtung zusatzlichei sozhler Dienge (inklusive stationärer Einrichtun'
gei; sert lnkafttreten des neuen Landesiugendwohlfahrtsgesetres;

. Angaben uuli Jie Arflosung oder Reduierung der Betreuungskapazität von sozialen Dien'

sfen (inklusiv. 
"t"tionar"r 

ünrichtungen) naci lnkratttreten des neuen Landesjugendwohl'
fahrtsgesetzes'

s Di" Slukurierung betsifft den Aufrau der Betragung uncl läßt sich ürch die Anordnung und den Grad det Geschlossanhelt

der Frage c*rarakterisieren (vgl. Schwatzer 1983' S' 3O3)'
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3. NIEDERöSTERREICH

3.1 Datengrundlage

Für die Beschreibung der praktischen Handhabung der Eignungsfeststellung / Bewilligung, der
Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt durch den Öffentlichen Jugendwohl-
fahrtsträger und diverser Rahmenbedingungen der Arbeit freier Träger dienen als wesentliche
Grundlage:; ein lnterview mit dem für Belange der freien Jugendwohlfahrt zuständigen iuristischen

Sachbearbeiter des Amles der N iederosteneichischen Landesregierun g ;

' ein lnterview mit einem Vertreter eines freien Trägers, welcher anerkannte Einrichtungen
nach $$ 11 und 35 ff NÖ JWG 1991 betreibt;

' ein lnterview mit einem Vertreter einer nach S 35 ff leg.cit. bewilligten Einrichtung;
' ein lnterview mit einem Vertreter einer nach $ 11 leg.cit. bewilligten Eindchtung;. ein tnlerview mit Vertretem mehrerer Einrichtungen eines freien Trägers bzw. des Trägers,

welcher Einrichtungen nach $ 11 und 31 leg.cit. betreibt.
' Zudem wurde ein fnterview mit einem Vertreter eines freien Trägers geführt, der neben an'

deren Bundesländern auch in Niederosteneich eine Einrichtung betreibt.

3.2 Eignungsfeststellung und Bewilligung

Die Eignungsfeststellung von Einrichtungen der freien Jugendwohfiahrt ist in Niederosteneich durch $
tf ruö.lWö 1991, die lewilligung von kinder- und Jugendheimen und sonstigen Einrichtungen, die
zur übernahme von MinderjäÄrigän in volle Eziehung bestimmt sind, durch S 35 fl leg.cit. geregelt.
Bis zum 91.g.199g waren vön Oör Nö Landesregierung 9 Eignungsfeststellungsbescheide ausgestellt
worden und A5w stationäre Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt bewilli$. Zudem gab es zu
diesem Zeitpunkt je zwei laufende Verfahren.

36./ Der Großteit dieser Einriciurngen war bereits nach dem NÖ Jt rG 1978 bowilligt diese braudlt€n nach S CO NÖ JWg t99t
keine neuerlicfre Beurilligung.

368 werden Einrictü,rngen €ler fr€ien Jugendrrohltahrtohne Eigrnunglestst€llung betieb€n, machen sich deren Trä9r stsabar'

'3.2.1 Die Eignungsfeststellung nach S 11 Nö JWG 1991

Laut S 9 Abs. 1 iVm g 11 Abs. 1 Niedeösteneichisches Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 dürlen
EinriJhtungen der freien Jugendwohlfahrt bestimmte privatrechtliche (nichthoheitliche) Aufgaben _der
öffenliche-n Jugendwohlfahrt Deso4gen, wenn ihre Hgnung hiezu von der Landesregierung mil Be-
scheid feslgestellt ist.

ln der praxis bedeutet dieser Passus für Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt bzw. für deren
i6g"r, daß für atle Einrichtungen, die.in diesem Bereich arbeiten bzw. arbeiten wollen, die PflichP
Oesieni, die Eignungsfeststellung zu beantragen, unabhängigvon deren Heranziehung durch den Öf'
fenttichen .tugenOwönffahrtsträgör. Ausnahmen bestehen für Einrichtungen, die nach diesem Gesetz
bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind.

Vergleicht man diese Regelung mit der diesbezüglichen lntention des Bundesgesetzes, ergibl sictt
einj Erweiterung dahingehend,äaß iede Einrichtung der freien Jugendwohlfafil.einer Eignungsfesl-
stellung bedarf.-- Für diä zuständige-Behörde der Landesregierung bedeute(e) dies, insbesondere in
der eriten Zeit nach lnkafüreten oes ttÖ JWG einen vermehrten Aöeitsaufwand, der insofem erhal'
ten bleibt, als diese Einrichtungen der Fachaufsicht der Landesregierung unterliegen.

Der aktuelle Stand der Umsetzung dieser Normierung läßt sich so beschreiben, daß in Niederöster'
Lirh nrr wenige Einrichtungen deitreien Jugendwohtfahrt noch ohne Eignungsfeststellung arbeiten;
diese wurden üon der zusändigen Abteitung aber auf diese Verpflichlung hingewiesen. Die diesbe"
iugli.n" $rabestimmung sei in oer Praxis nocn nicnt zur Anwendung gekommen. ' ZusäElich gibt

e"-tarf Auskunft des zuJtändigen Behördenvertreters auch eine 'Grauzoneu von Einrichtungen, die

zwar im Bereich der Jugendwönfanrt arbeiten, von deren Existenz die Landesregierung aber nichts

weiß.
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Für im Grenzbereichzur Jugendwohlfahrt arbeilende Einrichtungen, die damit nicht eindeutig den Be'
stimmungen dieses Gesetzes unlerliegen, wird im Einzetfall entschieden, ob für ihre (weilere) Tätig'
keit eine Eignungsfeststellung vorgeschrieben wird. Die Entscheidung ist nach Aussage des Behör-
denvertreteis u.ä. davon abhängig, ob vonriegend im Jugendwohlfahrtsbereich gearbeitet wird und
von der politischen Zuständigkeit,-mit der auch die Finanzierung der Einrichtung im Zusammenhang
steht. Als Beispiele für diesen Grenzbereich lassen sich nennen: Einrichtungen der Behindertenhitfe,
deren Zielgruppe (auch) Kinder / Jugendliche sind, Beratungsstellen (-zentren), Frauenhäuser (da
teilweise auch Minderjährige dort leben), Wohngemeinschaften für Minderjähnge uN Etwachsene,
Mutterstudios etc.

Als lnformationsquelle bezügtich der Verpftiütung zur Beantragung der Eignungsfeststellung
wurden von den befragen üeilretem der anerkannten Einrichtungen bzw. freien Träger der
Jugendwohllahrt einmal der Vorsitzende eines Benrfsverbandes (hier "mehr oder weniger zufällig')
unä zweimal je ein Vertreter der jeweiligen Trägerorganisalion, welche direkt oder indirekt bei der
lnstallierung des Gesetzes mitbeteilig war,@ genannt;zudem wurde beileEteren einmaldas Gesetz
selbst erwähnt.

Besonders auffallend, so der Vertreter der Jugendwohlfahrtsabteilung, sei im Zusammenhang mit der
Eignungsfeststellung, daß von den meislen freien Trägem noch vor oder mit dem Antrag bei der zu-
standigän Behörde auch die Anfrage nach finarzieller UnterstüEung gestellt wird.

3.2.2 Die Errichtungs- und Betriebsbewilligung nach $ 35 Nö JWG 1991

S 35 NÖ JWG 1991 normiert die Bewitligungspfticht für die Enichtung und de1 B_etrieb von Kinder-
ünd Jugendheimen sowie sonstige Einrichtungen, die zur Übemahme von Minderiährigen in volle Er-
ziehung bestimmt sind; entsprechende Einrichtungen, die bereits nach dem NO JWG 1978 bewillig[
waren, bleiben von dieser Verpflichtung unberuhil (vgl. S 60 leg.cit.).

3.2.3 Das E i g nu n gsfestste ll u ngs- und Bewil I i gu n gsver{ahren

Für die zuständigen Vertreter der in die Untersr.rchung einbezogenen Einrichtungen gab es bezüglich
des Ablaufs deJEignungsfeststellungs- bzw. Bewilligungsverfahrens keine besonderen Unklarheiten.
lnformationen erhiähen sie auf Anfrage von der zuständigen Behörde oder von einem Vertreter des
Trägers (s.o.). Außerdem regelt für die Eignungsfeststellung $ 11 Abs 2 leg.cit., welche Angaben der
nniagzuenihalten hat bzw. welche lJntertagen diesem beigele$ wetden müssen. Laut Auskunft des
Behördenvertreters gehen dem Antrag in der Regel mehrere Telefonate, Besprechungen und/oder
Schriftverkehr voraui; dies auch deshalb, damit die Antäge in der Folge rascher bearbeitet wetden
k[nnsn.37o ln der Praxis haben bisher aber in jedem Fall noch Unterlagen nachgereicht werden müs-
sen. Die Prüfung der Einrichtung in pädagogischpsychologisch-inhaltlicher Hinsicht nnd91 (ebenso
wie die Bedarfsfäststellung bei neuen Einrichtungen) vielfach ebenfalls vor der Antrags{ellung statt.
Eine Verhandlung / Beqrechung, in der die gegenseitigen Positionen erläutert und evt.
"ausgehandett" werden, ist Teil des Verfahrens; zumindest einmal ist diese vetbunden mil einem Lo-
l<ataügenschein. Zusätalicher fixer Bestandteil der Eignungsfeststellungs. und Bewilligungwerfahren
ist in-NieOerosteneich die Anhörung jener Beziil<sverualtungsbehörde (Leiter der Jugendabteilung
odcr eoin(e) Mitarlceiter), in dercn örtlichen Wir*ungshereich die Einrichtung lätig werden soll (Vgl. S
11 Abs + ieg.cit.). lm Verlauf der Eignungsfeststellung einer Einrichtung mit neuem Aufgabenbereich
wurde von deren Trägerverein eine-lhemenspezifische Fachtagung veranstallet, die der lnformathn
der Mitarbeiter der Belirksvennaltungsbehörden über diese Art des sozialen Dienstes diente und aus
welcher Veränderungen für geplante Rahmenbedingungen etc. der Einrichtung resultieilen.

Die zum Abschluß des Verfahrens ausgesteltlen Be*heide ergehen in der Folge an den Antrag$eller
(Träger der Einrichtung) und an die Bezirksverwaltungsbehörden, in deren Wrkungsbereich die Ein'
richtung tatig ist.

3@ Mitglied des tandtaFs bzw. MitaÖeiler der Jugpnd$rohltahnsabt€ilung'

3?O Besonders botont wird vom b€tragrtsn Verüeter der Landesregi€rung, daß die Abteilung sidl nidt nur als Behörde, die Be
scneide erläßt, sonclern auch als SeMe und BeraüJngs€inriclrtrng lür de lreie Jugendrvohltahrt vsrsteht'
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Die aus den zur Verfügung slehenden Bescheiden erhobene Dauer der einzelnen Verfahren (vom
Zeitpunkt der Antragstöttung bis zur Bescheidausstellung) beträgt zwischen drei und siebeneinhalb
Monaten.

personal: Beim Amt der Niederosterreichischen Landesregierung ist eine Person (Jurist) zuständig
für die freie Jugendwohlfahrt, welche auch jeweils Leiter der Eignungsfeststellungs- und Bewilligungs-
verfahren ist. öieser zieht für fachlich-inhattliche Belange den für den Bezirk, in dem die Einrichtung
ihren Sitz hat, zuständigen Psychologen zu, bei stationären Einrichtungen werden zusätzlich Gttt-
achten von SachverSaädigen der Bäubehörde, einem Arzt der Sanitätsabteilung (für nygleliscne
Belange) etc. angeforded. Äußerdem-werden der Leiter der Jugendabteilung und sein(e) Mitrarbeiter
(Juristi SozialarOäiter) angehört. Die Überprüfung der wirtschattlichen VorausseEungen der Einrich-
tung erfol$ durch den Leiter des Verfahrens.

3.2.4 Voraussetzungen

Bei der Feststettung der Eignung yon Einrichtungen der freien Jugendwohtf"ll Ft von seiten der
Landesregierung zu 

-prufen, 
olu oie Einrichtung in där Lage isl, die beabsichtigte(n) Aufgabe(n) zu eb

fulten; diele sinä im'Antrag mit Bezug auf diä entsprechenden SS des Gesetzes anzuführen. Diese
vorgabe in g 11 Abs3 rud.lwe lggi wird dahingehend spezifiziert, daß insbesondere ausreichen'
de{und quätitiziertes Fachpersonal, die notwendige finaruielle und äumliche Ausstattung sowie eine
entsprecÄende Verwaltungsorganivtion nachgewiesen werden muß. S 36 !eg.cit. fühtt als V.orausset'
zuni"n für die Bewilliguig vän Kinder- und Jugendheimen und sonstigen stationären Eindchtungen
ebenfalls unbestimmtieeleuesbegriffe an: eine ausreichende Aruahl von Fachktäften, die wirt'
schafgichen VonusseEungen tür iine entsprechende Betreuung, ein nach wissensclattlichen Er'
kenntnissen erstelttes sozialpädagogisches KomepL Weitere VorausseEungen (Brandschutz, Hy'
giene, Raumbedarf, AusstattungsOeOart, Nachtdienst, padagogiphe Grundlagen, etc) werden in der
von der Niederosterreichischen-Landesregierung erlassenen wÖ HeimverordnundTl genannt. Dadn
werden die einzelnen Voraussetzungen gößtells aufgeschtüsselt, und zu einigen wenigen Bereichen
sind Kriterien in Form von qualitatVen ünd quantitativen Angaben ausgearbeitet. Trotzdem bleiben
auch dort viele Vonaussetzungen als unbestimmte Begriffe, wie nenlsprechend", 'notwendig" etc., ste-
hen.

lnsgesarnt ist es für dle Behörde spätestens im Rahmen des Verfahrers wichtig, umfassende lnfor'
nu:tionen über die Einrichtung und beren Rahm_enbedingungen zu erhalten. Über viele Einrichtungen,
deren Eignung nach lnkrafnräten des neuen NÖ JWG festgestellt wurde, wußte die Landesregierung
zumindest in ihren Grundzügen Bescheid, da die Einrichtungen auch schon zwor im Bereich der Ju-
gendwohtfahrt tätig gewesen sind.

Für die Beurteilung der diversen Voraussetzungen müssen in der Praris mit dem Antrag Unterlagen
bzw. Angabenzu verschiedenen Sachbereichen vorgelegt werden. Welche dies für die Eignungsfest-
stellungiind, ist in S 11 Abs 2 leg.cit- vorgeschriebän;für die Bewilligung von stationären Einrichtun'
gen ist dies in g 36leg.cit. und der NÖ Heimverordnung festgehahen.

Welche Kriterien von seiten der zuständigen Behörde für die Bewertung der eirzelnen Vorausset'
zungen letztendlich herangezogen werden, konnte ansatzweise geklilrt werd9l.- Beim personalwirO in erster Linie auf die Qualifikation der eirzelnen Mitarbeiter entsprechend

ihrer Aufgaben geachtet (2.8.: wenn Thenpien angeboten werdän sollen, so müssen Mitarbei-
ter auch Theraiieausbildung(en) nachweisen; die notwendige Qualifikation des Personals in

Heimen ist in d'er NÖ Heimväroidnung festgehalten; Mitaöeiler im Organisationsbereich von
Einrichlungen brauchen keine Ausbildung irnSozialbereich). Für'ausreichendes" Personalgibt
es keinen-genau festgelegen Maßstab; hier wird eher im Rahmen der Fachaufsicht insofem
korrigiereni / bestimÄenJ eingeschritten, als z.B. bei sichtbarer Überlastung der MilaÖeiter
eine Veränderung vorgeschrie6en wird. - Von den Verlretem der Einrichtungen wird betgnt'
daß in der Regefdie Änrichtungsintern gestelhen Anforderungen an das Personal (in Abstim'
mung auf die d-efinierten Ziele) auch den Vorsteltungen der Behörde entsprechen'

' Für die Beurteilung der "notwendigen räumlichen Ausstaftung'gibt es.bei ambulanten und mo'
bilen Diensten keiie genau bestiÄmten Kriterien; es ist aber der positive Nachweis zu erbrin-
gen, daß die von der-Einrichtung genützlen Räumlichkeiten längerfristig zur Verfügung stehen

371 Vgt KaP 3.1.3.1 in Abschnitt lt-



(2.B. mittels Mietvertfag). Für stationäre Einrichtungen sird Kriteden bezüglich der äumlichen
Ausstattung in der Nö Heimverordnung normiert.* Bei der Überprufung der 'notwendigln fitnrzielten Ausstattung'entscheidet die Behödeukulant", da sie weiß, daß auf lange Sicht keine eirzige sozhle Elnrichtung ihren Fortbestand
durch Eigeneinnahmen sichem lonn, also immer einL Abhangigkeit von Förderungen Ourchdas Land besteht. Ein posilives Kriterium sind auf jeden Fatl-vofiandene 'Eigenriittef;;
freien Trägers der Einrichtung und/oder Förderungen von anderen Stellen, soOaß die Einrich-
tung auf keine 100 %-ige Förderung durch das Land angewiesen ist.' lnsgesamt ist es bei der Zuekennung der Eignung biw. der Bewilligung von Einrichtungen
wichtig' daß sie eine gewisse Kontinuität uno Sunerneil (aber nbht ausdhfießlich au oijFi-
nanzierung bezogen) bieten können.' ln NiederÖsteneich muß im Rahmen der Eignungsfeststellung bzw. der Bewilligung von Ein-
richtungen der Behörde ein inhaltliches Koruept vorgelegrt wJrden. Von der f-aäoö,egierung
gibt es diesbezüglich insofem lorgaben, als durch OiÄes Oie drei 'Säulen'Ze[rufpe,ä ;.ä
Mittel definiert sein müssen. Für stationäre Einrichtungen, für die eine eewifn-iguhi i[ffigt
wird, werden an dieses Konzept höhere Arspruche geiellt; Thesen, Ansätze etc. müssen mit
Literaturslellen nachgewiesen werden.

Wenn die VorausseEungen in bestimmten Bereichen den (mehr oder weniger klaren) Kriterien, nachdenen diese von den Behördenvertretem beurteilt werden, nicht entsprechän, wird äer Antrag garu
oder teilweise abgewiesen Bis zum Erhebungszeipunkt wurde einmal ein Antrag ad eignunöJ;t-
stellung in einem Punkt abgewiesen, da für öinen-Teilbereich der Einrichtung töin entsprechlndes
Fachpersona I (Iherapeut) zur Verfügung stand.

Die Enichtu ng neuer Modelle / Einrichtungenwird zusätzlich zu den erwähnten VorausseEungen von
der zuständigen BehÖrde davon abträngig gernacht, ob Bedarf für dieses Angebot geortet *IrO. t"s-besondere in der Anfangsphase einer neuän Einrichtung sei es von seiten oes r-anoes Ni"d;rÖrü;-reich gewünscht, so ein Vertreter eines freien Trägersl Oer seit lnkafttreten des nÄü"n'e"Jtrträmehrere in NiederÖsteneich neue Einrichtungen enichtet hat, daß der Träger r"nr oO"iffiig";hnge die Durchführung der Aufgabe vorfinarzieren kann, also eine gewisse 'inarzkraft. besitzt.

3.3 Heranziehung von Einrichtungen der fioien Jugendwohllahrt zur Erlüllung vonprivatrechtlichen Aufgaben der Jugendwohlfahrt (S t-o eus I Nö JwG t99t) e

Fif . Einrichtung der lreien Jugendwohlfahrt so// vom land zur Erfüllung privatrechlicher
(nichthoheitlicher) Aufgaben herangezogen werden, wenn zum einen ihre gUnind hieeu;it ö;scheld festgestellt ist und zum anderen dadurch die Aufgraben besser und aü'D4Är wiftshülicher
als durch den öffentlichen Träger durchgeführt werden können (vgt. S 10 Abs 1 Nö Jwc-iödij.
Durch diese Bestimmung lggfi der GeseEgeber klar, daß mit Oer Eignüngsfeststellung einer Einrich-
lyng der lt9i"l Jugendwohränrt nrnt arn-ornatisch auch eine xeraizierr-ung ourctiääoig;ffi;;
Träger erfolg bzw. erfolgen muß.

Als_eine Begründung für dieses zweistufige 'Veffahren'3z fühn der Behördenvertreter an, daß in Nie
derÖslerreich iede Einrichtung, deren Zelgruppe jene der Jugendwohlfahil ist, von der LandesregL
rung mitlels Bescheid als geeignet befunden sein muß. Dabei wird dem anerkannten freien i6öÄt
aber auch die Möglichkeit otten gehalten, sich in der Folge im Rahmen privatwirtschaflicher Verein-
barungen vom öffentlichen Träger heranziehen zu lassen, das heißt, mit der Behörde lr'Sir,* äätZiele der Jugendwohlfahrt zusammenzuarbeiten. Für die praktische Arbeit der anerkannten Einrich-
tungen heiße dies aber auch, daß sie durch diese Regelung keinen Anspruch auf eine Herarziefrung
durch den öffentlichen Träger haben.

Weiters ftlhrl der BehÖrdenvertreler aus, daß in der Praxis lür Einrichtungen der freien JugenduJohF
fahrl die Heranziehung wesentlich wichtiger ist als die Eignungsfeststelluig. Dies deshablweil Eil-
richtungen, die das Land Niederösterreich für die Erfüllung privatrechtlichär Aufgaben der.lugenO-
wohlfahrt heranzieht, nach $ 10 Abs 2 leg.cit. von diesem besonderc gefördert werden tannen.sfu Otf
sei es so, daß noch vor dem Antrag ar.f Eignungsfeststellung freie Träger für deren Eindchtung(en)
um Förderung ansuchen.

80 Praxis
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Für die Heranziehung selbst gibt es dezeit keinen eigenen schriftlichen Vertrag. Diese erfol$ konklu'
dent das heißt, indem das Land eine Einrichtung fürdie Erfüllung einer bestimmten Aufgabe fÖrderl,

tin "i" 
auch als ,herangezogen". Mil anderen Worten ausgedrückt kann das 'Verfahren der Heran-

ii"hrng', so beschriebÄn wärden, daß dieses durch ein 'Förderungsansuchen' des anerkannten
freien irägers für eine bestimmte Tätigkeit begrundet wird. Nach einer Prüfung des Ansuchens und

Zuerkennrjng eines bestimmten Betrages wird es durch die Auszahlung desselben abgeschlossen.
Dabei ist, sö der Vertreler des öffentliöhen Trägers, aber als Tatsache zu sehen, daß FÖrderungen
nur nach Maßgabe der budgetären Mittelausbeiahtl werden können.37a

Die Bedegtung des passus bezüglich der Heranziehung von anerkannten Einrichlungen der freien
Jugendwohra[rr wird von deren Vörtretem unterschiedliCh interpretiert.Eine Einrichtung sieht sich als
"eiideutig herangezogen von Kollegen der Jugendämter, aber eigentlich nbht mehr als vorhe/, eine

andere gänt oavon aüs, daß sie nön nicht hörangezogen wird im sinne des $ 10leg.cit'. ln beiden

Fällen nat Oas Land aber bereits eine Förderung 1in geringer Höhe) ausbezahlt. Die Vertreter der
zweiten Einrichtung rechnen damit, daß die Heranziehung ein eigenes Verfahren ist und diese ver'
bunden ist mtt einJr besonderen, das heißl wesentlich höheren Förderung als diese bereits gewährt
wird.

Ein weiterer Bereich des g 10 leg.cit., der einer Erläuterung bedarf, ist die Formulierung 'besser uN
auf Dauer wirtschafttichei". Oiesä wurde bereits oben im Zusammenhang mit der gesetzlichen Be'
stimmung über die Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt.e-rwähnt. Der Vertre'
ter der gänOrOe sag diesbezUglüh, daß mit diesär Formutierung, die schon im JWG 1989 venuendet
wird, betont wird, äaß freib Täger künttig verstärf einbezogen werden sollen; die Begffie selbst
seien aber unbrauchbar.Zwar sei 'wirtscträttlicher' noch eher zu messen als "besse/, beide Begriffe

seien im gesamten Sozialbereich aber nicht wirklich begrundbar. Eine lnterpretallgl dieser Begriffe ist
in.der praxis der Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahil bisher noch nicht not-
wendig gewesen, da das tanO trtieoero$eneiöh anerkannte Einrichtungen sowieso heranziehl und

dereniäigkeit auch fördert.- Ein Vertreter einer Einrichtung riberprütt diese Begriffe aber auf deren
mögliche Bedeutung, Wenn eine Einrichtung eine bestimmteAufgabe der Jugendwohlfahrt als einzige
im Bundesland bzw, in einer Region besoigrt, geht er schon davon aus, daß die Einrichtung damit
auch ,,besser und wirtschafilichern arbeitet und deshalb zur Erfüllung der Aufgabe herangezogen wer-
den soll.

A1e Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, deren Eignung von der Landesregierung festgesteltt
oder die von dieser bewiilig wuräen, unterliegen in der Folge deren (Fach')Aufsicht. Zel der (Fach-

)Aufsicht ist es festzustelleln, ob die Einrichlung die übemomm_enen Aufgaben weiterhin fachgerecht
b"*rg"n kann. Bei nichtsationären Einichtuigen kanl sbh die Landesregierung.nach S 13 Abs 1

Nölüv-G 1991 dabei der intemen fachlichen Äufsictrt der Einrichtung bedienen oder, wenn sich die
iatigf"it einer Einrichtung ausschließlich arff den örllichen Wirkungsbereich einer Bezirksrenral'
tungibenorde erstreckt, die Fachaufsicht an diese delegi-eren. AuBerdem hat der Träger einer Ein'
richiung, deren Eignung festgestetlt wurde, wesentliüte Anderungen Id9n Eignungsvoraussetzun'

ten oirinen eines f,lonäts dei Landesregierung schrifllich.aruuzeigen . Bei stationären Einrichtungen
il"t oi" Landesregierung die Aufsicht in geeigneten Zeitabständen, mindestens aber einmal iährlich
wahzunehmen; für die äncleren Elnrlchtungei l"t Xein Zeitraum normicil. - Liegen_Mrßstdndc vor, die

äine iacngerechte Besorgung der übemorimenen Aufgaben gefährden, hat die Einrichtung auf A1-
oidnung d-er Aufsichtsnenärdä für deren Behebung binnen angemessener Frisl zu sorgen' andemfalls
totgü eiÄWiOerruf der Eignung / Bewilligung (vgl. SS 13, 38, 39 leg.cit.).

ln der praxis wird in den meisten Eignungsfeststellungsbescheiden im Spruch darauf hingewiesen,

daß die Tätigkeiten der Einrichtung nur aüsgeübt werden d!!en, wenn entsprechende Fachkäfle'
Räumlichkeitän, Koniepte (s. obenj zur Verf-ügung stehen. Die Fachaufsicht über Einrichtungen mit
einer Eignungsfeststelting *iro oaningehend ausgäübt, daß.zum einen auf Veränderunger beim Per-

sonal uäd dän Räumlichkeiten und ium anderen ar.rf slatislische Angaben üP9l d.!e (Betreuungs-

iÄGit der Einrichtung geachtet wlrd. Wrklich brauchbare Kriterien in bezug auf die überpnlfung der

3.4 Fachaufsicht

374 Nähcres zrrr Förderungspraxis in Niederösteneidl sighe fap' 3'5 1' diesas Abscfinitts'
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fachlichen Arbeit gebe es aber nicht, so der Behördenvertreter.sTs Daß die Fachaufsicht nicht
'sichtbar" ausgeübt wird, bestätigtt sich aus den Aussagen der Vertreter der freien Träger: Diese
wissen zwar darüber Bescheid, daß ihre Einrichtungen der Fachaufsicht unlerliegen, haben bisher
(Eignungsfeststellung vor 1,5 bis 2 Jahren) von der Behörde aber kein Handeln in diese Richtung
wahrgenommen. Möglicherweise erfol$ diese indirekl über den abgegebenen Tätigkeitsbericht (der
aber nicht ausdrücklich verlangt wurde), oder die landesregierung bedienl sich der "intemen fachli-
chen Aufsicht der Einrichtung" (vgl. oben), da wesentliche VeEnderungen der Einrichtung von deren
Träger gemeldet werden müssen.

Bei stationären Einrichtungen wird von der Lardesregierung nach Anrneldung einmal jährlich, bei Be-
darf auch öfter, eine Heimaufsicht durchgeführt. Dabei wird in der Regel vom zuständigen Behörden-
vertreter (Jurist) und einem Amtsarzt überprütt, ob die Einrichtung die in der Heimverordnung (vgl.
3.2.4) vorgeschriebenen Richtlinien weilerhin erfüllt, und Veänderungen und Besonderheiten, die
Einrichtung allgemein betretfend, werden besprochen. Zudem nehmen die Behördenvertreter auch
die 'allgemeine Atrnosphäre" in der Einrichtung wahr, so ein Veilreter einer Einrichtung.

Nicht unter dem Kontrollaspekt, sondem als Beratungseinrichtung für nach dem NÖ JWG 1991 in
Heimen und sonstigen Einrichtungen untergebrachte Minderiährige, deren Bezugspersonen und das
Belreuungspersonal sind die sogenannlen Heimtams und der Knder- und jugendpsychologi*he Be-
ntung-sdienstder NO Landesregierung zu sehen (vgl. S 38 Abs. 1). Sie werden hier aber enrähnt, da
die NO Heimverordnung in $ 13 auch Grundsätze der Pflege und Eziehung Minderiähriger in einer
Einrichtung (2.8. Bedürfnis-, lndikations-, Verlautsorientierung) definiert, die im Rahmen der jährlichen
Heimaufsicht nicht sinnvollverfolgt werden können. Die Aöeit der Heimteams $eweils bestehend aus
einem Psychologen und einem Sozialarbeiter) ist so gestaltet, daß sie ca. einmal monatlich zu
'Verlaufskonferenzen" in eine Einrichtung kommen, bei denen gemeinsam mit den Mitarbeitem der
Einrichtung der Entwicldungsverlauf der betreuten Kinder bzw. Jugendlichen besprochen wird. Nach
Aussage des Behördenvertreters werden die Heimteams in den von ihnen betreuten Eindchtungen
als 'Mitarbeiter' gesehen und akzeptierl. Gelegentlich sei es aber sclpn zu Problemen gekommen,
2.8., weil bei wahrgenommenen Mißständen in der Betreuung die Mitarbeiter der Heimteams sich
verpflichtet fühlen, dies an die Aufsichtsbehörde weitezuleiten. ZusäElich zur Arbeit der Heimteams
sind ca. einmal jährlich Mitaöeiter des Kinder- und jugendpsychologischen Beratungsdienstes mit
dem Entwicldungsverlauf der betreuten Kinder / Jugendlichen befaBt, um spezielle individuelle Be-
treuungs- und Therapieaspekte etc. für das nächste Jahr zu formulieren.

Der Vertreter des öffentlichen Trägers verdeutlicht die Problematik der Aufsichtspflicht Ob für Kinder
/ Jugendliche der Aufenthalt in einem Heim oder einer sonstigen Einrichlung gut ist, könne weder
durch die Heimaufsicht einmal jährlich noch durch die Heimteams einrnal monatlich beeinflußt
werden;dies seiallein Sache der Ezieher.

3.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontrclle

3.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln

a) Tagsätze

Die Kosten für die Unterbringung von Kindem und Jugendlichen in Heimen und sonstigen Einrichtun-
gen im Rahmen der vollen Eziehung werden - unbesohadet der Kootentragungs- und Ersatzpflioht -
zunächst vom [-and Niederösterreich getragen. Die lnanspruchnahme von Leistungen freier Träger
durch das land erfolg im Rahmen der Privatwirlschattsvenrualtung. Die Kosten werden dem Land in
Form von Tagsätzen in Rechnung gestellt.sT6

Dle lGlkulierung des Tagsatzes wird vom jeweiligen Träger der Einrichtung vorgenommen und der
Landesregierung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens bekannlgegeben. Soltle dieser dem Land
für die angebotene Leistung nicht adäquat erscheinen, wird der freie Träger darauf aufmerksam ge-
macht, daß deshalb eventuell kein Kind eingewiesen werden wird. Sodann ist es Sache des Trägers,
den Tagsatz zu modifizieren oder 'es lrotzdem zu versuchen'.

375 Beispielsweise habe es bei der ÜOerpOtung ein€r B€raüJngs€inricftUng keinen Sinn, .l.o Bilro / cle Räumlichkeiten zu b+
gutachten, die ÜberprOfung des BeraEngserfolges bei den Klienten sei aber nicht angpbracfit

376 i,lähere geseEliche Bestimmungen zur Kostentagnrng siehe lGp. 3.1.4 in Abschnitt ll.
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Die Tagsätze setzen sich aus allen für die Einrichtung anfallenden Kosten zusammen. Sie sind ko-
stendeckend zu berechnen, Förderungen für stationäre Einrichtungen sind in Niederosteneich von
seiten des Landes nicht vorgesehen. Auch die jährlichen Erhöhungen, die sich in der Regel an den
allgemeinen Preissteigerungen orientieren, werden von den Trägem der Eindchtungen eingegeben.

Stundensätze, wie sie für einzelne Leistungen in anderen Bundesländem vorgesehen sind, sind in
Niederösterreich zum Erhebungszeitpunkt nicht vorgesehen.

b) Förderungen

Ats geeignet anerkannte Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrl, die das Land für die !-filtung p.1'
vaträchtächer Aufgaben der öflentliöhen Jugendwohlfahrt heranziehl, kÖnnen gen6B $ 10 Abs 2 NO
JWG 1gg1 vom ünd besonders gefördert werden (davon ausgenommen sind Heime und sonstige
stationäre Einrichtun gen).

Mit lnkafttreten des Nö JWG 1991 wurde im Budget des Landes NiederÖsteneich ein eigener
Posten für Förderungen von Einrichtungen der Jugendwohlfahrt angele$. Die Vergabepraris von
Förderungen kann dähingehend zusammengefaßt rr/erden, da9 iährlich neu entschieden wird. Der
erste Scnritt muß in leOem Fall das Schreiben eines freien Trägers an die zuständige
Jugendwohlfahrtsabteilung sein, in dem um einen bestimmten Betrag für eine von seiner Einrichtung
auigeführte Aufgabe där Jugendwohtfahrt angesucht .wird. Die Entscheidungen über 9i.
Zueikennung voriFOrderungen Ceien, laut Vertreter des ötfenllichen Trägers, irsbesondere von den
für diesen Bereich zur Veiügung stehenden finanziellen Mitteln (dies sei eine Entscheidung auf
politischer Ebene) und von dei Relevaru der Einrichtung für die Zele der Jugendwohlfahrt ablangig.
D)e Grundlagen fUr Oie Entscheidung der Landesregierung werden meist von den Mitiarbeitem der
Fachabteilung erarbeitet, sodann wird auf politischer Ebene beschlossen. Da viele freie Ttäger einen
starken partäipotitisctren Hintergrund haben, ist dieser bei Entscheidungen lmmer wieder
ausschlaggebend. An sich sind Förderungen Ermessensentscheidungen, für die Förderung von
Tagesbelreuungseinrichtungen gibt es Richttinien. Geachtet Üird auf Landesregierungsebene auch
daänf, daß Einrichtungen nicht zu lOO o/o vom Land gefördert werden, 'Eigenmittel" oder
Förderungen von anderör Seite sollen in möglichst hohem Ausrnaß vofianden sein. Weiters ist es
Usus, daö Einrichtungen, die einmal gefördert wurden und dies nichl als einmalige Förderung z.B.lür
die Anlaufphase einel Einrichtung deklariert war, weiterhin subvenlioniert werden, wenngleich aber
kein Anspruch darauf besteht.

Viele nach dem NÖ JWG 1991 geeignete Einidfiungen, deren Angebote den sozialen Diensten zu.
gerechnet werden können, hben aüch schon vor lnkafttreten des Gesetzes geaÖeitet; deren B+
tiieb haben sie durch Förderungen von verschiedenen ötfentlichen Stellen und durch Eigenmittel (2.B.
Spenden) finanziert. Aus der Befragung von Vertretem dieser Einrichtungen kann gefolgert werden,
Oäß nun'schwierigkerten bestehen, Förderungen in größerem Ausmaß, etwa in der Höhe, in der die
tatsächlichen Kosien für die Tätigkeit im Bereich der Jugendwohlfahrt liegen, aus dem JugendwohF
fahrtsbudget des landes zu erhaiten. Von einem Vertreter einer Einrichtung wird darauf hingewiesen,
daß Einriöhtungen zwar ats geeignet befunden worden sind und auch furfgaben der Jugendwohlfahil
abdecken, abei eine entsprechende Finaruierung bisher zbhtgegeben ist.

Eine Ausnahme im Förderungsbereich stellt eine Einrichtung eines freien TEgers dar, die nach ln-
üfd"r;;ä f.fO JWG auf tnitiative der Landesregierung installierl worden ist und die dem Bereich
der.Unterstützung der Eziehung" zugeordnet wlrd. Diese wird nunmehr fast zur Gänze aus dem Ju'
gendwohlfahrtsbuäget gefördert. Vom freien Träger wurden allerdings die mit der Planungsphase
üerbundenen Kosten gätngen und beträchlliche Vorfinaruierungen geleislet, ohne die das Projekt
zum Scheitem verurteilt gewesen wäre. Die in der Anfangsphase enlstandenen Koslen wurden vom
Land Niederösterreich nui teilweise im nachhinein abgedeckl. - Hier ist ein weiteres Prcblem der Ko-
stenagflrringung für freie Träger bei Förderungen angeschnitten: Zusagen für FÖrderungen und die
übenreisurig där Gelder erfoigen erst während des hufenden Arbeltslahres, sodaß freie Träger i4
bezug auf ihi eigenes Budget immer mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor leben müssen.
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3,5.2 Finanzkontrolle

a) Tagsätze

Einnahmen von Einrichtungen lreier Träger..für Leistungen, die über Tagsätze abgegotten werden,werden von der NÖ Lanoesregierung bezlglich oer ge-r;u; üÄnr,,enoung nicht kontrcliert. Damit istfür.den fr'eien Träger insofem ein Freiraum gegebei, als er entscheidet, wofür in wetcher Höhe dieGelder veruendet werden.

b) Förderungen

Föderungen, die freie Träger für die Täligkeit ihrer Einrichtungen vom Land bekommen, müssen ent-sprechend dem Föderungszweck (2.8. -Personal, 
Sachaufuänd) abgerechnet werden. Dabei wirdvom Öffentlichen Träger in die Belege und sonstigen Unterlagen einsicit genommen-.

3.6 Einbeziehung freier Träger in Belangen der Jugendwohlfahrt

Das NÖ JWG sieht kein fixes Gremiumfür die Einbeziehung freier Träger in Belangen der Jugend-wohlfahrt durch den Ötfentlichen Träger vor. Freie Träger üerden abei zur Stellun-gnah* Oäi g*planten Neuerungen von Gesetzen, Verodnung€n etc.-eingeladen. Der Jugendwoilfahrtsabteilin!
des tandes seies wichtig, so deren Vertreter, ari unkompliziärte Art und WeÄe mit freien fnag;iükommunizieren und jeo_eze{ als Ansprechpartner zur Verfugung zu stehen; eine Ad Jugendwohl-fahrtsbeirat o.ä. würde dies eher verkomplizieren.

Die Meinung von vertretern der Einrichtungen zu einer Art Jugendwohlfahrtsbeirat ist dahingehend,daß zuerst einmal dieZ,ele und.Befugnissdeines_denrtigen Giemiums geklärt sein mußten- Wi"hiigwäre eine Entscheidungsfunktion ein& sobhen Beiratesl Ab interessante und wichtige ttremenOJreiche wurden die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der freien Jugendwohtfarrrr uno den Ju-g.endabteilungen der Bezirksvenualtungsbehörde bzw. de-r Landesregieruni, das Ag2eigen von Defi-ziten und die Vorgabe modellartiger Lösungen im Jugendwohlfahrcüereich-und die Finarzierung vonAufgaben der Jugendwohlfahrt genannt. Aügeroem üare die Zusamrnenarbeit mit bereits bestehen-den Gremien im sozialbereich, wie dem Familien- und Jugendreferat, dem Kinder- urd Jugendanwaltetc', wichtig. ' Die Mitarbeit in einem (weiteren) Gremium üare zusätzlich aber auch 'eine ieitfäge;.
Auf Bezirksebene sind die Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt teilweise in den &zialsprengelnverlrelen, deren Aufgabe es u.a. ist, die soziate lnfrasiJldur auf den Bedarf abzustimmen und zu ph-nen.

3.7 Planungen im Bereich der Jugendwohlfahrt

Nach lnkafttreten des NÖ JwG 1991 wurde vom Amt der Niederö-$eneichischen Landesregierung
luf d9r Grundlage einer strukturanaly_se und Bedarfserhebung ein planungriont"pit,ir den Bereichder Jugendwohlfahrt ausgearbeitet.sz Dieses ist den befraiten Vertretä oer Linricrrtrng"n oä,freien Jugendwohtfahrt teilweise bekannt.

Über Pla.nufgln des Ötfentlicherr Trägers werden fteie Träger auf Anfrage informiert. Vietfach trittaber auch die BehÖrde.an freie Trägeimit dem Ersuchen heän, ein bestirimto Äng"bot zu installi+ren; in speziellen Bereichen sei es aber besonders schwierig, freie Träger gewinne-n zu können, er-ädert der Behördenvertreler.

3.8 Zusammenarbeit zunischen freien Trägem und öffenflichem Träger

Die Zusammenarbeit.zwischen freign Trägem und öffenttichem Träger wird großteils als gul be-schrieben. ln der ersten Zeit nach lnkrafnreten des Gesetzes sei daJVernaftnis lnsbesonOäre OerMitarbeiler des öffentlichen Trägers zu den freien Trägem eher ge-spannt gewesen, da nicht K"t*;,
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welche Rolle erstere künftig haben würden. Nach einer Klärung für die Mitarbeiler des öffentlichen
Trägers und auch bereits bewährter Zusammenarbeit habe sich das 'Klima" aber stark verbessert.
Besonders belont wird zum einen die Notwendigkeit gegenseitiger Akzeptanz der lnstittrtionen und
zum anderen die Wichtigkeil der persönlichen Ebene in der Zusammenaöeit zwischen den Mitarbei-
tem beider Täger.

Etwas mehr Zusmmenafueit mil freien Trägem wünscht sich die Jugendwohlfahrtsabteilung des
Landes im Zusammenhang mit der lnstallierung von speziellen Angeboten im Bereich der Unterstut-
zung der Eziehung; wie weit dies aber venrvirklichbar ist, hängit möglichenueise mit der Finanzie'
rungspraxis von Aufgaben der Jugendwohlfahrt zusammen.

Die Zusammenarbeit ayischen freien Trägern wird als eher gering bezeichnet und ist eher auf der
persönlichen Ebene zwischen einzelnen Mitarbeitem zu finden. Auf Bezirksebene gibt es im Rahmen
der Mitarlceit in Arbertskeisen der Sozialsprengel eine Zusammenarbeit, die sich künftig ausweiten
läßt, da größere freie Träger oft in mehreren Sozialsprengeln akliv sind.

3.9 Allgemeines zum Gesetz

Ntgemein wird das Gesetz von den Vertretem der anerkannten Einrichtungen und des öffentlichen
trägers positM bewertet. Es ist zeitangepaßler als das alte, neue Grundsätze sind formulierl, durch
Oie Eignüngsfeststeltung von Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt ist die Qualität der Arbeit mehr
aUges'icnert, Bereiche, äie es auch schän vor lnkafttreten des Gesetzes geg.eb.-e.l habt (2.8. Tages-
mütter1, sind legistisch abgesicherl, durch ein vielfältigeres Angebot seien die Übergänge zwischen
einzelnen Bereichen fließender, die Zusammenarbeit von Mitarbeitem des öffentlichen Trägers mit
Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt ist nun rechtlich ermöglicht.

Die Bedeutung freier Trägerhabf sich in Niederodeneich durch das neue JWG ohne Zweifelwesent-
lich erhöht. EJ werden ietzt viele Arbeiten im Rahmen der Jugendwohtfahrt von freien Trägem gelei-
stet, die früher nicht oder vom öffentlichen Träger mitgemacht worden sind. Dies rnacht sich aber
auch beiden zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und dem erhöhten Arbeitsaufwand der Ju-
gendwohtfahrtsabteilung dürch die Eignungsfeststettungen etc. bemerlÖar. Von seiten des Landes
f,offt man, daß freie Trager sich künttig in verstärktem Ausrnaß auch der'besonderen Prcbleme" der
Jugendwohtfahrt annehäen. Weiters wird betont, daß freie Träger nun einen rechtlich definierlen
Stätus haben. lnsbesondere Vertreter der Einrichtungen weisen aber auch darauf hin, daB für Aufga-
ben der Jugendwohlfahrl und für neue Angebote dezeit noch rechl wenig Geld zur Verfügung $eht.

Seit tnknfttreten des NÖ JWG 1991 wurden zwei stationäre Einrichtungen und eine Einrichtung, die
der Unterstützung der Eziehung dient, von freien Trägem neu enichtet'
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4. OBERöSTERREICH

4.1 Datengrundlage

Grundlage für die Beschreibung der pral<tischen Handhabung der Bewilligung / Eignungsfest$ellung,
der Heranziehung von Einrichtungen freier Träger durch den ötfentlichen Jugendwohlfahrtsträger und
diverser Rahmenbedingungen der Arbeit für Träger/ Einrichtungen sind:

' ein lnteruiew mit Vertretem der zuständigen Abteilung des Amtes der O.Ö. Landesregierung
fiuristischer Sachbearbeiter, Abteilungsleiter - Jurist, Vertreter der Rechenstelle);

' jä ein lnterview mit einem Vertreter eines nach S 5 O.ö.JWG 1991 anerkannten freien
Trägers und einer nach g 30 leg.cit. bewilligen stalionären Einrichtung (Landesregierung als
zuständige Behörde);. ie ein lnteruiew mit einem Vertreter von zwei nach S 32 leg.cit. bewilli$en
kinderbetreuungseinrichtungen; bei der einen ist der Träger ein zum Zwecke der
Trägerschaft gögrundeter Verein, bei der anderen ist dies ein seit Jahren bestehender
Veöin (ein Uagiitrat bar. eine Bezirkshauptmannschaft als zuständige Behörde).

'Zudem wurde ein lnterview mil einem Vertreter eines treien Trägers geführt, der neben
anderen Bundesländem auch in Oberösteneich Einrichtungen betreibt.

4.2 Eignungsfeststellung und Bewilligung

Das O.ö.JWG 1991 regett die Eignungsfeststeltung einer Eindchtung der freien Jugendwohlfahrt und
die Enichtungs- und Betriebsbewilligung für Heime, Wohngemeinschaften und sonstige stationäre
Einrichtungen sowie für Kindeöetreuungseindchtungen. Mit 31.3.1993 waren von der O,Ö.
Landesreglerung 2 freie Träger mit ihren Einrichtungen zur Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen
Jugendwohlfahrt nach S 5 Ö.ö.JWG 1991 aE geeignet anerkannt und 5 freie Ttäger mit insgesamt
11478 Einrichtungen nach S g0 teg.cit. bewilligfr. Von der jeweils zuSändigen
Bezirksvennraltungsbehörde waren zu diesem Zeitpunkt 16 Kindeöetreuungseinrichtungen nach S 3?
leg.cit. bewilligtt.

4.2.1Die Eignungsfeststellung nach 5 5 Abs 3 und 4 O.ö.JWG 1991

Das Oberösterreichische Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 sieht in $ 5 Abs 5 vor, daß ein
anerknnter freier Träger3re mit der Wahmehmung bestimmter nichlhoheitlicher Aufgben der
öffentlichen Jugendwohltahrt betrautwerden tann. Als anerl<annte freie Träger gelten lene natürlichen
und juristischen Personen, die geeignete Einichtungen der freien Jugendwohlfahrt einrichten und
betreiben. Zur Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind Einrichtungen der freien
Jugendwohttahrl geeignet, wenn die Eignung über Antrag des Tägers von der zuständigen BehÖde
mit Bescheid festgestätlt wurde; dies gilt nicht für stationäre und Kinderbetreuungseindchtungen (vgl.

$ 5 Abs 1, 3 und 4 leg.cit.).

Als Resümee für freie Träger der Jugendwohlfahrt läßt sich dieser Passus des Gesetzes derail
zusammenfassen, dal nw jene treien Träger für von ihnen betriebene Einrichtungen eine
Eignungsfeststellung beantragen mässen, die künttig vom ieweils zuständigen öffentlbhen
Ju-gendwohlfahrtstrager mit der Besorgung bestimmter nichthöheltllcher Aufgaben betraut wetden
1wöilen). . Die oben genannte geringe Zahl von als geeignet anerkannten Einrichlungen rach $ 5
leg.cit.- ist unter dem Aspeld zu sehen, daß eine petrauung anerkannter freier Träger in
O[erosterreich bisher nicht erfolge und arrch in nächster Zukunft von seiten der Landesregierung
nicht geplant ist.s,sl Außerdem erhatten freie Träger, die Einrbhtungen der Jugendwohlfahrl

378 Dcr Großteit dieser Einriohtungon u/ar b€roits nach tbm O.ö.JWG 1955 berpilligt; dieee brauchton nach $ 55 O.Ö'JWG 1991

kein€ neuerliche Bewilligung.

379 Das O.ö.JWG 1991 b€zeic-hnet diese als'freie Jugendwohlfahrbfäggr'.

N At g€tauung anerkannter freier Träger mit der Watrmehmung bestimmter Aufgaben siehe lGp. 4.3. deses Abscfinitts.

381 Laut Aussage des zuständigen Abteilungsleiters des Amtes dar O.ö. Landesr€igrung.
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betreiben, auf ihre Anfrage beim öffentlichen Träger die lnformalion, daß sie nicht um
Eignungsfeststellung ansuchen brauchen.@

Der Vergleich der in O.ö. praktizierten Eignungsfeststellung v9n Einrichtu_ngen der freien
Jugendwöhfiahrt unter*heldet iich damit wesentlich von der lntention des S 8 JWG 1989. lm
Ra-hmen der Vollziehung des O.ö.JWG hat die Eignungsfeststellung dezeit keine pnffii*he
Relevanz, d.h., daß auch Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, die keine Eignungs{estslellung
nach dem O.ö.JWG aufweisen, nüntnoneittiche Aufgaben der Öffentlichen Jugendwohlfahrt in

Zusammenarbeit mit dem ötfentlichen Träger erfüllen. - Von seilen der O.ö. Landesregierung wird in
diesem Zusammenhang betont, daß sü im Rahmen der Gewährung von Subventionen die
Möglichkeit habt zu übLrprufen, ob bzw. wie weil Qrnlifikationen von Mitarbeitem und andere
notüendige Voraussetzungen von Einrichlungen vorhanden sird. Da praktisch keine Einrbhtung im
Bereich ler Jugendwohtfahrt ohne Subventionen tatig sein kann und bei ungenügenden
VorausseEungen keine Subventionen vergeben werden, erfol$ auf diesem Wege eine
Eignungsfeslstellung ohne das im O.Ö.JWG 1991 vorgesehene Verfahren.

Als Begründung dafür, warum trotzdem eine Eignungfeststellung beantra$ wurde, werden vom
Vertreter eines anerkannten Trägers zwei Grunde genannl: Zum einen sei ihnen von Vertretem des
Jugendamtes und einer übenegionalen Dachorganisation geraten worden anzusuchen, um dann im
ge-reicn der Jugendwohlfahrt 'involvierter" zu sein - und Nachteil sei es sicher keiner, zum anderen
erhoffe man sich bei künttigen Finanzierungwerhandlungen Vorteile gegenüber nicht anerkannten
Trägem bzw. allgemein bessere Finanzierungsmöglichkeilen für die Tätigkeit. Vom Vertreter des
ötfe-ntlictren TrägÄrs wird ats Begrundung für einen Anlrag freier Träger auf Eignungsfeststellung die
überlegung genännt, daß diese trägerintem und nach auflen hin auf ihre Eignung venryeisen können.

4.2.2Die Errichtungs- und Betriebsbewilligung nach S 30 O.ö.JWG 1991

Nach g 30 Abs 1 O.ö.JWG dlrten Heime, Wohngemeinschaften und sonstige Einrichtungen, die zur
übemähme von Minderjährigen in die volle Eziehung oder sonst auf Dauer in Pflege und Eziehung
bestimmt sind, nur 'mit -Bewiltigung der Landesregierung enichtet und betdeben werden
(ausgenommen sind Schülerheimei. ensprechende Einrichtungen, die gemäß S 29 O'ö.JWG 1955
Oewiitign waren, brauchen gemäß S 55 O.ö.JWG 1991 keine neuerliche Bewilligung.

Nach S S Abs 1 leg.cit. sind Täger, die stationäre Einrichtungen nach S 30 leg.cit. betreiben,
anerkannte freie Träger der Jugendwohlfahrt.

4.2.3 Die Betriebsbewilligung nach 5 32 O.ö.JWG 19913€s

Kinderkippen, -gruppen und andere Einrichtungen, die zur Betreuung von Kirdem während des
Tages oO'er eines'Teiles davon bestimmt sind, dürfen nur mit Bewilligung der zusländigen
Beiirksvenvaltungsbehörde betrieben werden (vgl. S 32 O.ö.JWG). - Nach S 5 Abs 1 leg.cit. werden in
Oberösteneich auch Träger von bewilligrten Kinderbetreuungseinrichtungen als anerkannle freie
Träger geführt; da in Obelosteneich viele private Kinderbetreuungseinrichlungen existieren, gibt es
auci in äiesem Bundesland insgesamt eine große Arzahlvon anerkannten freien Trägem.

Neben bestimmten anderen Einrichtungen sind Kindergruppen, die in Eigenverantwortung der Eltem
geführt werden, nach g 32 Abs 2 leg.cit. von der Bewllllgungsplllcht ausgenommen. Da seil 1.1.1993
ü.a. eine vorhandenJ Betriebsbewilligung Voraussetzung ist für eine finanzietle FÖrderung von
Kinderbetreuungseinrichtungen von seiten-der Oberösteneichischen Landesregierung, suchen in der
Praxis auch Träger solcher Einrichtungen um Bewilligung an.

382 Laut Auskunft eines Ver8etsrs eines ansrkannten lreien Trägers'

383 Die Bswilligung von Klnderbeüeuungrseinricfrü.rnpn wird nur in Obetöstoneich b€rücksichtigt'

Praxis -
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4.2.4 Das Eignungsfeststellungs- und Bewilligungsverfahren

a) Die Landesregierung als zuständige Behörde

Den Ablauf des Eignungsfeststellungs- bzw. Bewilligungsverfahrens, und welche Unterlagen
einzureichen sind, ertrinreriOie belragen anerkannten freien Träger in schriftlicher oder mündlicher
Form von den zuständigen Behördenvertretem auf Anfrage bzw. nach dem Ansuchen im Rahmen von

"Ergänzungsaufträgen,' der zuständigen Behörde. Die dem Ansuchen folgende Überprti'fung der
getöroertei Unterligen durch Sachbeärbeiter und Sachverständige der Behördewird beiBedarf durch

öchriftverkehr, Telefonate und Besprechungen ergänzt. Bei stationären Einrichtungen erfol$ zudem
eine Verhandlung an Ort und Stelle, bei dei insbesondere die räumlichen VorausseEungen erhoben
werden.

Die Bescheide ergehen in der Folge an den Antragsteller und bei Eignungsfeststellungen
nachrichflich aucn an pne Bezirksverwattungsbehörden, in denen derfreie Tragertälig ist.

Praxis - 89

Die Dauer der einzelnen Verfahren rtiurOe aus den vorliegenden Bescheiden entnommen; sie betrug

adschen drei und sechs Monaten. ln der Regelwaren dieie Einrichtungen schon vor lnkrafttreten des
O.ö.JWG tätig und damit der Behörde bereits bekannt'

perconal: Geleitet werden die Verfahren von einem Juristen der zuständigen_Abteilung, der be.i

Bedarf Sachverständige zuzieht. Die Sachverständigen sind ein dem ieweiligen Bezirk' in dem sich

die Einrichtung OeiinOet, zugeordneter Psychäloge des Psychologischen Dienstes der
Jugendwohlfahri'sabteitungsi,4 uni ein Sozialarbeiter dei landesregierung für. fachlictrpadagogische
geänge. Bei stationärän Einrichtungen werden zudem Mitarbeiter der Rechenstelle der
Jugenäwohtfahrtsabteilung für den wirtsclafttichen Bereich und Sachverständige der BaubehÖrde, der
Feuerpolizei etc. zugezogen.

b) Die Bezirksvenvattungsbehötde als zuständige Behörde

Mit lnkafüreten des o.ö.JWG 1991 wurde die rechtliche Mfulichkeit geschatfen,

Kinderbetreuungseinrichtungen einer gesetzlich fundierten bescheidmäßigen Bewilligung zuttführen.
ln diesem Zusammenhang fiat die O.d. Landesregierung die Bezirksvenrallungsbehöden über deren

nunmehrige Zusrändigkäil bezüglich der Bewilligung und altfälligen Uberprüfung von
kino.roaäuungseinriclitungen, weTche von privaten 

-Veieinen 
-oder sonstigen lnstitutionen im

jeweiligen Bezir'k / der ieweiägen Stadt betrieben werden, informiert.s

Der Ablauf des Bewilligungsvedahrens ist durch das AVG geregelt. Durc.h.einen Brief der jeweils

irttanoigrn Bezirksverüaftüngsbehorde wurde den in die Untersuchung einbezogenen Trägem der
Kinderbetreuungsgruppen mitieteitt, welche Unterlagen demantrag beizulegen bzw. naclzureichen
sind. ln der Folge gäd es ein-oder mehrere Telefonate und Besprechunggn; letztere wurden einmal

öefoppett mit eiieri Lokalaugenschein, beidem zum einen die räumlichen Voraussetrungen erhoben,

ium äiOeren das pädagogiscne Konzept und Rahmenbedingungen besprochen wurden.

Nach den vorliegenden Bescheiden dauerten die einzelnen Verlahren zwischen zwei urd neun

Monaten.

personat: Neben einem Juristen als Leiter der Verfahren wurden der für den jeweiligen Bezirfi

irg"ordn"t" psycholote des psychologischen Dienstes des Landes oberösteneich für fachlich'
päägogi."ne eäange- und Vertieter där Baubehöde, der Sanitätsabteilung etc. zur Beurteilung

weiterer erforderlicher Voraussetzungen zugezogen.

384 Künftg wird eine einzige Psyctrologin ltir alle Verlahren zuständig sein'

ggs lacn einem Briel des Magistats unz, Amt ltir Jugend und Familie, an eine l(ncbrbeteuungseinrichilng in unz.
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4.2.5 Vorauss€tzungen

Die Voraussetzungen, die eine Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt aufweisen muß, um als
geeignet anerkannt bzw. bewillig zu werden, sind im O.ö.JWG als unbestimmte Gesetzesbegrifte
äutgälistet. Für eine Eignungsleststellung nach $ 5 O.ö.JWG 1991 muß die Einrichtung über eine
Oem Zel der Aufgabenstellung entsprechende Ausstattung, über entsprechend fachlich ausgebildetes
und persönlich gäeignetes Pelsnalund über die erforderlichen Räumlichkeitenverfügen. Annlich sind
die Voraussetzungen für eine Bewilligung von stationären und Kinderbetreuungseinrichtungen
formuliert: Ausstattung und Leitung müssen Gewähr für eine verantwortungsbewußte Pflege und
Eziehung bielen, für stationäre Einrichtungen nach S 30 leg.cit. muß zusätzlich ein
soziatfiJagogisches Konzept vorliegen; in einzelnen Punkten sind die Voraussetzungen dann
detaillierter aufgelistet (vgl. SS 30 und 31 leg.cit.).

Nach welchen Kriterien die geforderten VorausseEungen von der ieweils zuständigen BehÖde
beurteilt und als gegeben bzw. geeignet bewertet werden, läßt sich auch nach der durchgeführten
Befragung nicht glnlrell sagen, Von-seiten der O.ö. Lardesregierung wurden ke'ine Ricftlinien der
Verofunu-ngen e-rlassen, die nähere Kriterien für 'entsprechendes Personalu, "entsprechende
Ausstattun!", uerforderliche Räumlichkeiten" etc. festlegen. Es gibt lediglich inteme Rbhtlinien des
Psychologischen Dienstes bezüglich Personal, Konzept etc., die beim Bewilligungs' bzw.
Eignungsieststellungsverfahren einer Einrichtung entsprechend ihrer Besonderheiten herangezogen
(oder auch variiert) werden.

Die bisher anerkannten bzw. bewilligten Einrichtungen hatten fast ausschtießlich schon vor
lnkrafttreten des O.ö.JWG 1991 gearbeitet;damit waren deren Voraussetzungen bzw. Gegebenheilen
den zuständigen Vertretem der Landesregierung bekannt gewesen.

ln der Praris müssen für die Überprufung der Voraussetzungen Nachweise zu verschiedenen
Sachbereichen vorgele$ werden; dies sind z.B.:* ein (sozialpä-dagögisches) Konzept, wobei diesbezüglich keine Vorgaben über die lnhalte und

den Aufbau gemacht werden;ffi
' Personal: Anzahl, Aufgabenbereiche, Qualifikaiion (Formalkiterien), Fortbildung;Leitung;
' Raumpläne bei stalionären Einrichtungen, Raumntizungsangaben etc.;
' (mittetfristiges) Finanzierungskonzept;' Beschreibung der Arbeitsweise - Organisation der Einrichtung;
' Statuten des Trägervereins, Mietvertrag mit Ntttzungszuslimmung;
' Gutachten überTrinkwasserqualität.

Auf Basis der geforderten Unterlagen werden die VorausseEungen bewertel, wobei insbesondere bei
stationären Einrichtungen der Bewilligungsbescheid verschiedene Auflagen entt6lt, nach denen
weilere Vorausselzung-en zu schatfen sind; dies sind z.B. der Einbau einer brandhemmenden Türe
und die Verbesserung Oes Fluchtweges sowie die Anbringung eines FeuerlÖschers. ln einem Fall
wurde eine Befristung der Betriebsbewilligung ausgesprochen, da diä wirtschafilichen
Voraussetzungen nur für einen begrenzten Zeitäum nachgewiesen werden konnten.s Den
Vertretern dei anerkannlen Einrichtungen ist nicht garu klar, welche Kiterien für die Beweflung
letztendlich herangezogen werden. Die €tetlungnahme der Behördezu Richtlinien / Verordnungen, die
Kriterien festlegen würden, ist dahingehend, daß durch solche Vorgaben die Hexibilltäl im Hardeln
teilweise sehr eingeschränkt wäre und dann oft nicht mehr dem Einzetfall entsprechend gehandell und
entschieden werden könnte.

Bezüglich der Anforderungen an das Personal und die inhaltliche Arbeit wird von allen Befragten
beloni, daß die Anforderungen bzw. Ansprüche, die die Einrichtungen an ihre MitaÖeiterlnnen und
andere Rahmenbedingungen stellen, recht hoch sind und damit in der Regel den Eruartungen der
Behörde voll entsprechen.

Eine nicht einheiiliche Regelung kann aber zu unter*hiedlicher tiandhabung führen, die für freie
Träger nicht plausibel ist. ber Vertreter einer Kinderbetreuungseinrichtung berichtet über slrengere

386 Ein .zielftlhrendes sozialpädagogisches Konzepr st gamäß S 30 o.ö.Jwc 1991 cinc VorausseEung or die Bewilligung
einer stationäen Einricfrtungl leaaagpgische) Konzepb wErden in der Praxis aber zuch bEi der B€willigung r,on

KinderbeFeuungseinrichuingpn und Eignungsf€stst€llung verlangt

3S7 VSl.auch lGp.3.2 in Abschnitt lll.
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Auflagen bzw. Kriterien bei der Bewilligung einer zweiten vergleichbaren Einrbhtung des
Trägervereins.

Bei der lnstallierung neuer Projefie / Einrichtungen muß neben den im Gesetz erwähnten
Voraussetzungen dei Bedarf klargeleg werden können. Zudem sei es sicherlich von Vorteil, wenn ein
bereits bewährter und finanziell potenter freier Träger dahinterstehe, so die Meinung eines Vertreters
eines freien Trägers. Eine wesentliche Rolle bezüglich fachlich-pädagogischer Punkte spielt die
Stellungnahme dlr Mitarbeiter des Psychologischen Dienstes und in weiterer Folge die des
Abteilungsleiters. Bei unterschiedlichen fachlichen Standpunkten des Bewilligungswerbers bzw. des
um Eignirngsfeststellung ansuchenden Trägers und den Sachvers{ändigen werden ! Besprechungen
Oie positiorien klargelegtt und "verhandelt'. - Wie einfach bzw. schwierig es in der Praxis wirklich ist,
ein "innovatives" Projeld zu enichten, insbesondere dann, wenn der Träger / die künfligen Betreiber
noch nicht in dieseä Bereich geaöeitet haben und besonders auch in finanzieller Hinsicht kein
Spielraum nachgewiesen werden kann, konnte nicht efioben werden.

4.g Betrauung anerkannter freier Träger mit der Wahrnehmung bestimmter _n_ichthoheitlicher
Aufgaben der öffentlichen Jugendwohllahrt ($ 5 Abs 2 und 5 O.ö.JWG 1991)

Der öffenliche Jugendwohtfahrtsträger lcann anerlcannte freie Träger der Jugendwohlfahrt durch
privatrechtlichen üenrag mit der Wahmehmung bestimmter nichthoheitlicher Aufgben der
btfenlichen Jugendwohfänn betrauen (g S Abs 5 O.ö.JWG 1991). Abs 2 dieser Norm verstärkl diese
Möglichkeit, indem festgehalten wird, daß ein anerkannter freier Träger betraut w.erden sll, wenn er
untär Berücksichtigung seiner Ausstattung und sonstigen Leistungen das Wohl eines(r)
Minderjährigen besser ind wirtschaftticheralsder ötfentliche Jugendwohlfahrtstdger gewährleistet.

Nach Aussage des Leiters der Jugendwohlfahrtsableilung der Landesregierung ist dieser Passus des
Gesetzes in der Praxis bisher niCht angewendet worden. Künttig wird er nur ünn seine Bedeutung
haben

wenn das Land oder ein anderer öffentlicher Jugendwohlfahrtsräger den Bedarf für eine
Einrichtung der Jugendwohlfahrt ortet,
diese selbst diese Einrichtung - aus

und
welchen Gründen auch immer - nicht installieren wollen

- kein privater Verein etc. von sich aus dahingehend lätig ist.
Da es Oez'eit so ist, daß sehr viele freie Träger in verschiedenen Bereichen immer wieder lnitiativen
setzen wollen, hat dieser Passus des Gesetzes vonussichllich auch künftig keine praldische
Relevanz. lnsgesamt fußt der gesamte S 5 O.ö.JWG 1991 auf der Vorgabe durch das
BundesgeseE.s

Da die Träger von Einrichtungen, deren Eignung nach $ 5 Abs 3 leg.cit. festgestellt worden ist, auch
bereits in Jer Vergangenheit gearbeitet haben und die lnitiative für diese Aulgabenbereiche zudem
nicht primär von dÄr GnOesregierung ausgeht, ist bisher kein privatrechtlicher Vertrag nach $ 5 Abs 5
leg.cii. über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendwohlfahrt abgeschlossen worden. Vert6ge
mi Vereinen sind zudem juristisch sehr kompliziert (Widemrf, Bedingungen elc.), sodaß sie sicherlictt
eine Ausnahmeerscheinung sein werden, so der Betprdenverlreter.

Die Aufgaben der öffenilichen Jugendwohltahrl werden in Oberosteneich in vielen Bereichen aber mit
Hitfe vin freien Trägem der Jugändwohlfahrt erf0llt. Dabei wird vorr seilett des Ötfentlichen Trägers
(tand) darauf geaohtet, daß är in den meisten Bereichen immer auch selbsl zumindest eine
Einrichtung betreibt,- um ein gewisses Konkurrenryerhättnis zu schatfen,- damit dle Jugendwohlfahrtsabteilung 'von eigener Seite' Rückmeldungen zu der Prcblernatik

des Aufgabeibereiches bekomrnt und diesbezügliche Erfahrungen sammeln kann (und damit
auch ein- großeres Verständnis tür die Schwierigkelten freler Träger entwlckeln und fachlichen
Beistand geben kann),- um selbst innovativ zu aöeiten und- um die Kosten bei freien Trägern besser und einfacher vergleichen zu können.

ggs Ein Vergleich der Handhabung dieses Bereiches dgs O.ö.JWG 199'l mit den lntentionen des Bundesgssetrgebers findet

sich in l€p. 4.2.1 dieses Abschnttts.
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Andererseits isl sich die Behörde aber bewußt, daß sie mangels Personal elc. nicht alle Aufgafun
selbst erfüllen kann und daß gewisse Aufgaben der Jugendwohlfahrt durch freie Träger der
Jugendwohtfahrt aufgrund deren Flexibilität etc. billiger erfolgt.

4.4 Fachaufsicht

Anerkannte Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrl unterliegen laut O.ö.JWG 1991 der Aufsicht
iener Behörde, die die Eignung festgestellt bzw. die Betriebsbewilligung erteilt hat. Dabei ist "in
regelmäßigen Zeitabständen, mindeslens jedoch einmal jährlich, zu prüfen, ob die für die _Bewilligunggeforderten Voraussetzungen noch gegeben sind" (S 31 Abs 1 leg.cit.). Diese jährliche Überyrüfung
isl hut O.ö. Landesregierung auch bei nach $ 5 Abs 3leg.cit. anerftannten Einrichtungen trblich. Diese
lraben der jeweiligen Aufsichtsbehörde außerdem dte Änderung der Ausstattung, der Räumlichkeiten,
der fachlichen Qualifikation des Personals oder des Grundkorzeptes der sozialpädagogischen Arbeit
der Einrichtung mhuteilen Werden beider ÜnerprUtung dieser Einrbhtungen Mängelfestgestellt, so
wird dem Träger der EinrichJung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde mittels Bescheid binnen
angemessener Frist die Beseitigung der Mängel aufgetragen; sollten diese n'rcht behoben rr/erden,
wird die Eignung / Bewilligung widemrfen (vgl. S 5 Abs 6 und 7, S 31 Abs 2 leg.cit.).

Die Anerkennungsbescheide führen neben Auflagen, die sich auf den jeweiligen Aufgabenbereich
beziehen, die Verpflichtung an, daB auf Verlangen der Behörde Stellenbeschreibungen des Perconals
vozulegen sind, welche die fachliche und personliche Eignung nachweisen. ln der Prarirs wird, so ein
Behördenverlreter, die Fachaufsicht bei stationären Einrichtungen so gehandhabt. daß jene Vertreter
der Behörde, welche auch mit der Bewilligung betraut waren, nach Anmeldung zu einem
Lokalaugenschein in die Einrichtung kommen. Dabeiwerden zum einen die Räumlichkeilen besichtigrt,
zum anderen pädagogisch-inhaltliche Behnge besprochen. Nähere lnformationen zur konketen
Handhabung der Fachaufsicht konnten beiden durchgeführten Befragungen nicht erhoben werden, da
die ieweiligen Einrichtungen erst seit Mitte 1992 bewitlig / als geeignet anerkannt sind und
demzufolge noch nicht von konketen Erfahrungen berichten konnten. Der Vertreter einer stationären
Einrichtung, die schon seit mehreren Jahren in diesem Bereich tätig ist (also auch bereits zur Zeit des
atten O.ö.JWG tätig war), berichtet, daß die letzte'offizielle Kontrolle' in seiner Einrichtung mehrere
Jahre zurücklie$. Seiner Meinung nach hufe die Fachaufsicht indirekt über gelegentliche Kontakle
mit Vertretem der Behörde, bei denen über die Arbeit, Phnungen etc. berichtet wird, über Berbhte
über einzelne betreute Jugendliche oder über die im Rahmen der Arbeit laufenden Kontakte mit den
Sozialarbeitem und Psychologen der Behörden. Diese indirekte Fachaufsicht wird arch von einem
Vertreler einer anderen Einrichtung dahingehend angesprochen, daB mil der Abrechnung der
S ubventionsnachweise auch ein Täti gkeitsbericht vorgelegt werden muB.

4.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontrolle

4.5.1. Zuerkennung von Geldmitteln

a) Tagsätze und Stundensätze

Die Kosten der Übemahme von Kindem und Jugendlichen in statior6re Einrichtungen nach S 30 Abs
1 O.ö.JWG 1991 werden dem Träger der Einrichtung vom zuständigen öftentlichen Träger
(Landesregierung, Sozialhitfeverband bzw. Stadt mit eigenem Stattrt) abgegolten (unbeschadet von
einer eventuellen Kostenersatzpflichl durch Unlerhattspflichtige). Die Höhe der Koslen für die von
einer Einrichtung erbrachte Leistung wird von dieser in Form von Tagsätzen in Rechnung gestellt.w

Die Höhe dieser Tagsäh wird von jeder Einrichtung aulonom, d,h. ohne direkten Einfluß des
öffentlichen Trägers, festgelegil; diese leitet sich mehr oder weniger direkt aus dem
sozlalpädagoglschen Konzept der Elnrlchtung ab, welches von der Behörde genehmlg wude. Die
damit genehmigen Strukturen inklusive Personalund Arbeitsweise und die Leistungen der Eindchtung
sird dem ötfenllichen Träger bekannl, sodaß die Einrichtung mit ihrem Tagsatz in der Regel atrch ln
Anspruch genommen wird. Soltle das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht (mehr) stimmen, so der Leiter

389 l,Lihere geseEliche Bestimmungen zur Kostentragung si€he Y,aP.3.2.4 in Abschnitt ll
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der Jugendwohfiahrtsabteilung, würde der öffentliche Träger (mittelfristig) dieses Angebot unter den
vorliegänden Kostenbedingungen nichl (mehr) in Anspruch nehmen. Uber dieses Treie Spiel der
Marktkäfte" wissen die freien Träger Bescheid, und 'Erhöhungen halten sich im Rahmen'. Der
wesentliche Vorteil dieses Syslems gegenüber einer ofiiziellen Genehmigung von Tagsätzen lie$
darin, daß bei der Behörde mindestens zwei Personen eingespart werden kÖnnen, die tür die
Genehmigung und Abrechnung der Tagsätze zuständig sein müßten.

Der Tagsatz setzt sich, so der Vertreter einer Einrichtung, aus allen für die Einrichtung anfallenden
Kosten zusammen, wobei großere Investitionen und lndandhaltungskosten nicht eingerechnet
werden; diese werden über eigene Förderungen bestritten. Verhandlungen bzw. Besprechungen
bezüglich der Höhe der Tagsätzö ftnden mit der-Behörde insofem slatt, als die Zusamrnensetzung der
Tagäze immer wieder durchleuchtet werden muß und manche Budgetposten nach und nach
"erlämptt" werden müssen (2.8. Rücldagen), damit die Höhe des Tagsatzes als adäquat.für.die
erlcrachte Leistung gesehen wird und für den Träger der Einrichtung kodendeckend ist. Uber
grundsätzlicne euägätposten wird mittlerueile von stationären Einrichtungen gemeinsam mit dem
[and verhandelt (zlB. bezüglich Freihaltegebühren). Sollte es zu keiner Verständigung / Einigung
zwischen Behörde und freiem Tragei kommen, werde von ersterer 'an das betdebswirtschaftliche
Verständnis und an das Risiko, das-der Träger selbst trägt', appelliert, erläutert der Behordenvertreter
weiter. - Eine Erhöhung der Tagsätze findetlber eine jährliche Angleichung an den Preisindex und die
Lohnkosten statt.

lnsgesanrt hat, nach Aussage eines Vertreters einer Einrbhtung, iede Einrichtung "eine Geschichte
dej Tagsatzes", d.h., daß einzelne, meist kleinere Posten bei verschiedenen Eindchlungen
unterschiedlich hoch sind (2.B. Bekleidungspauschale). Eine Transparenz bezüglich eiruelner Posten
der Tagsätze gibt es zwischen den einzelnen freien Trägem nicht.

Eine weitere Form der Rechnungslegung ist im Bereich der Jugendwohlfahil bei. Therapien üblich.
Therapiestunden werden über 

-StundÄnsätze abgegolten, wobei es hierbei einen von der
Landesregierung festgele$en HÖchstsaE gibt.

b) Förderungen

Für die Täfigkeit von Einrichtungen der freien Jugerdwohlfahrt, die soziale Dienste anbielen, kÖnnen
diese vom ünd, von den Sozialhilfeveöänden und den Städten mit eigenem Statut nach Maßgabe
der im jeweiligen Voranschtag vorgesehenen Mitlelgefördert werden (vgl.S 13 Abs 4 O.Ö.JWG 1991).

lm jeweiligen Budgetvoranschlag des Landes Oberösteneich sind unter anderem Mittel für soziale
Dienste, äie vom land Oberöstöneich oder in dessen Auftrag von freien Trägem angebolen werden
(2.8. Eltemschulen, Pflege- und Adopliveltemschulung), und für Förderungen von Einrichlungen der
ireien Jugendwohtfahrt vorgesehen.ss

aa) Soziale Dienste
Oä euOgetposten für soziale Dienste isl direkt der Jugendwohlfahilsabteilung zugeordnet, wobei es
uaenorän'eine politische Entscheidung über Prioritäten bezüglich bestimmter Angebote isl, wieviel
Geld insgesamt zur Verfügung gestellt wirO. Oie entsprechenden Angebote werden entweder durch
Mitarbeilär des Landes aOgäOectc oder es werden Träger der freien Jugendwohlfahrt mit der
Durchführung einzelner Rngebote betnaul, wofür sie eine Förderung erhalten konnen.

bb) Förderungen
O"i "forO.run-gstopf" für die Tätigkeit einzelner freier Träger wird jeweils durch den zu$ändigen
Landesrat verGin. Hierbei sei es für die ansuchenden Träger wichtig, Konlakte zu politischen

üärtretern zu knüpfen und ihre Arbeit bekannl zu machen, um bei entsprechenden politischen

Verhandlungen besondere Fürsprecher zu haben, betont ein Vertreter eines freien Trägers.

ln der praxis der Mittelvergabe wird unterschieden zwischdn Förderungen / Zuschüssen für den
tautenden Aufwand und Iniestitionsbeihilten. Dem Ansuchen sind ein Finanzierungskorzepl, z.T.

390 Die Förderungpraxis von den Sozialhiltevertränden und Sädten mit €igenem Stahit witd in der vorliegenden Unterarchung--- ;u; insofem üiucfsi"nü$, ats uns diesbezüglictre Angab€n von einigen anerl€nnten lreien TräFm der Jugendrohllahrt
r,orliegpn.



Kostenvoranschläge, und ein Nachweis über die zeichnungsberechtigrte Person vozulegen. Bei der
Vergabe von FÖrderungen wird von seiten der Landesregierung darauf geachtet, daß von ihr maxirnat
zwei Drittel des laufenden Gesamtaufwandes einer Einrichtung abgedeckt werden. Welche Kriterien
letzlendlich ausschlaggebend sind für die Höhe der Förderungen, ist für die befragen Vertreter der
Einrichtungen nicht klar. Daß Parleinähe des Trägers zu den entscheidenden Gremien / personen
von Bedeutung sein dürfie, wird von einem Vertreter einer Einrichtung insofem vermutet, als der
eigene Trägerverein für zwei Einrichtungen von einer Gemeinde die gleiche Subvention wie ein
parleinaher Trägerverein für eine einzige vergleichbare Einrichtung ert6tt.

Die Vertreter von Einrichtungen, die ihre Tätigkeit mittels Förderungen durch die öffenrliche Hand und
private Sponsoren finanzieren, betonen, daß es teitweise nur unter großem Zeitaufwand und mit
größtem per.sonlichem Einsatz der Mitarbeiter nnglich ist, die rntwendigen finanziellen Mittelfür den
hufenden Betrieb "auftreiben" zu können.

Weiters wird darauf hingewiesen, daß die Verhandlungen mil dem land OberÄsteneich zwar nicht
einfach sind, aber doch um vieles einfacher als mit den Gemeiüen, in denen gearbeitet wird; von
diesen sei es besonders *hwiefig, Subventionen zu erhalten. Ein besonderes Problem stellt für die
Einrichtungen die in der Regel späte definitive Zuage über Förderungen dar (ca. Mäz - April des
laufenden Jahres). Einrichtungen, die schon mehrere Jahre tätig sind, können zwat mit relatir großer
Sicherheit damit rechnen, zumindest die im letzten Jahr gewährte Förderung zu erhalten, arbeiten
aber genauso wie neuere Einrichtungen auf eigenes finarzielles Risiko.

Auf Landesebene ist seit 1.1.1993 der Förderungsnrcdrc für private Kinderbetreuungseinrichtungen
durch die Anwendung der 'Richtlinien tür die Gewährung eines Zuschusses des Landes
Oberösterreich" vereinheitlicht und damit vereinfacht;3sl Richilinien für die Förderung von
Tagesmütteryereinen sind in Ausaöeitung.

4.5.2 Finanzkontrolle

a) Tagsätze und Stundensätze

Einnahmen freier Träger / von Einrichlungen für Leistungen, die über Tagsätze (oder evl.
Stundensätze) abgegolten werden, werden von seilen der O.ö. Landesregierung bezüglbh der
tatsächlichen Venuendung nichf weiter Rontrolliert. Damit sind auch Verschiebungen äirzetner
Budgetposten möglich. lnsbesondere für freie Träger, die mehrere Einrichtungen betreiben, ist so ein
relativ großer Handlungsspielraum bezüglich der konketen Venrendung der Mittel gegeben; das
bedeutet für die Praxis, daß Schwerpunkte in der Arbeit der Einrichtung geseEt werden können, im
Bedarfsfall auf besondere, ott nicht vorhersehbare Situationen, die sich arc der laufenden Aöeit
ergeben, reagiert werden kann und auch Weiterentwicklungen des Abeitskonzeptes leichter möglich
sind.

b) Förderungen

Einrichtungen freier Träger, die für ihre Tätigkeit Förderungen von der O.ö. Landesregierung erhalten,
müssen diese mit der Rechenstelle der Jugendwohtfahrtsabteilung abrehnen3a Dabei gibt es
Unterschlede zwlschen Förderungen für den laufenden Aufwand und für lnvestitionsbeihilfen.

Die Abrechnungen über Förderungen für den laufenden Aufwand sind per Jahresende vozulegen.
Dabei wird vorn Förderungsgeber zumindest ein ordnungsgenräßer Jahresabschluß mit elner
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, wenn möglich auch eine Bilaru verlang, welche im ldealfafl von

391 Die Richüinien wudon mlt Scfrrelben \lom 30. Juli 1992 als 'Beilage zu JW - 97l -1999' bekanntgemacht Darin ist u.a-
vorgesehen, daß nur jene Kinderbebeuungseinricfitungen Zlsdtalss€ erhalten können, w€ldre nach g @ O.ö.JWG 1991
bewilligrt sind.

Die in $ 32 Abs 3 leg.cit. geregelte Ausnahme, daß Kindergruppen, die in Eigenverantwofttng der Eltem d.rrdrgefilhrl rprden,
von der Bawilligungspllicht au€enommen eind, rteht insolcm in einem Widerspruch zu der crwähnt€n Vorous$trung filr
Förderungen, als solche Kinderguppen in der Praxis nicht ohne öftenüicfie Förderung betrieben werclen können.

392 Förderungen, die vom Bund oder von Gemeinden gswährt werden, maisssn mlt einer entspr€chenclen Abbilung /
zuständigen Person abrcchnen.
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einem Steuerberater otfiziell überprüft worden ist. Die im Finaruierungskonzept aufgeschlüsselten
Budgetposten dürfen verschoben werden. lnsgesanrt muß vom freien Träger darauf geachtet werden,
daß kein Gewinn gemacht wird.

Für gewährte lnvestitionsbeihitfen isl der Nachweis über die 'achgemäße Venrendung" der Mitlel zu
erbringen; dieser erfol$ über Originalbelege.

Grundsätzlich besreht von seiten des Landes Oberosteneich die Möglichkeit, bei der Überprüfung der
sachgemäßen Venrendung von Förderungen den landeskontroltdienst einzuschn]ten. ln der Praxis
war dies bisher noch nicht der Fall.

4.6 Einbeziehung fteier Träger in Belangen der Jugendwohlfahft durch den öffentlichen
Träger

Eine organisierte Einbeziehung freier Träger in Behngen der Jugendwohlfahrt durch die
Landesre-gierung wird in oberöstänelch derzei nichtpmlKiziert. Der Behördenvertreler betont, daß in

der praxiJ aberäutornatisch perrnanenter Kontakl mii den einzelnen Trägem / Einrichlungen besteht,
da diese Subventionsnehmei sind. lm Bedartdail wird mil den freien Trägem Kontakl aufgenommen,
um diesen die Möglichkeit der Stellungnahme zu geben (z.B.zu einem Gesetzesentwu0.

Nach Meinung eines Vertreters einer Einrichtung wäre die lnstallierung eines Jugendwohlfahrtsbeirats
oder eines ähntichen Gremiums grundsätzlich wünschenswert, ein solcher/-s wäre_^eine. weitere
Möglichkeit des Austausches in Aigelbgenheiten der Jugendwohlfahrt; allerdings müßte klar sein,
welche Stimme die Einrichtungen naOen. An sich wehrt sich die Jugerdwohlfahrtsabteilung der
Landesregierung aber gegen Filierungen. - Kontaktgespräche mit der Behörde basieren in der Regel
auf der lnitiative einzämlr Träger oder eines Zusammenschlusses freier Träger (Dachveband,
Arbeitskeis).

4.7 Planungen im Bereich der Jugendurohlfahrt

ln Oberösteneich gibt es ein relativ gul entwickeltes Netz an Angeboten im Bereich der
Jugendwohtfahrt; eiri Jugendwohtfahnsphn oder andere systernatische Planungen liegen zur Zeft
nicht vor. Zet de.s Ottentncnen Trägers ist es, nicht nach einem Phn neue Einrichlungen zu
installieren, sondern bei Bedarf rasch und adäqmt zu handeln. Der Bedarf wird von Mitarbeilem
ötfenlicher und freier Träger geortet. Weiter beschreibt der Verlreler des Ötfentlichen Trägers die
Situation so, daß der "Zu-strom' an neuen ldeen und lnitiativen groß ist. Diese werden von der
zuständigen Behörde ar.rf ihre sozialpolitische Notwendigkeit überprüft, bei positiver Bewertung
besteht die Möglichkeit der Umsetzung.

4.8 Zusammenarbeit avischen freien Trägern und öffentlichem Tdger

Allgemein wird die Zusammenarbeit zwischen frsien Trägem und dem öffentlichen Träger von
UeiOen Seiten als gut bis sehr gut beschrieben. Ein Befra$er meint aber, daß der Austausch in
pädagog isch-fachlichen Belan gen verstärkt werden sollte.

Die Zusammenarbeit zwischen freien Trägem untereinander wird von den befra$en Vertretem
unterschiedlich bewertet. Alle sind in ein-em Dachveöand, Arbeitskeis etc. vertreten, in dem

spezifische Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsame Anliegen formuliert werden; diese werden bei
Bedarf bei den entiprechenden Steilen vorgetragen. lnsbesondere der Vertreter der stationären
Einrichtung wünscht sich eine verbesserte ünd verstärkte Zusammenarbeit dahingehend, daß in
manchen 

-Bereichen eine gröBere Transparerz zwischen den eluelnen Trägem / Einrichtungen
iugeta"sen wird (2,8. Oezogficfr der Finanzierung).Ändererseils sei er sich dessen bewußt, daß sich
tein T6ger geme in die Finanzgebarung schauen läBt.
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Seit lnkafttreten des O.ö.JWG 1991 wurde eine Vielzahl zusätzlicher sozialer Dienste eingerichtet,
diese waren zum Erhebungszeitpunkt daten- und zahlenmäßig aber nicht erfaBt.ss

4.9 Allgemeines zum Gqsetz

GrundsäZlich wird das neue JugendwohlfahrlsgeseE von den Befragrten positiv bewertet. Es führtviele Möglichkeiten an, ufn das allgemeine und konkete 7]el der lugendwohlfahrt erreichen zukÖnnen, aber ... es ist ein 'Kann'Gesetz". Aus iuristischer Sictrt ist rnanch-es nicht eindeulig formuliert
(. P lq gesamte s 5 o5.JWG 1991), Oie pratcische Handhabung in bezug auf die eiioezienunf
freier Träger ist im wesenilichen aber geklärl.

Die. .Bedeüyng treiel Träger wird dahingehend erläutert, daß auf der Grundlagebetriebswirtschattlichen.D?n!"tr in wichtigen Beräichen immer wieder neue Einrichtungen / projeüe
installiert und dabei auch freie_Träger herangezogen werden. Ein Vertreter einer Einricitung 

"*anntin diesem Zusammenhang, daß duich das nÄue Gesetz die Stellung freier Träger ganz ailgdmein undbei Finanarerhandlungen mit der öffentlichen Hand die Wichtigkeit öer Einrichtüng-zwar immer wiederbetont.wird, diese grundsätztiche Anerkennung (und auch o:ffizielle Eignungsfä$ellung durch dieBehörde) bisher aber keine Erleichterung (etwä iir form einer gesicherteren Finaruierun!) gebracht
hat.

3$ Gemäß eines Schreib€ns der O.ö. Iandesregierung vom 29. April 1993 (GZ: JW-48/32-t999Mag.We/D)
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5. STEIERMARK

5.1 Datengrundlage

Ab wesentliche Grundlage für die Beschreibung der prahischen Handhabung der Anerkennung von
träien tragem / Bewilligung von stationären Einrichtungen, der Heraruiehung von Trägem der treien
JugenOwonffahrt durch den Offentlichen Jugendwohlfahrtslräger und diverser Rahmenbedingungen
der Arloeit freier Träger dienen:* ein lnterview mit Vertretem der zuständigen Abteilung des Amles der Steiermärkischen

landesregierung (Leiterin (Juristin) und juristische Mitarbeiterin des Bereiches Jugend-
wohtfahrt, Leiterdes Referats für Planung, Wirtschattlichkeit und Kontrolle);

' ein lnterview mit einem Vertreter eines anerkannten freien T6gers nach $ 10 Abs 3 SIJWG,
der mehrere soziale Diensle anbietet;. ein lnterview mit einem Vertreter eines anerkannten freien Trägers nach $ 10 Abs 3 leg.cit.,
der stationäre Einrichtungen nach $ 29 leg.cit. und soziale Dienste anbietet;

. ein lnterview mit einem Vertreler eines anerkannten freien Tdgers nach $ 10 Abs 3 leg.cit.,
der in einem Bereich der Jugendwohtfahrt tätig ist;. ein lnterview mit einem Vertleter eines anerkannten freien Trägers nach $ 10 Abs 3 leg'cit-,
der eine stationäre Einrichtung nach $ 29 STJWG betreibt.. Zudem wurde ein lnterview mit einem Vertreter eines freien Trägers geführt, der neben an-
deren Bundesländern auch in der Steiennark Einrichlungen betreibt.

5.2 Ei g nu ngsleststellung (Anerkennung) und Bewilligung

Die Eignungsfeststellung von freien Trägem der Jugendwohlfahrt ist in der S:teiennark durch S 10 Abs
ä St.lüle, Jie Enicntun! und der Betrieb von Heimen und sonstigen Einrichtunge_n für Minderiähdge
durch g 29 leg.cit. geregett. ZusäElich ist durch $ 8 leg.cit. die Anerkennung von Pdvatpersonen n^ol:

miert. Am 91.g.1993 gä es in der Steiermark dS anäfannte freie Jugendwohlfahrtsilräger u$ 9sa
O"*iffiE" stationäre Einrichtungen der fteien Jugendwohlfahrt; bei drei Trägem gab es ein laufendes
Anerkännungsverfahren. Weiters waren im Juli 1993 37 Pdvapersonen nach dem SIJWG anerkannt.

5.2.1 Die Eignungsfeststellung (Anerkennung) nach $ 10 Abs 3 SUWG

ln der Steiermark können freie Träger der Julendwohlfahrt zur Erfüllung von nichlhoheitlichen Aufga'
ben der öffentlichen JugendwohJlahi henngezogen werden, wenn sie nach Zel und Ausstrattung

äiu geeignef sind; die Eignungsfeststellung eines treien IFg."* erfol$ nach seinem Antrag durch
die t-a-nOesregierung (vgl. $ 10 Abs 1 iVm Abs 3 Steiermärkisches Jugendurohlfahrtsgesetz).

Diese Normierung bedeutet fur freie Träger der Jugendwohlfahrt in der Praris, daß sie zur Austibung
ihrer Täigkert dann eine Ane*ennungbrauchen, wenn sie diese in Zusammenarbeil mit dem öffentli'
cfren uugändwohlfahrtsträger ausüben urd insbesondere dann, wenn der freie Träger für seine Tätig'
i.ir uom ottenilichen Trägär bezahtt wird bzw. von diesem Subventionen ertrält. - Da freie Träger ihre
iäigkeit in der Regel niCht ohne Gelder der ötfentlichen Hand ausüben können bzw. sie für den ö'
t*tt"ttrn Träger Läistungen erbringen, werden künftig alle treien Träger der Jugendwohlfahil arch
als geeignet anerkannt sein müssen.

tm Vergteich der Handhabung dieser Regetung mil der lntentign 9o S_9 JWG 1989. ergibt sich elne

üori"iitti^ ung dahingehend, daß ein freier Träger nur nach einer Eignungsfeststellung zur Erfül-

lr.ö ""r 
nichtho-heitiichän Aufgaben herangezogen ryed_eLlary.Ein Unterschid kann aber insofem

äsigäen werden, als in diöem lusamirenhäng im JWG 1989 von Einrichtungefis, im STJWG

ün-Trag"^ der freien Jugendwohtfahrt gesprochen wird. - ln der Praxis bedeulel diese Regelung,

oäd uorio"r zuständigen Behörde dann ein 'doppeltes Verfahren- durchgeführt wird, wenn ein freier
iäiäi nrr stationäri Einrichtungen betreibt; dieser braucht zum elnen für die Erdchtung und den

gg4 De, Großteil dieser Einrichtrngen war bereits nach dem SUWG 1958 bowilligt cliese brauchten naoh $ 51 Abs- 6 SUWG

1991 keine neuerlic+le Bewilligung.
gss lm JWG gibt es aber keine eindeutige Unt€rscheidung aliscfren den Begritlen 'Einrichtung' und Träger', sie werden ehor

synonym verwendet (vgl S I JWG 1989).
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Betrieb der sl,ationären Einrichtungen eine Bewilligung nach S 29 SIJWG, zum anderen wird seine
allgemeine Eignung für den Bereich der vollen Eziehung, soweit es sich um die Enichtung und den
Betrieb von Einrichtungen nach $ 29 leg.cil. handelt, in einem eigenen Bescheid festgestellt. Hat ein
für einen bestimmten Bereich anerkannter freier Träger vor, seinen Täligkeitsbereich durch ein
Angebot zu enrveitern, für dessen Durchfrlhrung er noch nicht als geeignet befunden wurde - wofür er
also hut Gesetz vom öffentlichen Tdger noch nicht herangezogen werden kann -, so ist eine
Erweiterung des ursprunglichen Eignungdeststellungsbescheides rntwendig.ss Vereinfachend ist
diese Regelung der Anerkennung von freien Trägem dann, wenn ein Träger Einrichtungen eines
Bereiches an mehreren Orten betreibt; aufgrund der allgemeinen Anerkennung, welche nur in
Ausnahmefätlen auf (einen) einzelne(n) Bezirk(e) eingeschänkl wird, lst bei lnbetriebnahme einer
neuen Einrichtung dieses Bereiches kein neuerliches Anerkennungsverfahren notwerdig.so -
lnsgesanrt Karer wäre nach Meinung der Autoren die Eignungsfeststellung der einzelnen
Eindchtungen.

Nach den Aussagen der Behördenvertreter kann der aktuelle Stand der Umsetzung dahingehend
zusammengefaßt werden, daß zum Erhebungszeipunkt (Mai 1993), abgesehen von drei laufenden
Anerkennungsverfahren, alle in der Steiermark tätigen freien Träger der Jugendwohlfahd für die von
ihnen durchgeführten Tätigkeitsbereiche als geeignet anerkannt sind; Ausnahmen können Träger von
Erholungsaktionen sein.

Kein Eignungdestslellungsverfahren El für Träger von Beratungszenlren, die neben der Jugend-
wohlfahrt auch in anderen Bereichen (2.8. Sucht, Arbeit, Frauen etc.) tatig sind, und von Familienbe-
ratungsstellen vorgesehen; letztere deshalb nicht, da sie bereits über das Familienberatungsföde-
rungsgesetz geregelt sind.

Begründet wird der Antqg auf Anerkennung von den Vertretem der anerkannten freien Träger unter-
schiedlich: durch die offizielle Anerkennung als freier Träger der Jugerdwohlfahrl werde arch db
langjährige Täligkeil des Vereins anerkannt, die Anerkennung könne arrch als eine Art Gütesiegelge-
sehen werden ('ldingt bessef), weilers wurde ard die aus der Anerkennung resultierende Mit-
gliedschatt im Jugendwohlfahrtsbeirat und auf eine angebliche Anerkennungspflicht hingewies6n.
Insbesondere jene Träger, die bereits vor lnkafttrelen des STJWG tätig gewesen sird und zu ver-
schiedenen Bereichen des Gesetzes in Aöeitsgruppen mitgearbeitet haben, hatten arch eine
Grundinformation über das Anerkennungsverfahren. ln weilerer Folge ist atrch von der Betrörde im-
mer wieder auf das Anerkennungsverfahren aufmerksam gernacht utoden.

5.2.2Die Anerkennung nach S I STJWG

Neben anerkannten freien Trägem können in der Steiennark atrch Pfiwtprsonen für Aufgaben, die
sich aus dem STJWG ergeben, herangezogen werden. Voraussetzung dafür lst, daB sie von der Lan-
desregierung zur Erbringung beslirnmter Leistungen anerlcanntsind (vgl. S 8 STJWG). Von Bedeutung
ist diese Regelung für Eziehungshelfer, Psychotherapeulen etc.

5.2.3 Di€ Errichtungs- und Betriebsbewitligung nach $ 29 STJWG

Einrichtungen, die zur Übemahme von Minderiährigen in Pflege und Eziehung bestimnrt sind und
ganzjährig helrieben werden, dürfen nach $ 29 STJWG nur nach einer Bewilligung durch die Landes-
regierung enichtet und betrieben werden.

5.2.4 Das Anerkennungs- und Bewilligungsverlahren

Der Ablauf des Anerkennungs. bzw. Bewilligungsverfahrers urar den Veilretem der anerkannlen
freien Träger durchwegs bekannt, wobei teilweise aber nicht gnm klar war, welche Unterlagen mit
dem Antrag eingereicht werden muBten. Der Nachweis über die vorhandenen VorausseEungen lst
beider Bewilligung von stationären Einrichlungen insofem einfacher, als diese im STJWG detaillierter

396 Eine diesbezügliche Verpfrichürng ist aucä als Auflage in den Anerkennungsbescheiden vorgsschrieben.

39/ Die Enictrü.rng und der Beüieb einer weit€ren stationären Einricfrü.rng beditrlen gpmäß $ 29 SUWG abor imrrer ein€r B€wiF
ligung durch die lantbsr€gierung.
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angeführt sind. Die notwendigen lnformationen erhalten freie Träger aber auf ry!'?g" von der Be-

hörde in schrittlicher oder mu-nOlicher Form. Die Prüfung des Antrages und der Unterlagen wird bei

strationären Einrichtungen ergäna durch einen Lot<alauienschgin, bei einer besonderen Form ' der

mobilen Betreuung uäi Jrg"äalichen, welche allein odei in Kleingruppen in Wohnungen leben - wer-

den anstatt Oes UoxaäugänJn"ines in där Regel verschiedene Nachweise über den Bestand der

Wohnung verlang. weilis wird im Rahmen der-Bewilligungsverfahren die HÖhe des Tagsatzes fest-

geleg. Sind zusätzliche Unterlagen erforderlich, werdeÄ di&e von der BehÖrde nachgefordert; sollte

es sinnvoll sein, den Antrag in "jn"t oder mehreren Bereichen umzuformulieren, so wird von seiten

der Behörde aber immer auf gegenseitiges Einvemehmen geachtet.

Die Anerkennung von pivatpersonen erfolg ebenfalls durch ein Verwaltungwerfahren. Der Eig-

nungsprüfung liegen ium ein'en schriftliche Ünterlagen zugrunde, zum anderen ist ein personliches

Gespräch mit einem Amtspsychologen notwendlg.-(Ausnähmen bestehen bei Psychotherapeulen'

welche bereits in die psycnornenapieliste d; Bunädministeriuns für Gesurdheit, sport und Konsu'

mentenschutz eingetragen sind.)

Die Anerkennungsbescheide gehen in öer Regel an de1 Träger und an die steirischen Bezirksver'

;;;1ö;;üää,i**, oi" e"*inigungsoescneiJe für stationäö Einrichtungen erhalten zudem auch

die Einrichtungen serbst. Bei pivatpersonen werden diese nur dem Antragsteller zugeslellt, die

Bekanntgabe an Oie geiirksvenrualtungrb"hörd"n erfol$ über Listen von anerkannten Personen' die

die Landesregietung, 
- gäGnnf än verschiedeien Bereichen (z'B' Psychotherapeuten'

Eziehungshetf er), zusammenstellt.

Die Dauer der einzetnen Verfahren, entnommen aus den zur Verfügung stglte-ryen Bescheiden' be-

wegte sich zwischen zwei und 17 Ufonaten, en enotp.l"kt wurde naöfr gO Monalen bewilligt' Die

teilweise recht lange Verfahrensdauer wid von einigen Vertretem anerkannter Träger nicht proble-

matisch gesehen, cta dei jeweilige Trager bereits uis-oanin in dem Bereich tätig und die Anerkennung

zum damaligen Zeitpuntc in O.i Pra,riä noch keine Vorausselzung f{ die weitere Herarziehung ge
wesen war. Jene Vertreter von Trägem, oä"in n"ues Angebot installieren wollten und dafür die Be
willigung bzw. Anerkennung benÖti$en,.aunem sibh in der-Befragung verärgert rlber die lange Dauer'

Bei den nichrstationäien Äitgebot"-n n"u" o nach wiederholtem uigieren zwar eine mündliche Zu'

sage der uugendwonttanrtsaheitung uno darit;grün"" Licht" für die Herarziehung des Trägers mit

diesem neuen eng"bol g"g.u.n, iä Einz*aiiriare arer sclron eine frühere Hilfestellung ddngend

notwendig gewesen.ss-Där Vertret"r ä1n"" iragers einer stationären Einrbhtung betonl, daß

während der vedahrensdauer (g Monag bereits-eine wohnung angernietet war, Mitiarbeiter zur

Verfügung standen und auch'Oer gedärf gege-Fn war. Seinär Meinung nach sei die lange

Verfahrensdauer insbesondere darauf iurgöfiUühren, daß die gephnte Betreuungsform lon
Jugendlichen und oli-ir"g"r setbst_in oäisteiennark noch nicht bekannl gewesen sind' - Der

vertreter eines anerkannten freien Trägers scnreiut clie 9ir hnge Verfahrensdauer nichl einem
uUnwillen" der Behörde zu, sondem der gäringen Anzahl an Mitarbeitem in der Abteilung'

Personat: Die Anerkennungwerfahren für Pdvatpersonen-und freie Träger werden von einem Juri'

sten der Abteilung ö"räitäi,iutäie eewir[gunt"u"rt"nr"n für.stationäre Einrichtungen ist ein anderer

Jurisr der eoreitung"lu;-n;i Jes Facnueönä Jugendwohlflhrt) zustandig- Mit fachlich-inhaltlichen

Belangen sind rvrira'rb'eiter oes esycnongischen Diänstes befaßt (getrennt nach strationärem, ambu'

lantem/nrobirem Bereich und eignungsjrufunt uon privapersonen). sachv.ersländige der Baube-

hörde, dee Brands.h,,t "r, des SanirärJiengä etc. werdän für Gutachten bei der Bewilligung von

stationären Einrichtungen zugezogen.

5.2.5 Voraussetzungen

lm Rahmen der Eignungsfeststellung von freien Tägem ist von der Landesregierung nach $ 10

Abs 1 stJWe zu pruten,-on oi"r" naci zet und Ausstattung geeignet sind, eine bestimmte Aufgabe

der Jugendwohtfahrt zu erfüllen; insoesonoere-müssen aiä iacnticnen, personellen und echlichen

vorausseaungenvorhanden sein. Pivatpersonen müssen entsprechende Zeugnissevorlegen' durch

35 Die Heranziehung anerkannter lreier Trä9r ertolgfl im Einzetlatlpweils ilber Eine Bezirksverwalürngbehörde'

ss Der verüeter eines troien Trägers erwähnt, dafJ seinerseits bereits eine säumnisb€schwerde vorbereilet worden ist' diese

aber hinlä1ig wurde ars der Anerkennuns"o*t ft"ä;ä"ö r"ä""t nolauf der seclrsmonatsfiist (vgl' lGp' 2'4' in Abschnitt

ll.) einlangte'
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die die Befähigung zur Erlrringung der in Betracht kommenden Leistungen nachgeyiesen wird (vgl. S
g Ab" e leg.äit.yl Die Voraüsselzungen für die Bewitligung von stationären Einrichtungen sind
ebenlalls Oircn unOestimmte Gesetzeibegriffe aufgezähtt: dies sind nach $ 29 Abs 2 leg.cil. ein nach

allgemein anerknnten wissenschafttichen Erkenntnissen erstelltes sozialpädagogtsches Konzept,

Fichkäfte in ausreichender Aruahl, Räumtichkeiten, die für die Ertüilung des Zweckes (...) geeignet

sind und e ntsp rec h e nde wi rtsc lnft I ich e VorausseE un g en.

Zum Nachweis dieser Voraussetzungen müssen in der Praxis von den Eignungs' bzw' Bewilli'

lungswerOern Unterlagen vorgelegt w:erden. Grundsätzlich werden nach Aussage der Behördenver'
treter rechtliche Nach-weise 1'2.e.-ruichtuntersagungsbescheid bei Vereinen, Handelsregistereintra'

lung uei einer GesmbH, bischöfliches Deket oei rirönticnen Organisatio.lgn) und Nachweise über die
wirtschattlicnen Vorauss.trrng"n (Finanzierungsplan, Jahresabschluß)@ des_Trägers bzw. der Ein-

richtung (Iagsatzberechnungf die Darstellung cies Ange.Pg]s bzw. ein detailliertes Konzept, Nach'
weise über die zur Verfüguni'stehenden Rauincnteiten llrtietverträge etc.) und die Qualifikation der
M itarbeite r (bei bestehenden Einricht ungen) verlangt.

Für die überprüfung der enarähnten VorausseEungen gibt es von seilen der Behörde keine allgemein

feslgetegen'Kriterien; dies sei laut Aussage OesättenfL.lgn Trägers u.a. ar-rfgrund der großen Viel-
fafi än Ängeboten nicni mOgtich. Die Sachlienntnis und Erfahrung der zuständigen Behördenvertreter
sind eine örundlage fur diebrüfung der Voraussetzungen. Allerdingsist b_ei d91 Landesregierung ]ne
Verordnung in nusarOeltung, die Äi"ntlinien für die Enichtung und den Betrieb von stationären Ein-

richtungenleslegt. - lm fo-lgenden sind einige Erläuterungen der BehÖrdenvertreter und Wahmeh'
mungei bzw. Velmutrngen-uon Vertrelem änerkannter fräier Träger und Hinweise aus den in den
Besciheiden angeführten Begrundungen hinsichtlich der einzelnen vorausseEungen zusammenge-
faßt:

I Das persona/ der Träger bzw. Einrichtungen wird vonrviegend hinsichtlich der vorhandenen
eualifikationen (Ausbiliungs- und Praxisnaihweise) überprüft, wobei diese sich entsprecherd
der konzeptiven VorgabenlEziehung, Betreuung, Therapi? etc.) unterscheiden. Bei Privaper'
sonen findet zusätzlich ein eespnöh mit einem Mitarbeiter des Psychologischen Dienstes
slatt, in dem diese auf ihre per'sonliche Eignung geprütt werden. Diese müssen auch ein

Leumundszeugnis vorlegen. - Welch" Kriterien letaendlich herangezogen.werden (wieviel
praxis ist wofür ausöichend, welche Berufsgruppen sind von rnanchen Tätigkeiten
ausgeschlossen etc.), ist für die Vertreter derfreien-Träger nicht immertrarspalen!:ll
Dieäusreichende Anzahl der Mitarbeiter wird bei stationären Einrichtungen im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens mit der Genehmigung des Konzeptes festgele$ bzw' ausgehandelt,
wobei?iesOezUgtich der freie Träger unü Oie Behörde in ihren Vordellungen in der Regel

übereinslimmen.
Für die Beurteilung der für die Tätigkeit vorgesehenel Räymlichkeiten und deren Einrichtung
wird bei stationären Einrichtungen 

-im Rahmen des Bewilligungsverfahrens ein Lokalaugen'
schein durchgeführt, bei dem Sächverständige verschiedener Bereiche (2.B. Qaupolizei' Sani-

tätsdienst, Brandverhutung) und Vertreter oei Behorde nach intemen Krilerien@ entscheiden.

Bei noch vorhandenen uängetn werden im Bescheid (einmalige) Auflagen zu deren Behebung

ausgesprochen.
Auf das vorhandensein von Räumlichkeiten (2.8. rntwendig für Therapien, Besprechungen)

beider Anerkennung wird, zumindest in den Bescheiden, nicht hingewiesen' . .il; 6;ili,f;g lg; sacirtichen bzw. wittshafttichen Vonusseaungen erfolgil beim Anerken-

nungsve*ahren- freier Träger über den Nachweis des alduellen Finanzhaushaltes
(Buägetvoranschlag, Jahresabschluß etc.). Bei der Beurteilung achtet die BehÖrde daraul, ob

ür, üirt..nafiliche-Bestand des Trägers für längere Zeit gewährleistet erscheint. Bei einem
neuen Angebol bestehl, wenn der fräger (2.8. Verein). "tt$ daslehl', grundsätzlich aber

äuch die üogri.nr"it d"r Gewährung ei-ner bartsubvention. Bei strationären Einrichtungen ist

t

4@ GrundsäElic*r sind Nacfrweise über den Budgethaustralt d€s gpsamten Trägers zu erbringgn. Bei einem Träger, der neben

der Jugendlohlfahrt auch in andEren Sozialbereicfren aq iit, waren aul dessan Wunscfi Nachlvsis€ ober den Jug6n4

wohlfahrtsbereicfi austeichend.

/Dl Der Verüeter eines Trägers berichtet von der Ablehnung von von ih1 ltir.eine Täligkelt als geeignet erscfriensngn Mitatbai-

Em, wobei ltir itrn die-Ägmentation seitens der eewin'igungoehörde nicht phusibel war' Andererseits zählt der v€rteter
eines anderen Trägers, der in elnem ähnlichen a.r"i*r ririg üt, jene Borufegnrppen auf, dc nach seiner lnlotmation von dgt

Behörde genehmigt werden. Diese Aufzählung *r,ri"or "rär 
pni B€rulsspanen 6ln, dle b€l ersterem nägBr nicht tkzOpücrl

rYord€n sind.

4o2 Diese Kriterien basieren einerseits auf den Bestimmungen einer alten H€imvelorülung, ild€rErseits ist eine n€u€ VetorÖ

nung in Ausarbeiung.



ein zwischen Landesregierung und freiem Träger ausgehandelter Tagsatz eine der Vorausset-
zungen für die Bewilligung.
VeÄutticn ist in diesäm 2usammenhang auch von Bedeutung, daß ein Träger eine Tätigkeit
mehr oder weniger lang bzw. zwischendurch vorfinanzieren kann; dies kann insbesondere
daraus geschlossen werden, daß ein neugegrundeter Verein als geplanter Träger einer
Einrichtung aufgrund fehlender wirtschattlicher Voraussetzungen nicht anerkannt worden wäre.
(Für dieseEinriöhtung wurde mittlerweile ein größerer Trägerverein gefunden.)

' Für die Bewilligung stationärer Einrichtungen und, im Unterschied zum Gesetzeslexl, auch für
die Anerkennung von freien Trägem ist die Genehmigung bzw..^Vorlage eines vom
Trägerverein / äen Mitarbeitem ärstellten Korueptes erforderlich.ß Dieses muß bei
stationären Einrichtungen auf allgemein anerlonnten wissenschaftlichen Ekenntnissen
beruhen; es hat Oie ÄrUeit der Einrichtung sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch deren
Rahmenbedingungen zu beschreiben. Nach einer ersten Begutachtung des Korzeptes durch
einen Mitarbeiter Oes Psychologischen Dienstes werden in einer gemeinsamen Besprechung
dessen Grundsätze bebüchtet und durchdiskuliert. Gegebenenfalls, d.h., wenn z.B. Thesen,
Arbeitsansätze etc. nicht dem Fachverständnis des Gutachters entsprechen, werden von der
Behörde Anderungen und / oder Ergäruungen verlan$. ffeilweise wird das Konzept schon vor
dem eigentlichen Bewitli gungs- / Anerken nungsverfahren be gutachtet.)

' Als weitere Voraussetzüng iUr Oie Anerkennung muß der freie Träger einen entsprechenden
Verwaltungsapparat haben, mit dem die lar.rfenden Geschäfte erfüllt werden können.

Für die Vertreter der freien Träger ist in einigen Entscheidungsbereichen der Behörde keine TnnW'
renzvonangewendeten Beurleilungskiterien erkennbar. Dies isl, faBt rnan die Aussagen zusammen,
immer dann kein Problem, wenn diä Entscheidung (seisie positiv oder negativ) tür sie arch phusibel
ist. Großteils entsprechen die von den Trägem an die eigene Einrichtung gestellten Arsprüche aber
den Erwartungen der Behörde. - Ein Vertreter eines freien Trägers äußert in diesem Zusammenhang
das Gefühl, die Behörde habe bezüglich der Zr$ändigkeit für die Anerkennung bzw. Bewilligung
(noch) kein Gesamtkonzept.

Konnle ein freier Träger bestimmte VorausseEungen nicht nachweisen, hat dieser den Antrag zu'
rückgezogen oder, da in der Regel noch vor einer Antragstellung die VorausseEungen grund€tzlich
aUgeKan-werden, gar nicht gestellt. Damit sind, so die Behördenvertreter, Befristungen cdie| Ein'
*Aänkungen (im Vergleich mit dem beantragen Aufgabenbereich) bei Bescheiden in der Praxis
nicht notwendig.@

Laut Aussage der Vertreter des öffentlichen Trägers ist für freie Träger der Jugendwohfiahd aurcft

eine "absträRe' Anerkennung möglich; das heißt, daß ein freier Träger für einen bestimmten Tätig'
keitsbereich ats geeignet anerfannt wird, ohne in diesem Bereich bäreits tratsächlich zu aÖeiten. ln
diesem Fatl wird agfgrund des Erfahrungswertes des öffentlichen Trägers mit einem freien Träger -
dieser kann z.B. auJder Tätigkeit in anderen Bereichen resultieren ' eine weitere Anerkennung be-
schieden.

Bei der Anerkennung und insbesondere Bewilligu ng neuü Mdelte der Jugendwohlfahrt, welche ln
der Praxis einer Heranziehung (siehe unten) vorausgeht, orientiert man sich, so die Behörde, u.a. am
Jugendwohlfahrtsptanffi. ruaCn Einschätzung eines Vertreters eines freien Ttägers stellt am ehsten
dij Finanzierung eines neuen (Pilot-)Projektes ein Ppblem dar. Vertreter anderer freier Träger er-
wähnen folgende Probleme bezüglich der lnstallierung neuer Modelle: Zum 9ine1-ist die Dauer des
Anerkennuigsverfahrens sehr größ, zum anderen müssen (auch geringfügige) Korzepterweitgrun'
gen, deren Notwendigkeit sich aus der laufenden Klientenarbeit ergilJ, von der- Behörde zuerst ge'
iehmigt werden (bei ltaionären EinrichtunEen durch eln neues Bewilligungsverfahren), bevor in der
praxis-in diesem Rahmen gearbeitet werden kann; rasches, flexibles und bedarfsgerechtes Hardeln
seiso erschwed bzw. nicht mÖglich.
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4CKl Für Tätigkeitsbereiche, die im Regelfall von an€rkannten Einzelpersonen (Eniehungshefer €tc.) gpl€istet wed€n, ist bei der

Anerkennung als Träger kein eigenes KonzePt €rtord€rlidl.
/tO4 B€i d€r Genohmigung eines PiloFrojektes wurde allerdingF eine zeiüiche BalrisEng ausgesprocfien.

405 Z.rm JugendrohllahrtsPlan sieh€ 1(aP.5.7. des€s Abchnitts.
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5.3 Heranziehung freier Träger der Jugendrtohtfahrt zur Erfüllung von nichthoheitlichen Auf'
gaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt (S 10 Abs I und 2 STJWG)

Nach g 10 Abs 1 STJWG können freie Träger der Jugendwohlfahrl mit Vertng zur Erfüllung von
nichthöheiilichen Ar.rfgaben der ötfentlichen Jugendwohlfahrt herangezogen werden, wenn sie dazu
geeigner sind. Sie 6tten aber herangezogen werden, wenn ein freier Träger unter Berucksichtigung
ieinär Ausstattung und sonstigen teistungen das Wohl eines Minderiährigen bessgr und wittslnftli'
cäer gewährleistei (vgl. $ 10 Abs 2 leg.cit.;. Eine weitere Voraussetzung fq die Heraruiehung ist in
ms t" leg.cit. normieä' der jeweilige freie Träger muß sich verpflichten, Gebarungsprufungen durch
den LanJesrechnungshot im nanmen der rlbertragenen Aufgben zuzulassen. - Als geeignet aner-
kannte freie Träger [aOen entsprechend dieser Regelungen keinen Anspruch ?!{ eine Heranziehung
zur Erfüllung von-nutganen der Jugendwohlfahrt Ourcn Oön öffentlichen Träger.6

ln der praxis bedeutet dieser Passus des Gesetzes nach Aussage der Betrordenvertreter, daß ein
anerkannter freier Träger von der Bezirksverwaltungsbehorde beauftragrt wird, entsprechend seinem
iäti![eitsUereich jeweäs in einem Einzetfatnälig zu werden. Dazu wird zwischen Behörde und freiem
Trai'er ein mündlicher oder schrtfilicher Vertng abgeschlossen, in dem mehr oder weniger differen-
ziert die Zele und Rahmenbedingungen Oer ÄrOeit des freien Tragers lür den konlseten Eirzelfall
t"sg"h"n;n sind.eT Von einer ttJrarzienung wird in der Steiermark arrch bei anerkannten freien Trä'
gern von stationären Einrichtungen gesprochen.

Die Bedeutung der Normierung über die Heranziehung wird nicht von allen Verlretem der anerlann'
ten freien fiager in diesem Sinne verstanden. Einige gehen davon aus, daß die von ihnen
vertretenen Träger, obwohl sie schon längere Zeit im (in den) jeweiligen fufOqbenbereich(en) tätig
sind und auch im obigen Sinne "herangezägen" werden, noch nicht nach $ 10 Abs 1 oder 2 STJWG

herangezogen sind. die enrarten sichLinen Vertrag mit dem öffentlichen Träger, in dem bezüglich
eines ion iinen ausgeübten Tätigkeilsbereiches (evt. für eine bestimmle Region) nähere Regelungen
über die Zusammeiarbeit fixieri sind. Ein sotcher Vertrag über die Herarziehung / Beauftragung
eines freien Trägers durch den öffentlichen Träger würde so mehr Verbindlichkeil mit sbh bdngen,
insbesondere auch für die Finanzierung. Wird ein fteier Träger beauftra$, eine Aufgabe zu erfüllen,
müßten vom ötfenilichen Träger dafüi auch die Kosten übemommen werden. Solange die freien
Träger aber ohne einen voi beiden Seiten akzeptierten V.qlrag arbeiten, sei die Normierung
bezirglich der Heranziehung led i glich eine'lGnn'Bestimmung".@

Bezüglich der lnstallierung neuer / zusatzlbher Angebole sehen Vertreter anerkannter lreier Träger
ein pLblem darin, daß - äucn wenn diese Angebote vom öffentlichen Träger grundsätzlich befurwor'
tet werden - freie Träger sich auf einen langwieigen "Kampf" mil dern öffentlictren Träger und ein
,Bittsteller-Daseinu eingellen müssen, um btaendtich unler aleeptablen Bedingungen aüeilen zu
können.

Die im STJWG normierte Anerkennung eines freien Trägers für eine bestimmte Aufgabe als Voraus'
setzung für eine mögliche Heranziehuig des freien Trägers erfol$ in der Praxis (zumindest vorläulig)
nicht irimer schriftlich. Vor allem bei neüen Angeboten (ausgenommen im stationären Bereich) erfolgt
die Heranziehung über längere Zert ohne vörtrandenen schriftlichen Anerkennung$e*heid des
freien Tägers.

Die Hennziehung anerkannter freier Träger zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe erfol$ dutch den
öffentlichen Trägär entsprcohond dem vörhandenen Bedart. Dabei sei, so ein Vertreter der BehÖrde'
die Größe odertie "Etäutiertheit' des freien Trägers nicht relevant. Sollte es aber z.B. so sein, daß
zwei anerkannte, aber unterschiedlich große freie Träger das gleiche Angebot anbieten und der Öf'

fenliche Träger vor einer Wahlsituation steht, würde eher der gröBere Tägerbevonu$ werden. Eine

zusätzliche Entscheidungshilfe wären in diesem Fallaber sicherlich auch die in $_10 Ahs 2 STJWG

normierten Kriterien .beöer und wirtsctnfllichef, die hier auf die Ebene der freien Träger überlragen

46 ln den meist€n An€rkennungsb€scheiden wird in (br B€gfilndJng daraul hingewiesen, 'dafj aus der Angrkonnung alg TrF
get der treien Jugendrohila[rt j€denfalls keine Zatrlungwerpflir*rIrng des Jugsndttohllahßbägprs ebgsleitatwerden kann"

407 ln mancien Bereicfien (z.B Frithlörderung) wid zudem zwisdren dom lroisn Träg3r und den Pereonen / EziehurEsb+
rechtigten, die die leisü.rng in Anspruch nehmen, ein 'Eebeuungsvertag'abgeschbss€n'

4€ Der Verüeter eines anerkannten lreien Trägers, (br di6 KGten selner Einricfitung tlber v€redlisdsnc suwcnlionsgeber fi'
nanziert, bericht€t in diesem Zusammenhang von einem schreiben clgs soziallandesrates, nach dem von seiten des ll'xbs
eine langfrisüge Finanzi€rung des AngeboG angsstsebt und cbr Träger gebeten wird, Planungsgfundagen in Form einer

Bedarlserhebung beizust€uem'
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werden würden. - lnsgesanrt achte die Landesregierung aber darauf, daß keine zu großen Monopol-
träger ("Monster') entstehen.

Bei der Errichtung eines neuen sozialen Diersles, der noch nicht in iedem Bezirk angebolen wird,
wird von der Behörde bezüglich der Trägerschatl steuernd eingegriffen: ln der Anfangsphase haben
dreifreie Träger ihr lnteresse an diesem Angebot bekundet und in Zusammenarbeit mit dem öffentli-
chen Träger öin gemeinsames Aöeitskonzept ersteltt. Diese dreifreien Träger haben mittlenreile ihre
Arbeit in äiesem-Bereich aufgenommen, wobei von seilen des ötfentlichen Trägers darauf geachtet
worden ist, daß nur im Ausnahmefall mehrere Träger in demselben Bezirk arbeiten; auQ-erdem isl
vom öfientiichen Träger in diesem Tätigkeitsbereich kein weiterer freier Träger enrünscht.'t@

Die in g 10 Abs 2 normierte Bestimmung, daß anerlonnte freie Träger dann zur Erfüllung von Aufga'
ben haangezogen werden sollen, wenn sie das Wohldes Minderphrigen b""ol und wirtschaftli-
cher gewäirbiäen können als der öffentliche Träger, Lst in der Praxis nicht wirklich relevant. Die Be-
hördenvertreter betonen, daß es zum einen kaum Vergleichsmoglichkeiten gibt, da es vor lnkrafttre'
ten des STJWG kaum soziale Dienste gegeben hat, zum anderen sird freie Träger bezüglich 9"t F'
nanzierung zur Gänze vom ötfentlictren träger ablrängig, diese arbeiten in der Regel aber nicht billi'
ger als deiötfenliche Träger.al! Der bedeutLnde Vorteit des freien Trägers ist aber die grÖßere Flexi'
bilitat.

5.4 (Fach-)Aufsicht

Anerl<annte Träger der Jugendwohlfahrt und ihre Einrichtungen unterliegen der (Fach')Aufsicht der
Landesregierun!. ruacn $ iO nOs 4 STJWG sind Orgne der Landesregierung zur Einschau an Ort
und Stelld bereöhtigrt, inrä Ermitttungen sind von den freien Trägem in ieder Wji* zu unterstülzen'
Bei stationären Einriehtungen ist naCh g 29 Abs 4leg.cit. in geeigneten Zeitabständen zu überprüfen,
ob diese den vorgeschriäbenen Erfordemissen weiterhin entsprechen. We{e.n im Rahmen der
(Fach-)ArIsicfi Mlßstande wahrgenomnpn, deren Behebung moglich itt, YjF.diese dem freien
iragei innerhalb einer angemessenen Frist mittels Bescheid aufgetragen. Wird !iet" Frist nicht
einiehalten oder werden nichtbehebbare Mil'Jstände wahrgenommen, ist die Bewilligung bzw.
Anäkennung zu widenufen. Die Bewilligung von stationären Einrichtuqgen ist arcf zu widenufen,
wenn die Voraussetzungen für deren E-rteitung nichl mehr vorliegen. Ändem.sbh bei anerkannten
Trägem die Eignungworausselzungen, müssen diese dies der Landesregierung unaufgefordert
beünntgeben -Oie äetOrde hat in der Folge die Eignung des T6gers neu zu überprtden und
erforderfichenfalls neu zu entscheiden (vgl. S 1O Abs 4 und 5, S 29 Abs 4 leg.cit).

Eine ats Fachagfsicht dekla6eile üOerprUfung anerlcannter treier Täger wurde in der Steiermark in

der praxis bisher noch nicht durchgefü-hrt. ln bezug auf die padagogische / sozhhrbeiterische AÖeit
geschieht diese über Eirizelfälle. Durch den Kontakt zu den Sozhlarbeitem der Bezirkwerwaltungs'
6enorOen ist, so die Vertreter der freien Träger, eine hufende Kontrolle gegeben. ZusäElich geben

Jahresberichte der anerkannten freien Träger Einblick in ihre Arbeit.

Stationäre Einichtungen werden etwa einrnal j{ihrlich nach Anmeldung in bezug auf die geforderten

Bewilligungsvorausseizungen und die Umselzung des padagogischen_Kgnzeptes. überprüft. Dabei

findet neben einer Hausb&ichtigung ein Gespräch mit Verlretem der Einrichtung bzw. des Trägers
über Aktivitäten, probleme, Oie pädagogische Grundlinie'elc. statl;von seiten der Bet6rde sind in der
Regel jcner Jurist und jener Miarbettei Ces Psychologischen_Dienstes veilrelen, die auch schon im

c"trön des Bewilligungsverfahrens den Kontäkt mit dem Träger lden_Jrlitarbeitem der Einrbhtung
g.h"bi h"ben. Zudä gibt es taufend eine Aufslcht Ober dle Arbeit der Einrichtung durch die SoziaF

arbeiter und zuständigän psychologen der Bezirksverwallungsbehörden, indem diese den Ezie
hungs- / Betreuungtuät"ut där Kinder / Jugendlichen vefolgen bzw. bei speziellen Prcblemen hin'
zugezogen werden.

Sowohl im Rahmen der Anerkennung als auch der Bewilligung werd91 die freien Träger in den Be-

scheiden durch Auflagen hingewiesän, daß jede orgnisatorische Veränderung, Anderungen des

4m Diese Darstallung starnmlvon einem Verbet€r eines lreign Trfters, der in diesem Bereich aÖ€itat

410 Der Verüeter des Rec*rnungdienstes der Abtsilung veruin d€ Meinung, clafJ es im stationäten Bereicfi, in dem zur zett b(i

öflenüicher Träg€rschaft noch höhere Kost€n anfa]bn, in ein(?gn Jahren zu einer Angleicfiung der Kosten von lreien und

öfienüichen Trägem kommen wid.
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Konzeptes, des Personals (insbesondere bei stationären Einrichtungen) usw. der l-andesregierung
bekanntzugeben sind. Die Erfüllung der Auflagen wird teilweise durch Vorlage von Nachweisen über-
prutt. Außerdem geht die Behörde Beschwerden etc. nach, die von anderer Seite, z.B. von Ellem, bei
der Behörde deponiert werden. Neben fachlich-inhaltlichen Belangen wird !1 Rahmen der (Fach'
)Aufsicht auch di'e finanzielle Gebarung des Trägers / der Einrichtung geprittt.all

Als Problem wird von Vertretem freier Träger im Zusammenhang mit der (Fach-)Attfsicht deponiert,
daß - teilweise im Sinne eines "Sich-rechtfertigen-Müssensn - für die Behördenvertreter immer wieder
dahingehend Erklärungsbedarf bestehe, was das Charakteristische der Arbeit einer bestimmten Ein'
richtung ist.

5.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontrolle

5.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln

a) Tagsätze und Stundensätzc .
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Die Koslen für Hilfen zur Eziehung werden in der Steiermark zur6chsl - unabhängig von der Kosten-
ersatzpflicht des Minderjährigen bzw. der Unterhattspflichtigen sowie der Regelung der Kostenauftei'
lung zwischen Land und Soziahilfeverbänden oder Städten mit eigenem Stalut - von den Sozialhilfe'
verbänden oder Städten mit eigenem Statul getragen. Für die lnanspruchnahme von sozialen
Diensten sind die Kosten, bis auf einige unentgetttiche Diensle, von den Mindefihrigen und deren
Unterhaltsptlichtigen zu tragen; unter bestimmten Bedingungen ist ihnen aber ein Kostenzuschuß zu
gewährenite Die /tbgettuig der von anerkannten freien Trägem erbrachten Leistungen (entgeltliche
soziale Dienste und tziehüngshilfen) erfolg je nach Angebot in Form von TagsäEen4l3 oder Stun-
densätzena14, welche den Sozialhitfeverbänden dder Städten mit eigenem Statut bzw. den
1111gn1sn415 in Rechnung gestellt werden.

Nach g S0 Abs 1 und 2 STJWG sind die Tagsäb für jede einzelne stationäre Einrichtung durch Be'
scheid der landesregierung festzulegen und so zu bemessen, daß die Kosten für eine ordnungsge-
mäße Unteöringungiverpt-legung unl Befeuung der Minderjährige! gedecld sind. Die Tagsätze set'
zen sich zusamhbn aus Personalkosten, Sachkosten und lnvestitions- und lnstandhattungskosten.
Eine Verordnung, die entsprechende Kriterien für die Festrsetzung der Tagsätze regelt, ist bei der
Landesregierung in Ausarbeitung.

Als Persnalkosten werden je Mitaöeiterete die im Landesgehaltsschema fes{gelegilen Bnrttolohnko
sten zuerkannt, wobeifür Mitaöeiter im stationären Bereich generell entsprechend ihrer Tätigkeit als
Ezieher die B-Entlohnungsgruppe, mil eventuellen ätlagen, herangezogen wird. Für die Fests&ung
der Sachkosten werden Oei Oäi erstmaligen Festlegung die diesbezüglichen Ausgaben der Einrich-
tung abgeschätzt bzw. die lst-Kosten (inkl. einer iähilichen Steigerung nach dem VeÖraucherpreisin'
OexJ alJerundlage herangezogen;teilweise werden pauschalierte Beträge zugrundegelegt..ln diesen
Bereich fallen diä Verpflegung, laufende Betdebskosten, Venrallung, Superuision, Fortbildung, etc'
Bei der Landesregierung wirO überleg, Sachkosten künftig vermehrl über Pauschal€tze festzulegen.
Auch bezügtich dLr Lohnkogen sotl es Anderungen dahingehend gebe.n, daß für die freien Täger
mehr Flexibilität bei der Entlohnung ihrer Mitarbeiter moglich ist. Als lnvestitions' und lnstandlal'
tungskosten wird pro betreutem Minderjährigen und Jahr eine für alle Einrichtungen gleich hohe Pau'
schäb genehmig. Aus der Summe aller einzelnen Budgetposlen wird der iährlich neu festzulegende

411 vgl. lGp. 5.5.2 clieses Abschnitts.

412 l.läh€r€ gesetrlich€ Bestimmungen zur Kostentragung teieh€ l<aP.3.2.4 in Abscfinit ll.

4.lg Fif die Unterbringung von l(ndem und Jugendlidren in Fleimen und sonstigen stationäten Einridtungen rveden Tagsätre
wnechnet (vgl. S 3o Abc 1 SUWG)'

414 ln Form von Sürncbnsätren werden \,otzugrstfl€ise de bisurEsn der mobilen ttrenste, z.B. Sozittlpädagogiscfie Familier
hille, Frrihfüdetung, Eziehungshelter, abgngolten.

415 Der EinfacfrhEit halber werden di€ den Ktienten gewährten KostenzuschtJsse or entgelülche sozlalä Dlenstg - nach d$sen
ästimmung - direkt an dan jeweiligon lteien Träger oberwiesen. Die Diflerenz antischen Kostenzuschuß und Gesamtlosbn
wird den Klient€n vom lreien Tragr in Rechnung gestellt (ln den m€ist€n Fällen ist es so, daß der Kostenzuschuß 100 o/o

berägL)
416 Die Anzahl d€r Mitarbeiler witd im Rahmen (l9r KonzePEenehmigung l6stgplegt
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Tagsatz für die Betreuung eines Minderiährigen berechnet. Die Tagsätze einzelner Einrichtungen

unterscheiden sich.a17

Vergleichbar mit der Festlegung von Tagsätzen für stiationäre Einrichtungen werden von der Landes'

i"gi;rung Stundensätze fe-stgäleg, diJvon den freien Trägem für sonstige entgeftliche Leistungen

dem öffenllichen Träger in Recnnung gesteltt werden dürfen bzw. von diesem abgegolten werden'

äiunotage für die Stindensätze sind züm einen die Persnalkosfen (Landesgehaltsschema für den

"ni+r*"n"noen 
Tarifieitsoereicn mft der Annahme eines durchschnittlichen Alters der Mitarbeiter)

und die sachkosten"länj"nornrene plan-Kalkulation, welche gegebenenfalls..nachkalkuliert wird)'

Zum anderen werden äie-stundensätze auf der Basis eines 41-wochen.lahresal8 und einer pro wo'
che durchschnitilich zu venechnenden soll-stundenanzaht kalkuliert. Eine jährl'tche Steigerung ent'

sprechend oem veoäucherpreisindel.bzw. den Gehaltsverhandlungen wird in der Folge bentcksich'

tig. Beider Neuinstallierung'von Einrichtungen ist es grundsätzlich mÖglich, zusätzlich eine Subven'

tion als starthilfe r, äin"tt"ä. - Die stund"n-ratz" sind-steiermarkweit für alle Einrichtungen bzw' Ein'

zelpersonen mit einem veigieichbaren Täigkeitsbereich gleich.ale Begrundet wird diese Regelung

von seiten der Behörde damit, daß es reinä;üuervorteilun!" von einzelnen freien Trägem geben soll'

lnsgesanrt wird r;m öffenilichen Taier.betont, daß die Kostenveranlwortung auf der Grundhge un'

ternehmerischen Denkens mehr und-mehr den freien Trägem übertragen werden soll'

Die Festlegung der einzelnen Positionen erfol$ nachiussage des Behördenvertreters gemeinsam

durch öffenlichen riä]ä"-1'.1 iäö;a; ,no'in der Regel im Konsens zwischen beiden Verhand-

lungsparteien. von oen verräern äer freien Trägerwerüen die vorgestellten Berechnungsschemer 
I

nicht grundsätzlich negativ'beurteitt, in einigen lyns*. wird aber starke Kritik geübt' Einige schildem !

die Verhandlungen alö "mühsam" und "enisetzlich"; viele Posten müssen oin einem harten KanrPf" 
i

ausgehandelt werden. Ofi gehe es um relätV geringe lelr.age, die aber nichl zugestaldgn yerdgn' 
i

aus fachlicher / päJagogi-r"n"r sicht notr,vr-noigö Miilel 
-w_erden, vermutlich aus Grunden der 

1

Sparsamkeit, nicht genehmig, entschieden werOiin vielen Fällen "'nach Vemunfl und Gutdünken'' I

Als ein weiteres wesenlliches poblem bei der 'kostendeckenden" Tagsatzfeslsetzung wird von den

Vertretern freier Tragei äi" uon der Landesregierung angenommene 100 o/o'Auslastung bezeichnet,

die es in der praxis beiverantwortungsvollem'uno oäscnäiogemäßem Arbeiten nicht geben L"nl'ott
Anntich problernatisch *iro oi" hohe soll-stundenanzahl gesehen, die eine wesentliche Grundlage

der Stundensatzoerechnungen ist. lnsgesanrt sind nach Aussagen mehrerer.Vertreter freier Täger
die von der Landesi"giodg zugestaiden"n r"g- bzw. stundensätze nicht immer kostendeckend'

Zusätzlich zu den äußerst knapp bemessenen Säizen sei es in der Praxis sehr schwierig' notwendige

Sonderposten, die sich aus oeitautenoen Arbeit ergeben, abgegolten oder eine Starlhilfe gewährt zu

bekommen.a2

Ein Vertreter eines anerkannten freien Trägers zieht bezüglich der Finanzierungwerhandlungen das

Resümee, daß, würde er bzw. der Träger ri.rnr"S vor dei Wahlstehen, ein bestimmtes Angebot zu

instailieren, er sich äutfruno der äußärst schwierigen und für die praxis probrematischen Vertnnd'
lungssituation im rinäniierungsbereich nicht meh-r dafür entscheiden würde. Letztendlich sei das

417 Quelle: Leiter des Referats fiir planung, wftschatüichkeit und Kontolle des Antes dsr steiermärkisch€n Landesr€gigrung'

41g Diese zahl basiert auf Emplehlungn des wrtschattsfti,rderunginstiEtes. 'Nichtanwes€nheitszeiten' (urlaub' ltankenstand

etc.) sind abgezogen.

419 Quelle: Leiter des Referats lür Planung, wrtscfrafüldrkeit urd Kontollc dcs Amtgg dor Stoiormärkirchen Lan6sregierung'

420 Tagsalzverhandlungcn ftihrl der lroio Träger in dar Reget nur fär seine Einrichung, bei der Fesü€gung des sü/ndensaEes

verhandeln oft mehrere freie Träger gemeinsam mit d€r Landosregierung'

421 Eine 1OO o/eAuslasüJng bedsut€t, daß an allen Tagen des Jahres di€ entsPrecfiend dem Bescheid genehmigt€ Maximalan'

zaht von Kindem / Jugendlichen in der EinricfitlniLu""t wer&n'.ln der Praxis *ütd: q TtlI": daß ein MinderjährF

ger z.B. immer erst dnn 
"u. 

der vollen ezienuiiin oieser Einricfrhrng entlassen werden darf, wenn schon arn selben Tag

äin anderer Minderiähriger in d€r Einrichhing untergebracfit witd'

Der zuständige B€hördenverrebr betont, daß er wisse, daß b€zijglich der 'Auslasü,rngproblematik' kein Konsens mit den

freien Trägern besteht

42. Ein*eines D€tair am Rande: überziehungszinssn, die aus der meist im nacfrhinein ericlgten AbgelüJng einer erbrachten

Leishrng resurtieren, 
"rrg"n 

nicfrt als sactraunrani der Einridrhrng anerkannt. Eine ähnliche Regelung glt bei der Abt€ch'

nung von suuventionän. . E" h*d"lt.i.f, in oiesem Fall zrrrar nictrt um Großbefäge, dleses Beispiel ist ab€r Ausdruck einEr

schr-cngsn Bcetimmung bzvr' Handhabrtng der BehÖde'

Die stellungnahme der Behörde zu diesem problem bzrv. allgmein zur Vorfnanzierung von leistrngen dlrctr freie Trä9r

sei nach Aussage l€Eterer dahingehend, o"n o" treien Tragr sicfr Geldreserven anlegen sollen' Dies sei ftit einen g+

meinnützigen verein - die häufigte Rechtstorm lreier Träger - aber aus st€uerr€chüicfi€n Gründ€n nicht möglich'
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Land immer "der Stärkere", wesentliche Entscheidungen werden nicht mit den Erfahrungswerten aus
der praktischen Arbeit, sondem vom "grünen Tisch'aus getroffen.

Positiv hervorgehoben wird von einem Vertreter eines anerkannten freien Trägers, der in rnehreren
Bundesländern Utig ist, daß die in Rechnung gestelllen Tag- bzw. StundensäEe in der Regel pünkt'
lich bezahlt werden.

b) Förderungen

Anerkannte freie Träger, deren Leistungen von Familien, Tagesmüttem, Pflegeeltem etc., unentgelt-
lich in Anspruch genbmmen werden können, finanzieren ihre Tätigkeit in der Regel großteils über
Subventionen (Föiderungen), die von ver*hiedenen Slellen (Land, Gemeinden, Ministerien, private
Sponsoren etc.) gewährt werden.

Von einem Vertreter eines freien Trägers wird die gesanrte 'Finanzierung$rage' als eines der groß-
ten Pobleme der Arbeit bezeicfrnet. JedesJaärmüsse beiden vercchiedenen Stellen um Finarzmit-
tel gekämpft werden und immer wieder gebe es eine große Ursichefieit, ob der freie Träger die für
seine Arbeit notwendigen Gelder erhalte. Es gebe zwar oft mündliche Zusagen- im vorhinein, in
schriftlicher Form erhalte man diese aber erst im-Laufe des jeweiligen Arbeitsjahres.aB

Die Vergabe von Subventionen für freie Träger der Jugendwohlfahrt durch das Land Steiennark er-
fotg übJr das Büro des zuständigen Landesrates nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel. Offi'
zie-ile Richtlinien für die Vergabe der Subventionen gibt es nicht, entschieden wird nach von der Lan'
desregierung intem festgelegen Prioritälen. Von großer Bedeutung ist nach Aussage von Veilretem
freier lrägei O"l3 diesei seine Tätigkeit bei verschiedenen Politikem p6sentiert und auf deren Be-
deutung hinweist.

Eine Grundvoraussetzung für die Zuerkennung von Subventionen im Jugendwohlfahrtsbereich ist die
Anerkennung als freier fräger. Träger, die schon mehrere Jahre in einem Bereich atbeiten, haben
zwar eine gewisse Sicherhäit über die Gewährung einer neuerlichen Sublention, aber letztendlich
muß die Finanzierung iährlich neu ausgehandelt werden.

Die Subventionen sind für einzetne Bereiche (2.8. Sachkosten, Personalkosilen) bestimmt. Neben
Subvenlionen tür den laufenden Betrieb einer Einrichtung werden Yom Land auch GeHer ab
'starthitfen" (2.8. Erwerb eines Hauses, Anschaffungskosten) oder für besondere lnvestitionen zur
Verfügung gestellt. Voräussetzung dafür ist auf ieden Fall, daB von seilen des Landes Bedaff für
diese-Einiichtung gesehen wird und daß nach Einschätzung der BehÖrde die tachliche Eignung des
Trägers für das Angebot gegeben ist. lm Eirzelfall ist es bei besonderer Dringlichkeit und unter der
Voüussetzung, daß Ueimlßtandigen Ressoil des Lardes noch GeHer zur Verfügung stehen, noch
möglich, zum Jahresende eine zusätzliche einrnalige Subvention zu erhallen.

5.5.2 Finanzkontrolle

a) Tagsätze und Stundensätze

Freie Träger, die ihre Einrichtung(en) über Tagsätze finanzieren, werdgn in der Regeljäfrrlictr einer
Finanzkontrolle durch die Behörde untezogen. Nach den Kriterien der Sprvmkeit, Wirtschaftlichkeit
und ZwecknäBigkeit wird die Venarendung der GeHer für jede.einzelne Einrichtung überPrüfl; dabei
erfolg eine Einsichtnahme in die buchhalt-erischen Unterlagen.'|z4 Die Zuständigkeit dafür auf seiten
der dehörde lieg dezeil beidersetben Person wie die Zuekennung der Tagsätze. Laut Aussage die'
ses Behördenvänreters muß mit den festgelegten Budgetansätzen das Auslangen gefunden werden.
Ein interner FtuB der einzelnen Budgelposten ist aber n6glich, wird insgesamt ein Haben
vezeichnet, wird dieses aleeptiert, Abgänge (Soll) zum Jahresende gehen zu Lasten des TEgers. ln

4zl Nach Aussage des Leilefs dss Büros des zusländgen Landesrates werden Subventkrnen Or aas neue Jahr erst neh Ab
reclrnung dei vorhergehenden Subvenlion gewähil7 ausb€zahll Z.ldem ast eine Z.sa9e 0ber Erderungsn immer auch ab
hängig von der landeeinternen Freigabe (von Teilen) des Budgob

424 Nach S gO Abs 3 SUWG hat clie Landesregierung Einrichürngen, deren Kosten in Form voi.t TagsäEen abgegolten werden,
hinsichüicfr d6ren Verwendung nach den genannten Kit€rien zu 0b€rprüten. WeitErs wid normiert daß der Rechts!äger (=
lreie Trägsr) di€ Prüfung zu dülden und alle zu deren Durcfrftlhrung erlorderlicfien Untetlagpn vozul€g9n hat



besonders begründeten Fällen werden Naclrzahlungen für Abgänge aus dem abgelaufenen Jahr
gewährt;diese werden beim neuen Tagsatz (bzw. Stundensatz) aufgerechnet.

Die in die Erhebung einbezogenen freien Täger haben zum Zeitpunkt der Befragung teilweise ersl
knapp ein Jahr gearbeitet, sodaß bis dahin nur in wenigen Fällen bereits eine Uberprtrfung der Fi'
nanigeUarung durch die Behörde stattgefunden hat. Dies triftt insbesondere für iene Einrichtungen
zu, die eine Läistungsabgettung über StundensäEe ertntten. Die ÜOerprufung der Finanzgebarung ist
stichprobenweise künftig auch für diese vorgesehen.#

Der Vertreter eines Trägers, welcher bereits geprüft worden ist, sieht die Pra:<is der Gebarungsprü'
fung insofern negativ, als Oie Ergebnisse der Überprüfung als Gruülage für die Neufest*Eung des
tagsatzes herangezogen werden. lm konkelen Fallsollten eiruelne Budgetposten, welche per Jah-
reslnde unterschritten worden sind, geringer angesetzt werden, Budgeposten, die überschritten wor'
den sind, hätten in der Folge nicht enOni werden sollen. Der Hinweis von seiten des Trägers, daß
entsprechend von Richtlinüna6 der Landesregierung_eine Verschiebung einzelner Budgetposten
mogiicn ist, wurde letztendlich teilweise benrcksichtagt.sl lnsgesanrt hat es für den Träger aber keine
befriedigende Lösung gegeben.

Gebarungsprfifungen durch den Landesrechnungshof, welche als MÖglichkeit in S 10 Abs I SIJWG
bei Heraiziehung-eines freien Trägers normiert sind, hal es seit lnkrafttreten des Jugendwohtfahrts-
gesetzes noch nicht gegeben. Die Prufungen durch die Behörde erfolgen nach dessen zuständigem
üertreter aber nach Üensetben Grundkriterien (vgl. oben), sodaß die Finanzgebarungen der freien
Träger seiner Meinung nach auch den Kriterien des landesrechnungshofes slandhalten müßten. Der
Veri-reter eines freieriTrägers steltt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie weit das Land
überhaupt das Recht zur Gebarungsprüfung freierTräger hat.

b) Subventionen

Geldmittel, die freie i6g", für ihre Tätigkeiten in Form von Subventionen vorn Land Steiermark er-
halten, müssen jährlichturch die Vordge entsprechendedä Originalbelege abgerechnet werden.
Nicht bele$e Beträge müssen zurÜclbezahlt weden.

5.6 Einbeziehung fieier Träger in Belangen der Jugendwohlfahrt

S 11 STJWG normiert die Einrichtung eines Jugendwohtfahrtsbeintes, wetcher ausschließlich bera'
iände Funktion hat.aF Neben Vertret,em der Landesregierung und der zuständigen BehÖrden gehÖil
diesem Gremium je ein Vertreter eines genräß S 10 Abs 3 leg.cit. anerkannten freien Trägers an. Auf-
grund der großen Anzahl anerkannler fieier Träger in der Steiermark hatte der Jugendwohlfahrtsbei-
rat im Mai 1993 rund 40 Mitglieder.

Die GröBe dieses Gremiums wird von allen Befragilen problernatisch gesehen, da dadurch bedin$
effeklives Arbeiten nicht möglich sei. Bei Bedarf können aber Ausschüsse und Aöeitskeise gebildet
werden, die zu speziellen Themenbereichen Stellungnahmen etc. ausarbeilen und dann in einer Sit-
zung vortragen. Änderungsvorschtäge von den Vertretem freier Träger und des Ötfentlichen Trägers
gibt-es dahiigehend, daß entweder Dachverbände von Trägem einzelner AÖeitsbereiche gegründel
üerden und üon cliesen jeweils ein Vertreler in den Jugendwohlfahrlsbeirat entsendel wird oder daß
fixe Arbeitskreise / Ausschüsse inslalliert werden, die dann die eigentlichen 'Mitglieder' des Jugend-
wohtfahrtsbeirats sind. Als wichtig bezeichnet ein Vertreter eines freien Trägers die MÖglichkeit, Ex'
p"rt"n (Wissenschafter, Fachkratte) von außen einbeziehen zu können, die finanzielle Abgeltung der
Sitzungszeiten ist ein weiterer Wunsch.
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425 B€aiglich der Verwendung der sü.rndensätre findet sic*r im suwG kein ausüilcldicfier Hinweis auf eine Üoerpnltung alrc*r

die Landesregierung / Behöde

426 Richüinien über Abr€chnungsmodaliEtsn zum Behinderlong$etr, welcfre auch filr den Jugendwohllahilsbereich Ülzuwan'
den sind lwaßn'

4n Dtejährlicien steigerungen entspredt€nd rbm Verbraucfrerpreisindex bav. dem Landesgphaltssdtema werden aul je<bn

Fall gewährt.

42E Entsprechend bezieht sidt auf den äped<, fijr den die Subventionen v€rgsben wurden.

429 Die AutgBb€n des Jug€ndurohltahrtsbeirates sind in $ 12 SLMIG defini€rt
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Die durch die Mitgliedschaft aller anerkannten freien Träger bedingte Größe des Jugendwohlfahrls-
beirats wird von einigen Vertretem aber auch positiv bewertet: Anliegen eines eirzelnen Trägers, die
oft auch andere Träger belretfen, können so auf breiterer Ebene bekanntgernacht und Ötfentlich the-
rnalisiert werden. Trotzdem müsse aber, so der Vertreter eines anderen anerkannten freien Trägers,
der personliche Kontakt zu den Vertretem des öffentlichen Trägers gehalten werden, um für konkete
Anliegen eine positive Antwort zu efiaften.

Sitzungen des Jugendwohlfahrtsbeirates finden in der Regel dreimal iährlich statt, Ihemen, die be-
handett werden sollen, können von den Mitgliedem bis drei Wochen vor der SiEung beim VorsiEen-
den eingebracht werden.

5.7 Planungen im Bereich der Jugendwohllahrt

Vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde auf der Grundlage einer Bedarfsefiebung&
ein Jugendwohlfahrtsplan erstellt, der vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzabteilung von der Lan-
desregierung beschlossen ist (Stand Mai 1993). Dieser soll ein Leitfaden sein für die flächendeckende
lnstallierung-von Angeboten / Einrichtungen im Bereich der Jugendwohlfahrt. Betont wird von seiten
der Behörde, daß eine Fortschreibung des Planes notwendig sein wird.

Die befragen Vertreter der anerkannten freien Träger kennen diesen Phn teilweise, da sich im Rah'
men des Jugendwohlfahrtsbeirates ein Arbeitskeis mit den lnhalten dieses Planes befaßt hat. Grund-
sätzlich werden umfassende Planungen von den freien Trägem begrüßt, allerdings sollte in besond+
ren Fällen auch ein Abweichen möglich sein. Die Enichtung eines neuen Angebots, welches durch
die akluelle Notwendigkeit, die in einer Region nach der Bedarfserhebung entstanden ist, begründet
ist, wird hotfentlich deshalb nicht abgelehnl werden, weildieses entsprcchend der Ausbaustufe des
Planes (noch) nicht vorgesehen ist.

Der Ausbau des Netzes sozialer Dienste in der Steiermark erfolgrt nach Aussage der Behördenver-
treter bereits auf der Grundlage dieses Jugendwohlfahrtsplanes. Grundsätzlich ist das Land bestrebt,
lür neue Angebote freie Träger zu gewinnen. ln der Praxis gestaltet sich die diesbezügliche Zusam-
menarbeit mit freien Trägem so, daß, wenn von seiten des Landes die lnstallierung eines neuen oder
der Ausbau eines bereits bestehenden sozhlen Dienstes gephnt bzw. gewürscht ist, mogliche freie
Träger eingeladen werden, an der Unsetzung milzuwirken.

5.8 Zusammenarbeit ruischen lreien Trägem und öffentlichem Träger

Die inhaltliche Zusammenarbeit zwischen den fneien Trägern und dem öffentlichen Träger
(Landesregierung) wird von beiden Seilen großteils als gut bezeichnet. Die meisten Vertreter der
freien Träger sprechen von einem grundsätzlichen Wohlwollen des ötfentlichen Trägers ihnen gegen-
über, eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der wirlschaftlichen
Belange (siehe oben), wird gefordert. Außerdem wünschl man sich weniger Mißtrauen den freien
Trägem gegenüber, daß sie von den knapp bemessenen Geldem etwas abzweigen kÖnnten, und et'
wal mehr Handlungsspielraum. Teilweise bt eine verbesserte Zusammenarbeit aber auch mit Ver-
tretem einzelner Bezirksverwaltungsbehörden notwendig, um unler entsprechenden Rahmenbedin'
gungon eine derart anspruchsvolle Arbeit ausüben zu kÖnnen.

Eine Zusammenarbeit zuvischen den fneien Trägem linclet am ehesten dort stan, wo es ähnllche
Tätigkeitsbereiche gibt; gibt es eine Zusammenarbeit, wird diese dann auch als gut beschrieben.
lnsgäsamt ist die Zusamhenarbeit aber auch davon abMngig, ob Mitarbeiter verschiedener Träger
sich aul der personlichen Ebene verstehen.

1gn Diese Bedarlserhebung wurde b€i Mitarbeitom der Bezirkwerwalü.ngsbehörden durchgetührt
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5.9 Allgemeines zum Gesetz

Altgemein wird das STJWG von den Vertretem beider Seiten positiv bewertet. Es ermÖglicht grund-
satzlicn ein zeitgemäßes, flexibles Arbeiten, viele neue soziale Dienste sind seit lnkattlreten entstan'
den. Die konkäen Auswirkungen lassen sich aber noch schwer beschreiben. Bezüglich der prakti-
schen Handhabung, aber auch bezüglich des Gesetzestextes selber, sei (noch) einiges unklar und
laufe nichl alles entsprechend den wirklichen Bedürfnissen der Klienten.

Laut Aussage der Behördenvertreler hal sich die Bedeutung der freien Träger nach lnkratttreten des
Gesetzes in-sofem verändert, als vorher nur wenige im Bereich der Jugendwohlfahrl tätig gewesen
sind, es jetrt aber viele (neue) Angebote von fteien Trägem gibt. Zudem ist es nun so, daß freie Trä'
g"r vom öffentlichen tiager-grunOsatzlich aleeptiert sind und es großleils selbstverständlich ist,
deren Dienste in Anspruch zu nehmen, meint der Vertreler eines freien TEgers.

Seit tnt<nfttreten des neuen STJWG sind in der Steiermark von freien Tdgem zwei Wohngemein'
schaflen und vier Einrichtungen zur mobilen Betreuung von Jugendlichen enichtet worden' Zudem
werden vier verschiedene soiiate Diep$e von mehreren freien Trägem und Pdvapersonen in mehre-
ren steirischen Bezirken angeboten.
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6. TIROL

6.1 Datengrundlage

Wesentliche Grundlage für die Beschreibung der praktischen Handhabung der Anerkennung / Bewilli-
gung von Einrichtungän der freien Jugendwohlfahrt, der Übertragung von nichthoheitlichen Aufgaben
än änerkannte EinriChtungen und diverser Rahmenbedingungen der Arbeil freier Träger bzw' deren
Einrichtungen sind:

' ein Interview mit dem Leiter der zustärdigen Abteilung des Amtes der Tircler Landesregie'
rung (Jurist)i

' dreilnterviews mit je einem Vertreler von Einrichtungen, die nach S 29 Abs 1 TJWG aner-
kannt sind;' ein lnterview mit Vertretem einer Einrichtung, die nach $ 29 Abs 1 teg.cil. anerkannt lst und
der gemäß g 28 Abs 1 leg.cit. die Besorgung eines nichthoheitlichen Aufgabenberebhes
übertragen wurde;. ein lnteruiew mit je einem Vertreter von zwei stalionären Einrichtungen, die nach $ 26
leg.cit. bewilli$ sind.. Zudem wurdJein tnteruiew mil einem Vertreter eines freien Trägers geführt, der neben an'
deren Bundesländem auch in Tiroleine Einrichtung betreibt.

6.2 Anerkennung / Eignungsfeststellung und Bewilligung

Die Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt ist in Tirol in S 29 Abs 1 TJWG gere
gett, die Enichtu-ng und der Betdlb von stationären Einrichtungen für Minderiährige bedarf einer Be-
üinigung nach g 26 leg.cit. Bis zum 31.3.1993 waren in Tirol neun Anerkennungsbescheide ausge-
stelt'wörden, bei dreiEinrichtungen gab es ein laufendes Verfahren. Zum selben Zeilpunkt waren
fünf stationäre Einrichtungen bewilligt, beizwei gab es ein laufendes Verfahren.

6.2.1 Die Anerkennung / Eignungsfeststellung nach $ 29 Abs 1 TJWG

Die Besorgung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohtfahrt tann in Tirol Ein-
richtungen-der-freien Jugendwohltahrl üiertngen werden (vgl. S 28 Abs 1 leg.cit.), wenn diese für
den beireffenden Aufgabänbereich nach $ 29 Tirotar Jugendwohlfahrtsgesetz anerlcanntsirf,-

Als Resümee für Träger von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt (ausgenommen statior6re
Einrichtungen nach g 26 leg.cit. und Jügenderholungsheime nach $ 27 leg.cit-) bedeutet diese
Normierun-g, daß sie nur -dann einen Antrag auf Anerkennung als Einrichtung -der freien
JugendwoÄlfahrl stellen brauchen, wenn ihnen die Besorgung einer Aulgabe übertragenßl wird (bzw.

wenn sie dies anstreben).

Mit anderen Worten kann die aus diesem Passus des Gesetzes resultierende Handhabung der Aner'
kennung von Einrichtungen in Tirot im Vergleich mil der lnlenlion des S 8 JWG 1989 dahingehend
zrsamriengefaßt werddn, daB ein wesentiicher lJnterschied besteht Einrichlungen der freien Ju'
gendwohtfa-hrt werden (können) in Tirol auch ohne Anerkennung nach dem TJWG zur Erfüllung von
nichthoheitlichen Aufgaben herangezogen (werden).

Von den Veilretem der Einrichtungen der treien Jugendwohlfahrt wlrd der Antrag auf futerkennung
teilweise unterschiedlich begrünOet. ttach lnkrafttreten des TJWG hat rnan sich zusätzliche Finarz'
mittetfür die seit langem dürchgeführte Tätigkeit erhoffi; in diesbezüglichen Gesprächen mit Vertre-
tern der Landesregieiung ist Oaäut hingewiesen worden, daß auf-glund ei-n9r fehlenden futerkennung
nach dem TJWG äine fiianzielle unterstutzung nicht möglich ist.€a Die Arbeit isl zwar verbal immer

"ri"O"r 
gelobt und als wichtig bestätigt worden, aufgrund der Gesetzeslage schien es den Verlrelem

der Einichtung aber wichtlg,-die ofllzt-elle schriftliche Bestätigung der Landesregierung zu haben, dafi
diese Einrichtüng geeignet ist, Aufgaben im Sinne der freien Jugendwohlfahrt durchzuführen. Darauf

451 7-s geplanten üOertagungspraxis cter Besorgung von Aulgaben in Tirol sieh€ l@. 6.3. dieses Abschnltts.

432 Diese Einricfrüng ist zum Erhebungszeipunkt zrvar anerkann! eine finanzielle unterstiEung aus dem Bereicft der Ju9n4
wohlfahrt ist bis dahin aber noch nicht geurährtworden.
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wird man auch bei künftigen FinanzierungsverfnMlungen hinweisen. Eine Einrichtung, die bereits
seil vielen Jahren tätig ist, wollte 'das legalisieren, was vorher so eine Grauzone war"; daftir war in
einem ersten Schritt die Anerkennung als Einrichtung der Jugendwohtfahrt rntwendig. Der Vertreter
einer weileren Einrichtung betont, daß die Anerkennung 'eigenllich ganz uninteressant" sei; diese
werde in der Praxis nicht gebraucht, da eine Ar.rfgabenübedragung für die ausgeübte Tätigkeit nicht
vorgesehen ist. lnsgesarnt habe slch in Tiroldie Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugend-
wohlfahrt zu einer "Prestigesache" entwickett, für die arrch getcämpft werde.

Kritisch betrachtet der Vertreter einer Einrbhtung der freien Jugendwohlfahrt die erwähnte Anerken-
nungspraxis: Seiner Meinung nach sollten nur solche Einrichtungen und Eirzelpersonen im Jugend'
wohlfahrtsbereich tätig sein dürfen, die wirklich qualifiziert sind; dabei müsse es einen Mindestslan-
dard geben, unler dem nicht gearbeitet werden dürfe. Die Qualifikation sollte durch die Landesregi+
rung im Rahmen eines Anerkennungsverfahrers festgestellt werden. Dezeit liegt es im Ermessen
der Jugendämler, wen bzw. welche Einrichtung sie heranziehen; die Standards der Jugendämter sind
aber sehr verschieden.

6.2.2Die Enichtungs- und Betriebsbewilligung nach $ 26 TJWG

Stationäre Einrichtungen, die zur Übemahme von Mindefihrigen in Pflege und Eziehung bestimmt
sind und ganzjährig betrieben werden, bedürfen einer Bewilligung durch die Lardesregierung. ln Tirol
gab es bereits vor lnkatttreten des neuen TJWG mehrere Wohngemeinschaften etc., die von Privat-
fersonen bzw. freien Trägem betrieben wurden. Da diese rpch keine Bewilligung nach dem alten Ju-
gendwohtfahrtsgesetz hatten, benötigen sie ebenso wie neu zu grundende stationäre Einrichtungen
eine (Enichtungs- und) Betriebsbewilligung nach S 26leg.cil. (vgl. $ 36 Abs 3leg.cit.); stationäre Ein'
richtungen brauchen aber keinen Anerkennungsbescheid nach $ 29leg.cit.

6.2.3 Das Anerken n un gs. und Bewil li gungsverla hrcn

Den Vertrelem der anerkannten Einrichtungen war der Ablaul des Anerkennungsverfahrens im w+
sentlichen klar. Von einer Einrichtung wude gleichzeitig mil dem Antrag auf Anerkennung auch jener
um übertragung von Aufgaben gestellt. Von der Landesregierung wurde der Antragsteller darauf hin-
gewiesen, ci'aß luerst nuiein nntrag auf Anerkennung gestellt und in der Folge eine Übertraggng be-
äntragt werden könne; von seiten des Antragstelters wurde dem entsprochen. lrfonnationen fiber den
Ablauf und notwendige Unterlagen erhalten die Einrichtungen ati Anfnge bei der Behörde, einlge
sind'in Aöeilsgruppen am Entwurf des JugendwohlfahrtsgeseEes beteiligt gewesen. Nach Einhngen
des Anerkennungsantrages und einer ergen Durchsicht der Unterlagen durch die Behörde ftndet eine
Verhandlung an Oil und Stelle statt. Die Gutachten des Sachverständigen werden in der Folge an
den Antragsteller übermitteft, dieser hat im weiteren Verfahrensablauf die Möglichkeil, darauf zu arlt'
worlen. Vor der endgültigen Entscheidung der Landesregierung über einen Anerkennungsantrag witd
zr15ätzlich der JugeÄdwontfanrtsOeinl gehört; hierbei ist es rlblich, auch Vertreter der antragstellen-
den Einrichtung einzuladen, um ihre Tätigkeilen darstellen zu können.

Die Anerkennungs- und Bewilligungsbescheids für die Einrichtungen ergehen zum einen an die Ein'
richtung setbsl, zum anderen wird den Jugendämtem jener Bezirksvenrallungsbehötden, in denen
die Einrichtung tätig ist, die Anerkennung / Bewilligung mitgeleilt.

Aus den zur Verfügung stehenden Bescheiden (und Anträgen) wude eine Dauer der Verfahren zwi-
schen vier und 18 Monaten entnommen. BeiAnerkennungsverfahren kann diese sich gelegentlich um
einige Monate verzögem, da die Sitzungen des Jugendwohlfahrtsbeirales nichl laufend stattfirden.

Personal: Das Anerkennungs- urd Bewilligungsvedahren wid durch einen iuristischen Sachbear-
beiter geleitet. Ein psychologischer Sachverständiger wird für die Begutachtung der fachlich-inhallli-
chen iignung beigäzögen. Öie Milgtieder des JugendrytfQnrtsOeirats gehören verschiedenen Be-
nrfsgruppen ünd Einricntungen / BehÖrden an (vgl. S 30 TJWG).

62.4 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Anerkennung der Eignung einer Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt durch
die Landesreglerung ist nach $ 29 Abs 1 TJWG, daB auf Grund ihrer Ausslattung urd des zur Verfü'
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gung stehen den perconals eine ordnungsgemäBe BeorOunp der betrefienden Aufgaben gewährlei-
it.t-irt. ln den Erläuterungen zum TJW-G wird mit Bezugnahme auf die Materialien zum JWG 198s)

betont, daß nicht stellen öer freien wohtfahrtspflege ganz allgemein, sondem nur Einrichtungen der
ieien'Jugendwohtfahrt zur Erfüllung nichthoheiilicheiAufgbgl herangezogen werden düden (vgl.

AMT DEä TIRoLER LANDEsREetenuNe o.J., 92). Vom Tiroler Jugendwohlfahrtsbeirat wurden
Richlinien zur Begutachtung der genannten Voraussätzungen (Ausstattung, Personal) für die Aner'
kennung von Einriöhtungen erstellt.s

Die Voraussetzungen für die Bewitligung einer stationären Einrichtung sind im Gesetz wie bei der

Änerkennung nur äurch unbestimmte-Geseuesbegriffe festgehalten: ein nach allgemein anerlcannten

wissenschafilichen Erkenntnissen erstelltes sozialfudagogisches Komept, eine ausreichende Anzahl
von Fachkänen, geiijn"i" iau^" und die wirtätaniicien vonussetzungen für die Betreuung der
Minderjährigen (vgl. S 26 Abs 2 leg.cit.).

ln der praris wurde als Nachweis für die angeführten VorausseEungen von.den Antragstellem mit

dem Antrag eine ausführliche Beschreibung oes latiglgitsbereiches, der Arbeitsweise und der orga-
nisation der Einrichtung (bzw. des Trägersi, der Qrnlitikat'tonen der Mitarbeiter und der Räumlichkei'

ten eingereicht teilwäildwuro"n arcfiunGdagen zur Finanzierung der Einrichtung u{.lfTtfgT
des Trägers oeigeregt.ln Jei negetwurden imhahmen einer Verhandtung an ort uN Slelle die oil-
lichkeiten der Einrichiung, das Aöeüskonzept und Rahmenbedingungen erhoben'

Nach welchen Kriterien die Beurteilung der vorgelegten Unterlagen und der.von-den Behördenver'

tretern erhobenen Situation der Einrichtung erfol-gt, ionnte nicht geklärt qerd91. Zusammenfassend
läßt sich festhatten, daß es in Tirol uezugn-cn_oeiAnerkennung bzw. der Bewilligung von Einrichtun'
g"n f"in" algemein güfib"n Kriterien turäie Überprüfung der VorausseEungen gibt; unter Beachtung

äär jeweilige-n g"soioerieiten einer Einrichtung'wird die. Ernscneidung ar-rf Basis einer Teament'

scheidung der zuständigen Behördenvertreter gjtro]fen, qi"..oryn genannten Richtlinien des Jugend'

wohlfahrtsbeirates enthalten ebenfalls keine dätaillierten Kriterien. ' Aus den Erläuterunge1 de1 be-

fragen Vertreter OerEinricntungen und der Behörde, den Bescheiden und den enrähnlen Rbhtlinien
kaän diesbezüglich resümiert werden:. Beim personat iird auf einschlägige Fachausbildung (evt. mit -Therapieausbildung) Wen g-e-

legt; bei entsprechender Eignung ültO Oavon aber abgesehen'& Vtdem y'F "ttf 
personelle

Kontinuität g"".nt"t;& sonän mögfichst auch Mitarbeitär im AngesteLltenverhältnistätig sei.n.

' Beider Beurteilung der Ausstattuigorientiert man sich z.B. an den räumlichen Gegebenheiten,

der Eneichbäiä-- (relgfon, Annrfbeantworter) oder den vorhandenen Materialien

(Fachliteratur,.zeitschlifien,TestsundTherapiematerial).
' öi" üoerprutunl der wirtschafttichen VonussEungen beistationären Einrichtungen nach $ 26

TJWG erfolg GNngenend, daß einerseils eine allgemeine Bestandsaufnahme der wirtschaftlF

chen Situation der äerreiber gemacht wird (Schuläen, notwendige grÖßere lnvestitionen etc.)

und andererseits in der Fo[Jein Tagsatz berechnet wird. lm Rahmen der Anerkennung wer-

den die wirtschaftlichen Voraussetzunlen der Eindchtung nicht näher überprüft.s. Ein schrittliches konzept, in dem erunosaue der Einrichtung und deren Rahmenbedingungen

beschrieben sind, wird von seiten der Tiroler Landesregierung i.m Rahmen des Anerkennungs'
verfahrens nicnt vertangt. Es genüg auch eine mündliche Beschreibung dieser Punlde, welche

im Gutacht"n d"" psyänofogische-n sachver$ändigen urd abschließend in der Begrürdung
des Anerkennungsbescheides festgehalten werden'
Beistationären ünricfrtungen ist dämgegenrlber ein pädagogisches Korzept, welches die päd'
agogischen Zele und Rahhenbedingungen beinhaltet, vozulegen.

' Besonders beachtet wird im Rahmän des Anerkennungsverfahlens. auch der Aspeld, ob es

sich bei der Einrichtung um eine solche der Jugendwohlfahrt handell (vgl. oben). Bei einer

4{ßscfrreibenderAbteilungVb,Z-\lb'176vom23'5'1991(lnnsbrud<)'
Das Bowilligunga/erfahren zur Enichtung und zum Betieb von stiationä€n EinrichungBn nach S 26 TJWG beinhaltet keine

Anhörung durcfr den Jugend'vohlfahrtsbeirat

a?{ Mitarbeiter einiger wohngmeinscfralten, die schon m€hreto Jahp beüieben wErden, weis3n z.B. keine einsohlllgig

Fachausbildung 
"ur, 

*|ön cturdr ihre tangjährig Täligkeit in diesem Bereicfr aber weitefiin als gneignet beturden' - ln

Einrictü,rngen, oie naci inlsaf{üeten oes riwo-gegrünoet werden (wurön), soll nach AussagB des Bshttrcbnverüotsrg

aber übemiegend Fachpersonal tätg seln'

435 ln den vorliegenden B€scheidon wid in einem Fall ledigtlich daraul verwiessn, durch weldp subvenlionsgeber wieviel Gold

lür die Tätigkeit der Einrichtung zur Verltigung stent, ue'ioer zrsarnmenfassung der ermittelten sachverhalt€ bez0glich Ars'
stanung und personal wiro oarät nicrrt Bezug gnommen. ln den anderen Bescfreiden ist kein Hinweis aut cli€ Finar|derung

der Einricfitmg zu fnden.
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nunmehr anerkannlen Einrichtung war irsbesondere diese Frage ein 'heißes' Thema. Der
Anerkennung dieser Einrichtung gingen viele Verhandlungen und Stellungnahmen voltlus;
grundlegende Diskussionspunkte und Argumente und der Ablauf des Anerkennungsverfahrens
sind im folgenden zusmmengefaBt&
Nach dem ersten Antrag wird der Einrichtung von der Behörde eine Modifizierung des Antrags
dahingehend vorgeschlagen, daß in den formulierten Zelen verwendele allgemeine Begrilfe
durch solche erseEt werden, die speziell aul den Jugendwohlfahrtsbereich zutreffen. ln einem
ersten Fachgutachtenß7 eines Behördenvertreters, welches dem Antragsteller mit der MÖglich'
keit der Steilungnahme übermittett wurde, wird in der zusammenfassenden 'Würdigung und
Stellungnahme'darauf hingewiesen, daß gemäß der umfassenden Zelsetzung der Einricht-ung
zwar auch Bereiche der Jugendwohlfahrt angesprochen werden, die Einrichtung in ihrer fachli'
chen Ausrichtung aber nicht in erster Linie auf Belange der Jugeüwohltahrt spezialisiert uN
damit auch nicht als Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt an sich eirzuslufen ist. ln der Ent-
gegnung der Einrichtung wird demgegenüber betont, daß das primäre Anliegen und der we-
ientncnä Schwerpunkt der Einrichtung im Jugendwohlfahrtsberebh zu finden sind. ln der Folge
gibt ein Jugendarnt, mit dem die Einrichtung bereits lange zusammengeaÖeitet hat, eine posi'
tive scnrftiiche Stellungnahm6 an die Behörde ab. Ein Jahr nach dem ersten Ansuchen der
Einrichtung wird in einer JugedwohlfahrtsbeintssiEung, zu der ar.rch die Vertreter der Ein-
richtung eingeladen waren, für deren Anerkennung als Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt
gestimmt. Diei Monate späer wird der Einrichtung eine für die Anerkennung poSitive Stellung'
nahme des Amles der Tioler Landesregierung übermittelt, in der die Frage, ob es sich beider
Einrichtung um eine solche der freien Jugendwohlfahrt oder um eine Stelle der freien Wohl'
fahrtspfleg-e handelt, nrch nicht ausdrttclilich beantwortet lst; in einem Antwortschreiben wird
von der Einrichtung neuerlich im Sinne des Antrags argumentierl. lnsgesarnt 15 Monate nac{t
Einreichung des modifizierten Antrags wird dieser schließlich psitiv erledigt.
Gründe für die ursprünglich ablehnerde Haltung von seiten der Behörde werden von den
Verlretem der Einrichlung darin vermulel, daß
- die Einrichtung als Projekt gesehen werde, dessen Anliegen nicht die Kinder, sondem die

Vertretung der lnteressen von Frauen sind,
- die Behörde der Meinung sei, daß der Bereich, auf den sich der Großteil der Aldiviläten der

Einrichtung bezieht, von-den Betrofienen selbst ar.rf informetlem Wege organisiert und gere-
gelt und das Angebot nicht im professionellen Bereich angesiedelt werden soll,

- der ötfentliche Jugendwohlfahil$räger sich nach wie vor auf eine 'Feuenrehr-Funktion' b+
schränke und wenig prophyhklische ffbeit leiste.

Für Einrichtungen, die nicht übena/egend im Jugendwohlfahrtsbereich tätig sird, aber trotzdem
nach dem TJWG anerkannt werden wollen, läBt sbh folgende LÖsungsmöglbhkeit zusam'
menfassen: Jener Tätigkeitsbereich der Einrichtung, welcher der Jugendwohlfahrt zugerechnet
werden kann, wird ausgeglieden (2.8. Gründung eines eigenen _Vereirs) und es wird lür diesen
eine Anerkennung ab Ein-richtung Oer Jugendwöhtfahrt erwirlc.€

ln den Anerkennungsbescheiden werden in der Begründung zum Spnrch nach einer ausfrlhrlichen
Darstellung der ermittelten Sachverhalte und der Gegebenheit der im TJWG geforderten Voraussel-
zungen noch folgende maßgebende Überlegungen für die spruchgemäß erteilte Anerkennung festge'
halten:
'Die Anerkennung nach g 29 ist Voraussetzung bzw. Grundlage für eine vertragliche Ubeilragung der '

Besorgung von nichthoheillichen- Aufgaben der Jugendwohlfahrl. Die Anerkennung selbst bewirld
aber lieinen Rechtsanspruch auf Übertragung gernaß S 28 dieses GeseEoS.
Vonussetzung zur Aneftennung ist nicht (Heworhebung d.Vcrf.), daß eine Einricht-ung.bereits zu
diesem Zeitpu:ntc allen Erfordemissen - unä Oies bis ins letzte Detail- gerechl wird,€ (Anmerhng tl'

4{F Diese Zrsammenlassung basierl aul einem lnterview mit einem VerüEter deser Einri$Ung und dem Forschungsteam r,on

der Einrichtrng zur Verlügung gestelltsn scfirilüichen Untsrüagpn, cle lm Ralnnen Os AnodGnnutgwerblrrens von (g Eil}
dcfitung und der Behörde erstellt woden dnd.

4tll Das Fachgutachten gründel sich at d8n von der Einricfiürng mit Om tnodfizielton Anbag beigBlegltgn Unteilagen, dan
V€r€insstauten und einer Au$Pr*h€ mil Vctüctsm dgr Einriütjtlg.

€S OeS TJWG spttcfit von Elnrldlhing6n, nldrt von Trägurn dor FOi€n Jugsnd'rohildlrt Fall dit Anetksnnung eines Töligkelln-
bereiches / einer Einriclrung bedarl es imm€r auch €ines Träg3rs / einer iuristiscäen Person.

4{B Laut Aussage des B€höKbnverüeters muß filr die Anerkennung (Egungsleststellung) einer Einricfiürng dese den Betieb
noch nicht 1vott1 autgenommen haben. ln desem Fall wird hy?othetisdl ln den Bescheid geschrieban, daß sins Eindcfiturg
zulgrund dr noch nic*rt in vollem Umlang vorhandenen Voraussetrungen geeignet ist, einen bantimmten Adgabenbeteidt
zu besorgen.
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Verf.) 61" für den Fall der tatsächlichen Übertr:agung und Ausübung'+to (Anmerkuns d' Verf') ggbolgn sind.
Solches wäre woht gar nicht möglich und es wüde dann davon ausgegtsngen, daß eine Entwicklung
(insbesondere in quantitativer Hinsicht) nicht mog.lich.ist..-..
Wenn also eine übertragung erfolgen soll, werden im Übenragungsvertrag die noch erforderlichen
Feslegungen zu treffen slin, Oamit eine ordnungsgemäße Aufgabenbesorgung gewährleistet ist.
Bei Berucksichtigung all dieser überlegungen wär äaher spruchgemäß zu enlscheiden.'#1

Von den befragen Vertretem der Einrichtungen wird betont, daß die gegebenen VorausseEungen
bezüglich Ausstattung und personal den (nicht khr definierten) Kriteden der AnerkennungsbehÖrde
Kareäveise entsprocüen haben. Einerseits sind die eigenen Ansprüche an {e.Artqit und die Rah'
menbedingungen sehr hoch, andererseits hat die jeweilige Einrichtung zum Zeitpunkl des Anerken-
nungsvedährJns schon mehrere Jahre qualitätsvoile Arbeit (in Zusammenarbeit mit den öffentlichen
Träöem) geleistet. Welche Kriterien beider Überprufung von neuen Einrichtungen ausschlaggebend
sind-, weiß-man nicht. - Dazu sag der Behördenvertreter, daß die Entwicldung und lnstallierung neuer

Einrthtungen der freien Jugenäwohtfahrt in der Regel in Zusammenarbeit mit der Behorde erfol$
und damit äuch gemeinsam iie notwend i gen Voraussetzungen besprochen werden'

Die Anerkennung einer Einrichtungirfolg ausdrucklich für einen oder mehrere bestimmte plitische
Bezirke. Das bedeutet in der praxü, daßlin Träger einer Einrichtung bei einer regionalen Ausweitung
der Tätigkeit neuerlich um Anerkennung ansuchen muß.

6.3 übertragung der Besorgung von nichthoheitlichen Aufgaben_ der öffentlichen
lugendwof,ltahrt an einrichtungen der ficien Jugendwohlfahrt (5 28 TJWG)

S 2g TJWG normiert die Mitwirkung von Einrichtungen der freien Jugendlrohlfahrt; demnach lann
das Land Tirol diesen die Bösorgung von nichtnoneitlichen Aufgaben der Öffenllichen

Jugendwohtfahrt miftets schritilichen 
-Ve-rtrages übertragen, wenn sie für den betreffenden

Ar.tgabenbereich nach g 29 leg.cit. anerkannisind. - Die Anerkennung selbst bewirkl aber keinen

Rechtsanspruch auf eine Übertragung.

ln der praxis wird dieser passus des Gesetzes von der Tiroler Landesregierung 9ahingehend inter'
pr"iiärt und gehandhabt, daB es nur eine Übertragung_von A.ufgab_enDererbhal€. gibt bzw. geben

iliiJf* -Ä.rö"u"nuereiche in diesem Sinne sinä z.B. soziale Dienste, die Untersttttzung der
iziehung, dä voile Eziehung, die Aus- und F_ortbildung von PflegeverMhnissen, die Vermittlung von
pflegepläizen, planung und Forschung. Die ÜOertngung einzelner Aufgabenbereiche wird von der
zurün'oig"n Behörde irundsatzlich ali 'VvittensW rehtspotitischen Denkens'bezeichnet. Demnach
;id; äcn die Aufga[en nach SS 18 (Vermittlung von Pflegeplätzen), 19 (Hitfen.zur Fedigung rcn
pflegeverhättnissen) und 25_ leg.cit. (Vermittlung äer Annanäe an Kindes Statt444) zur Übertragung
nacÄ g 28 TJryG. Eine übe-rtraging oedeutät ttr eine für einen bestimmten Aufgabenbereich
anerkannte Einrichtung, daß enispiechend der im Vertrag festgehaltenen._Bedingungen der
Aigabenbereich untei Kontrolte däs :andes in eigener Venntwortung sehständig durchgetührt

["i*"nrt, organisiei) wird. Das Land interessien siCh dann z.B. nicht mehr für die Vermittlung des

Einzelfalles.

44o Dl€ anerkännt€n Einrichürngen sind bcrcits geit Jahrsn in dem Or Anerkennung zugrundelieganden Aulggbenberei$ tätig'

441 Aus einem Bescheid einer nach s 29 Abs 1 TJWG an€rkannt€n Einridluing dsr lreien Jugnclwohlfahrt, ausgest€llt vom Atnt

der Tiroler Lancbsregierung. Dieser Passus ist mit wenigen AbänderunFn auch in den Üldeten Anerkennungsbescheitbn

angpluhrl.
Angnben zum GeseE beziehen sich aul das TJWG'

Z.rr übcrfagung dor Bo6oqung von niclrthoheiüichen Aufgaben der Juprdrohltahn sieh€ Kap. 6.3. dieges Abschnitts'

i|42. lns 28 TJWG ist die übertagung cter Besorgung von nicfithoheiüicfien Aufgaben, niüt Atfgabenbare,ch€n, normiert Diese

Begrile werden im Ges€E nünt fuar oav. eintreiüur v€rvendet ln g 28 Abs 1 TJWG wird Bezug lFnommen aul Einridturr
gen, die lrir einen bebeffend€n Aulgabnbereiütnach $ 29 l€.cit rylgnt sind, $ 29 Abs 1 leg'cit mrmiert die Anerken'

nung der Eignung einer EinrichüJnj oer treien Jugndiohllalrrt zur Eiltlllung b€stimmtor nidrthoheiüicher Atlgeben &r öl'
lenüichen Jugsndrrtohllahrt

44{t Den tolgenden Ausftihrungen liegen oin gofrroiben der Abtrilung Vb (lugendrvohlfahrt) rles Amtes der Tiroler Landesregie

rungvom 11.6.1991 lZ. ü-S+oiund das lnterview mil <lam zulundipn Abt€ilungsleiter des Amtes der firoler LanÖsr+
gierung zugruncb.

444 Nicht überragen werden kann die Vermitüung der Annahme an lGn'des Slatt ins Ausland.
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Weiters wird ausgeführt, daß es eine ÜOenngung im Sinne des $ 28 TJWG für solche Einrichtungen
der freien Jugendwohtf ahd nicht geben wid, welche aufgrund eines Belreuungsauftrages (für eine
bestimmte Person / Familie) von der Bezirksverwaltungsbehörde tätig sind. Hierbei handelt es sich
nichl um die Erfüllung eines bestimmten nichthoheitlichen Aufgabenbereiches der Ötfentlichen Ju-
gendwohlfahrt im Sinne des $ 29 Abs 1 leg.cit. Der entsprechende Aufgabenbereich'Unterstutzung
der Eziehung" wird dezeit von der Bezirksverwaltungsbehörde erfüllt. Sie erledigtl die Verwaltungs-
aufgabe selbst (durch die Soziahrbeiler des Amtes) oder bedient sich zu dessen Ausführung be-
stimmter Vereine bzw. Einzelpersonen; in diesem Fall bestimmt die Bezirksvenruahungsbehörde durch
wen, wann, wie oft und nach welchen GrunGätzen die einzelne Betreuung erfolgt. - Den
Aufgabenbereich'lJnterstüEung der Eziehung'willdas Land Tirol aber nicht an eine Einrichtung der
freien Jugendwohlfahrt übertragen.ß Dies würde bedeuten, daß sich das Land von diesem
Aufgabenbereich ganz oder teilweise zuruckzieht und z.B. der Abschluß von Vereinbarungen über
Hi[ön zur Eziehung (nach g 15 Abs 1 TJWG) der beauftragen Einrichtung obliegen würde.'r'16

Weiters ist es auch nbäf möglich, Eiruelpersonen einen Aufgabenbereich zu überlragen, da sie keine
Einrichtungen im Sinne des $ 29 TJWG darstellen urd daher nicht anerkennung$ähig sind. Die Be-
treuung von Familien / Personen durph eine Eirzelperson wird aber nicht ausgeschlossen.

Voraussetzungen für die Übertragung eines bestimmten Aufgabenbereiches sind:- eine entsprechende Anerkennung nach $ 29 leg.cit.;- Ansuchen um Übertragung;- die Tätigkeit in diesem Bereich über einen lEingeren Zeitraum;- die Entscheidung des öffentlichen Jugendwohlfahrtsträgers zur Übertragung des ieweiligen Auf-
gabenbereiches.eT

Die in Tirolbeschriebene Handhabungder Übertragung von Aufgben(bereichen) unterscheidet sich
wesentlich von der lntention des Bundesgesetzgebers zu $ 8 JWG 1989 und auch der in den meisten
Bundesländem praktizierten Handhabung des dieser Normierung entsprechenden $ der landesaus-
führungsgeseEe. Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, die vom öffentlichen Jugerdwohlfahds-
träger für Leistungen im Einzefiall herangezogen werden, brauchen keine Anerkennung nach $ 29
TJWG. Auffallend ist beim Vergleich der entsprechenden Normierungen (S 8 JWG 1989 mit SS 28
und 29 TJWG), daß jener Passus, daß Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt herangezogen
werden sollen, wenn sie die Erfüllung bestimmter nicltthoheitlicher AufgAben besser und
wiilschafilicher als der ötfenttiche Jugendwohlfahrtslräger gewährleisten, nicht ins TJWG
übemommen wurde.

Bis zum Erhebungszeitpunkt (April 1993) war ein schriftlicher Vertrag über die Besorgung von
nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahil zwischen dem'[and Tirol und einer an-
erkannten Einrichtung der freien Jugendwohlfahrl abgeschlossen worden. Der auch im 'Boten für Ti-
rol" kundgernachle Verlrag beinlnttet die Übertragung bzw. Übemahme der Vermittlung'l'|8 von Pfle-
geplätzen und der Annahme an Kindes Statt im lnland.4 Dabei wird eine Konkretisierung / Ein-
schränkung des Aufgabenbereiches vorgenommen; Kinder, welche keine durch einen SachverstdindF
gen festgestellte Behinderung autweisen, dürfen nur über jeweiliges Ersuchen einer Bezirksverwal-
tungsbehörde vermittelt werden.@ Neben der Übertragung eines bestimmten Aufgabenbereiches an
die eine Einrichtung bleibt es dem Land Tirol aber unbenommen, auch andere Einrichtungen der
freien Jugendwohlfahrl mit der Besorgung der genannten Aufgaben zu betrauen oder diese selbl
durchzuführen. Abgeschlossen wurde der Vertrag auf die Dauer von fünf Jahren.sl

445 Von seiten des öfienüictren Jugendwohlfahdsüägers igl filr de nächst€ ZEit nicht gflant AutgBb€nbereich€, d€ derz€it
selbst wahrgenommen werden, an Bnrictrü.rngen der trei€n Jugndrvohllahrt zu 0b€üagsn.

.146 Einricfitungen der lreien Jqgendrohlfahrt bleibt es aber unb€nommen, lür diessn Aulgabenbereich um Anerlcannung naci S
29 TJWG anzusuchen; sie wErden dies€ bsi Vorti€gen der Voraussetsur€sn auch eüaltsn.

U7 Vgl. auci die ln l.bp. 62.4 dieses Abschnltts erwähnte Feststellung der Behör(b b€zilglich der Voraussstrungpn ttlr dis An-
erltennung.

44E Als Vermitüung ist die Aueflahl von filr die PllegE und Eziehung eines MinderjähriFn geeigneten (m€gF)Bbm zu wrsle-
hen (vgl.S 18 Abs 1 TJWG).

4,19 c€mäß s 28 Abs 2 TJWG ist der Absöhluß 6in0s vÖrüag€s lm Boten tür 11rol kurdzwnacfpn.
4g) Diese Einschränkung ist gomäß der Erläuterung der Tiroler LandesreS$erung (siehe oben) nicfit notwendig.

rl51 Weitere Verbagspunkte sind in |(ap.5.4. dieses Abschnitts angefilhrt
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Der Vertrag ist für die Einrichtung insofem von besonderer Bedeutung, als die Ausübung der schon
seit Jahrerivon ihr durchgeführten tatigfeil bgalisiertwurde.@ Die Übertragung weiterer Aufgaben-
bereiche ist von seiten der Tiroler Landesregierung in nächster Zeit nicht geplanl (vgl. oben). Unab-
hängig davon werden Einrichtungen der freien JugendwohtfahJt in der Begründung zum Spruch der
Aneikännung nach S 29 TJWG aber darauf hingewiesen, daß, wenn eine Ubertnagung von Aufga'
benbereichen im Sinhe des $ 28 leg.cit. angestrebl wird, ein diesbezüglicher Antrag zu stellen i$. Bei
Anerkennung einer Einrichtung dei freien Jugerdwohlfahrt für einen nichthoheitlichen Aufgabenbe'
reich, webhär gemäß TJWG dem öffentlichen Träg-er vorbehatten ist, wird weiters erläutert, daß
diese zur Ausübung nur aufgrund einer vertraglichen Übertragung befu$ isl.

Eine wesentliche Frage im Zusammenhang mit der Übertragung von Ar.rfgabenbereichen ist lene der
Finanzierung. lm emrähnten einzigen Übertragungwertrag wird mit Hinweis auf $ 18 Abs 4 und $ 25
Abs 4 TJWG-festgehalten, daß die Einrichtungfür die Durchführung_der übertragenen Aufgaben kein
Entgelt erhält.€ bie Finanzierung der Tätigkeit der Einrichtung im sinne des ubertragungsvertrages

"fo-fO 
im konketen Fall wie OeÄns vor Abschluß des Vertrages entsprechend der Vereinbarungen

rit o-.r Land Tirol.e Bei der hypothetischen Annahme der Übertragung von Aufgabenbereichen,
die zur Zeit vom öffentlichen Täggr durchgeführt werden, würde / müßte hut Aussage des
Behördenvertreters der Öfienttiche Tüger die Finaruierung übemehmen.e

lm folgenden sind Meinungen von Vertretem anerkannter Einrichtungen zum Themenbereich Über'
tragung von Aufgaben(bereichen) zusammengefaßt:- - 

Einmal konnte die tatsächliche Bedeutung des $ 28 auch nicht im Ansatz erklärt werden.
' Es bestehl Unsicherheit darüber, ob die Übertragung eines Atrfgbenbereiches beantra$ weden

soll, da man nicht genau we-iß, welche Verpflichtu.ngen, zusätzlich zu den im Rahmen der Aner-
kennung ar.rferlegtän, eine Übertngung mit sich brin$ (zusäEliche Venraltungsaufgaben etc.);
weitereluflagen-Uedingen wahrscheiniich auch eine zeitliche Mehrbelastung der Miüarbeiter der
Einrichtung.' Eine Aufgäbenubertragung soll / kann eventuell eine strukturiertere Zusamrnenarbeit mit dem
ötfentlichen Träger bewirken.

' tdealenveise sollte durch die Übertragung eines Aufgabenbereiches eine allgemeine Professio-
nalisierung in diesem Bereich voranschreiten.. Wünschenswert wäre, daß die Anerkennung nach S 29 TJWG allgemein eine Voraussetzung ist,
im Jugendwohlfahrtsbereich arbeiten zu dürfen, und sie nicht nur bei Übertragung eines Aufga'
benbereiches erforderlich ist.

6.4 Aufsicht / Überprüfung

Anerlcannte Einichtungen der freien Jugendwohlfahrt sind nach $ 29 TJWG jn angemessenen Zeit'
absränden daragfhin zü UUerprUten, ob ihre Eignung weiterhin besteht. DerTräger der Einrichtung hal
ardererseits wesentliche Änderungen in der Ausstattung und beim Personal unvezüglich der Lan'
desregierung mitzuteilen. Die Aneikennung muß widemrfen werden, wenn die VorausseEungen für
Oie nierren-nung nicht mehr gegeben sind. Mindestens einmal iä-nd1cn m die Landesregierung g+
raß S 26 Abs ä eg.cit. aucfiOäi dationären Einr'ahtungen für Minderiährigq zu prüfen, ob sie ent'
spiec[eno der Bewäligung betrieben und irstand gehatlen werden. Weden Mängelfeslgesteltt, so_ist

oäm fager der Einriöhtu-ng deren Behebung inn-erhalb einer angemessenen f19t auirzutragen. Bei
nicht fristlerechler BeheOuäg von das Woiläer Minderjährigen gefährdenden.Män_geln hal die Lan'
J"rr"gi"rüng die Bewiiligung-der Einrichtung zu widemrfe.n Abs 4 leg.cit. normierl für Träger 991E!n-
rirr,tuig, daä sie die Aüsübung der Aufsicht durch die Landesregierung, w.elche unter mogliclster
slnonüng der lnteressen der Betroffenen vozugehen lgt (v91. Abs 5 leg.cit.), zu 9nnöglidten hat;

insbesonäere sind die erforderlichen Auskünfte iu erleilen, der Zdritl zu den für die Unterbringung

45a Ensrechend dem TJWG ist ctie vermitüurg von Pnegokindem im lnland dem öflenüidten TrägBr wrbehalten' dee€r Ad'
gabcnbcruich kann nadt oiner überüagung abcr von einer Einridttung der lreien Jugnndwohllahrt ausge0bt werden.

4Sg Weder im Verüag noch im GeseEestext und <bn diesbeztlglicfien ErEubrungsn ist konlselisiert' vom rem d€ Elnri{$üJr€

ksin Entg€lt €rhät bzrv. erhalten darf.

,t5t Da de EinricfitJng vorwiegend aul Kinder mil B€hinderungn spezialisiert ist, erlolg[ de Finanziorut€ Eoßt€lls obet de
Abteilung Rehabilitation des Amtes der Tiroler I'andesregierung.

4ss Ob de übertagung eines Aulgabenbereiches an eine Einrk*rtrng der lreien Jugendrrvohlfalrrt, dessen Aus{lbung ant Tsirl

mittels subvention€n ermöglicht wird, eine längere sicfi€rung der Finanzierung mit sicfi brinpn urüde, wude nk*tt ldaqe
Ssllt
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der Minderiährigen bestimmten Räume ist zu gewähren und Gespräche mit den Minderiährigen sind
zu ermöglichen. Weilers hat der Täger wichtige den Betrieb der Einrichtung betreffende Ereignisse
unvezüglich der Landesregierung miEuteilen.

ln der Praxis werden anerl<annten Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt neben der oben zitierten
Verpflichtung zur unverzüglichen Mitteilung wesentlicher Anderungen im Spruch des Anerkennungs-
bescheides Aütagen erleilt, um die ÜUerpnrtungspflicht der Landesregierung zu ermöglichen. Dem-
nach ist von der Einrichtung (dem Träger) sichezustellen, daß das zur Erfüllung der Aufgaben not-
wendige Fachpersona/ zur Verfügung stehl und dieses sbh in ausreichendem Maße und unter Be-
dachtnahme auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Ergebnisse der
Forschung fortbitdet. Weiters ist jährlich ein schriftlicher Bericht über den Personalstand4so, die in An-
spruch genommenen Fodbildungsangebote sowie die Aktivitäten des Trägers der Einrichtung urd
das Klientel an die Landesregierung zu erstatten. Bei der Bewilligung statianärer Einicltungen
werden Auflagen dahingehend erteilt, daß wichtige den Betrieb der Einrichtung betreflende
E-reignisse, die konzeptionelle Durchftihrung der Eziehungs- und Betreuungsarbeit betreffende
Anderungen sowie auch eine Anderung in der Besetzung des Betreuungspersonals unvezüglich der
zuständigen Abteilung der Landesregierung miEuteilen sind;für die Mitarbeiter ist die Mfulichkeit der
Superuision sichezustellen. Zudem ist zumindest eine Einnahmen-Auqaben-Ruhnung mit
Jahresabschluß zu erstellen und jährlich etn schriftlicher Bericht über das Eziehungsgeschehen, die
in Anspruch genommene Supervision sowie über den wirtschaftlichen Bereich zu erstatten.€

Der Behördenvertreter ergänzt, daß zusätzlich zur Überprufung der enrähnten Auflagen insbeson-
dere nach besonderen Vorfällen Besuche von Vertretem der Landesregierung in den Eindchtungen
stattfinden. Ein wesentlicher Kontakt und damit auch eine indirekle Prüfung der Einrichtungen erfol$
durch die laufenden Gespäche der Mitarbeiter der Jugendämter mit den Einrichtungen.

Zum Zeitpunkt der Erhebung sind nur wenige Einrichtungen bereits länger als ein Jahr anerkannt
bzw. bewillig gewesen, auf konkele Erfahrungen bezüglich einer Uberprülung kann kaum veruiesen
werden. Aufgrund des laufenden Kontaktes zu Mitaöeitem des öffentlichen Trägers urd zusammen
mit dem jährlichen Jahresbericht hat der ötfentliche Träger aber einen guten Einblick in deren Arbeit.
Beistationären Einrichtungen gibt es jährlich auch einen Besuch von Mitarbeitem der Landesregie
rung. Allgemein wird betont, daß die Arbeit der Einrichtung vom öffentlichen Träger geschätzt wird; in
vielen Bereichen ist die Qualifikation und Kompetenz der Mitarbeiter von Einrichtungen sicherlich grü
ßerals von jenen des ötfentlichen Trägers.

6.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontplb

6.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln

a) Tagsätze und Stundensätze

Die Kosten von Maßnahmen der Hilfen zur Eziehung werden zunächst vom Land Tirol getragen, un-t
beschadet der Kostenersatzpflicht des Minderjährigen bzw. der Unterhaltspflichtigen beivoller Ezi+
hung und der Regelung der Kostenaufteilung zwischen Land und Gemeinden. Die lnanspruchnahrne
sozialer Dienste ist unenlgeltlich, solange von seiten der Landesregierung keine Verodnung über db
Entrichtung von diesbezüglichem Entgelt erlassen wird.4ss Die Abgeltung der von Einrichtungen der
freien Jugendwohtfahrt erbrachten Leistungen erfol$ großteils in Form von Tagsätzen und Stunden-
säEen, welche dem öffentlichen Täger in Rechnung gestellt wetden.

Seit lnkafttreten des neuen TJWG werden für stationäre Einrichtungen von der zuständigen BehÖrde
in Absprache mit dem freien Träger Tagsäta festgesetzt. Dabeiwerden bei der erstmaligen Berech-

436 Dieser Punkt wurde nicht beijeder Einricttbng aufgBnommen.
/t57 lnsgesaml erscheinen die Alllagen ltlr stationäre EinrichüJngen umlassender als filr anerkannte Einrichürng€n. So ind &

Trägpr ersterer z.B. verpflicfrteq AnOerungen in der B€setrung des 8€t€uungspersonals mitruteilen, letrtere mlissen 'nur'
selbst sic*rerstellen, daß das notwendige Facfrpersonal zur Vefilgung stehL

Der Verüeter einer anerkannten Einricfitung wurde ersl im Laule des lnteryiews daraul aufmerksam, daß entsprednnd der
A.rflage im Anerkennungbescfieid tris zum Ende des Vormonals ein schrilüicfier Bericht an de Landesregierung zu erstal-
bn gewesen wäre.

458 Mhere geseEliche Bestimmungen zur Kost€nbagung siehe l<ap.g.2.1in Abscinitt ll.
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nung die für das vergangene Betriebsjahr notwendigen Ausgaben bzw. ein vom freien Träger erstell'
tes budget als Grundlage für die Kalkulation herangezogen. Folgende Posten kÖnnen venechnet
werden:-Miete, Betriebskosten, Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Lebenshal-
lungskosten;außergewöhnliche Mehrbehstungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.€
Finäet die Unterbringrng von Minderiährigen beispielsweise im Haus der Betreiber statt, wird pro be-
legtem Zmmer einJ monailiche Mieie kalkuliert, die Betriebskosten werden unter Berücksichtigung
eiies bestimmten privatianteils festgelegt. Beim Personatautwand wird entqrechend dem Täligkeits-
bereich das Landesgehaltsschemalugrundegeleg. Betriebsbedin$e lnvestilionen (2.8. für Zmmer-
einrichtung der Mindlrjährigen) sind in den Tagsatzberechnungen nicht berucksichti$. Für diese sind
ebenso wie für Abgänge wegen zu geringer Aushstung etc. zusätzlich Subventionen vorgesehen.
Einen wesenilichen UriterscnieO bei äer Festsetzung der Tagsätze eiruelner Einrichtungen gibl es
dahingehend, daß bei den betagsunabMngigen Fixkosten (alle ausgenommen Lebenshallungsko'
sten) äine unterschiedliche AuslastungsquoG-zugrunde geleg wird; sie variiert zwischen 10O o/" und
gzdo/o. Bei altfälligen Anderungen bzi. Antragen auf Erhöhung des Tagsatzes wird-dieser urfrer Ein'
sichtnahme in die Belege ourörr die zuständige Behörde überprüft; iährliche Erhöhungen entsprc
chend dem Verbraucheifreisindex werden ohnä besondere Prüfung genehmigt..l Von den Vertretem
der stationären Einrichtuhgen wird danuf hingewiesen, daß die Tagsätze von_seitejr. des Landes sehr
knapp kalkuliert werden. öer Vergleich von iagsatzen vergle'rchbarer stationärer Einrichtungen zei$
eine sehr breite Streuung,welchJim wesentlichen auf einen unterschiedlichen Betreuerschlüssel und

die zugrundegele$e Auslastung zuruckzuführen isl'@

Die Stundensätze, wetche insbesondere bei ambuhnten / mobilen Diersten venechnet werden, set'
zen sich im wesenilichen zusammen aus den Persrutkosfen (A- oder B-Get6tter) und den Verual'
tungskosten; ie nach Angebot werden zudem Kosten für Freizeitbetreuung, Spielmaterial,
Fahrtkosten etc. einkalkuliertl Der jeweilige Stundensatz wird von der Einrichtung aus der Summe der
notwendigen Ausgaben und der Ahzahlder zugrundegelegten Jahresarbeitsstunden berechnet. ' Der
ötfentlichä Träger-wirkt, so Vertreter anerkannter Einrichtungen, indirekl steuemd auf die von ihnen

enechneten Le-istungsentgelte, da es z.B. Beslrebungen des öffentlichen Trägers gibt' die Höhe der
StundensäEe landeiweitiu vereinheitlichen, oder es wird darauf hingewiesen, daß ab Eneichen
einer bestimmten Obergrenze künftig nur noch die jährliche lndexanpassung alceptiert wird.

Weseniliches Anliegen der Einrichtungen ist, daß die enechneten Tag; und. Stundensätze kostendec'
kend sind. Ein Vertreter einer Einrichtung äußert die Vermutung, daß wahrscheinlich aufgrund ent-
sprechender Transparenz der Kalkulationsgrundtagen die errechneten Sätze vom Öffentlichen Träger
bisher immer genehmi$ worden sind.

b) Subventionen

Einrichtungen der freien JugendwohJfahrt, deren Dienste von Klienten gratig in Anspruch gerpqlrne!
werden kdnnen, finanzierei ihre Leistungen über iahrtich auszwerlnndelnde Subventionen Dabei

wird seitens der Landesregierung wert äuf Finaniierungsbeteiligung der Gemeind_en gele$' Einige

Einrichtungen sind zw"r ali Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt nach S 29 TJWG anerkannt,
erhalren aus dem Budget der Jugendvüohffahrt (bishefl aber keine Finanzmittel. Dies iSt zum einen

daourcn beding, daß ü der Land&regierung dieZuständigkeil für die finamielle Unterstulzung eines
bestimmten taitigxeitsuereiches bei einer anleren Abteilung lie$, zum anderen wurde einer Einrich'
tung für einen bäsrimmten Teilbereich bisher noch keine Subvention aus dem Jugendwohtfahrtsbtd'
get"ge*ann. Diese Eirrrir.;lrtungen finanzieren ihre Tätigkeiten duroh Subventionen und teilweise arch
ieistingruezogene getäge vön verschiedenen öffentl'rchen Stellen sowie durch Eigenanteile der Per'
sonen,-die diJDienste där Einrichtungen in Anspruch nehmen. Einrichtungen, die ihre Dien$e über

Leistungsentgelt verrechnen, können-in besonders begründeten Fällen ebenfalls Subventionen er'
hallen (2.8. für Sonderinvestitionen).

Insgesanrt werden die Subventionsvertandlungen von Vgfretem der Einrichtungen als recht zeitin'
lenöiv, schwierig und insofem auch als aufregend bezeichnet, als ott nur ein Teil der beanlragilen

eJro"r gewahrt-wird; zudem wird beanstanoet, daß es keine Transparenz bezüglich der Vergabe von

4sl Die Angaben basiepn aut einem Aktenverm€rk cbr arständigen Behörde zur Tagsatrberechnung filr wohngem€inschatlen
(Schreiben Abteilung Vb, Z. W'461).

460 Zumindest eine anerkannte EinricfitJng der lreien Jugndnohlfahrt l€lkulierl aufgrund ihres speziellen Tätigkeitsbereiches

Tag- und Strndensätre, die entsprechJnd dam L.eist;ngsangebotweitere Btidggtrostsn beinhalten'
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Subventionen gibt. Der Vertreter des ötfentlichen Trägers bedauert den großen Unsicherheitstaktor in
bezug auf längerfristige Planungen für Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrl, der durch die iähr-
lich zu genehmigenden Subventionen bedingft ist. Er wünscht sich eine Veänderung dieser Föde'
rungspraxis in Richtung mehr Sicherheit lur die Einrichtungen, dies sei aber zumindest in nächster
Zeit unrealistisch, da Subventionen Ermessensausgaben sind und diese wesentlich vom iährlich neu
zu beschließenden Budget abhängen. Die Höhe der einzelnen Subventionen wird den Einrichtungen
der freien Jugendwohlfahrt in der RegelvorJahresbeginn (schriftlich oder mündlich) bekanntgegeben.

6.5.2 Finanzkontrolle

a) Tagsätze und StundEnsätze

Einrichtungen, die ihre Leistungen über Tagsäb mil dem öffentlichen Träger rnonatlich abrechnen,
müssen, um diesem die wirtschaftliche Aufsicht zu.ermöglichen, zumindest eine Einnahmen'Ausga-
ben-R*hnung mit JahresbschtuB erslellen und diese der zuständigen Abteilung des Amtes der
Landesregierüng vorlegen;46t diepntsprecherden Rechnungs- bzw. Tahlungsbelege werden nicht
kontrolliert. FürEinrichiungen, die sich über Stundensätze finanzieren, ist eine wirtschaftliche Auf-
sicht von seiten des Landes nicht vorgesehen. - lm Zrsammenhang mit der Erstellung / Vorgabe ho-
herer Tag- bzw. Stundensätze ist es laut Aussage von Vedretem freier Träger aber oft notwendig, die
geplante Erhöhung mittels entsprechender Unterlagen (Belege) zu begrOnden.

b) Subventionen

Vom Land Tirolfür einen bestimmten Zweck gewährte Subventionen (2.8. Sachkosten, lnvestitionen)
müssen entsprechend der Widmung mittels Vorlage von Originalbelegen iährlich abgerechnet wer-
den. Zudem können Einrichtungen unter bestimmten Bedingungen durch das Kontrollamt des Landes
Tirol bezüglich der finanziellen Gebarung geprufi werden (vgl. unlen).

c) Gebarungsprüfungen durch das Kontrollamt

Die Tiroler Landesordnung sieht vor, daß Einrichtungen etc., die ihren finanziellen Aufwand zu minde-
stens 50 % durch Finanzmittel des Landes Tirol abdecken, vom Kontrollamt bezüglich ihrer Finanz-
gebarung überpruft werden (können).

Eine Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt (frager ist ein Verein), welche ihre Dienste über [eF
stungsvenxhnung (Stundensätze) finanziert, hat 'mil einigem juristischem Aufwand" eneicht, daß
sie enlgegen der früheren Praxis unter den gegebenen VorausseEungen durch das Kontrollaml nicht
mehr gäprüft werden wird. Wesentliches Argument für diese Klarstellung isl, daß der Verein seinen fi-
nanziellen Autwand nicht aus öffentlichen Mittel bestreitet, sondem er für die erbrachte Leistung be-
zahlt wird und es sich somit um eigene Finanzmitteldes Vereins handelt.
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/161 Diese Verpflichtlng ist schritüich als Auftage in den B€$,illigungsboscfFiden testgehan€n.

4€2 Für jedes der Mitglied€r ist gemäß g 30 Abs 3 TJWG ein Ersatrmitglied zu bestellen. Nähere Erläubrungen siehe !Gp. 3.4.5
h Abscfinitt ll.

6.6 Einbeziehung freier Träger in Belangen der Jugendrvohllahrt

S 30 TJWG normicrt, daß boim Amt der Tiroler Landcsregierung zur Beratung der Lancleqregienrng in
üen Angelegenheiten der Jugendwohtfahrl ein Jugendwohlfahrtsbeirat einzurichten ist. Drei der ins-
gesamtl5 tvtitgtieOer dieses Beirats sind Vertreter von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt in Ti-
iol;@ diese Einrichtungen müssen nichl nach $ 29 leg.cit. anerkannt sein. Aufgrund eines Beschlus-
ses der Landesregierung wurde dieses Gremium bereils 1989, also noch vor lnkafttreten des neuen
TJWG, installiert.

We die Auswahlder drei Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt, welche im Jugendwohtfahilsbei-
rat vertreten sind, und von deren frsaUmitgtiedem (Einrichtungen) im Detallgetrotlen wird, konnte im
Rahmen der lnterviews nicht geklärt werden. Dezeil sind großteils solche Einrichtungen verlreten,
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die arch bereits vor lnkrafttreten rnaßgeblich im Rahmen der Jugendwohlfahrt tätig Sewesen sind.

öer üertreter des öffenlichen Trägers betont, daß künftig auf eine streuung der Tätigkeitsbereiche

der Einrichtungen geachtet werdeiwird; das heißt, daß stationäre und ambulante Einrichtungen und

soziale Dienste vertreten sein werden. Die Bestellung der Mitglieder erfol$ durch die

GnOesregierung für die Dauer der Gesetzgebungsperiode des Landtages (vgl' $ 30 Abs 3)'

lnsgesarnt werden die Funktion des Jugendwohlfahrtsbeirats und seine bisherige Arbeit sowoht vom

Vertreter der Behörde als auch jenen där Einrichtungen der freien Jugendwohltahrl positiv bewefteL

ln den bisherigen siuungen, wetcne in der Regelvie.-rteljährlich stattfinden, wurde eine breite Palette

an Themen behandett; d'iese sind von verschiädenen MitgtieOem eingebracht worden' Das Jugend'

wonttatrrtsgesetz selbif und dessen inhaltliche Umsetzunö, mit dem Gesetz in Zusammenhang ste'
hende verordnung"n,-st"ti"tir"n, Novellierungen, Korzepionen von Jugendwohlfahrtseindchtungen
etc. wurden diskr.rtiert. Enlschlüsse, die von diäsem Gremium getroffen werden, sind für Entscheidun-

ö"n 0", Landesregieiung nicht bindend, aber doch sehr naßgebtich, betont der Behördenvertreter'

Ein vertreter einer Einricitung, welcher auch Mitglied des Jugendwohlfahrtsbeirats ist, äußert Beden'

ken dahingehend, daß im Vergleich zur Anfang$h""" nunmehr vermehd politischer Streit die Dis'

kussionen durchzieht.

Einrichtungen derfreien Jugendw^ohtfahrt, die nicht im Jugendwohtfahrtsbeirat vertreten sind, erhalten

über die KoordinafioÄrör"tträär*- iüirr*tnnen über diilnrrane und Ergebnisse !9r sitrungen' Eine

anerkannte Einrichtung der treien Jugendwohlfahrt hat bisher nur über 'andere Kanä1e", das heifjt

durch den informetten"Kont"n- mit nirüroeitem anderer Einrichtungen, diesbezügliche lnformätionen

erhalten. wollen oie im lrg"ro*"nffahrtsbeirar nicht vertretenen Einrichtungen, daß bestimmte The'

men von diesem Gremium behandett werden, kontaktieren sie Mitglieder des Beirats mit ihrem futli+
gen. Die befra$en Vertreter dieser Einrichtungen wollen .q"!, in die Abeit des Beints einb*ogen
sein. Zum einen mochtän sie selbsl (bzw. die Einrichtung) Mitglied sein, zum anderen würden sie es

sinnvoll finden, *"nn 
"in 

gemeinsames Gremium albr Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zu

bestimmten Themen stellungnahr"n "raGiren 
würde und diese durch Vertreter im Jugerdwohl-

fahrtsbeirat präsentiert werden könnten.

6.7 Ptanungen im Bereich der Jugendrvohlfahrt

Ats Grundlage für ptanungen bzw. künftige schwerpunkte im juge{woltfahrtsbereich dienen in Tircl

zum einen oie Efanrungän und tdeen iner n diesem Bereich Etigen Einrichtungen und Mitarbeiter'

andererseits werden diäe in verschieden en Gremien (Jugendwbhtfahrtsbeiral, Koordinationsplatl-

form, Jugendamtsleitertagung, Zukunttswerkstätlend) diskljtiert und (weiler)entwickelt' Die lnfomn'
tion über neu zu installierende Einrichtungen erhalten treie Träger über die Koordinationsplattform'

Wenn sie bzw. eine initiätVgtrpp" eine Eäe in die Pra:<is umseüen wolten, nehmen sie selbst Kon'

takt mit der Behörde auf.

6.8 Zusammenarbeit ayischen freien Trägem und öflentlichem Träger

Die Zusammenaöeit alischen Einrichtungen der freien J.ugendwohlfahrt und dem öffentlbhen
Träger wird von ueidän seiten allgemein äis senr gul bezeichnet. von Vertretem von Einrichtungen

der freien Jugendwohlfahrt wird eiwähnt, daß die Zusammenarbeit mit Mitrarbeitem der Bezirlcsrer-

waltungsbehörden im Einzelfall nicht immer klealist, teilweise wird eine gewisse Konkunenz wahrge'

nommen.

463 De Koordinationsptattform basiert aut einem Regierungsbescfrluß (1991). und setrl sich aus Einricfrt'rngen der tl0l6n Ju-

gendwohltahrt, verreiern oeg l-andes und der tzi*ierwalungsoenoroen zusatnmsn. Das bishedge ael &r lnlormati'

ons\^r.itergabe aut zeniraler EbEne soll oarringerreno veränderl wätoen, daf3 eine Regionalisierung statfinden und verstärkt

anl intralüicirer Ebene gearbeitet wercbn eoll'

454 B€i der Zlkunltswerxstatt, welüre wn cincm frcicn Trägr initiiod wurde und de vom Lanrt finanzierl wid' wedsn Grun+

konzepte zu versctrie[nän Them"nb"r"ichen (neue bzry. Veranderungon von Einricfiungen der Jupndwohllahrt' süuküJ-

ren der zustänoig"n ä;öid", Vemetrung in der Jugncfwonnanrt etr) erilbeibt. Dic cntwid<ehen Anaätre und Modelle

wrden, teits mit V"riäion"n,'in die Planungen "ind-g"n b1 .ymSgseet Teilnehmer der äkunftswerksta[ c1e bisher

deimal durcfrg"rur,rt irä, 
"ino 

v"rr"et Jer .tugnoaiter, cbs'Lancbs und eines lreien Trägers; moderiert wird von au'

ß€nstehend€n Bqerten'
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lnsgesanrt gibt es in Tirol zusätzlich zur Zusamrnenarbeil des öffentlicfren Ttägers mit der ieweiligen
Einiicntung-ein breites SpeKrum an vervhiedenen Gremien, in denen beide Seiten vertreten sind:
Jugendwoitfahrtsbeirat, Koordinationsplattform, Zukunftswerkstatt, .Sozialparlamentas. Der Vertreter
einlr Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt deponiert den Wunsch nach gemeinsamen lnfonnati'
onsveranslaltungen für Mitarbeiter der Bezirksvenrvattungsbehörden und der Einrichtungen der freien
Jugendwohlfahrt; die diesbezügliche lnitiative soll vom Land ausgehen.

Eine auf breiterer Ebene organisierte Zusammenarbeit von Einrichtungen der freien Jugendwohl-
fahrt gibt es in Tirol in der AneE-Wonngemeinschaften. Diese Aöeitsgemeinschatt tffi sich monat-
lich, ün gemeinsame Themen und Anliögen zu bearbeiten und ihre gemeinsamen Zele gegenüber
dem Otfenilichen Träger zu vertreten. Die anderen Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt sind teil-
weise in den oben erwähnten Gremien veilreten, sodaß dort ein ldeen- und Ppblemausilausch statt'
findet. Der Mitarbeiter einer Einrichtung fände die Gründung eines Dachverbandes von Einrichtungen
der treien Jugendwohtfahrt auf Landesäbene sinnvoll, um in eiruelnen Bereichen besser eingebunden
zu sein.

6.9 Allgemeines zum Gesetz

Ntgemeinwird das TJWG von beiden Seiten positiv bewertel. Vieles ist auch schon nach dem atten
Geiefz möglich gewesen, letztendlich komml es auf die Handhabung des Gesetzes an. Das Gesetz
bietei vielefulOglühkeiten, prophylaktisch tätig zu sein; dieser Aspekt wird in Tirol nach Meinung eines
Vertreters einer Einrichtung aber noch zuwenig berücksichti$'

Dte Bedeutung von Einrichtungen der freien Jugeüwohtfahrl wird vom BehÖrdenvertreter dahinge-
hend zusammängefaßt, daß diäse in der Praxis nicht mehr wegzudenken sind; der öJfentliche Träger
ist von ihnen abhängig, ohne deren Tätigkeit würde die Versorgung im Jugendwohlfahrtsbereich zu-
sammenbrechen. Diese Bedeutung haben die Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt in Tirol aber
nichl erst durch das lnkraftlreten des neuen TJWG bekommen, sondem dies ist eher bedingt durch
die allgemeine gesellschattliche Entwicklung. Die Vertreter der Einrichtungen der freien JugendwOhl-
fahrt nLhmen keine gehobene Bedeutung durch das lnkatttreten des Gesetzes wahr. Einer betont
aber, daß aufgrund der Anerkennung dei Einrichtung nach dem TJWG nunmehr nicht immer erklärt
werden muß, wie sinnvoll deren Tätigkeit ist; mil der Anerkennung ist auch ein Stück gesellschaftliche
Anerkennung verbunden.

Nach lntcnfftreten des neuen TJWG wurde in Tirot ein Landesjugendheim aufgelassen, eines wude
konzeptionell stark verändeft. Dieser Reduzierung von Plätzen für volle Eziehung beim öffentlichen
Tragei stehen zwei kleinere neu enichtete stationäre Einrichtungen beifreien Trägem gegenüber. 

-D-te
Betieuungskapazität beifreien Trägem im Rahmen der Unterstülzung der Eziehung wurde von 199O

bis 1992ltunüenn6Oig um rund 14 o/o erhöht. ZusäElich wurden in Tirolseit lnkafttreten des neuen
TJWG sechs soziale Dienste, fünf davon von freien Trägem, installieil.

465 Das Sozialparlament wr.rrde 19g2 vom zusuindigsn Landesrat auch aul wunsci viel€r ElnrlchüJnE€n mit (bm z€l gpgronclel

cre Zusammenarbeit der Landesregierung und äor Einrichfungen im sozialbereich zu vetbessem und in de Planungen des

Landes ldeen lyon außen. einfieflen zu tass€n. Dieses Gremium ist in mehrere Arbeitslseise untsrteilt, in denen Anliegsr
und Themenscfiwerpunkte behandelt werden.
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7.1 Datengrundlage

Für die Beschreibung der praktischen Handhabung qT .Eignun$festste.llynO.../. 
Bewilligung' der

Heranziehung von Einrichtungen der freien .tugendwohlfahrt-durch den Ötfentlichen Jugendwohl'

fahrtsträger und diverser RahÄenbedingungen där Arbeit freier Träger bzw. deren Einrichtungen die'

nen als üesentliche Grundlage:
' ein lnterview mit däm Fachberebhsleiter für Jugendwohtfahrt des Amtes der vorarlberger

Landesregierung (Sozialpädagoge) ;

' ein lnterview-ffi'je einäm virtreitär zweier Träger von Einrichtungen der freien Jugend-

wohlfahrt lambuhnr und statior6r), für die Verfähren um Eignungsfestslellung nach $ 25

Abs 1 L-JWG Ut*. Bewilligung nadÄ S 21 leg.cit' zum Erhebungszeitpunkt.gehufen sind;
. ein lnteruiew mit einem vertreteiäNä Trälers, für dessen neue Einrichtung (Projekt) de-r

freien tugen&onffahrt das vertanren um Eignungsfeststellung nach $ 25 Abs 1 L-JWG

zum Erhebungszeitpunkl durchge{ührt wurde'

lnhaflich waren die lnterviews, insbesondere bei der Behörde, geprä$ durch die Veränderungen

beim öffentlichen Jugendwohlfahrtsträger, t"t.n" durch das im FLbruar 1993 von der Vonrlberger

Landesregierung oeöhto*"n" "Leitbilä uni'io*"pt für die Aöeit in der Jugendwohlfahrt im Amt der

Vorartberger Landesregierung und in O"n äezirf"näuptmannschaften" (AMT DER VORARLBERGER

LANDESREcIERUNö-igösig"prant bzw. m J"n täen Jahren durch die diesbezüglichen.Planun-
gen bereits eingeleifet *ord,ti iina. O"Ort"tr bedingt sind rnanche Frage$ellungen zu eimelnen

Punkten nicht so ausführlich wie in den anderen Bundesländem erhoben worden'

7.2 Eignungsfeststellung und Bewilligung

Die Eignungsfeststellung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt ist durch $ 25 Abs 1 L-JWG'

die Bewilligung von Wohngemeinschaften und sonstigen-Einrichtungen für Minderiährige durch $ 21

teg.cit. normiert. Am g1.g.i993 war tür 23 oiense (Einrir:ntungen) bbi insgesamt 10-Trägem ein Eig'

nungsfeststeilungsverfahren und für 16 staiionare Einricmungön tiei insgesamt 7 Trägem ein Bewilli'

gungsverfahren im Laufen. '

7.2.1Die Eignungsleststellung nach $ 25 Abs I LJWG

Einrichtungen der freien Jugendwohttaful sttenzur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgben der Öf-

fentllchen Jugendwohllahrl henngezogen*"tO"n, wenn ihrJEignule Mzlt vgLOrlLandesregierung
fesrgestelt worden uitröl.SäiÄJr 

"nO 
i üoraitberger Landeslugendwohlfahrtsgesetz)'

rn der praris bedeutet diese Regerung für Einrichtungen..der freien Jugerdwohlfahil, daß sie nur

dann eine Eignungsfeststeilung benötigen, üin sie äit inr"* Angebot vom öffentlichen Jugend'

wohrfahrrsträger herangezogen werden'oir"n. Da die Leistungen einzerner Einrichtungen in der Re'

getvom öftenttichen iäg"itln"yie1.w.erOen, werOen künftii@\tl. bis auf wenige Ausnahmen) alle

Einichtungen der freien Jugendwohnanrt-iärige*r."n tüoirngemeinschaften und sorstige Ein'

;;Älü;;"]'* im obigen sinne als geeignet anerkannt sein'

wird die Handhabung dieser Regerungöezügrich der Eignungsfestsle[ung vergrichen mn der lnren'

tion des s g JwG rgäg, hßt sici eine-üoerälistimmungiestsetlen. Das Vorarlberger L'JWG konke-

tisiert die notwendige Eignungsfeststeilu;g lür Einrichiungen.als Voraussetzung für eine Herarzie

hung: rrr einem zusatz:ri einc-dieebezugürtc nuJnahme f-ur wohngemeinschaften und sonstige Ein'

ri"üir"e"n, deren Erricniung und Betriednach S 21 leg.cit' bewilli$ wurde' normiert'

Der stand der umsetzung zum Erhebungszeipunkt kann dahingehend zusammengefaßt werden'

daß für alle ambutanten / riobiten Diendeäin eiiÄungsleststellungiwerfahren im Laufen war, welche

bere1s zur Erfü1un;;;. ni.ntnon"itricnen Äurgäuerioer Jugendwohlfahrt vom Öffentlichen Träger

7. VORARLBERG

465 Di€se benötipn eine Bewitligung nach S 21 L'JWG' Vg[' IGP 7'2'2 dl6s€s Abschnitts'
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herangezogen werden oder deren lnbetriebnahme und Heranziehung in nächster Zukunft geplant
ist.467

Einrichtungen, die in Grerubereichen det Jugendwohlfahrt arbeiten, brauchen keine Eignungsfest
stellung nach dem L-JWG; dies sind z.B. solche, die Relrabilitationsmaßnahmen für Kinder anbieten.

Klar begründet wird das hufende Eignungsfeststellungsverfahren von den Vertretem der freien Trä'
ger Oamit, daß dieses nach dem L-JWG Voraussetzung für die Heranziehung einer Einrichtung durch
den öffentlichen Träger ist; an sich sehen sie darin nur einen FonplaW. Der BehÖrdenvertreter be.
tont, daß die bestehänden Einrichtungen bereits seit Jahren herangezogen werden und es bezüglich
der Eignungsfeststellung ein "Nachhinken' gibt. Von den freien Trägem ist im Zusammenhang mit der
Eignungsfeststellung an die Behörde die Frage gestellt worden, ob die bisherige partnerschaftliche
Zusammenarbeit nun vorbei sei und die Einrichtungen der freien Jugendwohlfahil ieEt sanktioniert
werden.

7.2.2Die Errichtungs. und Betriebsbewilligung nach $ 21 LJWG

Die Enichtung und der Betrieb von Wohngemeinschaften und sonsllgen Einrichtungen, die zur Über'
nahme von Minderjährigen in Pflege und Eziehung bestimmt sind, dürfen gernaß S 21 L-JWG nur mit
Bewilligung Oer tanOesregierung erfolgen. Nach dem JugendfürsorgegeseE erteilte Bewilligungen für
Heime bleiben gemäß $ 39 Abs 3 auch nach lnkafttreten des L-JWG aufrecht.

7.2.3 Das Ei gnu n gsleststell ungs- und Bewilligungsverfahren€

Zum Ablauf des Eignungsfeststellungs- bzw. Bewilligungsverfahrens bzw. der Beginn sagten die
Vertreter der freien tragei, daß sie von der zusländigen Abteilung des Amtes der Vorarlberger Lan-
desregierung schrittlichäufgetordeft worden sind, die für jede.-E_inrichtung angeführlen Nachweise (zu
den lt. Gesetz erforderlichen Voraussetzungen) zu erbringen.€

Der Bescheid ergeht an den Träger der Einrichlung, benachrichti$ werden die.Einrichfung selbst und
die Bezirkshauptrnannschatten, von denen die Einrichtung helangezogen wird.4/e

Die Daüer der einzelnen Verfahren dürfie, irsbesondere für Einrichtungen, die bereits zur.Erfüllung
von Aufgaben herangezogen werden, und für solche, für deren Heranziehung eirzelne Punlde noch
geklärt bzw. ausgehandett werden müssen, aufgrund der geringen Bedeulung der Eignungsfeststel-
lung in der Praxis eher hng sein.

Personat: Die Verfahren werden durch einen Juristen geleitet, für lachlich'inhattliche Behnge isl der
Fachbereichsleiter für Jugendwohlfahrt zustärdig.

T.2.4Yoraussetzungen

lm Rahmen der Eignungsfeststellung von Einrichtungen derfreien Jugendwohtfahd ist von der Lan-
desregierung zu prüfen, ob diese wch Zet und Ausstattung, zur Erfrlllung beslimmter Aufgaben der
Jugendwohttanrt'geeignet sind; insbesondere müssen sie über das erforderliche Penonal und dte
ertrordertichen RaümtiinXeiten verfügen (vgl. $ 25 Abs 1 L-JWG). Wohngemeinschaften und sonstige
stationäre Einrichtungen für Minderjährige müssen für eine Bewiltigung nach ihrer Ausstattung und
Führung Gewähr für äie Pflege und Eziehung bieten. Ein nach allgemein anerlcannten wissenscfaft'

46-l Mit d6r UmseEung der in g A5 L.JWG normierten Eigungsleststellung ist der Öflenüiche Träger im Vezug. Gemäß I 39
Abs 4 leg.cit wärÄ Air de Heranziehung von Einrk*rEngen der lreien Jugndnrohltahrl, die bereits zum Zeitsunkt des 11}

bafttretens dies€s Ggsetres zur Efilllung von ArEaben der öllenüichen Jugndwohltahrt hetangezogen wotden sind, eim
Eignungsfe.slstellung (erst) ab Juli 1992 notwendig g€wessn.

463 Da zum Erhebungszeipunkl noch kein Eignungstesbtellungs. odet Bervilligngsverlahren abgeschlosson gswesen ist,
goßteils hatten d&e erst begonnen, srnO aä lolgsndon Ausfllhrungon sehr la,rz gBhaltsn'

469 Das Vorarlberger L-JWG tilhrt als einziges im Zrsarnmonhang mlt der Eignungstestst€llung keinen Hinweis daraul, dafj
des€ aul Anhag cbr Einridrtrng bzw. des Trägers zu erlolgsn hat

470 Enlnomm€n arls plncm Fnlwur f eit res Eig[rungstgctct€llungsbctcllcidoo'
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tichen Erkenntnissen erstelltes Koruept, tachlich geeignetes und ausgebildetes und verläßliches Per'
snatin der ertordertichen Anzahlzui Betreuungider-Einrichtung und zur ry-"g? und Eziehung der

Minderjährigen, eine nach lage und Ausstanuni geeignefe Einrichtung und fürden Bestand der Ein'

richtung gesicherte wirtscnaitiche Voraussdinien lnO im Speziellen angeführt (vgl' S 21 Abs 2

leg.cit.).

Zum Nachweis dieser durch unbestimmte Gesetzesbegriffe definierten Voraussetzungen ist für be
reits bestehende Einrichtungen bzw. deren Träger in oel Praxis zum einen ein schriftliches Konzept,

zum anderen sind Zeugnüä etc. bezüglich delEignung des.Personals, Angaben über vorgesehene

Mögtichkeiten der Aus-'und Weiterbildüng sowie Jer Superveion des Personals und Unterlagen zu

den vorhandenen Räumlichkeiten vozulegen.

welche Kriterien von seiten der Behörde zur Überprutung der enruähnten Voraussetzungen herange'

zogen werden, konnte nicht eruiert werden. por s;tionarö Einricntungen kÖnnte die Lardesregierung
g;tß S 21 Abs S fägcit. durch Verordnung nallere.Bestimmungen zu den genannten Vorausset'

zungen erlassen; dieslei, so der Vertreter däs Offentlicnen Trägers, atP-l nf.l,lgeplnt' - Die folgen'

den Erläuterungen fassen Aussagen der vertreter der freien und des öffentlictren Trägers und Hin'

weise aus einem Entwurf zu einem Anerkennungsbescheid zu diesem Themenbereich zusammen:

' Zele,Zielgruppe,nJgaoen und Rahmen6edingungen der Einrichtung sind in.Form eines Kon-

zeptesder Uand-esr"g;*ng vozulegen. lst dieses ln seinen lnhalten etc' noch zuwenig ausge-

reift, werden diesbeiugfcni Uangei ausdislstiert und konkete Enrvartungen von seiten des

öffenlichen räöäis-gägeteg; oaiei wiro darauf geachtet, daß die eigentliche ldee nicht zer-

stört wird.. Das erforderliche bzw. fachlich geeignete Persnalwird durch den Nachweis von fachqezifi'
schen nusoirdungen uno z.B. bä de'r Betreuung vo! Krisenfamilien durch einschlägige Erfahl

rungen / praxis überprgtt. Weiters sind die MOöicnXeiten der (Aus- und) Weiterbildung sowie

Oär-Supervision anzuieben. Zusammenarbeil im Team ist ebenfalls wichtig.

' Die BeurteiUnf ier iaumficnkeitensowie der Lage und Ausstattung- der Einrichtung ist abtnn'
gig vom ;eweifigen fätigfensOereich- Beispigswlise werden bei einer geplanten neuen Ein'

richtung (projeüi oie in'Oen bestehenden Linrichtungen des Trägers vorhandenen Räumlich'

keiten, welche alch für die zusätzliche Tätigkeit zuiverfugung stehen, für die Beginnphase

sowoht hinsichtlich der Größe als auch der Ausstattung als den Erfordemissen entsprechend

angesehen.- Die geforderten wirtsdafttichen VorausseEungen beistalionären Einrichlungen sird über ko
stendeckende Tagsätze sichergestelli.

Von den Vertrelern der freien Träger wird darauf hingewiesen, daß die tägerintemen Anrynbhe an

die Mitarbeiter und *n.tig"n Rahäenbedingungen senr nocn sird und eigentlich von ihrer seite her

die Standards geprä$ odär zumindest mitbestimml werden'

wesentliche Grundlage für die Beurteilung der vorausseEungen im Rahmen einer Elgnultqsf?dsj:l'
lung von neu zu insättierenden Einichtuigen ist ein Konzeptlvgl. oben). Dasbedeutet' daß die Eig'

nung aufgrund hypothetischer Annahmen-und durch einen Vertäuensvorschuß gegenüber dem Trä'

ger/der Einrichtung iätgäi"m 
"19.{11.9* 

Bescheid kann allerdings mil Auflagen und Bedingungen

ertassen werden t"gi.-s äiÄi 2 L-JWG). Bezügtich der Enichtung ryugl Einrichtungen / Prcjelde

äußem die Vertretei d-eifreien Träger u'uereinsämmend, daß der Öffentliche Träger.neue.l-ldeen
grundsäElich offen gegenuuerstent u-nd beideren umsetzung auch Fehler gernacht werden dürfen.

zB Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von nichtho-
heittichen Auf;;ü; e"i ott"titrrchen Jugendwotrttatrrt ($ 25 Abs 1 LJryG)

Nach g 25 Abs 1 L-JWG sltertn Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt von der Landesregierung

zur Efüllung von nicfrnoneitfichen Aulgabeä herangezogen werden, wenn sie dazu geeignet sind'

471 üeTätigkeit von Einricfrtungen der hEien JugBndwohllahrt wlrd in dei Regel durch den öftenüidren Trä9r finanziert d€'
lst in der praxis cter ir'a"äe-uotg""eherän Hcranziehung goicfizueetzen. Dcr Beginn der Tätigkeit einer EinridtEng

selbst ist €rst mit der Finanzierung (Heranziehung) cturcfr Ön Öflenüicfren-Trä9er mögilich' Da gmäfJ S 25 L'JWG de lest-

g'steflte Eignung a"r ginii.lrilng-"br eine notriänoigg vorauss€tzung tür eirc H€r$zi€hung ist' muß do Eigunglest'

äellung tatsächliclr aul Vorannahmen basiepn'

472 Das Vorarlberger L-JwG betont die Fleranziehung von Einricfrungen.der freien Jugendnohlfatrrt nehr als endero Lan'

desausführungsgesetre und das Bundesgrundsatz-ges€tz. Di€s€ lormulieren cüe Mdglicfrkeit der Einbezbhung lreier Träger
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Sie so//en insbesndere herangezogen werden, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer Ausstattung
und sonstigen Leistungen die bässere und wirt*hafttichere Besorgung der Aufgben gewährleisten' '
iin gignuigsfeststellüngsbescheid bedeutet aber nicht automatisch auch die Heranziehung für
nichthoheitliche Auf gaben.

Eine Heranziehung im Sinne des Gesetzes bedeutet nach Aussage des Behö_rdenvertreters in der
praxis, daß Tätigleilen, die der Förderung und Sicherung des Kindeswohls dienen, nicht vom zu'
ständigen öffenillchen Träger selbst durchgeführl werden, sondem dieser freie Träger bzw' deren
Einrictitungen der freien Jügendwohltahrt beauftngt, bestimmte Aufgaben 9991tttü!ren. Mit anderen
Wortän bäeutet die Herarüiehung von Einrhhtungen der freien Jugendwohlfahrl, daß diese für ihre
Täti gkeit f i naru iert w erden.

Für die Regelung der näheren Bedingungen der Herarziehung der Einrichlung wird zwischen dem
ötfenlicheriJuge-ndwohlfahrtsträger (ünO Vorartberg) und dem Träger der Einrichtung eine slc;hriftli'

che Rahmenväreingrung aOgescnfdssen. Die Vereinbarungen sollen eine koordinieile und zielge
ricile,re ZusammenarOeir-UeiOär Vertragspartner im Eirzelfall ermöglichen; neben einer Auflistung der
Aele,Aelgnuppe und Arfgaben Oer gin'rüntung werden die Rahmenbedingungen (Personal, Ubertra'
gung'"inö Ei'nzelfalles, 

-Finanzierung - Rechnungslegung, Berichte, Aufsicht, Vereinbarungsdauer
bzw. Beendigung etc.) festgele$.

Zum Erhebungszeipunkt waren mehrere Rahmenvereinbarungen im wesentlichen zwar berelts aus'
gärb"if"t, unä nacn den darin festgehaltenen Bedingungen wurde in der Praxis auch geabeitet, ein'
ielne Details bedurften aber noch äiner Klärung bzw. ueirlseitigem Einverständnis, um untezeichnet
zu werden. Vom öffenilichen Träger sei, so dessen Vertreter, geplant, mit jeder Einrichtung (arch sta-
tionären) eine Rahmenvereinbarüng abzuschließen. Dies braucht ats.lr Zeil, da in iedem Fall für db
Eignungsfeststettung, oie GraO liwe Voraussetzung fq! eine Herarziehung lst, auch die Vorlage
eiies lieuen) Komäptes äer Einrichtung notwerdig ist. 1 Für einige Einrichtungen gibt es schon seit
Engerär Zeit Rahmenvereinbarungen, wätche nicht auf einer Eignungsfeststellung basieren.

Die Hennziehung einer Einrichtung im Einzeltatlerfolg mit Bezugnahme auf die allgemeine Ratr-
menvereinbarung-Ogr Einrichtung niit Oem ötfenllichen Träger durch eine-Ve.9in\!!t9 zwischen ler
Bezirkshauptmannschatt (Soziaürbeiter) und dem für den Einzelfallzuständigen Mitabeiter der Ein-

rbntrng Uzw. Oer Einrichtung selbst. Hiermit werden Aufgabe, Zelsetzung, Betreuungsauslfß etc..

festgetägn. Eine besondere Äegelung gibt es für Beratungseinrichtung"* ?i.t. li1nen im Einzelfall

beieiner Ersrberatung bis zu sieuen-dunden ohne Vereinbarung übe_r die Herami.llng der Einrich-
tung mit dem öffenllic'hen Träger (d.h. auch Finanzierun$ tätig sein. Danach ist für diese Stunden im
nac-hhinein und für eine weilelre deratungstätigkeit der Einricntung mit diesem Klienten eine Bewilli'
gung durch den öffenüichen Täger notwändig diese wird mit arnnymisieden Daten des Klienten ab
geschbssen.

Verlreter der freien Träger und des ötfentlichen Trägers bezebhnen den Abschtu8 von Rahnrenver-

einbarungen ats senr wicnti!. oiese bringen klare Bädingungen der Herarziehung am Eiruelfall, der
ä.ti"r,i"rät"ttung, der Finarizierung etc. und tragen damit auch zur Beilegung von Urstimmigkeiten
und Unklarheiten bei. Von der Seite eines freien trägers, dieser hat bereits eine allgemeine Rahmen'
vereinbarung mit dem Land untezeichnet, wird bezüglich des Zu$ardekommens der Rahmenverein-

o"rung er6üert, daß die lnhalte in einigen Gesprächen mit.Vertretem des Landes und der Bsirks'
näuptäannschaften entwickelt bzw. partnerschaftlich ausgehandelt worden sind. Durch Rahmenver-
-inU"rrng"n, abgeschlossen zwischen zwei Partnern, fuhlt der freie Träger sich nbht ab
'Gängebänd" oder als ausgelagerte Einrichlung des Landes'

Die Vorarlberger Jugendwohlfahrtspotitik unterscheidet sich wesentlich von iener der anderen Bun'
desländer. gereits säif vielen Jahren wurden aus verschiedenen Gründen neue und zusätzllche An'

öäuorÄlr e"reicn oer Jugendwohlfa\rt yticht vom öffentlichen Täger selbst installied, sondem dieser
teaufrragrte damit lreie täger. Das 1993 von der Vorarlberger landesregigtulg_!.Tltlossene Leilbild
uno ron-zept des öffenticfien Trägero für die JugendwohtFh.4 ggl. AMT DER VOBARLBERGER
LANDESREGIERUNG 19g3) sieht nunmehrvor, däß arrch die bisher von den sozhhrbeitem der Be-
zirtanauptmannscnaften durähgefühile Betreuung von Familien mit wenigen Ausnahmen durch freie

/ Einricfrü.rngen d8r lrsien Jugsndwohltahrt durcfr die wörter können, dürlen etc' (w' s I Abs 1 NÖ JWG, s 5 Abs 5

O.ö.JWGlggt,S10nortSÜWA,S2gAbslTJWG,SBAbslJWGl9s9undclel<apitols'2'1'4'3''5'3"6.2'ldess
Abschnitts).
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Träger geleistet 
"ri16.473 

Demnach wird in Vorarlberg Beratungs', Betreuung- und Eziehungsarbeit
lür I mit Klienten künftig fast ausschließlich vön Einrichtungen der freign Jugendwohltahrt
durchgeführt werden, die Anzahlder Mitarbeiter des öffentlichen TAgers wird gering 5s1n.474

Keine, noch nicht eiablierte Träger haben grurdsätzlich genauso wie große, bereits seit mehreren
Jahren tätige Träger die Chancel neue Propne im Bereich der Jugendwohlfahrl.zu installieren und

vom öffentächen iräger herangezogen zu werden. Bei ersteren gibt !s dgr:.s der BehÖrdenvertre'

ter, immer auch das 
-problem jes t-inanziellen Stehvermögens". lm Einzetfall sei es ofl sinnvoll, daß

für ein kleines projekt, zumindesl für die Anfangsphase, ein T1äger gesucht wird, der für dieses eine
.sichere Gehschul-e, bieten kann; von seiten des öffentlichen Trägers werde diese Srche nach einer
,Holding', unterstützt. Der Vorteii groBerTäger sei, daß^diese für die lnstallierung neuer Proiekte
keine fiianzielle Starthitfe brauchei; demgegenober brauchen kleine Träger StartfÖrderungen, welche

"ig.nr 
von der Landesregierung genehmigt-werden tY$-el: _Vom BehÖrdenvertreter wird aber auch

bätont, daß mit der Größe des freien Trägers dessen Flexibilität abnimrnt.

g 25 Abs 1 L-JWG normiert u.a., daß Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt insbesondere dann

t*ng"rogen werden sollen, wenn-sie die Erfü[üng der Aufgaben besser und wirtschaftlicher lei'
sten können. Diese Bestimmung ist in Vorarlberg är.rtgrund der EntscheirJung des ötfentlichen Trä-
gers, Beratungs-, aeireuungs- ünd Eaiehungsarbgir fÄst.ausschließlich an Einrichtungen der treien
jugendwonffa[rr zu OOertrajen pgl. oben), inter Praxis nicht relevanl. Aufgabe der Landesregierung

ist-es aber dennoch, auf Quäifat und Wirtschaftlichkeit der Arbeit zu achten'

7.4 Aulsicht

Einriehtungender freien Jugendwohltahrl, dievom öffentlichen Träger zur Erfüllung von nichthoheitli-
chen Anfgaben herangezo-gen wetden, unterliegen der Aufsicht der Landesregierung.aTs Wohng*
meinschaften und sonätige-stationäre Einichtungen sind von der Landesregierung in angemessenen
Zeitabständen zu überpäfen, ob diese den eevüinlgungserfordemissen entsprechen. Der Träger der
Einrichtung hat dabeiätte luskunfte zu erteilen, oiätuioie Aufsicht erforderlich sind. Bei stationiren
-inrichtunlen ist für oän treien Täger zusätzlich normiert, daß er die Aufsicht zu enr6glichen und

dafür zu örgen hat, daß den organin der Landesregierung der Zutritt g"*ghrt und die erforderliche
Einsicht in Uiterlagen ermöglichiwirO. Dem Träger einer stiationären Einrichlung muß die Behebung

älfaUig"t Mängetiinerhalb einer angemessenen Frisl aufgetragen werden. Weden schwenriggende
Mangälaber riicht behoben oder würde die Aufsicht wiederholt verwehrt, ist der Betrieb der Einrich
tung?u untersagen. Bei Einrichtungen mit einer Eignungsfeststellung ist diese_zu widemrfen, wenn

oieäiesuezüglic[en ioraussazung-en nicht mehr gegebhsind (vgl. SS 25 Abs 3 und 21 Abs 4 und 5

L-JWG).

47g ln der Umsetzung c1eses Konzepts ist vo€essh€n, dafJ bis Ende 19$l alle beüeuten Familien an entspedtende Einriclr

ü,rngen treier Träger .abgpgebeni werden. öie ueioEn tagsr, $e beüdbn den 'Fatniliendienst'isweils seit 1991' $nd ltlr je

avei B€zirke zusländig.

Die htnftigen .Aktionsbereicfie' und ArQaben der Mitarbeiter der BezirkshauptrnannscharlBn {ind (W. A[tT DER VOR'

AHLBERGER IANDESI{EGIERUNG 1993, T8. 2I):. planung unO Steuerung (SitJaüonsb€obachü.rng, AngebotsgeslalüJng, lnlormaüon urd Vemetrung, Finanzicrung);

' Prävention (lntormation und Beraung, ProjeklaÖeit);
' Hillen zur Siarerung oes rcnOes,rroits 1VärmiUunj'l Heranziehung soziajer Dlenste lm Elnzelfall, Abldätung' Enlelung

von Maßnahmen der Eaiehungshilf€, l(tis€ninterwntion);
' sicherung oer ne*rte und l,nspru*re von Kindem,'Familien / Eltem (B€raü.rng - tecfitlicfr, finanziell, B€teuungsmögi

lichkeiten, S-achbsarbeiü.lng' Vaters€hatt, Unt€rhall, Amtshille €tc')'

474DaslandVo'a'lb€rgb€beibtd€rzgltglhLäntbgjl/gBrrüelm(.Jagrberg').
ln der zuständig€n Abtoitung dcs Amlcc rlcr Vorarlberger LanrjestEgj€rung gibt 9s einen Fachboreidlsleit€r, der ausschlbf!

lich filr Belange der .lugen&oh[ahrt zuständig ist lein-Jurist, ewu+a*rrynn €tc. st€h€n b€i B€darl zur Verfilgung)' in dan

üzirronaupüannacha-nen sind je vier Mitarbeibr filr clie ob€n €rwähnten Autgaben gsPhnt

475 Dpse R€gplung unt€rsÜlieidet sich insobm von dcn cntlprcohondon Bestimmungcn der anderen leffbsausf{lhrumFg}
setre, als Einrichtungen mit einer Eignungsfeststellung nui darn &r Aufsidrt der Landesregisrung unt€rliegpn, t€nt dess

asdt herangezogen werden'

Die Aulsicfrt über clie anerkannten Einricfitrngen der lreien Jugndlohllahrt ist iedoch Ober die B€slimmung des S 25 Abs 3

f-JWe S.d""kt; demnach muß die Behörde die Aneik€nnun! *iOe.rt"n, w€nn die Eignungworaussetrungen nicht mehr

gegeben sind.



tn der Praxis ergeht der spruch im Eignung{eslstgllyngsrscheid unler Attfhgen und Bedingun-

gen,4zl um der f"niär*iiläng {9-Aufdicntstunkrion zu ermöglichen'ar Dabei wird darauf

hingewiesen, daß o"ilräö.i oä Einric'ni;ü-ä ;rtoto"t'.n" Fersonar, dessen Eignung mir

Nachweisen zu beregen isr, und oie 
-erroioerrichen 

Räumtichkeiten bereitzustellen hat und

diesbezügtic he AnderungeH der LandSt"git;öäiUutäipn.sind' Weiters sind die notriverdigen Aus'

und Weitebitdungs^ä,iÄn^"n sowie SüpiäiJnitÄoitiArren sicnezustellen und Arderungen der

saEungen und des Leitbildesdes Trageri-iväi"i.rl zür Kenntnisnahme vozuregen. rn der für iede

:ffi tffiäät{ä#'"ff: mn" tr"jrvl*:,u1itä ::'iä:1"il.'.**; ffi ffiffi{ä;ü*gdägrlng, rooperaiion etc')' Ahnliche Aufhgen werdel
ausgesprochen. Einmai ;rinrrcn werden.oel ä"n-äö"aren Einrichtungen die Fachrichkeit (Konzept

und personar), die naünirrcni"iten und oie wirtscnatilichen Voraussetzungen rSberprütt.

Durch dön verein*ften rnfonrvtionsftußhat die landesregierung die Mögrichkeit, _Einbrick in die Ar-

beir der Einricntungän'.ü ärnärt"n und die Ä,rt"irnt wahLunehmen. Ein spezietes computerpro-

gramm, durch das ii; ;ilä; fr_eien *ö;.i4 ä-*nvtl"i"rt) weiteqegebenen lnfonnationen

venraltet werden, ermöglicht Oie ÜUerprUtüng där,Bareuung von'Elruefaen' der AÖeit eirzelner

Mitrarbeiter etc. Der Behördenverrreter o"täri,ää obo f,,rogiltnreiJin f1i11s.aber nur im Eirzel-

fall, z.B. bei besonderen ungereinrtheiten dä Autzeichnungen, wahrgenommen-wird' ZusaElich ge-

ben die Mitaöeiter der Bezirtcsnauptrrnn'nJJäi;;-@B ue] untersitzung der Eziehung) Hinweise

auf die Ziereneichung an die Landesregieö;;iilLrne weiteie Mögrichkeir der Aufsicht ergibt shh

Von seiten der freien Träger wird vermutet, daß der öffe{r9n9 Träger im !a!me1 seiner Aufsicht

nicht "in den soziataro"itäro"n t"uolpug nin"i"ilo"o" wird. Betont wird, daß der freie Tdger zum

einen eigene Rnspruchä än oi" Arbeit rcäürirtt, zum anderen gibl es mit dem öffentlichen Träger

Absprachen, daß vonän; do freien ragää-ä]L Äro"ir ausreiclhend dokumentiert und eine wissen-
' äiäitnn, Evatuationder Arbeit ermoglicht wird'

im Rahmen der Tarifu erhandlungen'

7.5 Finanzierung von Leistungen der JWF und Finanzkontrclle

7.5.1 Zuerkennung von Geldmitteln

a) Tagsätze und Stundensätze

Für die Kosten von Maßnahmen der Eziehungshirg Ft - unbesclradet der Kctenerca'pflicht der

Minderiährigen bzw. ;;ä üi;rh"tßpni.ni"iöliro 9"1 Regelung der Kostenar'rfteilung nach dem

Vorarlberger Sozialhilfegeseu'zunacnsidaJUnO "t'ttufommen'FOr 
die lnanspruchnahme von sq

ziaten Diensten naoen-Färson"n "inrn ltt 
i*i lO,1tl.B"ryg z-1len Kosten zu lei$en' frlr bestirnrnte

Dien$e werden die Kosten zur Gäme uo,n äääätirchen Täger letragen. Dte Abgettung der von Ein'

richtungen der freien Jugendwohranrt_eroäJntän iäbtunggä ouicn oien ötfenttichen Träger erfolg in

Form von Tagsätzen (für stationäre Ei"tüü;;";i;.{$'ndensätzen (für ambulante und'aufsu'

chende Dienste) oder änderen ueistungiüeriG.e. tur den. gesamten Bereich der Tagesmütterar'

beit), wetche großteils non n nrotou[unä!:täF. 9j;$i"inluutten Tarife werden dem öffenllichen

Träger (Bezirkshaupt-,"ä-r-r*n"tti in n*n,irnf lrrt"ry Dieses Venechnungssystem girt arrch ftir die

rreiwirige rnansprrpnn;il;ttrer oienJä]rilrto"i wird a'f der Bas's öiner von der Einrictilung

(2.8. Beratungsste*e) anonymisierteno"tä"*"ii"iJ"u" vom ottenuichen Träger eine Finanzierungs-

ir*g" für den ieweiligen Eirzelfall gegeben'

BegrundetwirddasSyslemderLeistungsverrechnunqvoPVertreterdesöffentlichenTrägersdamil,
d;ö;iü;oier-anoeJääie1*s-"i"t"nä'i"i;äH*io't"ls"n'#il:T3:?H"friJl,?ät;:tfl+ä:
beschließen als für "ffö"ääi"" 

fOrderungen' Den Unterschied i

ger über LeistungsveääännJng ooer suuventionen sieht er wesentlich darin, daß iene, die iedes Jahr

/fl6 Ci€mäfj elnes Entwutfs eincs colohon BofctleiÖ3'

177 goEinriclrtrngen der fleign Jug€ndu,ohltahrtwur*n a'rch bisfier' oblohl sie noch ni{*lt gemäß s 25 L\',WG herangazogen

*"t"n, uot titflntictren Träger Ob€rPün'

47., Bis auf wenige Ausnahmen ist in Voradberg,,ur de Einri{*ü.rngsn &r rreien Juq€nctwohtahrt eine Leis'ngsvenec-hnurg

vorgesehen. f,fu, a"ip ä * Oes .lun"nOuvonff"nÄüubt" Or üisUrngen.nacn &m Jugend't'ohltahttsg€setr rerden .ber

Förderungen "rr*Jä nil;;.ä'"i"n" .u) suuwntinnen' in des€m l(apft€l'
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um Förderungen'beneln" müssen, mit weniger Selbstbewußtsein agieren alsjene, die für ihre ieweils
erbrachte Leiäung bezahlt werden; in letzterem Fallstelle sich nur noch die Frage, ob der öffentliche
Träger sich das Angebot leisten kann bzw. welche lGpazität, die Finanzierung bei den freien Tmggm
seiäber relativ gesichert. Der Verlreter eines freien Trägers bezeichnet das Land Voradberg im Zu-
sammenhang miit Oer Finarzierung als verläßlbhen Partner, was viel Sicherheit für die Arbeit des
Trägers bringt.

Das System der anonymisierten Leistungsvenechnung ist behördenintem zwar nicht unumstritten,
der Behördenvertreter betont aber, es rnüsse möglictt ser'h, soziale Dienste ohne Wissen der Belrorde
bzw. lnformationsweitergabe an di'ese in nrspnrcin zu nehmen. Vom öfientlichen Träger ist Vertrauen
gegenüber den freien TAgem notwendig, der ötfenlliche Träger behalt sich aber grundützlich die
-Mdgtichkeit vor, eine stichpobenartige ÜOerprutung. von personenbezogenen Daten
duönzutUnren;lzs jede erbnachte Leistung, für die der öffentliche Träger dle [osjen übernommen hal,
isr daraufhin uue4irunrar, welche Tatigkäit für welches Prcblem in wieviel Zeit von der Einrichtung
erbracht worden isl.

Die Feslegung der Höheder Tag- ynd Stundensätze basiert auf einer kostendeckenden lGllcthtion
des freienira-gers für die jeweäig6 Einrichtung; eine 'schattenfinanzierung" über Subventionen lst
nicht vorgesehän. ln die t<aikutatioln der Leistungsentgette sind nach dem GrurdsaE der Kostenwahr'
heit die äruttoausgaben und -einnahmen einzu-beziehen, einschließlich der von anderen Stellen für
denselben Zw'ecli gewährten Leistungen oder Subventionen.@ Die Tarife '-:alzen sich im
wesenilichen aus den personah und Sachkosten der ieweiligen Einrictrtun; zusammen,4l
einrichtungsspezifische Grundlagen / Notwendigkeiten werden berucksichtigt.48e Die Personalkosten
liegen in d"er ilegel etwas über iem Landesschärna (diese werden von der Landesregierung auch so
aläeptiert); die dachkosten basieren auf den tatsächlichen / notwendigen Ausgaben.

Neben diesen Gesamtkosten, welche zum uberwiegerden Teil artS den Personalkosten bestehen,
wird bei der Berechnung der Tagsätze eine durchschnittliche Auslastungsquole der Einrichtung b+
rucksichtigrt. Auf dieser örundagä werden die Kosten der Unteöringung_ie Einzelfall und Ta.S enah;
net. Für die Fesilegung der Stuidensätze wird neben den kalkulieilen Gesamlkosten von einem Ge'
samtjahresstunOeÄsolile Mitrarbeiter ausgegangen, von dem Stunden für Urhub, Krankenstand, Fott'
bi6uäg und Supervision,ls3, Administratiön, tntörmation etc. abgezogen w_erden..Danach verbleibt für

leOen 
-MitarOeitär der Einrichtung bei voller Berufstätigkeit ein Stundensoll für eirzelfallbezogene Ar-

'Ueit;s für den Leiter einer Einrühtung werden mehr nicht-einzelfallbezogene Stunden angenommen.
Abhängig vom Aufgabenbereich der Einrichtung kann es arqh sinnvoll/ rotwendig sein, von der SolF
stunde-nänzahlder gesamten Einrichtung noch-stunden für Bereitschaftsdienst elc., welche nicht tall'
bezogen abzurechn-en sind, abzuziehen]Aus der so berechneten Stundenarzahl wird in Kombination
mit den Gesamtkosten jener Stundensatz berechnet, der für eirzelfallbezogene Arbeit der MitaÖeiter
der Einrichtung mit deä ötfenflichen Träger venechnet werden kann; hierunter fallen GesPräche mit
Klienten und in das ,problem" involvierlen lnstitutionen / Personen, tallbezogene Berlchte, Fallsuper'
vision etc. Sonstige leistungsbezogene Tarife werden mit ähnlichen Grundsätzen kalkulied.

Die letalich venechneten Tarife werden im Übereinkommen zwischen dem jeweiligen freien Träger
,nO O"r Landesregierung vereinbart, wobei der freie Träger sich durch Untezeichnung der Rahmen'
vereinbarung verpitichtei ginuti"r in die lGlkulationsgrundlagen zu gewähren- Von seiten des öfient'
tichen Träge-ß wlrO Oarauf geachtet, daß die Gesamtkosten einer Einrichtung im'dchtigen'Verhältnis
zur erbraÄten Leistung stähen; das heißl mit anderen Worten, daß mfulichst viele Stunden der Ar-
beitszeit einer Einrichtuhg f ür lallbezogene Arbeit aufgewendet werden.

Die stunden- bzw. Tagsätze differieren für ähnliche Einrichtungen verschiedener.Träger nur wenig;

dies sei, so der Vertreier des öffentlichen Trägers, arrch ein Hinweis dafür, daß die kalkulierten Ko

479 Diese Miiglichkcit wird in dsr Rahmenvereinbarung mit dem lreien Träger lastgshalbn.

480 Diese Verpflictrtrng wurde sctrrifüicfr in der allgemeinen Rahmenvereinbanng mit einem Trä9€r bstgahaltan'

.fg1 Beispielsreise wird von einem lreien Träger aber auch ein lnnovationsaufwand eingete$rct

4E2 Für eine Einric{rtrng können die Tarlle verhältsrismäßg nieciig kalkullert w€den, da viele spendengeler zur vefilgurg
stehöh. Ehtlcfiungen ln der arlbauptrase odcr ocsonucrs vlctinotwondigo fuiwosenheitsreiten erhöh€n beisphlsreisa de
Kost€n.

48g Fallsupervision ist hier nicht b€rüd€ichligt; diese wird als Arbeit am Einzelfall abgB]gchnet

{84 Dieses shrndensoil liegß in der R€gsl bei t.4oo stJnden, bei besonderen Gegebenheiten einer Einricfrbng wid üese Zdi
niedriger anges€trt
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sten reellsind. Die enechneten Tarife werden in der Regel iährlich (auf lnitiativ.e der freien Trager)

neu ausverhandett, wobei die Personal- und Sachkosten im wesentlichen um die jeweiligen Steige-

rungsraten erhöht werden'

Neben der überprüfung der Tag- und StundensäEe durch den Ötfentlichen Träger wird von diesem

für einzelne soziale Diänste / Ängebote auch eine Gesarntbudgetvorgabe gemacht: das bedeutet,

daß z.B. der finanzielle Rahmen für Eziehungsberatung, welche von einem oder mehreren Trägem

durchgeführt wird, einen bestimmten Kostenämen nicltt überschreiten darf. Zudem ist, so der Ver'
treter des öffenttichen Trägers, aber auch immer wieder zu überprufen' 9b dycft.die Arbeit der Ein'

richtung, welche aus .tu!änOwohlfahrtsmitteln finanziert wird, wirklich eine ProblemgruPpe der Ju-

gendwohllahrt angesprocien wird. lst dies nicht mehr der Fatl, ist eine entsprechende Konzeptveän'
derung vorausseauij für die weitere Henruiehung (Finarzierung) der Einrichtung der treien Ju'
gendwohlfahrt durch den Öffentlichen Träger-

Von den Vertretem der fteien Träger wird festgehalten, daß die Tarifgestaltungen mit dem

öffentlichen Träger insgesamt äußerst korstrukliv sind'

b) Förderungen

Nur in besonderen Ausnahmen finanzieren Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt ihre Tätigkeit

über Förderungen des Landes Vorartberg. Zrm Erhebüngszeipunkl tffi das nur auf das Kindemot-

telefon zu. weiters stent äus dem Jugen-dwohlfahrtsbudget ein bestimmter Betrag für die Förderung

von Jugendzentren$, Streetwork etc. zur Veffügung.

Die Vergabe der Förderungen erfolg als Ermessensentscheidung de1.l-and_esregierung' Einrichtun'
gen, die den sozialen Dieniten zuzüordnen sind, sotten künftig aucn uuer Pflichtausgben finanziert

öerden, da diese laut $ 5 L-JWG einzudchten sind.

a) Tägsätze und Stundensätze

Einrichtungen, deren Tätigken über Leistungsentgelt bezah.lt wird, müssen dem Land Vorarlberg lür
Jas iäweiriöe Arbeitsjahr einen Rechnungaischüa $nn. Bihnz) vorlegen. Die Bilaru kann irsgesarnl
ein Habenaufweisen, wobei dieses einä bestimmte nOne (rund $10 o/o des Jahresumsatzes) nicht

überschreiten darf.

Ein freier Träger, welcher eine große Zahlvon Einrichtungen nicht nur im Jugendwohfiahrtsbereich

betreibt und seine ratigieiten iä wesentlichen über Leistungsvenechnung mil dem Land / den Ge'
meinden finanziert, stän siin,so dessen Vertreter, freiwitlig der Finamprüfung durch üs Laftl.Dabd'
wird *nach Maogabe ;ei ätf"meinen Förderungsbedingüngen der Landesregierung die widmungs'

Graß" Venruenäung oär äni...l (den Träger) bäzahtten ftnanziellen Leistungen nach den Grundsät'

zen der sparsamkeit, wlrtr"nättiiinreit unä zwecrmaßigkeit überprüft. Die Prüfung erfol$ unter Be-

achtung oär vertassunjrr*ntrcn und grundrechtlich gesicherten Vereinsautonomie und selbstorga-

;isatid und soll n".n'iaogli.hreit auctivergleiche-von Leistungen und Kosten. bei der Erfüllung von

Aufgaben durch die otfenäiche Hand beinhähen'. Zudem erfolgrt dle Pr0fung des Trägers unler Be'
dachtnahme darauf, dag oieser ,,wirtschaftlich nach den in der Privatwirtschaft üblichen GrundsäEen

und Zielen geführl" wird.e

7.5.2 Finanzkontrolle

485 Die zuständigkeit ltlr die Finanzierung von Jugsndz€n8€n li€ü ab€r eh6r bel Ön leweillgen gemeinden' in denen dcsc

Einrichtungen akttv sind.

/€6 Die Bedingungen sinct der aviscfren dem Träggr und dem Land voarlberg abgBschlossen€n allgemeinen Rahmenvereinba

rung onhommen.
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b) Förderungen

Vom Land Vorarlberg gewährle Förderungen müssen mil diesem mittels Originalbelegen abgerechnet
werden.

7.6 Einbeziehung fieier Träger in Belangon der Jugendurohlfahrt

Das Vorarlberger L-JWG sieht keln fixes Gremium für die Einbeziehung freier Träger bzw von Ein'
richtungen de*reien Jugendwohlfahrt in Belangen der Jugendwohlfahrl vor. Der Vertreter des öffent-
lichen irägers betont, Aafl im Bedart$ail (2.8. bei der notwendigen Neuinstallierung einer Einrich'
tung) freielräger bzw. Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zu Besprechungen oder zur Ab9Bbe
von-'stellungnänmen eingeladen werden. Zudem gibt es laufend Tretfen und telefonischen Kontakl
zwischen den Verlretem des Öffentlichen Tfigers und der freien Tdger.

Von den Vertretem der freien Träger wird der Wunsch nach einem fixen Gremium (2.B. Jugendwohl'
fahrtsbeirat) nicht deponiert; man naOe bisher gtile Erfahrungen mit gezielten Afueitsgruppen zu be
stimmten Themen gämacht. Bei zumindest einer Einrichtung der freien Jugendwohtfahrt liegt eine
Aufgabe auch in dJr Unterstr.rtzung der Landesregierung bei juge$lwohfiahrtspolttischen FragesteF
Unfen im Zusammenhang mit einem bestimmten Themenbereich.e

7.7 Planungen im Bercich der Jugendurohlfahrt

Das Netz jugendwohlfahrtsrelevanter Einrichtungen ist in Vorarlberg recht dicht. Der.Grundbedarf sei
im weseniliönen gedeckt, Handlungsbedarf bestehe künftig zum einen eher hinsichtlich der tVer'
terentwicktung einleher Bereiche, zum anderen müsse es künftig mehr um die lnitiierung von vor'
beugender Afueil, ar,g;hvon Primäprävention, gehen, erläutert der Vertreter des Öfientlichen Trägers.

Die Enichtung neuer bzw. die Veränderung / Weiterentwicldung bestehender. Einrichlungen der Ju-
gendwohtfahri'erfolg aus einem Wehsetspieldes öffentlichen Trägers und !e1 freien Träger. Dem
land oblieg die Entscheidung, Vemetzung und Koordination des gesamten Angebots. Gen6ß dem
.Leitbild urid Konzept des öffäntfichen Jugendwohtfahrtsträgers' ist die Phnung urd Steuerung der
Jugendwohtfahrtsarbeit auf Bezirksebene ein wesenllicher Arloeitsbereich der zuständigen MitaÖeiter
der Bezirkshauplmannschafi en.

fnsgesanrt sei, so der Verlreter des öffenttichen Trägerc, krlnftig ein Uüenken von der Vollziehung
des-Jugendwohlfahilsgesetzes hin zur Gestaltung / Planung nach dem GeseE notwendig.

7.8 Zusammenarbeit zryischen freien Trägem und öffentlichem Träger

Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der lreien Jugendwohlfahrt und öflentlichem
Träger wird atlgemein als gü bis sehr gut bezeichnet. Von den Vertretem Qider Seiten wird darauf
hingiwiesen, däß khre Vereinbarungen und viele gemeinsame Gespräche Grundlage lür eine gute
Zusammenarbeit sind.

Mltabeiter verschiedengr fieier Träger trcffen gich im Rahmon von Berufevereinigungen oder
privat. Die 'Versuche, wo sich alle umarmen', haben, so ein Vertreter eines treien Tägers,
iehlgeschlagen; aber man kennt sich untereinander und nimmt bei Bedarf Kontakt mit einer anderen
Einr-icntung-auf. Nach Meinung eines Vertreters eines anderen freien Trägers hat sich seit
lnkafttreten des neuen Jugendwohtfahrtsgesetzes das Verhältnis zwischen den freien Trägem in

Richtung mehr Zusammenarbeit verändert.

dsl Diese im Konzept der EinrichEnq vorgesehene Teilaulgbe ist aucfr in der RahmenvercinbarurE (Ent$ruO lestgphalbn.
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7.9 Allgemeines zum Gesetz

Allgemeinwird das neue Jugendwohlfahrtsgesetz positiv beu.rteitt, es komme aber immer darauf an'

was aus einem Gesetz in der Praxi" g"*""-nt t ede. Von seiten des Landesgesetzgebers sei' so der

Behördenverlreter, d"t"rf Grhtet üorden, moglichst wenig Detailregelungen im Gesetz zu veran'

["r; J"rit sei es noglich,bpielräume fur die Arbeit zu bewahren.

Dte Bedeutung freier Träger erläulert der Vertreter des ötfentlichen Trägers dahingehend' daß in Vor-

artberg die ötfent[che Jugendwoh]fahd onnä trliä rr"g"r undenroar ist; dies ist aber auch schon vor

lnknfttreten des neuen JugendwohtfahrtsgeseEes so gewesen..Verändert tnt sich durch das Gesetz

und das in der robe;raffiilete Leitbitd fi-io-rpt äes ötfentlichen Trägers (siehe oben), daß nun

insbesondere die gesetzliche Stellung O"i ttliän fäG'. tot". die eigenän Agfgben urd iene der

freien Träger ktargeleg sind. Dem Ofentlilnen i6gäi ury d:* Politiliem isl nun mehr bewußt' daß

die Jugendwohtfahrt äts Garzes "* ,n"iänGur"n besteht und vom öffenilichen Träger nicht

mehr alleine bewätti$ werden kann.

seit Int<nfttreten des L-J(Gwurden sechs ZuSätZl'rche soziale Dienste von insgesamt vier freien Trä'

gem errichtef. Die Betreuungsarbeit uon. F"tifpn durch den Öffentlichen Träger (Soziahrbeiter der

Bezirkshauptmannsclraften) wurde reduzie rt und freien Trägem übertragen'€

1

i
:J

I

l

r-l

i
1!
I

i

48s Vgl. KaP.7.3 in diesem Abscfinitt

j

:

:

:



Zusammenf:;:$SUDO 1tr!

V. ZUSAMMENFASSUNG UND WEITERFÜHRENDE ÜEENLECUNGEN

1. EINLEITUNG

Es war das politische Bestreben, mil dem neuen Jugendwohlfahrtsgesetz von 1989 das Jugend-
wohlfahrtsrecht an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und an die in den letzten Jahren
vollzogenen tiefgreifenden Neuerungen im Famitienrecht anzupassen. Eines der Grurdanliegen des
JWG ist die vermehrte Einbeziehung freier Träger in die Jugendwohlfahrtsarbeit.

lm JWG 1989 wurde in g 8 leg. cit. die Einbeziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohtfahrt
zur Edüllung von nichtlrcheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahil normieil.

Auch wenn das 'alte" JWG von 1954 die Mitarbeil der Einrictrtungen der freien Wohlfahrtspflege, so'
weit diese dazu bereit waren, in der Jugendwohlfahrt vorsah, so kann die in $ I JWG 1989 getroffene
Regelung als essenlielle Neuorientierung angesehen werden, die aus einer rechtlichen Moglichkeit
ein-Grunäanliegen macht: 'Mit demJugendwohlfahnsgeseE 1989 ist den freien Jugendwohlfahrtsträ'
gem der Durchbruch gelungen: Die recntspolilische Enlscheklung in diesem Gesetz ist zu ihren
öunsten ausgefallen'iee.lOttS 1990, 11). lnwieweit dieser 'rechtspolitische Durchbrrch' seinen
Niederschlag in den entsprechenden Ausfuhrungsgesetzen und insbesondere seine praktische
Umsetzung in den jeweiligen Bundesländem erfährt, ist Gegenstand der vorliegenden Studie.
Dementspiechend wiid die Frage der Heranziehung der freien Träger durch den Öffentlichen Jugend'
wohlfahrt'sträger in den Mittelpünkl gerückl. Es erfol$ ein diesbezüglicher Vergleich der Landesge-
setze und eine daran anschließende Analyse ihrer praklischen Umsetzung.

2. METHODEN UND BEGRIFFE

2.1 Methodisches Vorgehen

Um die Normierung und Handhabung der Ländergesetze aufzuschlüsseln, wählte das Forschungs'
team folgende methodische Vorgangsweise: Zunachs{ wurde durch einen Vergleich der länderg+
setze untereinander bzw. mit dem BundesgeseE die rechtliche Situation der freien T6ger in den
Bundesländem hinsichtlich ihrer Einbeziehung bei der Efüllung von Aufgben der öffentlichen
Jugendwohlfahrt herausgearbeitet. Zur Absbherung urd Veranschaulichung dieses Rechtsver'
glelches wurden überdiesAnalysen von Bescheiden vorgenommen, die in diesem Zusammenhang an
äie freien Jugendwohtfahrtslräger ergangen sind. Aus Zeit- und Kostengrürden konnten von den
neun Bundesiändern nur fünf in die Untersuchung einbezogen werden: NiederÖsteneich, OberÖster'
reich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Regionale Slreuung (os{-zentral-west) und regionale Ver'
gleichbarkeit bildeten dabei neben dem Zeitpunkl des lnkratttreters des neuen JWG die hauptsäch-
llchen Auswahlkiterien.

Der praktischen UmseEung bzw. Handhabung dieser gesetzlichen Vorschriften galt dann das weilere
spezielle lnteresse. Dazu wurde, auf den Ergebnissen des Rechtsvergleiches und der Bescheid'
ahayse basierend, ein umfangreicher lnteruiewleitfaden für eine 'informatorische Befragung' (vgl.
SC;|WARZER 1983, 302ff) entwickelt. Dieser diente als Grundhge für mehrstürdige, halb$ruklu-
rierte lnterviews. lnterviewparlner waren pro Bundeshnd einerseits ein oder mehrere Vertreter der für
die ötfentliche Jugendwohlfahrt zuständigen Abteilung in den jeweiligen Landesregierungen, anderer'
seits drei bis füniVertreler anerkannter freier Träger bzw. bewilligter stationärer Einrichtungen, und
schließlich wurde noch ein lnterview mit einem Vertreter des BMUJF gefühtt. Zwei Mitarbeiterinnen
lührlen die lnterviews. Sie entwicketten die lnterpretationen nach teilweiser Translciption in diskur'
sivem Verfahren.

2.2 Grundlegende Begrtffe

Dle Mutterschatts-, Säuglings- und Kinderfürsorge fällt gem. Att. 12 B-VG in den Zu$ändigkeits'
bereich der GrundeaEgesetzgebung des Bundes. Die rdusführungsgese[gebtmg urrl Vollziehung
obliegen den Ländem.
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Das JWG trat gemäß S 42 JWG am 1.7.1989 in Krafi, setzte das JWG 1954 in der geltenden
Fassgng mit 90.6.1989 außer Kraft und bestimmte für die Erlassung von AusführungsgeseEen für die
Bundesländer eine Frist von einem Jahr ab dem lnkaftrelen des JWG. Diese Frist wurde -
ausgenommen Wien (in Kraft getreten am 1.7.1990) - von allen Bundesländem überschritten. Als
letztes Bundesland hal Salzburg sein JWG erlassen (in Krafl getreten am 1.1.1993). ln den indie
Untersuchung einbezogenen Bundesländem lraten die AusführungsgeseEe zu den folgenden
Zeitpunkten in. Kraft: Niederösterreich: 1.3.1991; Obedsteneich: 1.10.1991; Steiermark 1.1.1991;
Tirol: 1.1.1991 ; Vorarlberg: 12.9.1991.

lm JWG 1989 wird zwischen Ar.rfgaben hoheitlicher und nichthoheitlicher Art unterschieden. Die Mog-
lichkeit des hoheitlich und nichthoheitlich Handelns besteht nur für die Verwaltung; die anderen
Staatsfunktionen (Gesetzgebung und Gerichtsbarkeil) bewegen sich ausschließlich im Hoheils-
bereich. Die Venrualtung handett dann hoheitlich, wenn ihr zur Handhabung die Formen des staatli-
chen lmperiums (Verordnung, Bescheid, Weisung etc. zur Verfügung stehen. Nh Venraltung liegt vor,
wenn sich die Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben privatrechtlicher Gestattungsmittel beclient.

Die Unterteilung in hoheitliche und nichthoheitliche Aufgaben liegt demnach in der Art der Eilüllung
der Aufgaben, d.h. in ihrem Abschluß und nichl in ihrer Durchführung. Die Erledigungsform eines
hoheitlichen Venraltungwerfahrens erfolg im allgemeinen durch die Erlassung eines Bescheides.

Behörden sind jene Organe der Vollziehung, in deren Zu$ändigkeit die Verfügung von hoheitlichen
Maßnahmen fällt. Die Venrrrattungsbehörden sind für die Erlassung von Bescheiden zuständig. Gem.
S 73 AVG ist die Behörde verpflichtet, über Antrage von Parteien bzw. über Berufungen 'ohne unnoti-
gen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen' zu entscheiden und einen
Bescheid auszufertigen. Gegen einen Bescheid kann von den Parteien innerhalb der Rechtsmittelfrist
von zwei Wochen Berufung an die nächsthöhere lnstanz eingeleg werden. lst der öffenlliche
Jugendwohtfahrtsträger als Aussteller eines Bescheides in erster lnstanz die Landesregierung, kann
gegen deren Bescheid kein ordentliches Rechtsmittel (Berufung) ergriffen werden. Wohl aber steht
den Parteien binnen sechs Wochen ab Zu$ellung die Beschwerde an den Vemaltungs- oder Verfas-
sungsgerichtshof gem, Arl. 131 und 144 B-VG zu. Diese Beschwerde hat in der Regel keine auf-
schiebende Wirkung.

An weiteren allgemeinen Rechtsbegriffen, die lür das bessere Verständnis des Rechtrsvergleiches
notwendig sind, seien angeführt:' 'Demonslrativ" meint eine beispielhafle Aufzählung von tsedingungen oder Zuweisung von Kom-

petenzen. Diese ist in den GeseEestexten meist durch das Wort'insbesondere'gekenrzeichnet.* oEnumerativ" oder taxativ" meint abschließerd, z.B. eine vollständige Aufzählung von Bedingun-
gen oder Zuweisung von Kompetenzen.

Bezüglich der Regelungen zurfreien Jugendwohlfahil bedarf es zusäElicher Begriffsfestlegungen:' Einrichtung der freien Jugendwohltahrt: Eine Einrichtung, die in einem Berebh der Jugendwohl-
fahrl tätig ist und die nicht von einem öffentlichen Träger betdeben wird. Sie gilt als anerkannt,
wenn sie vom öffentlichen Träger mittels_Bescheid als geeignel anerkannt (bzw. bewilli$) wurde.' Stationäre Einrichtung: Einrichtung zur Ubernahme von Mirdedährigen in volle Eziehung (2.8.
Heim, Wohngemeinschaft etc.).' Freier Träger (der Jugendwohlfahrt): Ein Träger (Verein, GesmbH, auch Privaperson etc.), der
eine Einrichtung der freien Jugendwohtfahi betreibt. Er gitt als anerlonnt, wenn er der Träger
cincr Einriohtung dcr frcicn Jugcndwohlfahrt iot, dio vom öfientlichen Trägor mittolo Besoheid als
geeignet anerkannt (bzw. bewillig) bzw. er selbst als Träger der freien Jugendwohlfahil aner-
kannt wurde.

' Ufentlicher Täger: Die Behörde - gem. S 4 JWG 1989 die jeweitige Abteilung des Arntes der
Landesregierung banr. die nachgeordneten Bezirksverwaltungsbehörden.

9ynonym vcrwendet wcrdsn die Begilffe 'Eignungsfestslellung' und 'Aneßennung'. 'Träger' bzw.
'Einrichtung" meint in der Folge immer Treier Jugendwohlfahrlsträgef bzw. 'Einrichtung der freien
Jugendwohlfahrt'. ln diesem Kuzbericht wird in der Regel nicht zwischen Träger und Einrichtung
unterschieden, da auch die Landesausführungsgesetze dieee Begriffe nicht immer eindeutig verwen-
den.
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3.1 .1 Zuständi gkelten bei hoheitlichen Aufgnben

Die Anatyse der sachlichen Zudändigkeit der verschiedenen Organisationseinheitel.O." f-n0"9!
hoheitücüen fufgaben steht in dieser Rrbeit entgrechend ihrerZelstellung nicht im Vordergrund. Die
folgenden hoheiilichen Aufgaben sind jedoch Uezogticn der freien Träger von besonderer Relevanz'
weshalb sie hier kuz behandelt werden sollen:

- Die Eignungs{eststeltung/Anerkennung von Einrbhtungen bzw. freien Trägem, inldusive Fach'
aufsicht und Wideruf;- die Bewilligung statior6rer Einrichtungen, intdusive Fachaufsicht und Widerul

Erwartungsgemäß zeigt sich beidiesen hoheitlichen Aufgben eine recht gleichsinnige Ter-deru,.if
dem die Zujtanoigt eitön beiden landesregierungdn liegen (vgl. Tab. 1). Lediglictt in NiederÖstereidt
kann die landesrägierung beianerkannten Einricntungen die Zuständigkeit zur Ar.fsicht an die öfllidl
zuständige gezirtcsverwa-nungsbehorde delegieren, wenn sbh die Täligkeit der Einrichlung ry1 auf
den jewäligen Sprengel der 

-Bezirksvenrattungsbelrorde erstreckl. ln Oberösteneich bet6lt sich die
Landesregi-erung die Eignungsfeststellung und somit auch Aufsictrt und Wideruf nur dann vor, wenn
sich die räig1eit oer Eiärictrilng der treiJn Jugendwohtfahrt auf mehr als einen politischen Bezirk be
ziehl.

Tab. 1: Wichtigste hoheitliche Aufgben im Bereich der Jugendwohlfahrt - nur vom Öffentlichen
Träger wahzunehmen

Lßtg r Alnt rl.r LrrhrFrbng
8t/B . &drtrrrmltungsb.Md.n
f 1 . tri.gofcnf arrinoqkd (aBdH LF.g - B\/B. öllmll€fm T,igs - lr.am l.agsrl. ü5Grsn t], Fuonobn Lit xlmGo

r Oi Enir+Mg grgfi (h witen acr €Gictttrq!ö.rchql6 arblqt llh?dEin tw in tutnF d€r ndrthoatätrctF VGül[g. wrr, 6l üar ain Adtlg dE ötldlkltr fr'9'6
r,l üeaoOirlg og Oosorg€ mtwodtg - Fintbhe T'lrglata sind inG lEiellitt.

2 rtorcf*rrc Frtrfricfrt tEi .egid[, litigs Eitritüung dot tebn J€fiütd$dhn
i O", ä;;dc 0t 

"9r 
Oc ürr6tOrmg -er FLt€n rur Ear.lung' - a.mt€i isl d€ Einleiung 3die t& Fil€,6 RclÜ.ttQ us Gd.iEn. D€ AtS[bcdtdt trg

tf*i*rnf.O,ifgrr! ac.; ton w treien Träg€n€ntilrtog* dd ftqa Jugerdv.hfhhrt wrtugemffi Gd€n.
r i,rffnOig*:f Ci"n Enn sich d€ Tat€k6il der EadElraq€ ru. ad.aDn poldscfi.i 8€:!f bczieht
S fn vra-drg *d3 d€ BewirgurEsplri*rt tr worrognmiehitm 6d st€€ Enrchthg€n ffitrürt rdö.i f.iP Ffrdr Eetranruo <lolEl itl

3. BECHTSVERGLEICH DER LANDESAUSFüHRUNGSGESETZE

ln den Landesausführungsgesetzen ergeben sich im Rahmen des Spielraumes, den das Bundes'
grundsatzgesetz ermöglicht, unterschiedliche Regelungen beiverschiedenen Thernenbereichen. Vor-
iangig von BeOeutung für die vorliegende Arbeit sind folgende Bereiche:
Zunaönst ist die sachiiche Zustandigkeit derTrägerzu ldären (vg!.3.1).
Ferner sind die vorgeschriebenen VorausseEungen im Rahmen des Verfahrens zur Anerkennung
bzw. EignungstestsGllung von fteien Trägem und Einrichtungen zu überprufen; für stationäre Ein'
richtungän beziehen sich diese Fngen auf das Bewilligungwerfahren (vgl. 3.2|'
UnO scnneOlich interessieren die Art und Weise der Heranziehung der freien Träger durch die öffent-
lichen Jugendwohtfahrtsträger (vgl. 3.3) sowie die Fachaufsicht, die Finaruierung und Gebarungs'
kontrolle (v91.3.4).

3.1 Zuständigkeiten

Sachlich zuständig für die Jugendwohtfahrt ist in allen Landesau$ührungsgeseEen das ieweilige
Land. Die Landesgesetzgeuuni wurde ennachtigtt zu bestimmen, l,velche Orgnisationseinheiten (ob

Landesregierung äder dezirkJverwattungsbehorde; Anm. d. Verf.) die Aufgben. der öffentlichen
.tugenduöhffahi'zu besorgen haben" (S a nUs 2 JWG 1989). Dabei ergaben sbh gnaduell urder-
scfiieoncne Regelungen inäen fünf zu vJrgbichenden Landesjugendwohlfahrtsgesetzen, ie nachdem,
ob es sich um hoheitliche oder nichthoheillicte Aufgaben handelt.

A1 der
Aulgab€

Niedc.östeneich Obarösterrcich Stca.rm!rk Tirol Voilrlbrrg

LReo ava LReo BVB LRcq BVB LReo BVB LRCO BVB

Eignungslcstrtcllung lreier Trägcr/
Einric.ltluno€n

hoh. x x (x){ x x I

Fach.ulsicht und Widerrul hoh x (xlz x {xl{ x I x
hoh. x x x x x5

hoh. x x x I ,t



1

t

3. 1.2 Zuständi gkeiten bei nichthoheifl ichen Aufgaben

tva.s.oj9 zuständigkeiten bezüglich der nichthoheitlichen Aufgaben anlang, ist mit einer größerenVariabilität zu rechnen.

Zu den wichtigsten nichthoheitlichen Aufgabln,.di. in der Regel nur vom ötfenilichen Träger wahrge-nommen werden, zählen die Einleitulg der Eziehungshilfenlvole Eziehung unJ ÜnterJtuaung äerEziehung) und die v-ery(u.1q-von dleg+ und Ado-ptio*r"ihätrnir"en ltetäeie-"*n in" Austand).Hinsichtlich der Zusländigkeil bezüglich äer vom öffentlichen Träger wahzunehmenden nichthoheit-lichen Aufgaben fältt nun auf, daß sle bis auf oie nooptionsv"-ititrng ins eusano von oen Bezirks-verualtungsbehÖrden durchgeführt werden; in Vorarlberg delegiert män agch diese Arfgabe an dieBezirksverualtungsbehörde und in Oberösteneich bleibl äie Uafoesregierung nur O"nn frlr die Einlei-tung der vollen Eziehung zustärdig, wenn ein Minderfrihrigter einJ interÄive sozialpädagogischeBetreuung braucht.

Die Kompetenzmassierung auf der Ebene der Bezirksverwaltungsbetrorde deutet auf eine Aleentu-ierung der regionaren Nähe in diesen Aufgabenbereichen hin.

Bezüglich dervermittlung von Plqqf und Adoptionsverhältnlssen im allgemeinen bt zu erwähnen,daß dieser Aufgabenbereich hinsichtlich der Durchfutnun g z,ilat nicntnone[rcner r.rarui i.t iäocn ,n
ir.'.,i1,,u'i l.einem..hoheitlichen Rechtsakl (Be1:heid Uzw.4lescfltußiabgeschtossen wird. Deshalb verbteibt dieii vermittlung vielfach gleich in. der Zustandigkäit der Jujerdüonnanrtsoehörde. Es wird aber darauf" hingewiesÄn, daß auäer in Niederosteneicri, äuch privare Träger mit dieser Agfgabe betraut werdenkönnen' Bei Adoptionsvermittlungen im lnland sehän oberöstäneich und tirol äie rr11ogfichleil einerBeauftragung von freien Trägem üor, wobeiderAbschtuß natürlich durch oie gehörde äiorgen mut3.

An weiteren nichthoheitlichen Aufgaben, die von freien Trägem wahrgenommen werden können, sindv'a' die sozialen Diensle, die.Betreuung, Beratung.etc. v;n Minoe4änrigen bzw. oeren Ezlehungs-berechti$en im Rahmen der unterslutzung der Eäienung, dle m"ri" uno Eziehung von Minderiäh-rigen in st'ationären Einrichtungen (Heimeä, Wohngemeinschaften elc.), sowie die fachliche Unter-stutzung der fflegeellem zu nennen. ln NiederÖsteneich, oberöstenebh und Tirolist arrch die Rirde.rung der Jage$et19uung, ihre..Vermittlung und Beratung genannl. Das heißt aoer nnni, Äb in 0",steiennark ünd in vorarl-berg diese Aufga6en in o"r PÄiö nicht atrch von freien Trägem ausgeübtwerden können.

3.2 voraussetzungen für die Anerkennung bzrv. Bewilligung

stand es dem Ötfentlichen Jugendwohtfahrlsträger vor dem JWG lggg frei, .Einrichtungen der freienJugendwohtfahrt heranzuziehen, ohne daß dem-ein formalisiertesL/erfahren vorangehen muBte (...),ist ihm dies nunmehr nur dann erlaubt, wenn er zunächst diese Einrichtung der freien Jugendwohl-fahrt auf ihre Eignung überprüft" (BA.JONS 1990, l1).

lm. Eignungsfeststellungsverfahren kommt den jeweits fe$gelegrten VorausseEungen eine SchlüsseFrolle zu, da auf die positive Bescheiderlassring im nnäreinungsverfahren ein necntsan+rucnbesteht, wenn die festgeschriebenen VorausseEüngen von den frer:en rräg; u*. o.n Einrichtun-gen der freien Jugendwohtfahrt erfüllt werd91. Die rühere Regelung o".ir"Jwe !ä*nnt"n Voraus-setzung'nach Ziel und Ausstattung geeignet" sleht den Lände-m zu.

Die in den fünf LandesgeseEen demonstrativ aufgezählten wlchtigsten VorausseEungen sird in Tab.2 aufgelislet. sic lassen teilweise eine doch ocr.i'lich unterschierJ-licrre nusnotzrtg ä'* geseElichenHandlungsspiehaumes erkennen. Detaillierter, aber ansonslen analog, sind die Järnonstnriven A,f-zählungen bezüglich der VorausseEungen zur Bewilligunj von stdiJnären Einrichtungen (vgl. Tab. -
3).

lm Rahmen der Anerkennungwerfahren ist noch bemerkenswert, daß in zwei der funf Ausfrlhrungs-geseue verpflichtende,'Anhörungsrechte normierl wurden: ln Tirol ist es der JugendwohfannsOeiäi,
. ;' .!.,- ': ' . 't' '
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in Niederösteneich sind es die örilich zuständigen Bezirksvenruattungsbehörden. Eine Übersicht der

i,jij" ü"rt"hren zuständigen Behörden findet sich in Tab. 1.

Tab.2: wichtigste Vorausseuungen für die Eignungsfeststellungen von freien Trägem I
Einrichtungen der freien Ju-g endwohtfahn (kÄine ahsch I ießende Aufzäh I un g)

Ausstanung
sachlich etc.)

(ä
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Tab Wichtigste Voraussetzungen - für die Bewilligung von Kinder- und Jugendheimen'
Wohnjemeinschatten unOänsigen Einrichtungeä etö. (keine abschlie0snde Aufzählung)

Niederösterreich Ob€rösterreich Steiermark
10

Tirol
29 Abs 1

Voradb€rg
Abs t LJWG5

ausreicfrcnd,
qualäiziert

{achlich ausgetildel,
persönlich g€€ign€t

lachlich
personell

Personal muO
ordnungsgemäße
Besorgung
sich€rslellen

srlordedici€s

linanziell,
räumlicfr,
entsprechende
V€rwaltungs-
oroanisation

dem Zel entsprechend,
erlorderliche
Räumlichkeiten

sachlicfr Ausstattung muß
ordnungsg€mäBe
Besorgung
sich€rslellen

erforderliche
Räumlichk€itene

mögliche
w€it€rer
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Vorschreibungen
Bedingung€n .Jnd

6 xt 6 6 xö

Niederöslerreich Oberösterreichl Sleiermark Tirol Vorarlbcrqz
g 36 No JwG lS91 5 30 o.ö.JWG 1991 5 29 SLrWG 5 26 TJWG I2t L-'WG
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3.3 Anerkennung und Heranziehung

Nach dem JWG 19g9 dürfen Einrichtungen der freien Jugerdwohtfahrt zur Erfüllung von nichthoheit-
iirn.n Aufgaben der öfientlichen Jugenäwohtfahrl herangezogen werden, wenn sie nach Zel und

Ausstattun-g dazu geeigner sind (ug'[. S I Abs 1 leg. cit.1, tttit der Anerkennung geht keine.ver'
piri.ni"no"-Heranziänuij rrr erfü'ilüng-nichthoheitlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt
einher. Wohl aber ist die-Anerkennung-- bei stationären Einrichtungen die Bewilligung' in iedem Fall

die Voraussetzung für eine solche Hlranziehung. Demgegenüber besteht in Niedero$eneich eine
generelle Anerfennungrptli.nt für alte Einrichturigen, dü im _Bereich der Jugendwohlfahrt arbeiten

üollen, unabhängig Oäuön, ob sie herangezogei werden. Für den öffentlichen Jugendwohpltt"'
träger besteht aüdruno oei im eunoesgrunosatzgeseE venrendeten Formulierung, der freie Träger

"soll herangezogen werden*, wenn er'ünter geruifsicntigungseiner Ausstattung und sonstigen Lei-

stungen oäs wän eines Mjnderiährigen bqsser und wlrtsthaftlicher als der öffentliche Träge/
g";änd"i"r"t (S 8 Abs 1 Jwc igeg)r größere Nachdrucklichkeil dazu als bisher. lm TJWG bleibt

diese grundsatzgesetzliche Vorgabe unternormiert, da dort der entsprechende p."TT fehlt (vgl' $ 28

TJWGj. Vorarbörg hingegen tendiert zu einer übemormierung, indem die grundsätzliche Moglichkeit

der Heranzienung'ireiei t-ager stärker betont ist als im Grundsatzgeseq Dort sollen (nicht: dürfen)

lee'itnete Einrich:tungen der-freien Jugendwohlfahrt herangezogen werden, bzw. sie sollen lnsbe-
sondere nerangezoien *"rO"n, weni sie die Erfüllung der Aufgaben besser und wittschaftlicher
gewährleisten (vgl. S 25 Abs 1 L'JWG).

Für die Aufgabendelegierung vom Öffentlichen an den freien Träger lu1de1 in!"1 einzelnen Landes'
go"t 

"n 
u-nterschiedäche üezeichnungen venrendet: Niederösteneich, die Steiennark und VorarF

6erg ubemehmen dän im bundesgruidsatzgesetz_-_verwendeten Terminus 'Heranziehungo, Ober'
osräreich spricht uon ',g"tÄuung" -und Tirot-von 'Überlragung". lT rechtlichen B-ereich bringt das

zunächst keine Unterschiede. Wie weit das für die Umsetzung des Rechtes in diq Praxis gilt, ist dort

.t..!

Bezüglich der Einbeziehung von stiationären Einrichtungen in den Bereich der freien Träger wäre in
manci"n Landesgesetzenhehr Khrheit hilfreich. lm gesetztichen Passus, wo es um die Heran-
ii"nung geht, sinä in G steiennak, in Niedeösteneich urd in Tirol die stationären Einrichtungen

nicht erwähnt. Deshalb ist vom Gesetz her nicht klar, ob in diesen ländem die Herarziehung von

anerkannten Einrichtungen mittels Vertrag im Sinne des Gbsetzes auch die Herarziehung von statb-
nären Einrichtungen meint.

3.4 Fachaufsicht, Finaruierung und Gebarungskontrolle

Anerkannte freie Träger der Jugendwohlfahrt untertiegen g9.m. s I Abs 2 JWG 1989 der Fachaufsicht

oes tagers oer otte-nilicnen Jügendwohtfahrt. Demg-egenüber tendiert vorarlberg zu einer untemor'
mierungles Grundsaügeserzeiinsofeme, als demGäsetz nach die freien Träger einer sobhel qft
unterfielen, wenn sie J.,cn herangezogen werden. Durch die Normierung des Widerufs durch die

Benoroä bei nichteignungrg.raßär Händhabung der anerkannten Einrichtung ist die Fachaufsicht

implizir auch in vorailoäriöhon vor der Heranzi.Ilnn nolqied. stiationäre Einrichtungen unterliegen

in jJ", Fall der racnaüsnnt des öffentlichen Trägärs. üoer die Behördenzuständigkeit informiert

Tab.1.

Niedepsteneich sieht als einziges Bundesland vor, daß s'rch die Landesregierung bei ihrer Fachatf-
sicht über anerkannte Einri.nt,ing"n der intemen fachlichen Aufsicht der Einrlchtung bedienen kann

öä,iSiäÄil Niölffii, ourcn-sangis yirJ in den Landessesetzen eine Überprüfuns in seeigneten
äeiaüstanoen geforderq oei statiönaieä Einricntungen_ ist das in der Regel einmaljährlich' Bezüglit*t

der lvlängelbeneoung wätO"n uon den Bundeslandem in analoger Weise Frislsetzungen genannt und

Konsequenzen vorgesehen (widentrf der Eignung bzw. Bewilligung).

Die Finanzierung der Tätigkeit freier Träger im Bereich der Jugendwohlfahrt ist in den Landesgeset'

zen nicht ausdrücklich feötgelegit. ln ihnen erfol$ iedoch die finanzielle Regelung der lnansprucp
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nahme von Leistungen (soziale Dienste, Unterstutzung der, Eziehung, volle Eziehung etc.). Zum Teil

;.ffi;; Lri"trngen-kostänbs in Anspruch genommen wgl.de.n,t_eilweise gibt es Kostenzuschüsse des

äi"ntri.["n Trä-gers, teilweise wird Kostenersatz vom Minderiährigen bzw. seinem_Unterhattspflich-

il""'äino"torde-rr. Zur Erbringung von Leistungen ist vom Gesetz her zunächst der öffentliche Träger
:::äIJä. weroen freie Täger zur Leistungserbringung herangezogen, müßte daraus die Refun-

#äö;;; Kosren Jür diese Leistung vom öffenuichen an den freien Träger erfolgen' Außedem

I"n"n"l,firO"rösterreich und Oberösteneich in ihren Gesetzen eine mögliche finanzielle FÖrderung für

z.T. nicht näher bestimmte Leistungen vor'

Eine Kontrolle der finanziellen Gebarung von freien Trägem, die vom öffentlichen Träger für. nichthe'

iliü;ü fugaben herangezogen werden, ist im Bundesgrundsatzgesetz nicht.vorgesehen. sie

;;ä;l.d;iim Ausfunru-ngsgäseu des Landes Steiermark normierl. Dort verpflichtet sich der freie

iäo"r'mit der Heranziehung, eine GebarungspnIung durch den Landesrechnungshol im Rahmen

i"i-rU"trt"genen Aufgaben zuzulassen (vgl' S 10 Abs 1 STJWG)'

3.5 J u gendwoh lfa hrtsbei rat

ln den Bundesländem Steiermark und Tirol ist ein Jugendwohtfahrtsbeirat einzurichlen' lhm gehören

üertreter der freien Jugendwohlfahrt an. ln Tirol sind es drei Vertreter der Einrichtungen der freien
jugenowonffahrt, in deisteiermark ist von jedem anerkannlen Träger ein vertreter zum Jugendwohl-
tatirtsueirat zugelassen. Während in der Steiermark der Vorsitzende das für Angelegenheiten der
Jugendwohtfah-rt zuständige Mitglied der Landesregierung ist (y91. S 11 STJWG), ist er in Tirol durch

die- Beiratsmitglieder zu tiantenl lnwieweit diese und andere Vorgaben die Aufgabenwahmehmung
Jes .lugenowönrannsueirates fördem bzw. behindem, sollle nach einer mehrjährigen Erfahrungs-
phase in einer eigenen Studie erfaßt werden.
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4. DIE HANDHABUNG DER LANDESAUSFÜHRUNGSGESETZE tN DER PRAXIS

4.1 Einleitung

Basierend auf den im vorangehenden Kapitel ausgeführlen gesetzlichen Vorgaben wird nun deren
praktischen Handhabung nachgegangen. Öies wird anhand folgender Fragen untersucht:
wie werden in den einzälnen äunoÄnnoem die Anerkennungwerfahren in der Praxis durchgeführt
und nach welchen Kriterien wird dabei über das Vorliegen der Eignungsvoraussetzungen entschie'
den? Analoges gilt für die Bewilligungsverfahren bei Einrichlungen für die stationäre Eziehung (vgl.
4.2).
ln welcher Form erfolg die Heranziehung der freien Träger? Wolche Konsequenzen ergeben sich
daraus für die Praxis (vgl. 4.3)?
ln welcher Weise wirO äie Fachaufsicht durch den öffentlichen Jugendwohtfahrtsträger wirksam (vgl.
4.4\?
Wiä erfolg die Finanzierung der Leistungen der freien Träger? Welche Konsequeruen ergeben sich
aus der Form der Finanzierung (vgl.4.5)?

4.2 Voraussetzungen lür die Anerkennung und für die Bewilligung

Nach dem Bundesgrundsatzgesetz von 1989 (vgl. S I Abs 1 leg. cit.) müssen Einrichtungen der
lreien JugenOwonfänn 'nach-Zel und Ausstattung Oazu geeignet" sein, damil sie zur Erfüllung von
nichtnoniittichen Aufgaben der öffentlichen Juglndwonfahrt herangezogen wgrden dürfen. Die
Prutung der Voraussötzung"n hiezu stellt demnach einen zentralen Bereich bei der Entscheidung
über diä Einbeziehung der fleien Träger in die Aufgaben der Jugendwohtfahrtsarbeit dar.

Die allgemein gehattenen Vorgaben bezüglich der Vorausselzungen im Grundsalzgesetz wurden in
den La-ndesg"öU"n, wie TabI2 und 3 zÄgen, kaum präzlslert. Aufgrurrd des Hinweises in den Er'
lätierungen-zum JWb 1989 (vgl. Erläuterungen 1987, 20), wonach Einrichtungen obiektiv geeignet
sein müüen, um herang"togäriru werden, würde man erwarten, daß diesbezügliche Kriterien in den
t-anoesge;ä;; J;; auf dem Verordnunjswege festgelegt werden. Analoges gitt für die Überpru-
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tung der VorausseEungen von bewilligungspflichtigen Eiryrcnlung9n. Für den. Bereich der Anerken'
nrn! t"nen solche genäu"ren VorgafÄn. ödr.lugendwohlfahrtsbeirat von Tirolformuliert zwar Richt'
linien für die Anerkennung, die ieOön auch unverbindlich und altgemein bleiben. Bezüglich der Bewil-

liguns finden sich in Niederos-eneich durch die 'Niederösteneichische Heimverordnungu in einigen

Behngen genauere Vorgaben. ln der Steiennark ist laut Auskunfi der Behördenvetlreter eine
ähnliche'Heimverordnung' in AusaÖeitung.

Diese Situation führt in der praxis insgesamt dazu, daß die Kriterien, welche die Behorden bei der
Bewertung der Voraussetzungen im Aierkennungs. bzw. Bewilligungsvefahren zugrunde legen, den

Vertretem der freien Jugendüohlfahrtseinrichtungen im großen und garzen nbhl ldar sind. Es lonn-
ten diese Kriterien im ü6rigen auch durch die lnterviewi mit den Belprdenvertretem höchstens an'
saEweise aufgeklärt werdön. Diese große Unbestimmtheit führt beiden Vertretem der freien Träger
zu Unsicherheiten und teilweise zum-Gefühl, der BeMrde in gewisser Weise ausgeliefert zu sein' An-
dererseits werden von den Behördenvertretem und von Veilietem der treien T6ger die Voileile der
Flexibitität, der spielräume und der Vietfalt durch die unbestimmtheit der Kriteden als positiv heraus'
g""tri.n"n. Versiem sich die Behörde mehr als fachlich kompelente Servieeinrichtung des Staates
iur selne Bürger, dann ist weniger Fedschreibung aveifellos.ein Vorteil; versleht sie sbh hingegen

stärker als Vertreterin einer our'tifeitticnen Staalsrnacht, sind im lnteresse einer lransparenlen Arnts-
führung bzw. einer eventuellen WiltfUrvermeidung ldarere Vorgaben wünschenswert.

Bemerkenswert ist auch der Umstand, daß in der demonsrativen Ar.r2ählung de-r Voraussetzungen
zur Anerkennung in keinem der untersuchten landesgeseEe eine operationalisierung des unbe'
stimrnten Gesetzesbegtitfo 'Zet' auch nur annähenrd vorgenommen wird. ln der Praxis hingegen

fordem alle Bundesländer eine solche zumindest in der Form einer inhaltl'nhen (sozialpadagogiscien)
Erläuterung auch für die Anerkennung und nicht nurfürdie Bewilligung ein'

Am ausführlichsten sind die Vorgaben bezüglich des Personals, was sbh beprls beim Gesetresver-
gleich herauskistallisierte. Hier werden OeiUgnon der Qualifikatbn einige eindguillOe Vorgaben-ge-
äannt, wie z.B. Hinweise zur Aus- und Foilbllct-ung und zur Supewision, bezüglic! d"q g"pnntgn Ein'
satzbereiches oder auch nachgewiesene Praxisl Hinsichtliöh der Arzahl des Persoüls geht inan
über unverbindliche Aussagen --wie ausreicheruC, erforderlbh etc. ' nicht hinaus.

Vertreter von freien Trägem venreisen mehnnals darauf, daß tragerintem die Qualitätsansprüche an
das personal sehr hoch seien und dann den Eruartungen der Belrörden voll enlsprächen. Qies pnn
als wichtiger Hinweis für die Bedeutsamkeit der freien Jugerdwohlfahrtddger zur Hebungdes SlaF
dards der-personalqualifikation im Bereich der Jugendwohlfahrtsarbeit gewertet werden- Eine sohfte
Entwicklung ist als beachtenswerte Konsequerz d-es neuen JWG mit seiner normieilen Qualitat*riF
fung im Rahmen der Heranziehung der freien Träger zu sehen.

Bei der überprufung der wirtschattlichenVorausseuungen'wird bei bewiltbungspflbhtigen :it9näfn
Einrichtungeir aucti 

",rf 
;iil kostendeckende Tagsatigestaltung geachtet' bei den. nnerleyu1g1

verfahren ipielt teilweise die prufung der finarzienen Pöterz eines Trägers eine wichtige Rolle. Hin'
sichlich der räumlichen Vorausseuungen erfolg irsbesondere bei stationären Einrichtungen eine
genaue Überprufung durch Lokalaugenschein

Bei der lnstallierung neuer Angebote ist die Konzeptvorlage wesentlich. ln ihr sind neben dem Zel der
Einrichtung die notwendigen VorausseEungen zubeschieiben. Ebenso wichtig dürfte die Sk$erung
elner zumlnoest mnrettris-tigetr Finaruierung-scin. solches -bc8!ärld die Annahme, daß neue Pmiekle
am besten mittels finarzielipotenter und bewährter Träger initiiert werden'

Wenn der Bedarf an neuen Einrichtungen gegeben isl, etwa im Sinne eines Juge.ndwohlfahilsphnes,
dann wird von den Vertretem der oftentlic[ei uno freien Träger übereinstimmend erklärt, daß im ln-

teresse des neuen nropfres kooperiert wid und Verhandlungen zur Lösung eventueller Prcblerne

ar.fgenommen werden.

lm Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, daß die Belrorden in den Bundesländem im Rahrnen

ä;, üb"-rp;üfrng orr Anedennung+ bzw. Bewitligungsloraussetzungen unterschiedliche Gewichtun-

öän uoränmen: stehen elnerseiti faclrliche oegäbenhciten im Vordergrund, erfahren anderswo zu'
sätzlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten beöndere Beachtung. Insgesarnt hal sich gezei$, daß
sich in allen Bundeständem die praxis der Eignungsfestsletlung bei den zuständigen Behörden erst
äinrpi"län muß. Dabei wird das Klirna von beiäen Seiten im allgemeinen als konstrukliv bewenet. ln'



formationen über die erforderlichen Unterlagen bei Anerkennungsanträgen werden.von den Behörden

selbstverständlich gegeben. Um unnÖtige [4ehrarbeiten und VezÖgerungen du.rch.Nachfragen oder

Nachreichen von Umähgen zu reduzieien, wird eine ausführliche und zeitgerechte lnformation durch

die Behörde als wichtig erachtet.

Hinsichüich der Dauer der. Anekennungs. bzw. Bewilligungsverfahren besteht eine große Spann-

weite. Sie reicht von zwei bis zu 20 Monaten. Vor allem neue Proiekte müssen mit eher langen Ver-

lahrenszeiten rechnen.

Auch die Tahl der anerkannten bzw. bewilligten Einrichtungen variiert beträchtlich urd reicht zum Er-

hebungszeitpuntd (31.3.1999) bei den Aneikennungen vonzwei bis 23, bei den Bewilligungen von

fünf bis 16 Einrichtungln. Oi6"" großen Unterschieäe zwischen den Bundesltirdem trängen zweifel'
los auch mil der Praxis der Heranziehung zLlsammen'

4.3 Heranziehung yon Einrichtungen der freien Jugendrrohlfahrt zur Erlültung von nichtho-
heigichen Aüfgaben der ötfentlichen Jugendwohltahrt

Das Kemstück der gehobenen Bedeutung der freien Träger im JWG 1989 bildet der Passus des Ge'
setzes, welcher oie Heranziehung der fieien Jugendwohlfahrtslräger zur Eilüllung nichthoheitlicher

Auf gaben der ÖJf entlichen Ju gendwohlf ahrt normiert:

.Einrichtungen der freien Jugendwontfahrt dürfen zur Erfüllung von nichiiroheitlichen Aufgaben der

ötfentlichen Jugendwohlfahrt herangezogen werden, wenn sie iach Zel und Ausstattung dazu ge'

eignet sind. Gäwährleistet ein frei& Jugendwohtfahfisträger ieeoch unter Benrcksichtigung seiner

Ausstattung uno sonsiij"n L"irtrngen dis wohl eines Minderiährigen !9ry9r und..wirtschaftl'lcher als

der ötfenüiöhe Tragei, ö JiOiiträi" Träger herangezogen wetden' (S I Abs' 1 JWG 1989)'

Die rechtspolitische Entscheidung, welche die Bedeutung der freien Träger für die.J-ugerdwohlfahfs;
aöeit anerxennt unJ i"-ö"r""älh erstmals grundsaügesetzlich auch fördert, ErJt diesbezüglich

zunächst hohe Konverg"* in den AusführungÄgeseuen e_rwarten. Der Rechtsvergleich zeigte, daß

die Landesg"r"ttg"br"nl"n oo"n beachtlich u-nterschiedliche Normierungen verfügten (vgl. .3.3)'
Wurde der spielraum des BundesgrundsatzgeseEes durch die landesgesetzgebungen unterschied'

ricÄ gen,nzt,'so ist damit zu rechnän, Oaß ircn bei der pnktisc*ren Umsetzung der Landesgesetze

die vorhandenen spielräume genutzt und demnach die Praxen in den Bundesländern sicft

unterscheiden werden.

Prinzipiell meint die "Heranziehung" von Einrichtungen bzw. Trägem !e1tre!91 Jugendwohlfahrt, daB

der ötfentliche Träger eine Einric[tung bzw. deren T6ger mittels privatrechtlicher.Vercinbarung zur

Erfü1ung von nichrhohtitticnen Aufg6en der Jugendlihlpht uear.rttragt und_mit ihm diestezüglich

kooperiert. De facto heißt das in där Regel, oarioie Tätigkeit eines freien Trägers vom öffentlichen

ääör, iurindest teilfinanzierr wird. ln oö praxis werden unter diesen nhhthoheitlichen Aufgaben in

den meisten ranoesregi"iung"n auch Aufgaben bzw. Leistungen im Eirzefiall.verstanden. Demge'

*üb", geht man in där präis in Tirol de-n weg, nur globate Aügabenbereiclre (wie etwa die ver'
mituung von Pftegeplätzen), nicht aber eine Auflabe. im.Einzetfati lwie erw3 die-V,ermittl9p. elP"
pflegeplaEes,aut eÄucnenber BezirksvenvaltunlsbehQ!^9),.an anerkannte freie Träger mittels ver-

iäg inigi^ne des Gesctzoe zu übertragen (v_gl. gäa r^lwe} ln der sl'eiennark hingegen slreicht rnan

heraus, daß im sinne des s 10 Abs 1 stJwc'ein anerkannter fteier Träger entsprechend seiner Eig-

;öünftragt wird,leweit-s in einem Einzelfallt^tig zu ygrdel. Für Einrichtungen' die über Subven'

tionen vom öffenilicnen Trager (teil)finanziert werdei, erfol$ aber auch in der steiennark ebenso wle

in Niederösterreich die Heranziehung von änerkannten Einichtungen, in der Praxis.iedoch nicht durch

äinÄnäig"nen Vertrag, sondem konüudent: indem das Land eine-bestimnrte Einrichtung aufgrund de'

ren Ansuchen für dic Edüllung einer beetimmlcn Lufgabe finanzieltfördert, gilt diese Einfuhtung als

;;äg;;;gen. Für manche Vlrtreter der freien UugeiOwoh.lfahrt dürfte s'rch dieses implizite Verlah'

äööffiärtig insotem noch etwas unübersichtüöh gestatten, als z.B. Vertreter einer Einrichtung,

;;;;dG.d N-iederosterreich eine Förderung erhielt, äiese als herangezogen betrachteten und Ver'

tefer einer andercn, ebenfalla gefördeilen Ein-richtung die ihre als nicht herangezogen verdanden'

während also die behördliche praxis in Niedeosteneich und in der $elennark alle vom Land finaruF

äü;idä;; -inrichtungen der freien Jugendw_ohlfahrt als im Sinne des ieweiligen Gesetzes heran-

;ää; b;irachtet - unä dies dürfte für den Großteit der anerkannten Einrichtungen zutreffen ',
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handhabt die Jugendwohfahrtsbehörde in Oberösteneich die Herarziehung im Sinne des Gesetzes
deutlich anders. Dieser Passus, wonach ein freier Träger durch den ötfentlichen T_räger mit Aufgaben
der Jugendwohlfahrt betraut (bzw. herangezogen) werden kann (vgl. S 5 Abs 5 OOJWG)., ist laut Be
hördenvertreter in Oberösteneich in der Praxis bisher noch nicht angewandt worden. Von ihm soll
künftig nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn der öffentliche Träger eine Einrichtung der Ju-
gendwohtfahrt, an welcher Bedarf bestehl, selbst nicht einrichten will oder kann und kein privater Trä-
ger von sich aus tätig wird. Da dezeit freie Träger immer wieder lnitiativen setzen, besleht nach be-
hördlicher Auffassung momentan kein Handlungsbedarf.

Die Vertreter der öffentlichen Jugendwohlfahrt gehen bei ihren Überlegungen vor allem von zwei An-
nahmen aus: ln Oberösteneich trachlet der öffentlbhe Träger danach, in den meislen Bereichen im-
mer auch selbst zumindest eine Einrichtung zu betreiben,.einerseits um gewisse Konkunenanerhält'
nisse und Kostenvergleichsgrundlagen zu schaffen, ardererseits um über die pral<tische Arbeit den
Bezug zur Jugendwohlfahrtspraxis mit all ihren Problemen zu erhalten und dabeiarch selbst innova'
tiv wirken zu können. - Natürlich erfüllen arch in Oberösteneich freie Träger viele Aufgben im Be-
reich der öffentlichen Jugendwohtfahrt. Sie werden von der BehÖrde aber dazu nicht mittels Vertrag
im Sinne des Gesetzes herangezo$en.

Vorarlberg hingegen forciert die Einbindung der freien Träger zur Erfüllung von Aufgaben der Öffentli-
chen Jugöndwbhtfahrt. Wie dies schon in der oben erwähnten gesetzlbhen Regelung zum Ausdrrck
kommt (vgl. 3.3), ist es in der Praxis das Zeldes öffenllichen Trägers, Tätigkeilen, welchldgr Förde-
rung und bicneiung des Kindeswohles dienen, nicht selbst durclzuführen. Der Öffentliche T6ger geht
dabeieinen völlig änderen Weg als etwa jener in Oberösteneich; in Vorarlberg soll künftig beispiels'
weise die Beratungs-, Betreuungs- und Eziehungsarbeit im Bereich der Jugendwohlfahrt fast völlig
Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt überantwoilel und die freien Träger sollen auch mit der
Entwicldung neuer Angebote betraut werden. Die Regelung von näheren Bedingungen der Herarzie-
hung erfolg mittels einer schriftlicfren Rahmenvereinbarung zwischen dem ötfentlichen Träger und
dern Träger der Einrichlung bzw. der Einrictrtung selbst. Dadn werden neben einer Auflistung der
Zele, dei Zielgruppe und der Aufgaben der Einrichtung die entsprechenden Rahmenbedingungen
(Personal, Finänzierung, Rechnungslegung, üOertragung elnes Elnzelfalles, Vereinbarungsdauer
etc.) festgelegt. Eine sobne Rahmenvereinbarung soll eine koordinierte und zielgedchtete Zusam'
menarbeii belder Vertragspartner im Eiruelfall ermöglichen. Die konkete Heraruiehung eiher Ein-
richtung erfolgtt dann im Einzelfall unter Bezugnahme auf die allgemeine Rahmenvereinbarung. Die
bisherijen Erfährungen zeigen nach.Aussagen von Vertretem des öffentlichen Trägers wie auph der
privaten Träger sowbnl hinsichtlich der partnerschaftlichen Auwerhandlung der Rahmenvereinbarun-
gen als auch bezüglich der konketen Arbeit grtte Ergebnisse.

Die Praxis der Heranziehung der freien Träger durch die öffentlichen Träger zei$ doch beträcttliche
Differenzen zwischen den gntersuchten fünf Bundesländem. Nach Meinung der befragten Vertreter
der freien Träger sind sie mit dem jeweils praktizierlen Modell zw Zei nicht gam zufrieden, O" 99
diese in Teilbereichen als zu wenig klar und z.T.zur Pofessbnalisierung im Jugerdwohlfahrtsbereich
als zu wenig förderlich ansehen. Die als unlGr erlebte, zurückhaltende Heraruiehungspraxis mag
wohl auch dämit zu tun haben, daB die öffentlichen Träger aufgrund der Atrfwertung der freien Träger
ihre verändefte Stellung im Rahmen der Jugendwohlfahrtsarbeit neu bestimmen mtlssen. Vorarlberg
scheint eine Ausnahme zu bilden. Das dort entwickelte Modellfindet gegenwärtig breite Zustimmung
bei den Vertretern der freien Täger.

Die Behördenvertreter sehen die Vorleile einer Normierung der Heranziehung der lreien Träger zur
Efrlllung nichthoheitlichen Aufgaben der Jugendwohlfahrt in der Praxis eigentlich nicht darin, daß
diese besser oder wirtschafllicher arbeiten wütden. Dazu fehlen lhrer Melnung nach zum einem'zu'
mindest zurZerl,- die Vergleichsdaten, zum anderen seien doch auch die freien Träger finarziell völlig
vom ötfentlichen Träger abhangig. Einen Punld alterdings belonen sie übereinstimmend: Freie Träger
bringen, wenn sie niänt zu grotisind und keine Monopolstetlung einnehmen, durch ihre Flexibililät
einiwichtige Dynamik in diö Entwlcldung der Jugerdwohlfahrtsarbeit, etwa durch die Verbreiterung
der Angebotspalette oder durch beweglichere Finanzierungsmodalitäten.

Wie enrvähnt, dürfen Einrichtungen zur Erfüllung von bestimmten Aufgaben herangezogen werden,
wenn sie von der zuständigen gätrOrCe dazu als geeignet anerkannt worden sind. Aufgrund der in den
Bundesländem veschiedenen Handhabung der Herarziehung ergibt sich eine unlerschiedliche Not'
wendigkeit zur Anerkennung.

:



Niedeösteneich bildet eine Ausnahme. Dort muß jede Einrichtung, die im Jugendwohlfahilsbereich
arbeitet, unabhängig von einer Heranziehung, anerkannt sein. Da in Vorarlberg und in der Steiermark
fast ale Einrichtungen, die im Bereich der Jugendwohlfahrl arbeilen, vom Ötfentlichen Träger auch

n"äng"rog"n rr"rä.n, brarchen in der Praxis alle diese Einrichtungen arc.h.eine Anerkennung.
Oemgägen-ober be,stehidiese Notwendigkeit einer Anerkennung in oberosteneich und Tirolaufgrund
der dorl zurückhaltend geübten Herarziähungspraxis nur vereinzett. ln Oberosteneich denkl rnan von

behördlicher seite wohidaran, daß trber die öäwährung von Geldzuweisungen eine immanente Kon-

troltrogrcnkeit hinsichilich der notwendigen Qrnlifikatiönen und VorausseEungen besteht'sozusa'
t"n "i-n" 

indirekte Eignungsfeststellun! von einem Termin der Subventiorsvergabe bis zum
nächsten.

Trotzdem besitzen in Oberosterreich und Tirol bereits mehrere Einrichtungen eine Anerkennung. De-

ren Vertreter begrunden den Antrag auf Anerkennung unter anderem *tt!' daß man diese als
.Qualitätssiegel'-versleht, für eine äventuelte gatere _Be.t9Yung bzw. übertngulg gerüstet sein
mochte, sich-mehr Kooperationsmoglichkeiten niit der Belprde oder Vorteile bei Finanzierungsver'
handlungen eruartet. Alierdings ueoäutet eine Anerkennung ohne Heranziehung für den betrcffenden
treien Täger, daß er damit zünacns nur Verpflichtungen 3trf s9h nimrnl, indem er z.B- der Facfiatf'
sicht mit all den Oaraus folgenden Konseqrienzen trnterliegrt (ausgerommen Vorarlbeg, vgl. 3.4),

ohne daß ihm dafür zusätzliche Rechte zukommen.

4.4 Fachaufsicht

Aufgrund der kuzen Erfahrungsdauer mir den neuen gesetzlichen Bestimmungen ist die Handhabung

der'Fachaufsicht bis zum Endä des Erhebungszeitraumes noch nicht voll zum Tragen gekomry1.,ln
der praxis nimmt die Behörde die Fachaufsiönt Uei anerkannten Einrichtungen bisher wenig aufiälig
wahr. Sie informiert sich über Tätigkeitsberichte, gelegentlbhe Kontakle der MitaÖeiter zu den Be
hörden und über den Verlauf der Bötreuung von EiruefaUen. Man geht behördlicherseits offenbar da-
von aus, daß wesenliche Anderungen, etvia bezüglich des Konzeptes, de Personalstandes oder der
näumlic'nreiten, von den Einrichtuigen - dem Geletz entgrechend - selbst milgeteilt werden. Teil'
weise werden überdies Jahresberichle eingefordert, wetche atrch Angaben über den Perconalstand

und die Fortbildungsaktiviläten zu beinhatten haben.

Auch bei den bewilligten stationären Einrichtungen fällt die_ Fachaufsicht kaum speklakulär aus. An'
Etßlich der in der Releljährlich stattfindenden Besuche, die angemefdgt wepen,.finden Gespräche
über pädagogisch intänlicne Belange staü, die von einer 'Hausbesichtigung' begleitet sind. Die Be
hördenvertieler sind dabei üblicherüeise die mit der Bewilligung der jewgiligen Einrichtung befaßten
Beamten, teilweise 

"igäna 
durch medizinisches oder pädagogisch'psycholrylttl,T Fachpersonal.

Beibesonderen Vorfälien führt die Behörde zusätzliche Üoerprutungen durch. Die Jahres'bzw. Tätig'
keirsberichte bilden eine wichtige lnformationsquetle frlr die Behörden, ebenso schriftliche Berichte

über das Eziehungst"""n"nJn, die Fortbiüund O"t Mitarbeiter etc.; Kontakte urd latrfende Gesprä'
che mit den SozialärOeitem der Jugendämler ergänzen die lnformationsquellen.
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Die in den Bescheiden festgeschriebenen Aufhgen bezügtich Personal, Räumlichkeiten etc. dienen

dazu, die Aufsichtsfunkrion äntsprechend zielgerictrtet wahmehmen zu kÖnnen. ln Vorarlberg witd in
der anläßlich der Heranziehung erstellten Rähmenvereinbarung übe(ies ein bestimrnter lnfonnati'
onfluß festgeleg, wetcher Oer Aufsicntsbehörde Einblick in die Arbeit der herangezoggn9n Eindch'
üg;n veönitti. Dort betont man von seite der freien Träger, daß es zu ihrem _Öualitätsstandad
zähten soltte, Oi" "il"* ÄtO"it ausreichend zu dokumentieren, um sie über diesen Weg awft
(wissenschaftlich) evaluieren zu können.

{.8 Flnanzierung von Leisrungcn dcr Jugendwohllahrt und Finanzkontrolle

Die Erörterung der Herarziehung freier Träger (vgl. 4.3) rnachte detilich, daß diese in der Praxis erB

mlt deren Finanzierung zusamnienhäng. Mit oei t'leranziehung überträ$ der öffentliche Träger den

einn.ntrngen der frelän Jugendwolrra[rt nugaoen, fur deren Erfüllung or die freien Träger bczahll
bzw. förde-rr . Zwei Finanzier-ungsmodelle fur Täügreilen freier Träger sind üblich, wobei es zwischen

einzelnen Bundesländem aber bezüglich der Zuordnung Unterschiede gibt'
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- Tagsätzebzw. Stundensätze werden für Lei$ungen venechnet, die von den Klienten nur kosten-
pflichtig in Anspruch genommen werden können.

- Solche Dienste, die für die Klienten nicht koslenpflichtig sind, werden in Form von FÖrderungen
bzw. Subvenlionen abgegotten.

ln Vorarlberg ist nahezu ausnahmstos eine Leistungsabgeltung über Tag' bzw. StundensäEe vorge'
sehen. Sogönannte 'Gratisdienste' (2.B. Beratungen) werden ebenfalls im Rahmen dieses Modells
über'anoiymisiefte Leistungsverrechung' für den jeweiligen Eirzelfall abgerechnet, obzwar dieses
Modell u.a. wegen der Anonlmität der Leistungsbezieher in der Behorde nicht ganz unumstritten ist.
Der ötfeniliche-Träger behält sich oie grundsaüfiche Möglichkeit vor, eine stichprcbenartige Üuerpru'
fung der anonymisiäilen Daten in bezug auf 'deren Perconenbezogenheit v^oz,un9h19n. Voileile sieht
rnan in einer leistungsgerechteren Finärzierung und überdies darin, daß ein Leistungsentgell den
freien Trägem mehr Selbstbewußtsein vermittelt und sie nicht zu Bitlslellem um Subventionen für Lei'
stungen dägradiert werden, deren Erbringung gesellschaftspolitisch ohnedies wichtig ist.

Die Berechnung der Tag- bzw. StundensäEe wird von den freien Trägem vorgenommen- Die lGlku'
htiorsgrundhgän bilderidabei entsprechend dem Korzept vgr allem die Personal' urd Sachkosten.
Diese Kalkulationen müssen in aileh Bundeslandem mit den Vor$ellungen des öffentlichen Trägers
abgeldärt werden, wobeidieser in rnanchen Bundesländem auf die lGlkuhtion nachdnrcldich Einfluß
nirimt. Dabei wird um kleinere positionen z.T. hart verhandelt, manche Budgetposten müssen nach
Aussagen von Vertretem treier Träger "regelrecht nach und nach erl€mpft werden'. Damit q fOe-
Einrictitung ihre "Geschichte" des Täg- bzw. StundensaEes. Bei Tagsätzel scheinl_vor allem die der
lGlkulatioä zugrundegelege Auslastüngsquote ein Problem zu bitden, bei Stundensätzen ist es die zu
erbringende Jänresstlndänzahl. ROer äucir Fortbildungs- und Supervisiorsmittel.fiallenvozugswgge
in den umstrittenen Bereich. Teilweise müssen größere betdebsbedingte lnvestilionen in diesen Sät-
zen enthatten sein, um keine 'schattenfinanzierung' über Subventionen aufkommen zu hssen. Die
Tag- bzw. StundensäEe werden üblichenveise jährl-ich neu festgÖle$. Sird diese zu.frocl-r angeseül,
Oe"lent für den Träger die Gefahr, daB seine Einrichtung vom öffentlichen Träget {9.ht lehrrin An'
spruch genommen rlird. Verhandlungen dienen der gegenseitigen Abklärung. Eine völlige Tratlnrerz
äiscnen den freien Tragem bezüg6h der Tagsätzä und einzelner seiner Posten scheint es dbht zu
geben. Vergleiche bei säionären Einrichtungän mit ähnlichen Le'stungen zeigen bezügligh.der Tag-
ätze in ma-nchen Bundesländem beachlliche Stieubreiten, im Bereich der Stundensätze fallen diese
insgesamt gering aus.

In der Steiermark ist der öffeniliche Träger bemüht, Kdteden tür die Feslsetrung von Tagsätzen aus'
zgarbeiten. Während hier die Landesregierung die TagsaEkalkulation der freien Träger.se!r g?qY
nachprüft und die entsprechende Höhe schließlich für jede stationare Einrichtung mittels Bescheid

- fesldgt Ogl. S g0 STJWG), veilraut die Behorde in Oberöstenebh mehr auf das 'freie Spiel der
Kräffei'; irtrOtrungen halten sich offenbar in Grenzen. Es gibt keine offzielle Genehmigung der Tag-
sätze, wodurch sich nach Meinung des Belrördenv'ertrelers Stellen einsparen lassen.

Der Einsap der Tag- bzw. Stundensaue im Rahmen der konketen Arbeil der Einrictttungen kann
nach Angaben der fieien Jugendwohlfahrtsträger in allen Bundesländem flexibel erfolgen, sodaß den
jeweilige-n Erfordemissen entsprechend ein Handlungsspielraum gegeben bleibt. Die Venrendung \ron
'Finanimittetn, die uber Tagsäue oder Stundensätze abgerechnet werden, wird in NiederÖstenek*l
und Oberosteneich nicht wäiler kontrollierl. Vertritt rnan doil die Meinung, daß damit Leistungen nacft
privatwirtschattlichen Grundsätzön erbracht werden, ist in der SteiermarK in Tirol und in Vorarlbery
äine Finanzkontrolle in Form der Vorlage eines jährlichen Rechnungsabschlusses vorgesehgn. Dieser
dient dem öffenlichen Träger ats Grundlage für die Neufestsetzung der Tarife. Das STJWG normiert
für freie Träger bei Heraniiehung eine Gebarungsüberprufung durch den Landesrechnungshof (vgl.

3.4). ln der Praxis wurde eine solche bisher noch nicht durchgeführt.

Der andere Finanzierungsmodus, webher bei kostenlos in Anspnrch zu nehmenden Leistungen An-
wendung findel, ist die iorm der Subventionierung. Dabeiwird unterschieden zwischen einer sobhen
für den äufenden Betrieb und Beihilfen für lnvestitionen und Sonderausgaben. Der öffentlbhe Träger
erwartet sich, daß die Einrichtungen lhre Förderungen insbesondere für den laufenden Betdeb rcn
vemchiedenen Stellen beziehen. ln Oberösleneich beigielsweise sollen rnaxirnal zwei Drittel der
laufenden Gcoarntauegaben einer Einrichtung durch die Förderung v9m Lattd aUgeOeckt werden' ln
Vorarlberg sieht der öfientliche Träger hingegän Subventionen nur in Ausnahmefällen vor.

(.
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Diese Finanzierungsform wird von den Vertretem der freien Träger durchgehend {s äußerst atfwen-
Oig O"s"nri"ben. Die Subventionsverhandlungen selbst beanspruchen enorm vielZeit und Arbeitskraft
uiO sinO zudem doch relativ unsicher, weil die SubventionshÖhen von der HÖhe der jeweiligen Lan'
desbudgets abhängen. Außerdem erfolgtt die Zusage über die zu erwartenden FÖrdermitlel in der Re'
gel ersiwährend dLr erslen Monale des hufenden ArbeilsiahresLin Tirol noch vor Jahresbeginn!),
&,Oal3 auf besonderes Risiko gearbeitet und zumindest für einen Teil des Jahres vom freien Träger
vorfinanziert werden muß. Einrichtungen, die bereits einmalfür den laufenden Betrieb gefÖrdert wur-
den, können im Regelfall mit einer Weiterführung der FÖrderung rechnen, wenngleich daraus natürlich
kein Anspruch emächst. Die Abrechnung erfolg ziemtich übereinstimmerd iährlich durch die Vorlage
entsprechender Belege.

ln manchen Bundesländem wird von den freien Trägem angedeutet, daß es für die Vergabepraxis
von Subventionen nicht ohne Elnfluß ist, ob ein freier Träger einen parleipolitischen Hintergrund auf-
weist oder nicht. Zumindest empfiehlt es sich, die eigene Arbeit bei Politikem bekannEumachen, um
solcherart Fürsprecher zu gewinnen.

5. ZUSAMMENFASSENDE ÜBERLEGUNGEN UND VORSCHLAGE

Das neue JWG wird durchgehend positiv bewertet und hat in den Bundesländem zweifellos wichtige
tmpulse im Bereich der Jugendwohlfahrt ausgelöst. Diese reichen in eiruelnen Bundeslälndem von
:;iner bereits zu bemerkenden besseren budgetären Dotierung bis hin zur Eraöeitung von PlEinen

zum Ausbau von Angeboten im Bereich der Jugendwohlfahrt, die als Leitlinien und nicht als Korsett
verstanden werden üolbn. Dabei scheint auch die prophylaklische Arbeit an Stellenweft zu gewin'
nen. Die freien Träger empfinden sich 'legitimierl' und vom öffenllichen Jugendwohlfahilst6ger z$'
nehmend mehr geihätzt. Die Ansicht, wönach die Arbeil der freien Träger aus der Praxis der Ju-
gendwohtfanrt nicnt mehr wegzudenken ist, wird sowohl von Vertretem der Jugendwohlfahrtsbehör-
äen als auch von jenen der frLien Trager deülbh artikuliert. lm allgeme_inen wird trotz mancher Rei-
bungsflächen die 2usammenarbeit 2wlschen der Jugendwohtfahrtsbehorde und den freien Trägem
ab iehr gut bis gut bewertet. Je klarer die Vereinbarungen über die Kooperation sind, desto besser
kann man offensichtlich miteinander umgehen

Die tatsächlich gefundenen Regetungen sowohl in der gesetzlichen Umsetzung des JWG 1989 als
auch in der praläischen Handhibung der AustührungsgeseEe eneichen in manchen Bereichen nicttt
die wünschenswerte Klarheit und Eindeutigkeit. So sird die LandesausführungsgeseEe in den ein-
zelnen untersuchten Bereichen z.T. recht heterogen ausgefallen. Die aus ihnen enrachsenden Pra-
xen sind ebenfalls uneinheiüich und in rnanchen Bereichen nur schwer nacfzwollziehen. So müssen
beispielsweise in Niederosleneich alle im Jugerdwohlfah_rtsbereich arbeilenden Einrbhtungen vom
öffenlichen Träger anerkannt sein, währenO in der Steiennarlq in Tirol, OberÖsleneich und
Vorartberg utofi äiepnigen anerkannt sein mässen, welche der öffentliche Träger heranzieht. Docft
die praxis der Heranziehung im Sinne des GeseEes ist in Vorarlberg qne andere ab z.B. in
oberösteneich. Hier geht deioftenüiche Träger mit der Heranziehung freier Trager äußerst sparsam
um, dort sieht man Oiä praxis der Heranziehüng als wesentliches Element der Kooperation zwischen
freier und ötfenilicher Jugendwohlfahrt. Auch in Tirol setzt man die Übertragung im Sinne des
Gesetzes sehr seteldiv eii und bezieht diese auf umfassende Aufgbenbereiche, während in der
Steiennark diese Heranziehung ausdrucklich für den jeweiligen Eiruelfall verstanden wird u.a.m.

Die aus welchen Gründen immer unterschiedliche Handhabung der Gesetze (unterchiedliche lnter'
pretalion, Arbeitserspamis etc.) bringt eine beträchtliche Unübersichtlichkeil mil sich. Dies sehen vor
alem solche treien Träger als probte-matisch an, die in nrehr als einem Bundeshrd aöeilen (wollen).

Die Erkenntnisse aus dieser Vergleichsstudie und die Vielfall der in den einzelnen ländem pral<ti-

.i"rtÄn LösungsanoäEe ermutige-n die Autorcn, Überlegungen vonuslellen, welche für die Umsel-
zung des.lWG in bezug auf freie Träger künftig von Bedeutung sein könnlen.

Zunächs{ sollle bezüglich der Anerkennungwerfahren nicht übersehen werden, daß diese sich bisher
fast ausnahmslos auf bereirs bestehende Einri.ntung"n bezogen haben. Es konnte bei der ÜUeryru'
tung der Voraussetzungen demnach jeweils von konketen Datenlagen ausgegangen werden. Dies
ronirte sich in Zukunft iisofem ändem, als für völlig neue Einrichtungen elne Anerkennung für die Ju'
ö""j*"t ft"hrtsarbeit beantragt wird, die zunächst nichl rlber die notwendigen GeHer zur Schaffung
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entsprechender VorausseEungen (Anstellung von Personal, Anmielung von Räumlichkeiten etc.)
verfügen.

Für die Pra:<is bieten sich atei Möglichkeiten an, sobhe Verfahren abzuwickeln:

' Da eine Finanzierung durch den ötfentlichen Träger erst mit der Heranziehung einhergeht, für
welche wiederum die Anerkennung Voraussetzung ist, können nur durch 'Startsubventionen' die
finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um die für die Anerkennung unerläßlichen Vorausset-
zungen zu schatfen. Solcherart wird wiederum die für die Heranziehung notwendige Anerken-
nun! ermOglicht. Dazu müssen allerdings die Startsubventionen eine ausreichende Größenord-
nung aufweisen.

' Ein anderes Modetl, das in der Praxis bereits gehandhabt wird, ist das der'hypothetischen Aner-
kennungo. Hierbei werden die Voraussetzungen für eine Anerkennung nbht durch eine Sonderfi'
nanzierung geschaffen, sondem es werden aufgrund des vorhandenen Korzeptes (lediglich)
Vorannahmen Uber die Eignung der künttigen Einrichtung gemacht. Etwa zeilgleich mit dem Eig'
nungsfests{etlungsverfahren erfolg arch die Verhandlung über die Herarziehung. lhr Abchluß
OeOögtet schließlich den konketen nrOeitseinstieg, womit auch die Finarzierung des neuen Pro-
jektes beginnt. Die Heranziehung eines freien Trägers, die auf einer solchen hypothetischen An-
erkennung beruht, setzt großes Vertrauen des ötfentlichen Trägers votaus;. dieses dürfte eta-
blierten Trägem eher entgegengebrachl werden.

Nicht zuletzt aufgrund der vielfach knappen Budgetmitlel im Jugendwohlfahrtsbereich scheinen grü
ßere Startsubventionen eher wenig wahrscheinlich. Es dtrrfle daher das zweite Modell die künftige
Praxis am besten darstellen. Dieses ist aber für kleine Täger oder lnitiativgruppen kaum nutzbar, da
sie durch die notwendigen Vorarbeilen zur Konzeptentwicklung, Ausstrattungsrequiderung etc.'finan'
ziell überfordert werdeä. Für große Träger bielet dieses Modell einen gangbaren We!, weil sie die
notwendigen Vorbereitungen und die erste Phase des Betriebes vorfinarzieren können.

Bei einer sotchen Heranziehungspraxis des öffentlichen Trägers sollte sbh dieser allerdings desson
bewußt sein, daß neue Vorhabln in der Regel nur durch größere und etablierte Träger umgeseEt
werden können. Dadurch besteht die Gefahr, daß die Chance der Vietfatt durch viele vercchiedene
Träger in Zukunft nicht genützt wird.

Um entsprechend der gehobenen Beder.flung der freien Träger, deren Tätigkeiten im Bereich der Ju'
gendwohlfahrt und die Modalitäten der Übertragung von Aufgben an diese klarerzu gestalten, wid
abschließend folgender Vorschlag gernacht:

' Jede Einrichtung, die überuiegend im Bereich der Jugendwohlfahrt arbeitet, ber6tig[ eine Eig'
nungsteststellung. Auf diese Weise wäre in bezug auf die ieweilige Leistung ein Mindeststandad
sichärgestettt. Eine Untersctleidung in Anerkennung und Bewilligung, wie sie dezerl im Gesetz
vorgesehen ist, scheint nichl notwendig. Vielmehr sollte das jeweilige Eignungsfeststellungsver'
fahien der Zetstellung der Einrichtung entsprechend differenzieft erfolgen. Das würde bedeuten,
daß bei der ÜberprUfung der VorausseEungen unterschiedlich streng definieile Kriteden enge
legt werden. Einrichtungen, welche dieses Verfahren positiv durchhrfen haben, erhalten das At'
tribut 'anerkannt'. Sie unterliegen in der Folge der Fachaufsicht des öffentlichen Trägers.

' Basierend auf diesem Anerkennungwerfahren erfot$ die Henruiehung zut Etfüllung von Aufga'
ben von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt durch den öffentlichen Träger für nichthoheitlF
che Aufgaben im Bereich der Jugendwohlfahrt. ln einem klaren schtiftlichen Vertrag werden die
allgemeinen Bedingungen für die Heranziehung formuliert. Mit Bezug arf diesen allgerneinen
Vertrag sind Detailvertiäge für die jeweils konketen Ar.rfgaben (im Einzelfall), zu deren Erfüllung
die Einrichtung herangezogen wird, abzuschlieBen.

. Die Finanzierung der Tätigkeil der Einrichtungen ist durch deren Heranziehung bedin$. D.h.,
Einrichtungen, welohe Aufgaben der Jugendwohlfahrt erfüllen, werden vom öflenllichen Träger
tür ihre Leistungen bezahlt. Subventionierungen bilden dementsprechend keine adliquate furm
der Leistungsabgeltung.

Wie weit es in den Bundesländern möglich sein wird, ein solches Modellfür die eigene Pra*s zu kon'
stituieren, müßte von Fallzu FallgePrfift werden.
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VII. ANHANG

- lnterviewleitfaden - Behörde

- lnterviewleitfaden - Freie Träger



r
ERHEBUNGSBOGEITI A - INTEM

Behörde:

Bundesland:

lnterviewte/r (+ Funktion + Alsbildung)r

Kontah-Tel.Nr.:

LandesJWG in ltaft seit:

lntervlew am:

Dauer des lnterviEws von - bis:

Anerkennung / Egnungsfeststellung nach $: .....

Bewilligung lür staüonäre Enrlchtung nach S: .....

Bewllligung von Kindeöeteuungselnrlchtungen nach S: .....

Überuagung von Altgaben / HEranzlehung zur Erlüllung von Aufgaben: I '....

JWF-Beirat: S.....

.JWF-Plan: 5 .....



1. Elnlilhrungr Es geht lm welteren um dle prakflscäe llandhabung des..l\l/G ln allen Belangen, ln denen FTln lrgendelner Welse
betrotfen glnd, und um den SlanddEr Umsetsung des JWG.

2. Arsrkennung s6 ;:;aler Träger

21z,'trdr,
Das ....,.JWG sieht in S .... vor, daß FT der Jugendwohlfahrt zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben der JWF
herangezogen werden können bailr. sollen / Aulgaben übertragen werden können bzw. sollen (Formulierung nach jeweiligem

Landesgesets) , wenn lhnen vom öflentlichen JWF-Träger die Eignung zuerkannt wurde.

# Slnd liab Träger der ,ItlF generell (d.h. unabhängig von lhren geplanten/übernommenen Aulgaben) wrPflict tet
bel der Landesreglerung um die Egnungsfeststellung / Anerkennung als lreier Träger nach dem JWG
anzusuc.hen?
O ja Otellwelse O neln

*ll!4g )lVbrum suchen lrele Träger dann abEr um Anerkennung ad? Was haben sle davon? (Denn ln der

. Hegel werden im AnErftennungs- bav. Egnungsbescheid Aullagen festgesctrieben ....)

* l 1g€lgi Bel der Ausübung welcher nichthoheitllchen Aufgaben muß um Aner:i*nnung /
EignungstestEtellung ang esu c ht wErden?

* l4pglgi Slnd FT der .IWF auclr dann dazu verpflichlel, twnn sle nicht ba&ichtlgen, den Antrag auf
übertragung von Ar.rtgaben dEr JWF zu stellen?
Ola Otellwelse O neln

+ Wenn laltellwelse: We erfahren bal. wissen frele Träger von dleser Verpfllchtung?

# Gibt es ln lhrem Bundesland lreie Träger (NÖ, OÖ, St) / Enrichtungen lreler Tr{ger (\lbg, T), welche de fi,c:to

htfgabn der ,IItlF besorgen, ohne nach dem Jl/G anerkanntzu seln?
O ja Oneln

* Wenn ja: Welche slnd dies z.B.?
O Beratung:

O Betreuung:

O Statlontu:

O Sonsüge:

* ltlbrum sind dlese noch nlcht anerkannt?
(O Anerkennun gsvorlährEn läufi)
(O FT wlssen nicht davon)
(O wkd nicht streng gehandhabt)

(O w6ls löh nlchr)
(O FI haben nlcht angesucht)
(O SonstigEs, und avar:)

22Al[cmclnce
# llvblche &deutung habn FT, zusätsllch zur Durchführung von Aufgaben der JWF, im Rahmen der öffentllchen

JWF?
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# Vlblche Fbolttsformenvon lrelen Trägern slnd zulässlg?
O Vereln O natürl./Prtuatpenon€n O gemelnnützlge GesmbH. O Kirchl. Organisation
O sonstlge, und alar:

# Gibt es ln lhrem Bundesland FT bzw. Enrlchtungen von FT, denen die Egnung nicht zuerl<annf werden konnte?
O ja O nEin

* !&!q|!E Was sprach dagegen?

# Gibt es FT bar. Enrichtungen von FT, denen die Egnung nur bftHetzuerbnntwerden konnte?
Ola O neln

*14&q&, Was sprach für dle Befrlstung?

'llpry!4iWas sprlchl grundsäElich für elne Belrlstung?

2



38. Anerken nun gs-/El g nu n gsverfahren
gat lbleulund Dmr

# Kinnen Sle uns dle einzelnen Schnffe des Anerkennungsverfahrens / der Egnungsteststellung erläutern?

(O schriftllches Ansuchen)
O lnkl. Beilagen:

(O Prüfverfahren)
O SchrllWerkehr
O TelEfonate
O Besprechungen
O Beratungen von ssiten der Behörde
O VerhandlungEn an Od und StEllE (Lokalaugenschein)

O Verhandlungen
O Sonsilges, und aitrar:

(O sohrlflllohor Eeecheld)

# lst lhrer Meinung nach Ff der Ablaufdes Anerkennung+/Eignungsvertahrens klaf?

O ja Onein

'l{lgg4EigiWori4 gibt es Unklalheilen,. Schwierigkeiten, etc.?

# We erhhren FT über den Ablaulvon Anerkennung+/Elgnungwerfahren?
(O Geseü, Verordnung) (O Echtllnlen, Merkblatt)
(O Sonstigas, und ruan

(O mündlicfi e lnformatlonen)

Die lolqenda Fqoe Fqr traEen. Wenn auch Privatpersgnln alg FT zulässlo qlnd:(s.S. 2)

# Gibt .ss Untercchlede lm Anerkennungsverfahren / Verfahren der Egnungsfeststellung zrvischen FT und
Privatpersonen ?
O ja Onein

*lf@.Worin slnd dlese zu sehen? Wodurch slnd dlEsE begründef?

# lgg ergehen dle Bgnungs/Anerkennungsäescäaiddt

* We tange dauert üblichenreise ein Anerkennungs-/Eignungsverfahren von der Antragstellung bis zur

Bescheidzustellung?
O ZwlschEn .... und .... Monalen

3



9r a EürficHunga, und Bcurbllungrlcttaden
# Gibt es WrordnungenlRichtllnlen,die die Kiterien für die Anerkennung / Egnungsfeststellung FT festlegen?oja o nein

* !!4lg Welche Verordnungen/Richtlinien slnd dies?

# Nach welchen lfiiterien werden die in S.... des LandesJWG genannten VorausseEungen beurteilt? (in Tabelle
eintragen)

# Welche nnsiigen t(riterien sind für die äerkennung der Egnung ausschlaggebend? (2.8. Egenmiüel?) gn
Tabelle elntragen)

* Sind Abwelchungen von diesen l(riterien möglich? (in Tabelle eintragen)

(e nach Bl. Voraussetzungen einseEen)

Voraussetzung Kiterien Abwelchungen

# Sind lhrer Melnung nach den englrchenden FT die kiterien lür die Z.rerkennung der Bgnung / die Anerkennung
atsFT blannn
(O ia O bilweisE O müßten sein O nein O wel' nicht)

# Gibt es bel dEr Elgnungsleststellung / Anerkennung von frelen Trägern bal. von Enrichtungen lreier Träger
Präferenzen in bezug auf FT, die ln sonstigen Bereichen $m JWF.Bereich oder sonstigen Sozlalbereichen) bereits
tätig slnd oder werden Trägor bevonugt oder zumlndcst gtetchgestellt, wglche ln anderen Autgabenbereichen
noch nlcht tätlg slnd?
(O Prinzip der Pluralltät der Träger)
(O Prlnzlp der Kumulatlon von Enrlchtungen /Aufgaben bel wenigen Trägem)
(o ErabilEile Fr)
(O Neue lnltlatlven /Träger)

# Tauchen ftir die &hörde bei der BearbEitung von Anträgen um äerkennung der Egnung / um Anerkennung als
FT beEtimmte Probleme immEr wieder auf? Welche?

9aSBcurbllcr
# Wblche Elehördanverteterhlnen lsVsind mlt der Eignungsfeststellung / Anerkennung FT betraut? (in Tabelle

eintragen)
Ofachlich:
O wirtschafllich:
O Verfahren
O sonstlges, und zwar:

4
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# Welche tutsbildunghalthaben dlese/r Behördenvertreterln/nen? (n Tabelle elntragen)

# Welche Rtnktlonhalhaben dlese/r ln derJewelligen Abtellung (Diensthlerarchle)? (in Tabelle eintragen)

# Wie lange arbelteVarbelten diese/r schon in diesem Arbeitsbereich? (in Tabelle eintragen)

Bereich Ansbildung Funktion mit Bereich befaßt seit:

fachlich

wirtschaftllch

Verfahren

und afar:

5



3b. Bewl ll I g u n gsverlahren lär staüonäre El nrl clrtu n gen
Nach 5 ..... des Landes.J$/G dürfen Helme, Wohngemelnschaften und sonstiga Etnrlchtungen, dle lür die übernahme von Mj.
in dle volle Eziehung vorgesehen slnd, nur dann betrleben werden, wenn diese von der Landesregierung bewilligt werdan. lm
folgenden geht ss um äubre tuhmenbdlngungen und l(rfterienlür dle Bewllligung statlonärer Enrichtungen.

# lst die Anerlonnung als FT /Egnungsfeststellung FT für dle &willigung einer stationären Einrichtung
Wnusseäungft
o ja o nein

* l/lhnn nern.'Warum nicht?

t VlbnnJa:Wuum?

Sb.l Ablurlund thurr
# Gibt es ln bezug auf den Ablauf des Bewilllgungsverfahrens für stationäre Einrichtungen llntetsrlhiede zum

Anerkennungsverfahren / Verfahren der Eignungsteststellung?
ola o neln

(*Wenn neln: Kelne weiteren Fragen aus Bb.l)

(* Wenn la: weiterfragen)

# Können Sle uns die elnzelnen Sclrrffedes Bewilligungsverfahrens erläutern?

(O schrlftliches Ansuchen)
O lnkl. Beilagen:

(O Frütuerfahren)
O Schrlftverkehr
O Telefonate
O Besprechungen
O Beratungen von seiten der Behörde
O Vörhandlungen an Ort und Stelle (Lokalaugenscheln)
O Verhandlungen
O Sonstiges, und anar:

(O schrlftllcher Bescheid)

# lst lhrer Meinung naeh FTder Äälaufdes Bewilligungsvertahrens Haf
o ja o nein

* Wann neln: Worln glbt es Unklarheiten, Schwlerlgkeltcn, ctc,?

# Wa erhhren FT über den Ablaul des Bewilllgungsvertahrens?
(O GeseE, Verordnung) (O Riehtlinien, Merkblatt)
(O Sonstiges, und zwar:

# An wen ergehen diE Bewilligungsbescfuida?

6
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* We lange dauerlüblichemeisE ein Bewilligungsvertahren von der fuitragstellung bis zur Bescheidzustellung?
O Zwischen ... und ... Monaten

3b2 ffidreldurEe und Bcurbllungelcttedcn
# Gibt es VerordnungenlRichtlinien, die Kiterien {estlegen für die Zrerkennung der Bewilligung?

Oja O nein

* Wnn ja:Welche sind dies?

# Nach welchen kfterien werden die in S ..,. des LandesJWG genannten VorausseEungen beurteilt? [n Tabelle
eintragen)

# Welche sonstigan Kiterien sindlür dle Bewilligung ausschlaggebend? (2.8. Egenmittel) fin Tabelle eintragen)

# Sind für die Bewilligung einer statlonären Elnrichtung Abwelchungen von diesen gEnannten Kriterien möglich? (in

Tabella eintragen)

üe nach Bl. Voraussetsungen einsetzen)

Voraussetzung Kriteilen Abweichungen

# Sind lhrer Meinung nach den ansuchenden FT I Einrichtungen dia l0iterien für die Zrerkennung der Bewilligung
bekannQ
(O ja Oleilwelse O müßten seln O neln O weiB nioht)

# Auch ln diesem Zrsammenhang möchten wir lhnen folgende Frage slellen; Glbt es bei der Bewllligung von
stationären Einrlchtungen Präferenzen ln bezug aul FT, die ln sonstigen Bereichen (im JWF-Bereich oder
sonstigen Sozlalberelchen) berelts tätig sind oder werden Träger bevozugt oder zumindest gleichgestellt, welche
ln anderen Aulgabenbereichen noch nicht tätlg slnd?
(O Prinzip der Pluralltät der Träger)
(O Prinzlp der Kumulation von Elnrichlungen / Aufgaben bel wenlgen TriQem)
(o EAblbrte FT)
(O Neue lnltiatlven / Träger)

# Tauchen im Zrsammenhang mit dem Bewilligungsverlahren für stationäre Enrichtungen für die Behörde immer
wieder besond ere Pro bleme auf? Welche?

$.8Bantbllcr
# Sind lür die Bewilligung von slatlonären Einrichtungen FT durch lhre Behörde dieselben Personen zuständig wie

für die Egnungsfeststellung / Anerkennung von FT?
O ja Onein

7
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*lQgqlgkelne weheren Fragen aus 3b.3

* 
. Vthr bwllllgtln lhrem Bundesland stalionäre Enrichtungen? (n Tabelle eintragen)

O fachllch:
O wlrtschafllich:
O Verfahren:
O sonstiges, und zwar:

* Welche Ausbildung haben diese Behördenvertreterlnnen? (n Tabelle eintragen)

* Welche tunülon haben diese in der jeweiligen Abteilung (Diensrhlerarchle)? [n Tabelle elntragen)

* VlIe lange arbeiten diese schon in diesem Arbeitsbereich? gn Tabelle eintragen)

Bereich

fachlich

wirtschaftlich

Verfahren

sonstig€s, und zwar:

Ausbildung Funhion mlt Berelch befaßt seit:

I



4. Konzepte
Für O.Ö., Sr.. T., \Iro.:

# Für die Bewilllgung elner statlonären Einrichtung muß nach S ....... des LandesJWG vom Träger ein
pädagogtsches lhnzept vorgelegt werden. Ein solches wlrd für die Anerl<ennung I Eignungsfeststerrung FT laut
GeseE nicht ausdrücHich verlangt. Legt lhre Behörde bei diesbezüglichen Ansuchen Wert auf die Vorlage eines
l(onzeptes?
O ja O nein

# Welche Punkte mu$ ein Konzept beinhalten? (in Tabelle eintragen)

Nur N.Ö.:
# Für die Bewilligung einer stationären Enrichtung und die Egnungsfeststellung freier Träger muß vom Träger ein

pädagogisches Konzept vorgelegt werden. Welche Kiterien muß eln Konzept beinhalten? (in Tabelle eintragen)

Zdgruppe

Zele der Aöelt

Arbeitsweise

Personal

Räuml. Voraussetungen

Finanzierung

Sonstiges, und zurar:

# Veranlaßt lhre Behörde l,buformulierungen oder Veränderungenvon vorgelegten Konzepten? (lnwiefern?)

# Wnn orientiert sich die Behörde bei der Auswahl und Genehmigung neuer tvbdelle (von sog. Pilotprojeken)?
(Gibt es dafür l(iterien? Welche?)

# Gibt es ln lhrem Bundesland FT / Einrichtungen / lnitlativen, dle eln innovatives lbnzept umseEen möchten baiv.
bei denen ein solches Projekt bereits läuft odEr abgeschlossen lst? (Welche sind dies? Welchen Aufgabenberelch
wollen diese ausüben und wElche Zele verlolgen diese?)

Name/Träger AufgabenbereichlZele genehmigt

9



S. üUertragung von Aulgaben
o.ö,, st.. r.. \bo.:
Das Landes.JWG sieht vor, da8 FT (mlttels Venrag) nlchthoheitllche Aulgaben der JWF grundsätslich auch übertragen werden
können bzw' sollen / für die Erfüllung herangezogen werden können bzw. sotlen. (Formulierung je nach BL)

# Was bedeutel der Passus uHeranziehung freler Träger zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aufgaben, /
'Übertragung von nichthohelfllchen Autgaben an lrele Träget*?

# lst in '..".... zusätrlich zur Bgnungsleststellung ein gesondertes Verlahren zur Heranziehung von Einrichtungen
freier Träger zur Erfüllung von nichthoheitlichen Aulgaben / Übertragung von nichthoheiflichen Aufgaben an
Enrichtungen lreier Träger vorgesehen?
o ja o nEin

* Wenn ia: Wozu gibt es eigentlich ein gesondertes Verfahren ?

* Wenn neln: \Me erlolgt die Heranziehung von Einrichtungen freier Träger zur Erfütlung von Aufgaben dor
öfientlichen JWF?

wenn kein gesondertes Verfahren: gleich weiter bei 'N.ö.. bzw. wle Bundesländef

Wenn gesondertes Verfahren:
# Wurden in lhrem Bundesland Enrichtungen FT bereits Autgäbsn der JWF übertragen / Werden in lhrem

Bundesland Einrichtungen FT bereits zur Erlüllung von Aufgaben herangezogen? (Formulierung je nach Bl.)
o ja oneln

* Wenn ia: Ulhlcherl-m FT mit welchen Aufgaben? (in Tabelle eintragen)

* WEnn ia: Wbrum wwden für / dlese Aulgaben an FT herangezogen lübedragen? (Formulierung je nach Bl.) gn
TabElle eintragen)

FT Aulgaben Grund

*Wennnein: Wshalbwurdebishernocäan tainanFlelneAr.rfgabederJWFübertragen/herangezogen?

* Wenn neln: lst in nächster Zeil geplant, eine oder mehrere Aulgaben an FT zu übertragen / eine oder mehrere
Einrichtungen FT zur Erfüllung von Aufgaben heranzuziehen? (Form. Je nach Bl.)
olä (J nsin

+ Wenn ia: Können Sle uns sagen welche?

10



# Gibt es grundsäElich auch aine Übertragung von Aulgaben / Heranziehung von FT nach $ .... ....*IwG bezüglich
stat lo n üe r H nrlohtu ngerf?

oJa o nein

*!Ä/enn neln: Warum nlchf?

#Was verändert sich lür einen anerkannten FT nach.einer Aulgabenübertragung I durch seine Heranziehung zur
Erfüllung von Aufgaben?

# Wird FT von Behördenserle empfohlen, ein Ansuchen um Übertragung von Ar.rfgaben / um Heranziehung zur
Erfüllung von Aufgaben dEr öflentllchEn JWF zu stellen?

# Sind anerkannte FTverpflichtet, lhnen angetragene Au@aban lhres Wrkungsbereiches zu übgrnehm€n?oJ" o neln

Nur N.Ö.:
# ln dEn vier anderen ln unserer Untersuchung berücksichtlgten Bundesländem sleht das JWG die übertragung von

Aulgaben an FT ban. Enrichtungen FT vor; Voraussetsung dafür ist die Anerkennung des FT / der Enrichtung
durch die Behörde. Können siE uns sagen, ob bt der &steltung des N,ö.- Jlr,lG eine ähnttche kgelung lm
Gespräch war bzrrr. wetche Überlegungen letslendlich für den vorllegenden Gesetzestext ausschlaggebend waren?

11



Alle Bundesländer:
# Wlche nichthoheitlichen Aufgaben sollten lhrer Meinung nach keinesfalls von FT erfüllt werden? (Formulierung je

nach Bl.) (in Tabelle €intragen - Frage 1)

# Welche nichthoheitlichen Aufgaben der JWF sollten lhrer Meinung nach auf jeden Fall von FT erfüllt werden?
(Formulierung je nach Bl.) (in Tabelle eintragen - Frage 1)

# Welche nichthoheitlichen Aufgaben werden dzt. vom Land bzw. den Bezirksvenvaltungsbehörden als ÖT
durchgeführR (in Tabelle eintragsn - Frage 2)

# Will der ÖT diese Aufgaben auch weiterhin durchführen und weshalb bzw. weshalb nichf? (in Tabelle eintragen -
Frage 3)

Frage 1

FT

la

Frage 2
dzt. ÖT

Frage 3
ÖTweiter

nern ja nein Ja neinAulgabe

Vermittlung von Pllegekindern u. Adoptionen

Vorbereitung, Fortblldung, Beratung u, Begleitung v. Pflege- und Adoptiveltern

Aus- und Fortblldung und Praxlsbegleilung von TagEsmüttern

Vermittlung von Tageskindem

KinderschuEzentren

Mutter-Kind-Wohnungen

Kinderkrippen

Elternschulen

Mütterberatung

Geburtsvorbereitung, Schwangerenbetreuung

Eziehungsberatung, Familienberalungsstellen, therapeutische Angebote

Erholungsakionen

Angebote lür spezielle Zelgruppen (Drogen, Alkohol, ...)

Pllege und Ezlehung ln Helmen und sonstlgen Einrichtungen

Enrichtungen zur Früherkennung u. Behandlung v. Verhallensautfälligkeiten, etc.

Planung und Forschung

Stellungnahmen für Gerichte ln lamlllenrechtllchen Angelegenheiten

Jugendgerichtserhebungen (Bewährungshilfe)

12



Wenn oesondertes Verfahr€n:
# (Wenn im Bundesland bereits Übertraqunq von Aufgaben:l Wr finanziert in welcher furm die Durchführung der

Aufgaben nach Übertragung / Heranziehung einer Einrichtung eines FT? (in Tabelle eintragen)

# (Wenn im Bundesland noch keine Übertraounq:) Gibt es Übertegungen, wrb anerkannte FT die Durchführung der
Aulgaben nach Übertragung / deren Heranziehung durch den ÖT finanzleren können bzw. sollen? (ln welche
Richtung gehen diese?) (in Tabelle elntragen)

Wenn kein gesondertes VertahrEn:
# We finanzieren anorkannte FT, die zur Erfüllung von Aufgaben der JWF herangezogen werden, ihre Tätigkeiten?

[n Tabelle elntragen)

Finanzlerung durch Art der Finanzierung

Soziale DienstE: xxxx

gratis

Kostenbeteiligung

Eziehungshillen: xxxx

Unterstühung d. E.

Volle Eziehung

Al Vbdettf
Belragunq nur wenn gesondertes Verlahren;

# Können Sie uns die einzelnen *hritte elner Übertragung von Aufgaben an FT / für die Heranziehung FT zur
Erfüllung von Aulgaben erläulern?

(O schriftliches Ansuchen)
O lnkl. Beilagen:

(O Prüfverfahren)
O SchriftverkEhr
O Telelonate
O Besprechungen
O Eleratungen von seitsn der Behörde
O Verhandlungen an Ort und Stelle (Lokalaugenschein)
O Verhandlungen
O Sonstiges, und arar:

(O schriftlicher Bescheid)

# lst diessr AblautdesVerlahrens lhrer Melnung nach FT klaf?
OJa O neln

*Wcnnnai31 Worin gibl es Unklarhaiten, Schwiarigkeilefl , etc.?

# Wie erhalten (pol€nti€llo) FT der JWF dia hformation, daß eine nichthoheitlicha Arrfgnhe rlas JWF-Fereiehes
überlrsgen werden soll / ein FT zur Erfüllung einer nichthoheitlichen Aufgabe herangezogen werden soll? (n der
Steiermark Hinweis aul S 1O Abs. e leater Satz).

xxxx

xxxx

13



# Wird die Überuagung von Aufgaben / Heranziehung FT zur Erfüllung von Aufgaben bkannlgemachn
O ja O nein

*14&!qjg ln welcher Form?

+ Wie lange dauert ein Verfahren zur Übertragung von Aufgaben, gerechnet von der Antragstellung bis zur
Bescheidzustellung)?
Zwischen ,., und .., Monaten

52 ffidreldungs. und Beuüllungaklndcn
Nur wenn gesondertes Veriahren:

# ln S ....... des LandesJWG heißt es, daB FT Aulgaben der JWF übertragen werden können (zur Erfütlung von
Aulgaben herangezogerf werden können), wenn sie dazu geeignet sind (Formulierung lt. jeweiligem GeseE); diese
Eignung lst mlt Bescheld festustellen. Das heißt elgentllch, daß mit der Eignungsfeststetlung FT die
VorausseEungen für dle Aulgabenübertragung / deren Heranzlehung ertülltsind.lst das so?
O ja O neln

* Wenn nein: Welche Anforderungen werden zusäElich gestellt?

Wenn keln qssondartgs Verfahren:
# ln S I des LandesJWG heiBt es, daB FT zur Erfüllung von Aufgaben der JWF herangezogen werden / besorgen

dürfen, wenn sie dazu geeignet sind; diese Egnung ist mit Bescheid tesEustellen. Gelten also mit der
Eignungsfeststellung die VorausseEungen für die Aufgabenbesorgung als erfüll?
o ja o nein

* I@ig, Welche Anlorderun gen werden zusätzlich gestellt?

Alle Bundesländer:
# weiters steht in diesem S ln s ...., daß FT Aulgaben übertragen werden sollen (zur Erfüllung von Aufgaben

herangezogen werden 'sollenl, wenn sie mit elnem entsprechenden Angebot lür das Wohl der Minderjährigen
ubesser und (N.Ö. - auf huer) wirtschaftlichef sorgen können als der öflentliche JWF-Träger. Gibt es bereits
teElgelegte kiterlen, wle diE Prämissen 'besser und wirtschaftllchef beurtellt werden?
o ja O nein

*I&gdg: Können SiE uns dlese näher erläutern?

* li/enn nelnr Gibt es bereits Übertegungen, nach welchen kiterien die Überprülung dieser Vorausseuungen
erlolgen soll?

o ja o nein

+ Wenn lat ln wElche Richtung gehen diese?

Die nächsten 3 Fraoen nur, wenn bereits Überlegungen bez, lbesgelqnllwtlschattlichef:
# Für welchen Träger besteht dle fuwelsptlicht, daß er die konkrete Aufgabe besser und wirtschaftlicher erfüllen

kann?
OFT ÖÖT

53 Beuilallcr
Nur wenn oesondertes Verfahren:

# Sind bei der Übertragung von Aufgaben an FT / Heranziehung Fl zur Erfüllung von Aulgaben die
Varhandlungspartnef seilens der Behörde dieselhen Persdnen, die auch lür die Eignungafootetollung bzw.
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&willigung von stalionären Enrichtungen zuständig slnd? Zum einen in bezug auf die Beurteilung der Kriterien
obesser und wirtschaftlicher', zum anderen in bezug auf das Verfahren selbst?
a) Klterien: O ja O nein

b) Verfahren: O la O nein

Nur wenn kein oesondErtes VerfahrEn:
# Eleurteilen dieselbn fursonen, die auch für die Eignungsleststellung bzw. Bewilligung von stationären

Einrichtungen zuständig sind, ob FT ubesser und auf Dauer wirtschafllicher" für das Wohl der Mj. sorgen können
als der öffentliche JWF-Träger?
O ja O nein

Wenn qesondertes Verfahren:
# Wblche fuhördenverteterhnen sind mit der Übertragung von Aufgaben / Heranziehung FT zur Erfüllung von

Aufgaben betraut? $n Tabelle eintragen)
O fachlich:
O wlrtschaftlich:
O Verfahren:
O Sonstiges, und zwar:

WelchE Ausblldunghaben dlesE Behördenvertreterlnnen? (ln Tabelle eintragen)

Welche FtnHionhaben diese in derJeweiligen Abtellung (Diensthlerarchie)? $n Tabelle eintragen)

lifia lange arbeiten dlese schon in diesem ArbeitsbEreich? (n Tabelle eintragen)

Bereich Ansbildung Funklion mit Bereich befaßt seit:

fachlich

wirtschafilich

Verlahren

Sonstiges, und anar:

ö'0Fchtrbrm
# Mlttels welcher fuctttsform wird dle Übertragung von Aulgaben an FT / Heranziehung von FT zur Erfüllung von

Aufgaben geregelt?
O Vertrag O Rahmenvereinbarung O konkludent
O Sonstiges, und zwar:

15



6, Ergänzungen zum Gesü (Verordnungen, etc.)
# Wurden die Verordnungen, die in den GeseEen oder Beschelden eruähnt slnd, bereits erlassen?

Es sind dies ln lhrem Bundesland:

Verordnung ja neln

# Glbt es sonstige Verordnungen, Blchtlinien, Merkblätter, etc. (2.B. ln bezug auf fachliche, personelle, sachliche,
llnanziElle Voraussetrungen)? (ln oblge Tabelle elntragenl)

l
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7, Fachaulslcm
# lm LandesdWG lst in den SS............ elne Fachaußichf für FT bzw. Einrichtungen FTvorgesehen. Welche Zele

werden durch dle Fachaufslcht verfolgt?
(O lGntrolle O lmpulse fürArbeit O Beratung)
(O Sonstige, und zwar:)

7.1Abhut
# ln welchen hitabständen wird der FT bzw. eine Einrichtung von der Fachautslcht kontrolliern

FT Stationäre Einrichtung FT mit Au€abEnübertragung

# WiE läuft dle Übrpriltung der FT / der Enrichtungen durch die Fachaufsichl ln dar Praxis ab? $n Tabelle
einfagen)

Fachaufsicht:

dFr b) staüonäre Endchtungen c) FT mit Aulgabenübertragung

72]&lblbn
# Werden bel der Fachaußicht in den drei Berelchen dle'I,t!r,n oder zumindest *hr ähnliche lQitenbn

herangezogen oder gibt es bel einzelnen Bereichen wesentllche llnbrschledü?
O dieselben O Unterschlede

* l@-lJ@!!9!!9l Worin bestehen dlese?

Wenn Unterschlede. lür elnzelne Berelche gstrennt erlragEn, aonst genligt slnmal:
# Wche Kiterlenkommen bel der Überpditung leEt'ndtichzumTragen?

@ Personal:)

(O Pädagoglsche/inhaltliche UnleN

(O Fläumllchkelten:)

(O FinanzenÄrVidschaltlichkelt)

(O Sonstlges, und zwar:)

# Wann wlrd von einem itbngel,wann von elnam Mi&standgesprocten? (Belsplele)
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# Welche l(onsequenzen hat eln solcher?

7.9. Bruilrllcr
# a) Wird dle Fachaufsicht bei anerkannten Einrichtungen FT von den Behördenvertretern/-innen ausgeübt, die auch

mit der Eg nungsfeststellung betraut sind?
O ja O nein

*@i4. Wer sonst übt die Fachaufsicht aus?

# b) Wie ist das bei shtlonüen Einrichtunged? (Wenn vorher Antwort nein, Frage ausformulierenl)
O ja ' Onein

*Wenn neln: Wer sonst hat diese Funktion inne?

Nur wenn gesondertes Verfahren tür Au{qabenübertraquno:
# c) Wrd dle Fachaulslcht lür Bnrichtungen FT, diE zur Erfüllung von Afgaben herangezogen werden / mlt

Aufgabenübertragung von den BehördenvertretEm/-lnnEn ausgeübt, dle auch dle Verhandlungsparhef bEi der
Aulgabenübertragung waren / beim Verfahren zur HEranziehung FT zur Erlüllung von Aufgaben waren?
oia onein

* Wenn nein: Wer ssnst hat die Fachaulsicht lnne?

7r(Fcmr)rcrm
# Gab es bisher elnEn Wderrul der Egnungsteststellung von Elnrlchtungen / der Anerkennung FT oder der

Bervllllgung statlonärer Bndchtungen?
O ja O neln

* l4&Elg[ Was lst ?asslerm

# Wurden bisher bel der Überprüfung von FT bzw. von Bnrlchtungen Fl (neue) Auftagenausgesprochen?
O ja Oneln

* Wenn ja: Was war der AnlaB?

* Können Sie uns einlge &lsplele für Auflagen nEnnen?

18
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8. Flnanzlerung von Lolstungen der JlllF und Flnanzkontrolle

&1. Zrerkennung rtn Gbldmltbln

An sich sind die hanspruchnahme von lcistungen der JWF durch Minderjährige bzw. Eltern und die jeweilige Kostentragung

durch das LandesJWG geregelt. Die entsprechenden Paragraphen beinhalten aber&jE-K!89!!gIii!
gldie Festlegung der Höhe der Kosten, und

!l die Kostentragung für Angebote, die von l(ientlnnen gratis in Anspruch genommen werden können (2.8.

Beratungeinrichtungen).

# a) Welche Kiterien werden für die Festlegung der Höhe der Koslen (fagsäEe, Stundensätse, etc.) herangezogen?
(Gibt es einen Kostenrahmen?) (in Tabelle eintragen)

# Sind diese Kriterien in lhrem Bundesland durch Richtlinien, etc. festgelegt? (durch welche?) (in Tabelle eintragen)

Budgetposten Kiterium Richtlinien, etc.

angestelltes Personal

nicht-angest,

Fortb./Sup.

Räumlichkeiten

Miete

lnstandhaltung

lnvestitionsn

Verpllegung

Freizeitbetreuung

Eigenmittel

# bl Von wem und in welcher furmwerden dle Kosten für'Gratls-Dlenste'gelragen?

Kostenträger Form der Kostentragung

Freier Träger Eigenmittel???

# Gibt es in lhrem Bundesland Richtlinien lür die Kostentragung von 'Gratis-Dienslen'?
O ja O nein

"$&!0lg 9ind dicse Richtllnien l-T bckannf?
O ja O nein

'l@9i31 Heißt dac, dsB die Kostontragung lür den Jewelllgen Träger lndlvlduell geregelt wird?
O js O noin
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# lnsbesondere FT, die sog. 'Gratis-Dienste" anbieten, deren B<istenz aber von jährlich zu genehmigenden
Subwntionan abhängt, müssen mit einem groBen lJnsicherheißfaWor in bezug auf längerlristige Planungen
leben' Diese Förderungspraxls der öflentlichen Hand gefährdetunserer Meinung nach nicht nur das Engagoment
bewährter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter FT, sondern auch den Weiterbsstand und den Aufbau neuer sozialer
Diensle. - Sehen Sie als Behördenvertreterln eine Mögtichlait, in den nächsten Jahren den Modus der
Subventionwergabe dahingehend zu verändem, daß FT mlt mehr Stcherhelt längerfrlstig planen können, wodurch
auch das NeE sozialer Dienste besser abgesichert wäre?

WEnn keine Richtlinlen bei a und/oder b:
# Ein Angebot von FT der JWF wird zum GroBteil oder zur Gänze vom ÖT frnanziert \Mrd durch die jeweils für dEn

einzelnen Träger geregelte Zuerkennung von Geldmitteln (b) I batt, t Festlegung der Budgetposten (a) die
Konkunenz antischen FT mit ähnlichen Aulgabenbereichen gesteigert?
O ja O meiner Meinung nach nicht O wei0 nicht O nein

* Wenn la: lst das von Behördenseile enrrrünschf?
OJa O nein

82 Flnarffidlc

Da FT direH oder indirekt GEldmlüel von der öffentlichen Hand erhalten, gehen wlr davon aus, daß anethnnta FT
diesbezüglich auch tontrottiertwerden.

# Können Sie uns die elnzelnen Schritte der Überprülung näher erläutem? Wenn es Unterschlede gibt zwischen FT,
deren Lsistungen durch testgelegte Kosten oder durch Subventionen getragen werden bzw. zu FT mlt
Aufgabenübedragung, dannggl@!erfragen, sonst genügt einmal.) gn Tabelle eintragen)

# ln welchen hitabständen erfolgt die Überprüfung der Finanzen FT? fin Tabelle elntragen)

Finanzierung durch Tagsätze, etc. Finanzierung durch Subventionen FT mit Aufgabenübertragung /
Heranziehung zur Aulgabenerfüllung

# Werden bei der Wirtschaftskontrolle in den nrei I drel &reichen dieselben oder zumindest sehr ähnliche kiterlen
herangezogen oder glbt es bel elnzelnen Berelchen wesentliche llntercchtedd?

O dieselben O Unterschlede

* Wenn Unterschiede: Worln besiehen diese?

# Nach welchen ltiterien erlolgt die Überprülung der an FT zuerkannten Geldmiüel?

# Erfol gt die Finanzprüf un g g e le p p e ll mit der Fachaufsichr?
o ja o nein

*!&U-ig,: ln welcher Form und zu welchem ZwecK?

n
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*lryiq. Müßte die Finanzprülung nicht mit Rückschluß aul inhaltliche/pädagogische Grundsätze erfolgen
odEr slnd dle Flnanzexperten befugt und fähig, neben der Wirtschattlichkeit auch über die inhaltliche (=
pädagoglsohe) Zweckmäßlgkelt zu belinden?)

Nur Steiermark:
# Nach dem SUWG muß sich ein FT, der durch den ötfentlichen Träger mittels Vertrag zur Erfüllung

nichthoheitlicher Aufgaben der JWF herangezogen wird, verpiiichten, Gebarungsprüfungen durch den
I-andesrechnungshof zuzulassen. ln diesem Zusammenhang möchten wir e::e Frage stelle (gilt die votherige
Frage sinngemäß): lst der Landesrechnungshof belugt oder fählg, neben oer Wirtschaftlic''xeit auch über die
inhaltliche (=pädagoglsche) Zweckmäßigkeit zu belinden oder erfolgt (auch) hier eine Rückkoppelung zur
Fachaulsichf?

# Gibt es bezüglich der Gebarungsprüfungen durch den Landasrechnungshof schon konkete Erhhrungen bzw'

Üoerlegungerf?
Oja ' Onein

*.@ig1; ln welche Richtung gehen diese?

Für alle:

# Werden dle Egebnissedieser Überprülungen als Grundlage fiir neue &tdgettnrhandlungen herangezogen?
Oia O neln

# Wrd die Finanzkontrolle von densElben fuhördenvartretemhlnnen ausgeübt, die bezüglich wirtschaftlicher
Aspekte auc.h mit
a) der Egnungsfeststellung,
b) der Bewilligung von statlonären Einrichtungen und
c) der Übertragung von Aulgaben / Heranziehung FT zur Erlüllung von Ar.rfgaben betraut sind?
ad a) Ola O neln
ad b) O ja O neln
ad c) Oia O nein

*l@g!giWer sonst übt dle Flnanzkontrolle aus? (Ausblldung, Funktion, DiEnstalter im Berelch)
ad a) .....

ad b) .....

ad c) .....
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9. JlfF-Belrat
Tirol und Steiermark:
ln '.'........ gibt es nach 5 '.,. des LandesJWG einen JWF-Beirat, in dem u.a. auch FT v€rtroten sind. Laut S .... hat der JWF-
Beirat die Funktlon, ..... (Formulierung je nach Bl.)

# Gab es ff/relts vor lnkrafüreten des neuen JWGIn lhrem Bundesland elnen JWF-Beiraf?
o ja o nein

*!@4qig Selt wann?

# tuwährtsich lhrer Meinung nach die lnstailierung dieses Gremiums in bezug auf die dEfinierte Funktion?oia o nein

*Wenn nein: lnwiefern nicht?

# Sollte der JWF-Belrat lhrer Melnung nach einen umfangreicheren Aufgabenkatalog abdccken?
o ja o nein

*14&g3jg ln welchen Berelchen sollte es einE Enrveiterung geben?

# Halten Sie die durch dle Mitgliedschaft / Vertretung FT lm JWF-Beirat vorgesehen e Eintuzlehung FTin bezug auf
die Jugendwohllahrt lür ausrelchend oder sollten FT lhrer Meinung nach auch in anderen Belangen verstärkt
einbezogen werden?
O ausreichend O mehr Einbezlehung

* Wenn mehr Einbeziehuno: ln welchen Belangen sollten FT lhrer Meinung nach mehr einbezogen werden?

+ lst das in der Praxb*hon üblich?
o ja o nein

- Wenn ia: ln welcher Form erlolgt diese verstärlde Enbeziehung FT?

' Wenn nein: Glbt es bareds konkrete Übrtegungen lür eine stärkere Enbeziehung FT durch die Behörde?
O nEln O ja

W€nn ia: ln welche Richtung gehen diese überlegungen?

Nur lirol:
# Laut TJWG ist der.JWF-Bciret zu einem Fünftol (doc sind E Pergoncn) mit Vcrtretern der Eirrrlclrtungen der trelen

Jugendwohlfahrt besetst. Wie erlolgt dle Auswahl dleser dret turconei?

# Werden jene Enrichtungen freier TrQger, dle nicht Mitglieder des JWF-Beirats sind, über die lnhalte der JwF-
B€lratssitsunge n lnform lerQ
o Ja o neln
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r
# Wer sind zur Zeit derldie Vorsitrende des JWF-Beirates und deren/dessen Stellvertreterln? (Name und

EinrlchtunglBehörde)

Tirol und Steiermark:

# ln welchen hitabständen finden JWF-Beiratssltrungen statf?

lntormätlonswellergabe

Anllegen ln eigener Sache

Anliegen in allgemeinen Belangen der JWF

das Bnbringen und die Dskusslon von
Veränderungworschlfuen

Anliegen ln gemeinsarnen Belangen der FT

Sonstiges, und zwar:

# Sollte lhrer Meinung nach der JWFtuiratein turum sein für

lnformationsweitergabe

Anliegen in eigener Sache

Anliegen ln allgemeinen Belangen der JWF

das Einbringen und die Diskussion von
Voränderungsvorechlägcn

Anliegen in gomoinaamen Bolangon dor FT

# Welche The me n wurden ln bis her ig e n JwF-Beiratssitzun gen behandelt?

# Wurden diese Themen von Behördenselte oder von Vertretern Ff eingebraclrfT

# Waren fär Sie als Vertreter der Behörde die blsherigen JWF-Beiratssitzungen ein turumlür:

Behörde
hptsl. tw nicht hptsl.

FT
tw. nicht

Behörde
hptsl. tw nicht hpisl

FT
tw. nicht

Sonstigee, und zwal:
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# Sind den Mitglledern des JwF-Belrates folgende llnterlagan zugängticll?

,a netn

Planungen im Bereich der JWF und entsprechende

Kostenschätzungen lür neus Angebote

Gesetzesentwürfe

Ansuohen neuer FT

Vorarlberg, OberöEterreich, Niederösterreichl
# ln der Steiermark und in Tirol haben FT lm Rahmen des J/VF-Beirates beratende Funktion in gewissen Belangen

der JWF: ln ......... glbt es lm [andes.JWG lalne diestuzügliche tugetung. Wurde die haattierung Eines derartigen
Gremlums im Rahmen der GesEtreserstellung auch ln lhrem Bundesland distutlerf?
o ja o neln

* WEnn ia: Warum wurde von dieser Form der Einbezlehung FT Abstand genommen?

# Wäre lhrer Meinung nach die lnslallierung elnes solchen Gremiums slnnwl?
ola o neln

* Wenn la: Gibt es vom öfientlichen JWF-Träger berelts konkrete Übedegungen ln diese Richtung?
o ja o neln

+ Wenn ia: Können Sie uns disse näher erläutem?

# lst es in lhrem Bundesland bereits Usuq FF bezüglich bestimmter Anliegen, überlegungen, planungen, eb. lm
Z.rsammenhang mit der .$llF anzuhören banv. zur Mitsprache anzuregen?
O häulig O manchmal O sellen O nie

* Wenn häulio, manchmal. selten: ln welcher furm und ln welchem fusammenhang geschieht dies
beispielswelse?

r Wenn nein bzw. niE: Finden Sle nichl, daß die Ertahrungen, Melnungen, etc FT, die ja doch einen nicht
unbelrächtlichen Anlell an Aufgaben der öffentllchen JWF abdeckent vtrn *deutung sein könnt€n bzw. sein
eollten lür so manche Entscheidung oder z.B. für Planungen lm Jugendwohlfahrlsberelch?
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9..MfF.Plan
9.1haokund E rblLr

# Gibt es ln ......... einen JWF-Plan?
oJa O nein

* l . Gibt es andenrreitige systematische Planungen bezüglich der zu erfüllenden Aufgaben bzw. der
Regulierung des Angebots lm Bereich der JugendwohllahrO

O ja O nein

+ Wenn nein: Wie erfolgt dann die l@ordinierung des Angebots? (sonst keine weiteren Eggen-eqs 9.1 und

_3I

* / + l{g4lgiWelchE Zelewerden durch diese Planungen verolgt?
(O Krfterium für Genehmigung von Einrichtungen/Sozialen Diensten)
(O Reglonale Bedarfsfeststellung)
(O lnhaltliche Bedarlsfeststellung)

# Welche Grundlagenwerden für diese Planungsarbeit herangezogen?

# Werden Erlahrungen, liblnungen, etc. von FTin die Planung einbezogen?
Oia Onein

*@lg ln welcher Form?

# Wr erstelftden J/VF-Plan bzw. macht diese Planungen?

92 Bckenntmrrhulg
#rMe erhalten ane*annte FTbzrtt. potentielle AnbietEr lnformalionen über Planungen und Aufgaben, die von Ff

angebolen werden sollen?
(O (ansrkannte) FTt
(O potentielle Anbieterd
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10. ärsammenaösrlt ff - Öf
# We schäEen Sie für lhr Bundesland das Verhäknis zwischen lhrer Behörde als Träger der öffentlichen

Jugendwohlfahrt und den Trägern der freien Jugendwohllahrt eln?
Osehrgut Ogut Obelriedigend Ogenügend O nicht
genügend

# ln welchen Elerelchen solltE sich lhrer Melnung nach die Ztsammenarbeitverändenf?

# Gibt es dadurch, daß die Behörde die Egnung / Anerkennungs- bav. Bewilligungsorgan sowohl hinsichtlich
fachllchlnhaltticher als auch hinsichtlich linanzleller ltiterlen /feststellt lst und die Aufsichtspflicht über die FT inne
hal, hobleme bar. SpannungEn anrlschen den belden.partnem?
O häuflg O manchmal O selten O nie

*!&44_lg: ln welche Flchtung gehen diese?

# Wodurch können lhrer Meinung nach Probleme und Spannungen zwlschen dem öT und FT verringed bvr.
vermiedenwerden?
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11. Allgemolnes zum Gesü
# Wer sind eigentlich die'Geseäesmachef;zum einen in bezug auf lnhalte und Abläufe, zum anderen bezüglich

der Formulierung?
(O lnhalte und AbläuteN
(O Formulierung:)
(o...........,)

# tMe beurtellen Sie das JWGganz allgemeirf?

# ln welchen Berelchen gibt es für lhre Behörde Unklarheiten des Geseäes, besonders in bezug aul die prahische
thndhabung und hlnslchtlich der ursprüngtlchan htentlonen d$ Gesetresgebers?
(o Frt

(O Sozlale Dlenste und Eziehungshillen:)

(O Begriffsbestimmungen:)

(O Finanzierung, Kostentragung:)

(O Aufbau/Logik)

(o.......)

# Glbt es lhrer Meinung nach &nieran hlnslchtlich der Erelchung der Zeledet .[rlrt{l
Oia O nein

*fYgq$ Wodurch slnd dlese bedlngt?
O GesEu
OVenraltung
O vorhandene Finanzmitlel
O Sonstlges, und anar:

# Wie beurtellen Sie die Mögllchl<elten hlnslchtllch der Zele der Jugendwohllahrt durch das neue Landesg€se? im
Verglelch mit dem alten Jlttta?

# Gibl es von lhrer Behörde berells lhderungsvorschtägelür das GeseE?
O ja Onetn

*@lg[ ln welche Rlchtung gehen diese?

# Unser Forschungsthema lautet: 'Die gehobene Bedeutung der FT durch das neue Jugendwohlfahrtsgesets." - Hat
sich lhrer Meinung nEch die kdeutung der F7nach lnkrafüreten des neuen ,Il'tG veränderl\
O ja O tellwclsg O nehr

' l{SgjgJlgjlglg. lnwl ef e rn?

27
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ERHEBUNGSBOGEN B

(Bundesland)

Froie Träger

&ation äre Einrichtu ngen

O. Ö. : K n de r betre u u n g s e i n r ichtu ng e n

&)dgetposten I Jahreshaushaf in ÖStür:

A) freiwillige Leistungen (Soziale DienEte excl. stat. Einrichtungen)

B) Pflichtleistungen: 81) Volle Eziehung - Pflegefamilien

82) Volle Eniehung - Heime

83) Volle Eziehung . Wohngemeinschaften

84) Volle Ezlehung - Sonstige

85) Sonstlge

tutrcu u ngs kapaz ität lm &tn desland:

A) Pflichtleistungen - stationäre Bnrlchtungen - g€sarnt

Al) bei freien Trägern

42) bei öfientlichen Trägern

B) Pflichilelstungsn - Son$iges Afigobot - gesamt

B'l) bei freien Trägern

82) bei ötlentlichen Trägetn

C) Soziale Dienste (excl, Beratungs- und stat. Enr.) - gesamt

Cl) bei lreien Trägern

Anzahl am 31.3.1993

bewilllgVanerkannt

geplant'93 1992

1992

laufendes Verfahren

1990

1990

C2) bei öffentllchen Trägern



Ürichtung zusätrlicher Sozlaler Dienste (inkl. stationärer Einrichtungen) g! lnkrafttreten des neuen LandesJWG (namentliche

Arltuählung inkl. Träger):

Name Träger Aufgabe + Kapazität

Artflösung oder fuduzierung der btreuungsl<apazftätvon Sozialen Dlensten $nkl. statlonärer Einrichtungen) 4gg! lnkralttreten

des neuen [andesJWG (namentliche Aufzählung inkl. Träger):

Name Träger Aufgabe + lGpazität
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Erhebungsbogen für freie Träger

Name der Einrichtung:
Name des Trägervereins:
Bundesland:
Interviewpartner:
Telefonnummer:
lnterview am:

Dauer des Interviews: von.

Einrichtung besteht seit:
Anerkannt seit:
Bewilligung seit:

Übertragung von Aufgaben seit:
Rechtsform:

bis .



Interviewleitfaden für freie Träger

l. Einführung

Esgehtimweiterenumdie-@desneuenrW-Gesetzesin
allen Belangen, in denen FT in irgendeiner Weise betroffen sind und um den Stand

der Umsetzung; weiters auch um den Wissensstand freier ftäger über die praktische

Handhabung.

2. Anerkennung als freier Träger
Gemäß der Bestimmung des $ .....IWG (e nach Bld) dtirfen Einrichtungen der freien

Jugendwohlfahrr zur Erfüllung nichthoheitlicher Autgaben der öffentlichen

Jugendwohlfahrt herangezogen werden, wenn sie dazu geeignet sind. Der

Landesgeseugeber hat ein eigenes Anerkennungsverfahren vorgesehen.

2.1Zweck
Weshalb wurde von Ihnen um Allglkglgtgggals freier Träger angesucht?

Für NO:
Von wem erfuhren Sie,daß freie Träger um Anerkennung ansuchen ?

Für alle:

Von wem erfuhren Sie, daß es ein Anerkennungsverfahren für FT der Jugend-

fahn gibt?

O von der zuständigen Behörde

O aus dem Gesetzestext

O von anderen FT
O sonstiges, und zwar:
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3

3 a) Anerkennungs-/Eignungs-/ b) Bewilligungsverfahren
3a.1 Dauer und Verlauf

War für Sie der Ablauf des Anerkennungsverfahrens im vorhinein klar?

O ja O nein
Wenn j4: Woher erhielten Sie die Information über den Ablauf?

Wenn nein: Hatten Sie "irgendwelche" Informationen über den Ablauf?
(Welche? Woher?)

O zuständige Behörde
o schriftliche Unterlagen

o mi,indliche Information
0 anderen FT

o schriftliche Unterlagen (von der Behörde)

o mündliche Information
O sonstiges, und z$/N:

Können Sie uns die einzelnen Schritte des Anerkennungsverfahrens erläutern?

(O scnriftticnes nnsuch)
O inklusive Beilagen

(O Prüfverfahren)

(O schriftlicher Bescheid)

wie häufig: mit welchen
B eh ördenverrrercrlnnen

Schrifwerkehr
Telefonate

Besprechungen

BeratunEen
Verhandlun g,/Ort u. S telle

Verhandlun g/in Behörde

sonsnges
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Gab es Unklarheiten oder Probleme beim Anerkennungsverfahren?
O ja O nein

Wenn jg: Welcher Art waren (sind) diese Schwierigkeiten?

Konnten diese behoben werden?

Welcher Zeiraum lag zwischen der Annagstellung und dem Erhalt des Bescheides?

Monate

Erscheint Ihnen dieser Tnivaum
O angemessen O eher lang O zu lang

3a.2 Entscheidungs-/Beurteilungskriterien
Kennen Sie Verorclnungen/Richtlinien, die Kriterien für die Anerkennung/Eign ngs-

feststellung beinhalten? :

Oja O nein

Wenn j4: Welche sind dies und was beinhalten sie?

Voraussetzungen Kriterien Abweichungen

Welche Kriterien waren Ihrer Meinung nach für die Anerkennung/Eignungsfest-

stellun s ausschl as sebend?

Vermuren Sie unterschiedliche Handhabungen der Entscheidungs-/Beurteilungs-

kriterien bei der Anerkennung bzw Eignungst'eststellung, bzw. ist Ihnen

diesbezüglich etwas bekannt?

O ja O nein

Wenn j4: Können Sie ttns Beispiele nennen?

I

I
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Sind Ihrer Meinung nach bei der Anerkennung von FT solche, die

bereits in einem Bereich der fWF oder sonstigen Sozialbereichen tätig sind. und [,
die noch keine Aufgaben in diesen Bereichen erfüllen, gleichgestellt?

O ja O nein
Wenn nein: Welche Unterschiede sehen Sie?

3a.3 Beurteiler
Welche Behördenvertreterlnnen wiuen mit der Anerkennung/Eignungsfeststellung

betraut?
a) O fachlich:
b) O wiruchaftlich:
c) O Verfahren:
d) O sonstiges, und zwar:

Welche Funkrion haben diese in der Behörde?

Finden Sie Ihrer Meinung nach die Behördenvertreterlnnen für diese Aufgabe
komoetent?

O ja O nein
Wenn nein: Inwiefern nicht?

Beurteiler: Funktion Kompetenz:
ia: neln:

Wenn nein

ad. a) o O

ad. b) o o
ad. c) o o
ad. d) o o



3b) Bewilligungsverfahren
Nach $ ..... des Landes-JWG dürfen Heime, Wohngemeinschaften und sonstige Ein-
richtungen, die für die Übernahme von Minderjährigen in die volle Erziehung vor-
gesehen sind, nur dann betrieben werden, wenn diese von der Landesregierung be-
willigt werden.

3b.1 Dauer und Verlauf
War für Sie der Ablauf des Bewilligungsverfahrens im vorhinein klar?

O ja O nein

Wenn j4: Woher erhielten Sie die Information über den Ablauf?
Wenn nein: Hatten Sie "irgendwelche" Informationen über den Ablauf?

- (Welche? Woher?)
O zuständige Behörde

o schriftliche Unterlagen
o mündliche Information

O andere FT
o schriftliche Unterlagen (von der Behörde)
o mündliche Information

O sonstiges, und zwar:

Können Sie uns die einzelnen Schrine des Bewilligungsverfahrens erläutern?
(O schriftliches Ansuchen)

O inklusive Beilagen:

(O Prtifverfahren)

ii

I

'li

wie häufig: mit welchen
B ehördenvertre terlnnen

Schrifwerkehr
Telefonate
Besprechungen

Verhandlung/Ort u. Stelle
Verhandlun s/in Behörde

sonstiges:
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Gab es Unklarheiten oder Probleme beim Bewilligungsverfahren?

O ja O nein

Wenn jg: Welcher Art waren (sind) diese Schwierigkeiten?

Konnten diese behoben werden?

Welcher Tnitaumlag zwischen der Antragstellung und dem Erhalt des Bescheides?

.............Monate
Erscheint Ihnen dieser Ty.;itaum
O angemessen .O eher lang O zu lang

3b.2 Entscheidungs-lBeurteilungskriterien
Kennen Sie Verorctnungen/Richt , die Kriterien für das Bewilligungsverfahren

beinhalten?
O ja O nein

Wenn j4: Welche sinri dies und was beinhalten sie?

Voraussetzungen Kriterien Abweichungen

Welche Kriterien waren Ihrer Meinung nach für das Bewilligungsverfahren aus-

schlaggebend?

Vermuten Sie unterschieclliche Hanclhabungen der Entscheidungs-/Beurteilungs-

kriterien bei der BewilligurrB vün stationiiren Einrichtungen, bzw. ist Ihnen diesbe-

züglich etwas bekannt?

O ja O nein

Wenn ja: Können Sie uns Beispiele nennen?



Sind Ihrer Meinung nach bei der Bewilligung srarionären Einrichtungen von FT
soche, die bereits in einem'Bere:!E[ der JWF oder sonstigen Sozialbereichen tätig
sind, und FT, die noch keine Aufgaben in diesen Bereichen erfüllen, gleichsestellt?

O ja O nein
Wenn nein: Welche Unterschiede sehen Sie?

3b.3 Beurteiler

. Welche Behördenverffeterlnnen waren mit dem Bewilligungsverfahren betraut?
a) fachlich:
b) wirtschaftlich:
c) Verfahren:
d) sonstiges, und zwar:

Welche Funktion haben diese in der Behörde?

Finden Sie Ihrer Meinung nach die Behördenvertreterlnnen frir diese Aufgabekomoetent? -
O ja 0 nein
Wenn nein: Inwiefern nicht?

Beurteiler: Funktion: Kompetenz:

i4i neln
Wenn nein:

e4.a) o o
ad. b o o
ad. c) o o
ad. d) o o

li

lt,
i
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4a. Ko nzep te (Anerkennun g/Ei gnun gsfeststel lu n g)

M ußte bei der Annags tellun g bezü glic h Anerkenn un glEi gn ungsfeststellun g

als FT auch ein Konzept beigelegt werden?

O ja O nein

Wenn nein: Auf der nächsten Seite weiter!

Nur wenn ein Konzept erforderlich ist:
Welchelugkte muß von seiten der Behörde ein Konzept beinhalten?

Wurden Sie von der Behörde zu einer Neuformulierung/Veränderung des Konzeptes

veranlaßt?
O ja O nein
Wenn jg: Welche Punkte wurden kritisiert?

(O formale)
(O inhaltliche)
(O sonstige, und zwar:)

Erhielten Sie von seiten der Behörde Anregungen bei der Konzepterstellung?

O ja O nein

Wenn jg: Inwiefern?

Wenn nein: Hätten Sie sich diesbezüglich Anregungen gewünscht?
O ja O nein

Punkte: beinhalten:

ia nern

Iftitik:

Zielmrppe o o
Zieleder Arbeit o o
Arbeitsweise o o
Personal o o
Räumlichkeiten o o
Finanzierung o o

o o
o (J



Fühlten Sie sich bei der Konzegterstellung für den von Ihnen durchgeführten
Aufgabenbereich durch die Behörde inhaltlich beeinflußt?

O ja O nein
Wenn jg: Inwiefern gab es eine Beeinflussung?

@elche Inhalte werden offiziell eingereicht ?)
(Werden diese Inhalte auch wirklich in der Praxis umgesetzt?)

Für aile ET:
Wie steht Ihrer Meinung nach die Behörcle neuen Projekten, für die es noch keine
Erfahrun gswefte gibt, sogenannten Pil otprojekten, gegenüber?
O grundsätdich offen
O skeptisch

Hat....
Projekt zu installieren?

O ja O nein
Wenn j4: Welches?

O offen, unter der Bedingung, daß....,......
O ablehnend

(Name der Einrichtung) bereits versucht, ein

Welche Erfahrungen wurden Ihrerseits bezüglich der Genehmigung
durch die Behörde gernacht? - 

"

j'
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4b. Konzepte (stationäre Einrichtungen)
Für die Bewilligung einer stationriren Einrichtung muß nach $ ..... des Landes-JWG

vom Träger ein pädagogisches Konzept vorgelegt werden.

Welche Punkte muß von seiten der Behörde ein Konzept beinhalten?

Punkte beinhalten:

ia neln
Kritik

Zielsruppe o o
Ziele der Arbeit o o
Arbeitsweise o o
Perscrial o o
Räumlichkeiten o o
Finanzierung o o

o o
o o

Wurden Sie von der Behörde zu einer NeuformulierungA/eränderung des Konzeptes

veranlaßt?

O ja O nein

Wenn jg: Welche Punkte wurden kritisiert?
(O formale)
(O inhaltliche)
(O sonstige, und zwar:)

Erhielten Sie von seiten der Behörde Anregungen bei der Konzepterstellun-e?

O ja O nein
Wenn ja: Inwiefern?

Wenn nein: Hätten Sie sich diesbezügliche Anregungen gewünscht?

O ja O nein

Fühlten Sie sich bei der Konzepterstellung fiir den von lhnen durchgeführten

Aufgabenbereich durch die @?
O ja O nein

Wennjg: Inwiefern gab es eine Beeinflussung?
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flilelche Inhalte werden offiziell eingereicht?)

(Werden diese Inhalte auch wirklich in der Praxis umgesetzt?)

Wie steht Ihrer Meinung nach die BehördeigglL ProjgktelLfür die es noch keine

Erfahrun gswerte gibt, so genannten Pilotprojekten - ge genüber?

O gmndsätzlich offen O offen, unter der Bedingung, daß..........-

O skeptisch O ablehnend

Hat (Name der Einrichtung) bereits versucht, ein neues- innovatives

Projekt zu installieren?
O ja O nein

Wenn jg: Welches?

Welche Erfahrungen wurden Ihrerseits bezüglich der Genehmigung

durch die Behörde gemacht?
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5. Übertragung von Aufgaben
Ftir alle:

FT erfüllen bereits verschiedene Aufgaben im Rahmen der JWF.

Welche Aufgaben sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall von FT erfüllt werden?

Warum?

Welche Aufgaben sollten Ihrer Msinung nach auf keinen Fall von FT erfüllt werden?

Warum nicht?

Aufgabe Ja neln warum/warum nicht:

Vermittlung (ohne Bescheidausstellung) von Pflegekindern

u.

Vorbereitung, Fortbildung, Beratung u. Begleitung v. Pflege-

u. Adontiveltern

Aus- u. Fortbildung u. Praxisbetreuung von Tagesmüttern

Vermittluns von Tageskindern

Kinderschutzzentren

Mutter-Kind-Wohnen

Kinderkriooen

Elternschulen

Mütterberatuns

Geburtsvorbereitun g, S chwan gerenbetreuun g

Erziehun gsberatu ng, Fam ilienberatun gsstellen,

theraoeutische Aneebote

Erholunssaktionen

Aneebote für spezielle Zielgruppen (Drogen. Alkohol....)

Pflege und Erziehung in Heimen und sonstigen

Einrichtungen

Einrichtungen zur Früherkennung u. Behandlung v

Verhaltensauffälli gkeiten

Planung und Forschung

Stellungnahmen für Gerichte in familienrechtlichen

Angelegenheiten

Juqenduericlrlset'hebungen (Bewähntn gsh il fe)
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Welche Aufgaben sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall von FT erfüllt werden?

Warum?

Welche Aufgaben sollten Ihrer Meinung nach auf keinen Fall von FT erfüllt werden?

Warum nicht?

Aufgabe Ja nern warum/warum nicht:

Vermittlun g (ohne Bescheidausstellun g) von Pfl egekindem

u. Adoptionen

Vorbereitung, Fortbildung, Beratung u. Begleitung v. Pflege-

u. Adoptiveltern

Aus- u. Fortbildung u. Praxisbetreuunq von Tagesmüttern

Vermittluns von Taseskindern

Kinderschutzzentren

Mutter-Kind-Wohnen

Kinderkriooen

Elternschulen

Mütterberatuns

Gebußvorbereitun s. Schwan eerenbetreuun s

Erziehun gsberatun g, Familienberatun gsstellen,

theraoeutische Aneebote

Erholungsaktionen

Angebote für spezielle Zielgruppen (Drogen. Alkohol....)

Pflege und Erziehung in Heimen und sonstigen

Einrichtunsen

Einrichtungen zur Früherkennung u. Behandlung v

VerhaltensauffälIi skeiten

Planung und Forschuns

Stellungnahmen für Gerichte in familienrechtlichen

Aneelesenheilen

Jusendserichtserhebunsen (Bewährun ssh ilfe)
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Für Tirol und Steiermark:
Das Landes JWG sieht in $...... vor, daß FT mittels Vertrag zur Erfüllung von

nichthoheitliche Aufgaben der fWF herangezogen werden können bzw. sollen bzw

daß nichthoheitliche Aufgaben grundsätzlich an FT mittels Vertrag übertragen

werden können.

Was verstehen Sie unter dem Passus: "Heranziehung FT zur Erfüllung nichthoheit-

licher Aufgaben" bzw. "Überrragung nichthoheitlicher Aufgaben an FT"?

Ihre Einrichtung ist als FT anerkannt. Wurde (an) Ihr/e Einrichtung/Trägerverein

schon eine Aufgabe mittels Vertrag übenregen bzw. mittels Vertrag zur Erfüllung

von nichthoheitlichen Auf-eaben der Juge ndwohlfahrt herangezogen?

O ja O nein

wenn j4: welche Aufgabe wurde übertragen bzv,,. ntr Erfüllung welcher

Aufgabe wurden Ihre Einrichtun g herangezogen?

Was veranlaßte Sie, um Übertragung von Aufgaben der JWF

bzw. um Heranziehung zur Erfüllung von Aufgaben anzusuchen ?

Wenn nein: Warum wurde an Ihre/n Einrichtung/Trägerverein noch keine

Aufgabe überragen bzw. noch nicht zur Erfüllung einer Auf-
gabe herangezogen?

(O rvußten nichts davon)
(O laufendos Verfahren)
(O haben noch nicht angesucht)

Warum wurde noch nicht angesucht?

Wissen Sie bzw. was velrnuten Sie, bewirkt eine Aufgabenübernagung bzw. die

Heranziehung eines FT mittels Vertrag zur Erfüllung von Aufgaben?

Wie ist Ihre Meinung dazu, daß der Landesgesetzgeber neben der Anerkennung/

Eignunssfeststellung von FT ein gesondcrtes Verfahren ftlr die Heranzigbulg vurr

FT zur Erfüllung von Aufgaben bzw. Übertragung von Aufgabcn dcr JWF vorsieht?
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5.lVerlauf
Nur für Einrichtungen, die bereits Aufgabe überrragen bekommen haben bzw. zur
Erfüllung von Aufgaben herangezogen wurden:

War Ihnen vor dem Ansuchen der Ablauf der Übertragung bzw. der Heranziehung
zur Erfüllung von Aufgaben klar?

O ja O nein
Wenn j4: Wie lief die Überragun gbzw. die Heranziehung zur Erfüllung von

Aufgaben in der haxis ab?

Wenn nein: Worin gab es Unklarheiten/Schwierigkeiten?

*Nur wenn im Bundesland bereits (an) mehrere FT Aufgaben übertragqn
bzw. zur Erfüllung von Aufgaben herangezogen wurden:
Vermuten Sie, daß die ÜbernryUg-bzw. Heranziehung FT zur Erfüllung
von Aufgaben der Jugendwohlfahn an FT unterschiecllich gehanclhabt wird
bzw. ist Ihnen diesbezüglich etwas bekannt?

O ja O nein

Wenn j4: Können Sie uns Beispiele nennen?

Wie lange dauertö das Verfahren bezüglich der Übertragung von Aufgaben bzw.
Heranziehung Ff zur Erfüllung von Aufgaben von der Antragstellung bis zum
Erhalt des Bescheides?

...........Monate

Finden Sie diesen Zeitraum
O angemessen O eher lang O zu lang

I
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5.2 Voraussetzungen + Beurteilungs- und Entscheidungskriterien
Kennen Sie Verorclnungen bzw. Richtlinien im Zusammenhang mit der Übertragung

bzw. Heranziehung FT zur Erfüliung von Aufgaben?

O ja O nein

Wenn j4: Welche sind dies und was beinhalten sie?

Unter welchen Voraussetzungen erfolgte die Übertragung bzw. die Heranziehung

des/der ............(Name der Einrichtung) zur Erfüllung der Aufgabe?

(O Eignung des FT)
(O "besser und wirtschaftlicher")

Nur wenn "@" genannt wird:
Im g .... des Landes fWG steht,daß (an) FT Aufgaben übernagen bzw zur Erfüllung

von Aufgaben herangezogen werden sollen,wenn sie mit einem entsprechenden

Angebot für das Wohl der Minderjährigen "besser" und (auf Dauer - NÖ)
"wirtschaftlicher" sorgen können als der öffentliche Träger.

Wissen Sie mit welchen Kriterien die Prämissen "NI" und ".wiEsgha:ftUgh,9!"

bcurteilt wurden?

Für alle:
Waren für die Überragung der Aufgabe bzw. Heranziehung zur Erftillung von

Aufgaben Eigenmittel notwendi g?

O ja O nein
Wenn j4: Kennen Sie entsprechende Richtlinien von der Behörde?

O ja O nein

Wenn !: Welche sind dies in der Praxis?



6. Fachaufsicht
6.1 Verlauf

Die anerkannten Träger der freien Jugendwohlfahrt und ihre Einrichtungen
unterliegen laut Gesetz der Fachaufsicht des öffentlichen Trägers.

Wurde Ihre Einrichtun g bereits von Behördenvertreterlnnen kontrolliert?
O ja O nein

Wenn nein: Ist in nächster Tniteine Überprüfung geplant?

O ja O nein

Wissen Sie wie eine Überprüfung durch die Behörde abläuft?

_Oja Oungeflihr Onein
Wenn 1gbzw. ungeftihr: Nach welchen Kriterien wird

überprüft?

Wenn nein: Gleich weiter mit 7.!

Wenn jg: In welchen Zeitabständen erfolgt die Kontrolle?
Können Sie uns die einzelnen Schrine des Ablaufs der Fachaufsicht
näher erläutern?

Kontrolle halbiührlich iährlich unregelmäßig
FT o o o
stat. Einrichmngen o o o
FT/Aufgabenüberrag o o o

FT stationiire Einrichnrng FT m. Aufgabenüberuagung
Heranziehun g z. Aufgabenerf.
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6.2 Kriterien
Einzeleinrichtung:
Welche Kriterien kamen bei der Überprüfung Ihrer Einrichtung zur Anwendung?
Wenn in mehreren Bereichen tätig:
Wurden bei der Überprüfung der verschiedenen Bereichen dieselben oder ähnliche

Kriterien herangezogen oder gab es in den einzelnen Bereichen wesentliche

Unterschiede?
O dieselben O Unterschiede

OVenn Unterschiede getrennt fragen !)

O Personal:

O pädagogiscMnhaltliche Linie :

O Räumlichkeiten

O Finanzen/TVirtschaftlichkeit

O sonstiges, und zwar:

6.3 Beurteiler
(a) FT)
(b) stat. Einrichtung)
(c) FT mit Aufgabenüberragung)

a) Wird dre Fachaufsicht von den Personen ausgeübt, die auch mit der

Eignun gsfeststellun g/Anerkenn un g Ihrer Einrichtun g betraut waren?

O ja O nein

Wenn nein: Wer übt die Fachaafsicftl aus?

b) Whd die Fachaufsicht von den Personen ausgeübt, die auch mit der Bewilligung

der von Ihnen geführten station:iren Einrichtung beraut waren?

O ja O nein

Wenn nein: Wer tlbt die Fachaufsicftl aus?
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c) Wird die Fachaufsicltt von den Personen ausgeübt, die auch mit Oer-Ulgtr"Sgg $

bzw. Heranziehung zur Erfi.illun-e von Aufgaben betraut waren? ,'l

oja onein 
- 

t,l
Wenn nein: Wer übt die Fachaufsicht aas? l

i
,!:

.i

Nur wenn es Kontrolle bereits gegeben hat:

6.4(Rechts)Form und Beanstandung
Kam es bei der Überprüfung zu Beanstandungen von seiten der Behörde?

Oja . Onein
Wenn j4: Können Sie uns Beispiele dafür nennen?

Wurden durch Auflagen von der Behörde Veränderungen gefordert?

O ja O nein

Wenn j4. Welche Auflagen waren dies?

Welche Frist wurde Ihnen für die geforderten
Veränderungen zugestanden?
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7. Finanzierung von Leistungen der JWF + Finanzkontrolle
7 .l Zuerkennung von Geldmittel

Von wem und in welcher Form wird/werden die von
Einrichtun g) aus geübte(n) Täti gkeit(en) fi nanziert?

O Land O Bund O Magistrat
O sonstiges, und zwar:

(Name der

O Tagsätze (bei a) weiterfragen)
O Stundensätze (bei a) weiterfragen)

O Subventionen (bei b) weiterfragen)
O Spenden

O sonstiges, und zwar:

An sich ist die InansBruchnahme von Leisrun-gen der fWF durch Mindedährige und
deren Eltern und die jeweiligeÄeglgngagung durch das Lancles-JWG geregelt. Die
entsprechenden Parapraphen beinhalten aber keine Kriterien ftir
a) die Festlegung der Höhe der Kosten,
b) die Kostentragung für Angebote, die von Klientlnnen glatis in Anspruch

genommen werden können (2.B. Beratun gseinrichtungen).

ad a) Aus welchen Posten setzt sich die Höhe der Kosten für Ihr Angebot
(Iagsätze, S tundensät ze, etc.) zusammen ?

Können Sie uns eine %mäßige Verteilung dieser Posten sagen?

Budgetposten Vo Kriterien
Personal

Fortbildune
Räumlichkeiten

Miete
Instandhaltune

Investitionen

Vemfleguns
Freizeitbetreuung

fachl. Beratung

Supervision
Verwaltung
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Gibt es offizielle Regelungen bezüglich der@?
O ja O nein

Wenn p!g.Ist für Sie die Zuerkennung der einzelnen Budgerposten

transparent?

O ja O teilweise O nein

Nach welchen Kriterien werden die Budgetposten genehmigt?

Vermuren Sie unterschiedliche Handhabungen der Kriterien für die einzelnen

FT bzw. ist Ihnen diesbezügliches bekannt?

Oja . Onein
Wenn jg: Können Sie uns Beispiele nennen?

ad b) Erhaiten Sie für Ihre Tätigkeit
O fixe Subventionen

oder müssen Sie

O um jährliche Subventionen ansuchen

Gibt cs Bcstimmungcn bzw. Beschränkungen vom Geldgeber wofür die

Subventionen verwendet werden müssen bzw. dürfen?

Oja Onein
Wenn a:

Budgetposten

Personal

Fortbildune
Räumlichkeiten

Miete
Instandhaltune
Investition
Vemflegung
Freizeitbetreuung

fachl. Beratung

Verwaltung
Supervison

I

J'i

I
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Wissen Sie von Richtlinien für die Subventionsvergabe?

O ja O nein

Wenn j4 bzw. nein: Nach welchen Kriterien werden Ihrer Meinung nach

Subventionen zuerkannt?

Vermuten Sie unterschiedliche Handhabungen der Kriterien für die einzelnen

FT bzw. ist Ihnen diesbezügliches bekannt?

O ja O nein

Wenn j4 Können Sie uns Beispiele nennen?

Sind für d.ie Zuerkennung der Tagsätze, Stundensätze und der Zuerkennung von

Subventionen dieselben Personen zustlindig?

O ja O nein

Waren dieselben Behörclenvernertlnnen die bezügtich wirtschaftlicher Aspekte

zuständig sind, auch mit der

a) Eignungsfeststellung,
b) der Bewilligung von stationliren Einrichtungen und

c) der Übertragung von Aufgaben bzw. Heranziehung zur Erfüllung von Aufgaben

benaut?
ad a) O ja O nein

ad b) O ja O nein

ad c) O ja O nein

Findet Ihrer Meinulg nach bei der Genehmigung von Iag$.ti!@ etc. und der Zuer-

kennung yon su.h@ eine Rückkoppelung zwischen den M statt, die

zum einen ftir wirtschaftliche und zum anderen für fachlich/inhaltliche Belange

zuständig sind?

O ja O nein

Rückkoppelung
a neln

FA orientiert sich

an WA
WA orientiert sich

an FA
FA arbeitet mit WA

FT o o
stat. Ein. o o
FT/AU o o



7.2 Finanzkontrolle
Wir nehmen an, daß Sie als FT auch hinsichtlich wirtschaftlicher Belange

konnolliert werden, da Sie direkt oder indirekt Geldmittel aus öffentlicher Hand

erhalten.

Trifft diese Annahme auch für
zu?

..............(Name der Einrichtung)

O ja O nein

Wenn nein: Keine weiteren Fragen aus 7 .21

Können Sie uns die einzelnen Schrine der Überprüfung näher erläutern? @ei unter-

schiedlicher Finanzi_erung einzelner Tätigkeitsbereiche getrennt erfragen, sonst

genügt einmal.)

In welchen Zeitabstänclen erfolgt die Überprtifung der Finanzen?

halbiärlulich iährlich unregelmäßig

FT o o o
stat. Einrichtung o o o
FT/Aufgabenübernag o o o

Bei unterschiedlicher Art der Finanzierung:
Kommen dieselben oder zumindest sehr 2ihnliche Kriterien zur Anwendung oder gibt

es wesentl iche Unterschiede'l
O dieselben O Unterschiede
Wenn Unterschiede getrennt fragen. sonst genügt einmal:

Welche Kriterien kommen bei der Finanzkonrolle zur Anwendung?
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FT m. Aufgabenübertragung

Heranziehune z. Aufgabenerfüll.

Finanzierung d. Tagsätze, etc Finanzierung d. Subventionen
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Wenn nur eine Art der Finanzierung:
Welche Kriterien kommen bei der Finanzierung zur Anwendung?

Finanzierung d. Tagsätze, etc. Finanzierung d. Subventionen FT m. Aufgabenübertragung

Heranziehuns z. Aufgabenerfüll.

Erfolgt dieFinanzprüfung gekoppeh mit der Fachaufsicht?

O ja O nein

Wenn j4,In welcher Form und zu welchem Zweck?

Findet Ihrer Meinung nach bei der Finanzkontrolle eine Rückkoppelung zwischen

Finanzexoeften und Fachaufsicht statt?

O ja O nein
Wenn jg: [n welcher Form?

Wenn nein: Kommt es dadurch für Ihre Einrichtung zu Problemen?

O ja O nein

Wenn jg: Welche sind dies?

Rückkoppelung

ta nern

FA orientiert sich

an WA
WA orientiert sich
an FA

FA arbeitet mit WA

FT o o
stat. Ein. o o
FTIAÜ o o
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Werden die Ergebnisse dieser Uberprüfunge als Grundlage für neue Budgetverhand-

lunsen heransezosen?

O ja O nein

Wird die Finanzkontrolle von denselben Behördenvertreterlnnen ausgeübt, die
bezüglich wirtschaftlicher Aspekte auch mit
a) der Eignungsfeststellun g,

b) der Bewilligung von.stationliren Einrichtungen und
c) der Übertragung von Aufgaben bzw. Heranziehung zur Erfüllung von Aufgaben

betraut waren?

ad a) Oja . Onein
ad b) Oja O nein

ad c) Oja O nein

Wenn nein: Wer sonst übt die Finanzkonuolle aus?

ad a)

ad b)

ad c)

l

a

:n

'i

.1

ii

'ii

!

:.



27

8. JWF-Beirat
8.1 Funktion und Zusammensetzung

Für Tirol / ICärnten:
In Tirol /Kärnten gibt es nach $ .... des Landes-JWG einen JWF-Beirat. welcher zur
Beratung der Landesregierung in den Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt
eingerichtet ist.

Dem JWF-Beirat gehören drei / fünf Vertreter der Einrichtungen der freien Jugend-

wohlfahrt an.

Ist Ihre Einrichtung derzeit im JWF-Beirat yertreten?

O ja O nein

Wenn j4:Wie erfolgt die Auswahl dieser drei Verneter?

Werden jene FT Cir. nicht im JWF-Beirat verneten sind, über Inhalte der JWF-

Beiratssiuun gen l, irormiert?
O ja O nein

Wenn j4: In welcher Form geschieht das?

Für FT die nicht im JWF-Beirat vertreten sind:

Werden Sie über Inhalte der JWF-Beiratssitzungen informiert?
O ja O nein

. Wenn ja: In welcher Form?

Fühlen Sie sich durch die drei FT. die derzeit Mitglieder des JWF-Beirates

sind. in Ihren Anliegen vertreten?

Oausreichend Oteilweise 'Okaum

Für Steiermark:
In der Steiermark gibt es nach $ ....des Landes-JWG einen JWF-Beirat. Dieser ist ftir
Fragen, die JWF betreffend, eingerichtet und hat ausschließlich beratende Funktion.

Für Tirol, Steiermark und Kärnten:
In welchen Zeltabsünden finden JWF-Beiratssiuungen statt?

Welche Tlrcnren wurden in bisherigen JWF-Beiratssitzungen behandelt?



Wurden diese Themen von Behördenseite oder von Vertretern FT eingebracht?

Sollte der FWF-Beirat Ihrer Meinung nach einen umfangreicheren Aufgabenkatalog

abdecken?

O ja O nein

Wenn jg: In welchen Bereichen sollte es eine Erweiterung geben?

Waren für Sie als VertreterlnÄr4itarbeiterln von ..........
die IWF. ern für:

Sollte Ihrer Mein nach der JWF-Beirat ein

Behörde FT

hptsl tw nichthptsl tw nicht

Informationsweitergabe

Anliesen in eisener Sache

Anliegen in allgemeinen Belangen

der JWF

Anliegen in gemeinsamen

Belangen der fWF

das Einbringen und die Diskussion

von Veränderun ssvorschläsen

Sonstiges, und zwar:

FTBehörde

tw nichthptsl tw nicht hptsl

Informationsweitereabe

Anlieeen in eisener Sache

Anliegen in allgemeinen Belangen

der JWF

Anliegen in gemeinsamen

Belansen der JWF

das Einbringcn und dic Diskussion

von Veränderun csvorschläqen

Sonstices, untl zwar:
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Waren für Sie als Ve{reterlnfivlitarbeiterln von ..........
die bisherigen JWF-Beiratssitzungen ein Forum ftir:

Sollte Ihrer Meinung nach der JWF-Beirat ein Forum sein für

Behörde IT
hptsl tw nicht hptsl tw nicht

Inform ationsweitersabe

Anlieeen in eisener Sache

Anliegen in allgemeinen Belangen

der JWF

Anliegen in gemeinsamen

Belangen der fWF
das Einbringen und die Diskussion

von Vertin derun ssvorschlä sen

Sonstiges, und zwar:

Behörde FT

hptsl tw nicht hptsl tw nicht

Inform ationsweitersabe

Anliesen in eisener Sache

Anliegen in allgemeinen Belangen

der JWF

Anliegen in gemeinsamen

Belansen der JWF

das Einbringen und die Diskussion

von Veränderun ssvorschlägen

Sonstiees. und zwar:
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Halten Sie die durch die Mitgliedschaft/Vertretung FT im JWF-Beirat definierte

Einbeziehung für ausreichencl oder sollten FI in einer anderen Form einbezogen

werden?

O ausreichend O mehr Einbeziehung

Wenn mehr Einbeziehung: In welcher Form sollten FT Ihrer Meinung nach

einbezogen werden?

Sollte es Ihrer Meinung nach einen Landesverband FT der JWF geben, um deren

Bedeutung besser Ausdruck verleihen zu können?

O sehr notwendig .O notwendig O nicht sehr notwendig O nicht nonvendig

Wenn sehr notwenclig bzw. notwendig: Was versprechen Sie sich bzw. was

erwarten Sie sich von einem Zusammenschluß FT auf Landesebene?

Finden Sie die Grtindung eines Bundesverbandes FT der JWF für sinnvoll?

O sehr sinnvoll O sinnvoll O wenig sinnvoll O nicht sinnvoll

Wenn-teh.in-nvgl! bzw. sinnvoll: Was versprechen Sie sich/ bzw. was

erwarten Sie sich von einem Zusammenschluß FT auf Bundesebene?

I
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Für Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und Wien :

In der Steiermark, Tirol und Ktirnten haben E im Rahmen des JWF-Beirates

beratende Funktion in gewissen Belangen der JWF. In .......gibt es vom Landes-JWG

her keine diesbezügliche Regelung.
Halten Sie die Installierung eines derartigen Gremiums in Ihrem Bundesland ftir

sinnvoll?
oja
Wenn j4: Was erwarten Sie sich von einem JWF-Beirat?

Wissen Sie von konlcreten Überlegungen der Landesregierung

in diese Richtung?
O ja O nein

Wenn j4: In welche Richtung gehen diese?

Wenn nein: Finden Sie, daß die Erfahrungen und Meinungen etc. FT in oiner

anderen Form vom öffentlichen Träger als im JWF-Beirat einbe-

zo5en werden sollten?
O ja O nein

Wenn j4: In welcher Form?

werden sie als FT in Fragen der rwF von der Behörde beigezogen?

O ja O nein
Wenn j4: In welcher Form werden Sie beigezogen?

In welchen Bereichen werden Sie beigezogen?

O nein

Er
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9. JWF-Plan
Auf welchen Grundlagen basiert Ihrer Meinung nach die von der Behörde
erwünschte Installierung neuer Angebote der JWF?

O JWP O andere system. Planungen O weiß nicht
O sonstiges, und zwar:...........

Wertn JWP: Können Sie uns sagen, was dieser beinhalten?

Wissen Sie wer mit diesen Planungen betraut ist?

Werden die Erfahrungen FT in die Planung einbezogen?
O ja O nein

Wenn j4: In welcher Form?

Wenn weiß nicht:
Wissen Sie von,der Existenz eines JWF-Plans bzw. von andercn system.
Planungen in Ihrem Bundosland?

O ja O nein
Wenn jg: Werden die Erfahnrngen FT in die Planungen einbezogen?

O ja O nein
Wenn jg: In welcher Form?

Wissen Sie wer mit diesen Planungen beraut ist?

Erhalten Sie als FT Informationen über Planungen im JWF-Bereich?
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10. Zusammenarbeit FT - ÖT

Wie beurteiten Sie dieZusamrenafbEit zwischen FT und OT?

O sehr gut
O gut
O befriedigend
O genügend
O nicht genügend

In welchen Bereichen sollte sich Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit

verlindern?

11.. Zusammenarbeit FT-FT
Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen FT und FT?
O sehr gut
O gut
O befriedigend
O genügend

O nicht genügend

Hat sich Ihrer Meinung nach das ]bhjlllnis zwischen FT und FI seit Inkrafttreten
des Gesetzes verändert?

O ja O nein

Wenn jg: Ging diese Veränderung in Richtung mehr Zusammenarbeit oder

mehrKonkunenz?
O Zusammenarbeit O Konkurrenz

ry'xm;Tff'"'-'#i*
Wie kommt diese zum Ausdruck? 

-

Wenn Konkurrenz: Wodurch wird diese stlirkere Konkurrenz
bewirkt?
Wie komrnt diese zum Ausdruck?
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12. Allgemeines zum Gesetz
Wie beurteilen Sie das JWG ganz allgemein?

Gibt es für Sie Unklarheiten bei der Handhabung des Gesetzes?

Gibt es Barrieren hinsichtlich der Erreichung der Zele Ihrer(s)
Einrichtun g/An geb otes ?

O ja O nein
Wenn j4 : Welcher Art sind diese Barrieren?

O ilgemein O finanziell O sonstiges, und zwat:

sind für sie der Aufbau des Geseues und die wortwahl verstlindlich?
Aufbau:Oja Onein
Wortwahl:Oja Onein

Haben Sie Anderungsvorschläge das fWG betreffend?
Oja O nein
Wenn j4. In welche Richtung gehen diese?

Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten hinsichtlich der Ziele der Jugenclwohlfahrt
durch das neue JWG im Vergleich mit dem alten JWG?

Unser Forschungsthema lautet: "Die gehobene Bedeutung der FT durCh das JWG."
Hat sich Ihrer Meinung nach die Bedeutung der FT nach Inkrafttreten des neuen
JWG verändert?

O ja O teilweise O nein
Wenn jalteilweise: In welchen Bereichen stellen Sie eine Veränderung fest?
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Wenn ncin: Worauf führen Sie das zurück?


